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BUNDESGESETZBLATT

FUR DIE REPUBLIK OSTERREICH

Jahrgang 2025 Ausgegeben am 23. Dezember 2025 Teil 1

91. Bundesgesetz: Giinstiger-Strom-Gesetz
(NR: GP XXVIII RV 312 AB 364 S. 57. BR: 11723 AB 11734 S. 984.)
[CELEX-Nr.: 32018L.2001, 320191.0944, 32023L.1791, 32024L.1711]

91. Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz zur Regelung der Elektrizititswirtschaft
(Elektrizititswirtschaftsgesetz — EIWG) und ein Bundesgesetz zur Definition des Begriffs
der Energiearmut fiir die statistische Erfassung und fiir die Bestimmung von Zielgruppen
fiir UnterstiitzungsmaBlinahmen (Energiearmuts-Definitions-Gesetz — EnDG) erlassen
sowie das Energie-Control-Gesetz geindert werden (Giinstiger-Strom-Gesetz)

Der Nationalrat hat beschlossen:
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Artikel 1: Bundesgesetz zur Regelung der Elektrizitatswirtschaft (Elektrizitatswirtschaftsgesetz —
EIWG)

Artikel 2: Bundesgesetz zur Definition des Begriffs der Energiearmut fiir die statistische Erfassung
und fiir die Bestimmung von Zielgruppen fiir Unterstiitzungsmafinahmen (Energiearmuts-
Definitions-Gesetz — EnDG)

Artikel 3: Anderung des Energie-Control-Gesetzes

Artikel 1

Bundesgesetz zur Regelung der Elektrizititswirtschaft (Elektrizitatswirtschaftsgesetz —
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1. Teil
Allgemeine Bestimmungen

Kompetenzgrundlage und Vollzichung

§ 1. (Verfassungsbestimmung) (1) Die Erlassung, Authebung und Vollziechung von Vorschriften,
wie sie mit Ausnahme der §§ 73, 80, 85, 112 Abs. 3, 113, 114, 169 Abs. 7, 170, 174, 175 und § 176
Abs. 2 in diesem Bundesgesetz enthalten sind, sind auch in den Belangen Bundessache, hinsichtlich deren
das B-VG etwas anderes bestimmt. Die in diesen Vorschriften geregelten Angelegenheiten kdnnen
unmittelbar von den in diesem Bundesgesetz vorgesehenen Einrichtungen besorgt werden.

(2) Soweit Vorschriften in diesem Bundesgesetz Angelegenheiten des offentlichen Auftragswesens
betreffen, ist Art. 14b Abs. 4 und 5 B-VG nicht anzuwenden.

Geltungsbereich

§ 2. Dieses Bundesgesetz hat zum Gegenstand:

1. die Erlassung von Bestimmungen fiir die Erzeugung, Ubertragung, Verteilung, Speicherung,
Aggregierung und Lieferung von Elektrizitit sowie die Regelung der Elektrizitatswirtschaft;

. die Festlegung der Rechte von Endkundinnen und Endkunden einschlielich Vertragsrechte;
. die Regelung der Rechte und Pflichten der Markteilnehmer;

. die Regelung der Systemnutzungsentgelte;

. Vorschriften iiber die Entflechtung sowie

. Regelungen zum sicheren und zuverldssigen Netzbetrieb.

AN L W N

Umsetzung und Durchfiihrung von Unionsrecht

§ 3. Dieses Bundesgesetz dient der Umsetzung folgender Richtlinien:

1. Richtlinie (EU) 2019/944 mit gemeinsamen Vorschriften fiir den Elektrizitdtsbinnenmarkt und
zur Anderung der Richtlinie 2012/27/EU (Neufassung), ABL Nr. L 158 vom 14.06.2019 S. 125,
in der Fassung der Richtlinie (EU) 2024/1711, ABIL. Nr. L, 2024/1711, 26.06.2024 S. 1;

2. Richtlinie (EU) 2018/2001 zur Férderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen
(Neufassung), ABIL. Nr.L 328 vom 21.12.2018 S.82, in der Fassung der Richtlinie
(EU) 2024/1711, ABI. Nr. L, 2024/1711, 26.06.2024 S. 1;

3. Richtlinie (EU) 2023/1791 zur Energieeffizienz und zur Verdnderung der Verordnung (EU)
2023/955, ABL Nr. L 231 vom 20.09.2023 S. 1.

(2) Zudem werden mit diesem Gesetz folgende Verordnungen durchgefiihrt:

1. Verordnung (EU) 2019/943 iiber den Elektrizititsbinnenmarkt (Neufassung), ABl. Nr. L 158
vom 14.06.2019 S. 54, und die auf deren Basis erlassenen Leitlinien und Netzkodizes;

2. Verordnung (EU) 2019/942 zur Griindung einer Agentur der Europdischen Union fiir die
Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehdrden (Neufassung), ABI. Nr. L 158 vom
14.06.2019 S. 22;

3. Verordnung (EU) 2019/941 iiber die Risikovorsorge im Elektrizitatssektor und zur Aufhebung
der Richtlinie 2005/89/EG, ABI. Nr. L 158 vom 14.06.2019 S. 1;

4. Verordnung (EU) 2018/1999 iiber das Governance-System fiir die Energieunion und fiir den
Klimaschutz, zur Anderung der Verordnungen (EG) Nr. 663/2009 und (EG) Nr. 715/2009, der
Richtlinien 94/22/EG, 98/70/EG, 2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 2012/27/EU und
2013/30/EU, der Richtlinien 2009/119/EG und (EU) 2015/652 und zur Authebung der
Verordnung (EU) Nr. 525/2013, ABI. Nr. L 328 vom 21.12.2018 S. 1;

5. Verordnung (EU)  Nr. 1227/2011  iber die Integritit und Transparenz des
EnergiegroBhandelsmarkts, ABI. Nr. L 326 vom 08.12.2011 S. 1 in der Fassung der Verordnung
(EU) 2024/1789, ABI. Nr. L 2024/1789 vom 15.7.2024 S. 1.

Bundes-Public Corporate Governance Kodex

§ 4. Im Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes gilt der Bundes-Public Corporate Governance
Kodex (B-PCGK). Soweit Elektrizitdtsunternehmen des Bundes in den Anwendungsbereich des B-PCGK
fallen, haben sie diesen zu implementieren.

Ziele
§ 5. (1) Ziel dieses Bundesgesetzes ist es,
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1. der osterreichischen Bevolkerung und Wirtschaft kostengiinstigen Strom, insbesondere solchen
aus erneuerbaren Energiequellen, mit einem hohen Versorgungssicherheitsniveau zur Verfiigung
zu stellen;

2. zur Erreichung der Ziele des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes (EAG), BGBIL I Nr. 150/2021,
insbesondere zum Ziel gemél § 4 Abs. 2 EAG, beizutragen;

3. zu den nationalen Energie- und Klimazielen sowie der Erreichung der Klimaneutralitdt 2040
beizutragen;

4. die Energieeffizienz in der Erzeugung, Ubertragung, Verteilung und beim Verbrauch von
Elektrizitit zu erhohen;

5. fir Haushaltskundinnen und Haushaltskunden, insbesondere vulnerable und schutzbediirftige
Menschen, ein hohes Schutzniveau in der Versorgung mit Elektrizitit zu gewéhrleisten;

6. die Netz- und Versorgungssicherheit zu erh6hen und nachhaltig, auch in einem auf Energie aus
erneuerbaren Quellen ausgerichteten System, zu gewéhrleisten;

7. eine Marktorganisation fiir die Elektrizitdtswirtschaft zu schaffen, die mit dem Primérrecht der
Européischen Union und den Regeln des européischen Strombinnenmarktes im Einklang steht;

8. einen wirksamen Wettbewerb der technologisch und 6konomisch effizientesten Technologien bei
der Versorgung mit Strom sicherzustellen und zur Flexibilisierung von Angebot und Nachfrage
durch Energiespeicherung, Aggregierung oder Laststeuerung beizutragen;

9. die Systemkosten verursachungsgerecht zwischen den Netzbenutzern zu verteilen;

10. zum bedarfsgerechten und ziigigen Ausbau kapazitétsstarker, robuster, flexibler und digitaler
Netze und Systeme zur Erreichung der Ziele gemél Z 1 bis 3 beizutragen;

11. das Potenzial der Kraft-Wéarme-Kopplung (KWK) und KWK-Technologien gemif3 Anlage II als
Mittel zur Energieeinsparung und Gewdhrleistung der Versorgungssicherheit nachhaltig zu
nutzen;

12. einen Ausgleich fiir gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen im Allgemeininteresse zu schaffen,
die sich auf die Sicherheit, einschlieflich der Versorgungssicherheit, die RegelmiBigkeit, die
Qualitdt und den Preis der Lieferungen von Strom sowie auf den Umweltschutz beziehen und
den Elektrizititsunternechmen auferlegt wurden;

13. das iiberragende Offentliche Interesse an der Versorgung mit elektrischer Energie, insbesondere
aus heimischen, erneuerbaren Ressourcen, bei der Bewertung von Infrastrukturprojekten zu
berlicksichtigen;

14. die aktive Teilnahme an den Elektrizititsméarkten und die Eigenversorgung zu unterstiitzen;

15. die Transparenz fiir alle Marktteilnehmer weiter zu erhéhen.

(2) Zur Erfiillung der in Abs. 1 genannten Ziele gewdhrleisten Elektrizitdtsunternehmen, dass der
landeriibergreifende Stromhandel, die Beteiligung der Endkundinnen und Endkunden, auch durch
Laststeuerung, sowie Investitionen insbesondere in die variable und flexible Energieerzeugung, die
Energiespeicherung oder den Ausbau der Elektromobilitit oder in neue Verbindungsleitungen zwischen
den Mitgliedstaaten nicht unnétig behindert werden und dass in den Strompreisen das tatsdchliche
Angebot und die tatséchliche Nachfrage zum Ausdruck kommen.

(3) Bei der Erfiillung ihrer Aufgaben stellen Elektrizitdtsunternehmen sicher, dass der Marktzutritt,
das Funktionieren des Marktes und der Marktaustritt im Elektrizitdtsbinnenmarkt nicht unnétig behindert
werden.

(4) Mit diesem Bundesgesetz werden gleiche Wettbewerbsbedingungen sichergestellt, indem
Elektrizitidtsunternehmen transparente, verhiltnismiflige und diskriminierungsfreie Vorschriften und
Gebiihren auferlegt werden und indem sie in transparenter, verhéltnisméafiger und diskriminierungsfreier
Weise behandelt werden, insbesondere bei der Bilanzgruppenverantwortung, dem Zugang zu
GroBhandelsmarkten, dem Zugang zu Daten, dem Lieferantenwechsel und der Abrechnung sowie bei der
Konzessionserteilung.

(5) Mit Ausnahme der §§ 36, 38, 39 und 40 steht es Lieferanten frei, den Preis, zu dem sie ihre
Kundinnen und Kunden mit Elektrizitit beliefern, zu bestimmen.

Begriffsbestimmungen

§ 6. (1) Im Sinne dieses Bundesgesetzes bezeichnet der Ausdruck

1. ,,Abnahmevertrag” den Vertrag einer Endkundin oder eines Endkunden mit einem Lieferanten
iiber die Abnahme von eigenerzeugter Elektrizitdt durch den Lieferanten;
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. ,©Abrechnungsinformationen* Informationen, die in Abrechnungen fiir Endkundinnen oder

Endkunden enthalten sind, mit Ausnahme von Zahlungsaufforderungen;

. ,©Abrechnungspunkt® einen Zahlpunkt, der Energiewerte von Betriebsmitteln in der Anlage eines

Netzbenutzers messtechnisch oder rechnerisch erfasst, Abrechnungszwecken sowie der
Marktkommunikation dient und durch eine Zéhlpunktnummer eindeutig einem Netzbenutzer und
einer Bilanzgruppe zuordenbar ist;

. ,2Agentur” die Agentur flir die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehorden gemaif

Verordnung (EU) 2019/942;

. »2Aggregator® eine natiirliche oder juristische Person oder eingetragene Personengesellschaft, die

im Bereich der Aggregierung titig ist;

. ,2Aggregierung® eine von einer natiirlichen oder juristischen Person oder eingetragenen

Personengesellschaft ausgeiibte Tétigkeit, bei der mehrere Lasten und bzw. oder erzeugte
Elektrizitit von Kunden zusammengefiihrit werden, um diese gebiindelt im Auftrag der
Kundinnen oder Kunden und Erzeuger auf Elektrizitdtsmérkten zu verkaufen oder zu kaufen;

. »aktiver Kunde* eine Endkundin oder einen Endkunden oder eine Gruppe gemeinsam handelnder

Endkunden, der bzw. die im Nahebereich oder innerhalb der Gebotszone eigenerzeugte oder mit
anderen gemeinsam erzeugte Elektrizitdt verbraucht, speichert oder eigenerzeugte Elektrizitéit
verkauft oder an Flexibilititsprogrammen, inklusive Last- und Einspeisesteuerung, alleine oder
durch Aggregierung, oder Energieeffizienzprogrammen teilnimmt, sofern es sich dabei nicht um
ihre bzw. seine gewerbliche oder berufliche Haupttitigkeit handelt;

. ,2Alterungszustand” den Alterungszustand im Sinne des Art. 3 Abs. 1 Nr. 28 der Verordnung

(EU) 2023/1542 iiber Batterien und Altbatterien, zur Anderung der Richtlinie 2008/98/EG und
der Verordnung (EU) 2019/1020 und zur Aufhebung der Richtlinie 2006/66/EG, ABI. Nr. L 191
vom 28.07.2023 S. 1;

. ,Ausgleichsenergie die Differenz zwischen dem vereinbarten Fahrplanwert und dem

tatsichlichen Bezug oder der tatsdchlichen Lieferung der Bilanzgruppe je definierter
Messperiode, wobei die Energie je Messperiode tatsdchlich erfasst oder rechnerisch ermittelt
werden kann;

,Batterie fiir die Wohnumgebung® einen eigenstindigen Akkumulator mit einer Nennkapazitit
von mehr als 2 kWh, der sich fiir die Installation und Verwendung in der Wohnumgebung eignet;
,berechtigter Dritter einen von Endkundinnen oder Endkunden beauftragten und
bevollméchtigten Dienstleister (Energiedienstleister), der fiir die Erbringung seiner Leistungen
einen Zugang zu Daten und zum Datenaustausch benétigt;

,berechtigte Partei eine berechtigte Partei im Sinne von Art. 2 Nr. 6 der Verordnung (EU)
2023/1162 iiber Interoperabilititsanforderungen und diskriminierungsfreie und transparente
Verfahren fiir den Zugang zu Mess- und Verbrauchsdaten, ABL. Nr. L 154 vom 15.06.2023 S. 10;
,beste verfiigbare Techniken“ im Zusammenhang mit Datenschutz und -sicherheit auf dem
Gebiet intelligenter Messgerdte die effizientesten, fortschrittlichen und praktisch geeigneten
Techniken, die in der Regel als Grundlage fiir die Einhaltung des Datenschutzrechts und der
Regelungen im Bereich der Sicherheit der Europdischen Union dienen;

,.bidirektionales Laden* einen bidirektionalen Ladevorgang im Sinne des Art. 2 Nr. 11 der
Verordnung (EU) 2023/1804 iiber den Aufbau der Infrastruktur fiir alternative Kraftstoffe und
zur Aufhebung der Richtlinie 2014/94/EU, ABL. Nr. L 234 vom 22.09.2023 S. 1;

,.Bilanzgruppe® die Zusammenfassung von Lieferanten, Aggregatoren und Netzbenutzern zu
einer virtuellen Gruppe, innerhalb derer ein Ausgleich zwischen Aufbringung (Bezugsfahrpléne,
Einspeisungen) und Abgabe (Lieferfahrpléne, Entnahme) der betroffenen Zahlpunkte erfolgt;
,.Bilanzgruppenabrechnungsintervall“ das Bilanzkreisabrechnungszeitintervall im Sinne von
Art. 2 Nr. 15 der Verordnung (EU) 2019/943;

,Bilanzgruppenkoordinator eine natiirliche oder juristische Person oder -eingetragene
Personengesellschaft, die eine Verrechnungsstelle nach dem Bundesgesetz, mit dem die
Ausiibungsvoraussetzungen, die Aufgaben und die Befugnisse der Verrechnungsstellen fiir
Transaktionen und Preisbildung fiir die Ausgleichsenergie geregelt werden, BGBI. |
Nr. 121/2000, betreibt;

,.Bilanzgruppenverantwortlicher einen Marktteilnehmer oder dessen von ihm gewédhlten
Vertreter, der fiir dessen Bilanzgruppenabweichungen im Strommarkt verantwortlich ist, im
Sinne von Art. 2 Nr. 14 der Verordnung (EU) 2019/943;
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,.Blrgerenergiegemeinschaft“ eine Rechtsperson, die elektrische Energie erzeugt, verbraucht,
speichert oder verkauft, im Bereich der Aggregierung tétig ist oder Energiedienstleistungen fiir
ihre Mitglieder erbringt und von Mitgliedern bzw. Gesellschaftern gemél § 67 Abs. 3 kontrolliert
wird;

,Demonstrationsprojekt ein Vorhaben, das eine in der Europédischen Union vdllig neue
Technologie (,.first of its kind“) demonstriert, die eine wesentliche, weit {iber den Stand der
Technik hinausgehende Innovation darstellt;

,,dezentrale Stromerzeugungsanlage* eine Stromerzeugungsanlage, die an ein 6ffentliches Mittel-
oder Niederspannungs-Verteilernetz (Netzanschlusspunkt) angeschlossen ist und somit
Verbraucherndhe aufweist oder eine Eigenversorgungsanlage;

,.Direktleitung® eine Leitung, die eine einzelne Stromerzeugungsanlage mit einer einzelnen
Verbrauchsanlage verbindet oder eine Leitung, die einen Erzeuger zur direkten Abgabe von
Strom mit seinen eigenen Betriebsstétten, Tochterunternehmen oder Kundinnen und Kunden
verbindet;

,Drittstaaten” Staaten, die nicht dem Abkommen iiber den Europdischen Wirtschaftsraum
beigetreten oder nicht Mitglieder der Européischen Union sind;

,Eigenbedarf* jene Energiemenge, die fiir den Betrieb der Anlage erforderlich ist;
,Eigenversorgungsanlage” eine Stromerzeugungsanlage, deren Strom entweder an ihrem
Standort oder an einem anderen Standort zumindest teilweise vom aktiven Kunden verbraucht
wird und die, sofern ein Uberschuss besteht, diesen in das dffentliche Netz abgibt;

,Einspeiser” einen Erzeuger, aktiven Kunden, Betreiber einer Energiespeicheranlage oder ein
Elektrizitdtsunternehmen, der oder das elektrische Energie in ein Netz abgibt;
,.Elektrizitdtsderivat® ein in Abschnitt C Nr. 5, 6 oder 7 des Anhangs I der Richtlinie 2014/65/EU
iber Mirkte fiir Finanzinstrumente sowie zur Anderung der Richtlinien 2002/92/EG und
2011/61/EU (Neufassung), ABI. Nr. L 173 vom 12.06.2014 S. 349, in der Fassung der Richtlinie
(EU) 2024/790, ABI. L, 2024/790, 08.03.2024, genanntes Finanzinstrument, sofern dieses
Instrument Elektrizitit betrifft;

,Elektrizititsmarkte“  Elektrizitdtsmérkte, einschlieBlich  auBerborslicher Mairkte und
Stromborsen, Mérkte fiir den Handel mit Energie, Kapazitit, Regelreserve und
Systemdienstleistungen fiir alle Zeitspannen, darunter auch Terminmérkte, Day-Ahead- und
Intraday-Maérkte;

,Elektrizitdtsunternehmen eine natiirliche oder juristische Person oder eine eingetragene
Personengesellschaft, die mindestens eine der Funktionen Erzeugung, Ubertragung, Verteilung,
Aggregierung, Energiespeicherung, Lieferung oder Kauf von elektrischer Energie in
Gewinnabsicht wahrnimmt und die kommerzielle, technische oder wartungsbezogene Aufgaben
im Zusammenhang mit diesen Funktionen erfiillt, mit Ausnahme der Endkundinnen und
Endkunden;

endgiiltige Stilllegungen® MaBnahmen, die den Betrieb der Stromerzeugungsanlage endgiiltig
ausschlieBen oder bewirken, dass eine Anpassung der Einspeisung nicht mehr angefordert
werden kann;

,Endkunden® natiirliche oder juristische Personen oder eingetragene Personengesellschaften, die
Strom fiir den Eigenverbrauch kaufen; der Bezug von Strom fiir Ladepunkte ist mit dem Kauf
von Strom fiir den Eigenverbrauch gleichzusetzen;

,Energicarmut” Haushalte im Sinne von § 4 Energiecarmuts-Definitions-Gesetz (EnDG), BGBI. 1
Nr. 91/2025;

,Energie aus erneuerbaren Quellen* oder ,erneuerbare Energie” Energie aus erneuerbaren,
nichtfossilen Energiequellen, das heilt Wind, Sonne (Solarthermie und Photovoltaik) und
geothermische Energie, Salzgradient-Energie, Umgebungsenergie, Gezeiten-, Wellen- und
sonstige Meeresenergie, Wasserkraft sowie Energie aus Biomasse, Deponiegas, Kldrgas, Biogas
und erneuerbarem Gas;

,Energieeffizienz* das Verhéltnis zwischen dem Ertrag an Leistung, Dienstleistungen, Waren
oder Energie und dem Energieeinsatz;

,.Energiegemeinschaften Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften und Biirgerenergiegemein-
schaften;

,Energiepreis* (in Abgrenzung zu Strompreis) den Preis fiir den Bezug von elektrischer Energie
in Cent pro kWh unter Angabe eines allfilligen Grundpreises, der gemeinsam mit den
verordneten Systemnutzungsentgelten sowie Steuern und Abgaben den Strompreis bildet;
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,Energiespeicher am selben Standort™ eine Kombination aus einer Energiespeicheranlage und
einer Anlage zur Erzeugung von erneuerbarer Energie, die an demselben Netzanschlusspunkt
angeschlossen sind;

,Energiespeicheranlage® im Elektrizitdtsnetz eine Anlage, in der Energiespeicherung erfolgt;
,.Energiespeicherung™ im Elektrizititsnetz die Verschiebung der endgiiltigen Nutzung
elektrischer Energie auf einen spéteren Zeitpunkt als den ihrer Erzeugung oder die Umwandlung
elektrischer Energie in eine speicherbare Energieform, die Speicherung solcher Energie und ihre
anschlieBende Riickumwandlung in elektrische Energie oder Nutzung als einen anderen
Energietriger;

.Energiewerte” die Wirkenergie- und Wirkleistungswerte sowie Blindenergie- und
Blindleistungswerte fiir beide Energieflussrichtungen, die Ist-Werte (gemessene, berechnete,
abgeschitzte) sowie prognostizierte Werte (Fahrplanwerte) umfassen;

»,Engpass® einen Engpass im Sinne von Art. 2 Nr. 4 der Verordnung (EU) 2019/943;

,Engpassmanagement® die Gesamtheit von kurz-, mittel- und langfristigen Malnahmen, welche
nach Maligabe der systemtechnischen Anforderungen ergriffen werden konnen, um unter
Beriicksichtigung der Netz- und Versorgungssicherheit Engpisse im Ubertragungs- und
Verteilernetz zu vermeiden oder zu beseitigen;

»Entnehmer” eine Endkundin oder einen Endkunden, aktiven Kunden, Betreiber einer
Energiespeicheranlage oder einen Netzbetreiber, der Strom aus einem Ubertragungs- oder
Verteilernetz entnimmt;

,,ENTSO (Strom)* den Europiischen Verbund der Ubertragungsnetzbetreiber fiir Strom gemiB
Art. 28 der Verordnung (EU) 2019/943;

,.Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft eine Rechtsperson, deren Mitglieder natiirliche Personen,
Gemeinden, Rechtstriger von Behdrden in Bezug auf lokale Dienststellen und sonstige
juristische Personen des 6ffentlichen Rechts oder kleine und mittlere Unternehmen sind, die im
Nahebereich gemil3 § 70 Abs. 6 Z 3 oder 4 angesiedelt sein miissen;

»Erzeuger” eine natiirliche oder juristische Person oder eine eingetragene Personengesellschaft,
die Strom erzeugt;

,,Erzeugung® die Produktion von Strom;

,»Erzeugung aus Kraft-Wirme-Kopplung (KWK-Erzeugung)“ die Summe von Strom,
mechanischer Energie und Nutzwidrme aus KWK;

,Fahrplan®“ jene Unterlage, die angibt, in welchem Umfang elektrische Leistung als
prognostizierter Leistungsmittelwert in einem konstanten Zeitraster (Messperioden) an
bestimmten Netzpunkten eingespeist und entnommen oder zwischen Bilanzgruppen ausgetauscht
wird;

,.Fast-Echtzeit“ im Zusammenhang mit intelligenten Messgeriten eine kurze Zeitspanne, in der
Regel Sekunden oder maximal das auf dem nationalen Markt geltende
Bilanzgruppenabrechnungszeitintervall;

. »,Flexibilititsleistung“ eine vom Netzbetreiber angeforderte, im Rahmen einer

Systemdienstleistung oder des Engpassmanagements durchgefiihrte Verdnderung der
Einspeisung oder Entnahme;

flexibler Netzanschlussvertrag® ein Vertrag {iber den Anschluss elektrischer Kapazititen an das
Netz, dies schlieft Bedingungen ein, die der Begrenzung und Kontrolle der Einspeisung von
Elektrizitit in das Ubertragungs- oder Verteilernetz und der Entnahme von Elektrizitit aus diesen
Netzen dienen;

,funktional verbundenes Netz* ein Netz, welches direkt oder indirekt tiber ein anderes Netz oder
mehrere Netze in den Netzebenen 3 bis 7 transformatorisch oder galvanisch an ein
Hochstspannungsnetz angeschlossen ist. Ist ein Netz indirekt liber mehrere Netze an das
Hochstspannungsnetz angeschlossen, so gilt es als mit jenem funktional verbunden, zu dem eine
direkte transformatorische oder galvanische Verbindung besteht. Treffen diese Merkmale auf
mehrere Netze zu, so gilt ein Netz mit jenem als funktional verbunden, welches eine groflere
jahrliche Energiemenge an Entnehmer abgibt;

,galvanisch verbundene Netzbereiche* Netzbereiche, die elektrisch leitend verbunden sind;
,,Gebotszone* das in der Verordnung (EU) 2019/943 definierte Gebiet;

,»,Qebiihren bei einem Anbieterwechsel® eine Gebiihr oder Strafzahlung, einschlieBlich
Kiindigungsgebiihren, die Lieferanten, Aggregatoren oder Netzbetreiber ihren Kundinnen und
Kunden direkt oder indirekt fiir einen Wechsel des Lieferanten oder des Aggregators auferlegen;
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»gemeinsame Energienutzung™ den Verbrauch, die Speicherung und den Verkauf von
elektrischer Energie, wobei die Energie aus erneuerbaren Quellen stammt und sich die
Stromerzeugungsanlagen entweder im Nahebereich oder innerhalb der Gebotszone befinden und
die verbrauchte oder gespeicherte Energie zwischen Anlagen von aktiven Kunden, Anlagen von
Organisatoren, Anlagen von anderen Dritten und Anlagen von Energiegemeinschaften
ausgetauscht wird;

»gemeinschaftliche Erzeugungsanlagen® Stromerzeugungsanlagen, die sich im Nahebereich
gemill § 70 Abs. 6 Z 1 oder 2 befinden und die Strom zur Deckung des Verbrauchs der
teilnehmenden Netzbenutzer erzeugen;

»Gesamtwirkungsgrad* die Summe der jéhrlichen Erzeugung von Strom, mechanischer Energie
und Nutzwédrme im Verhiltnis zur Brennstoffenergie, die fiir die in KWK erzeugte Warme und
die Bruttoerzeugung von Strom und mechanischer Energie eingesetzt wurde;

»gewerblicher Kunde“ eine natiirliche oder juristische Person oder eingetragene
Personengesellschaft, die Elektrizitdt fiir andere Zwecke als den Verbrauch im eigenen Haushalt
kauft; hierzu zdhlen auch Erzeuger, Industrickunden, kleine und mittlere Unternehmen, Betriebe
und Stromhéndler;

»groBes Unternehmen® ein Unternehmen im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 1 KSchG, das mindestens
250 Personen beschéftigt und dessen Jahresumsatz mindestens 50 Millionen Euro oder dessen
Jahresbilanzsumme mindestens 43 Millionen Euro betrigt;

,Hauptleitung die = Verbindungsleitung zwischen = Hausanschlusskasten und den
Zugangsklemmen der Vorzéhlersicherungen;

,,Haushaltskunden* Verbraucher im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 des Konsumentenschutzgesetzes
(KSchG), BGBI. Nr. 140/1979, die Strom fiir den Eigenverbrauch im Haushalt kaufen; soweit
dies nicht gewerblichen oder beruflichen Tatigkeiten dient;

,.Herkunftsnachweis* eine Bestitigung, die den Primérenergietriger, aus dem eine bestimmte
Einheit elektrischer Energie erzeugt wurde, belegt; hierunter fallen insbesondere
Herkunftsnachweise fiir Strom aus fossilen Energiequellen, Herkunftsnachweise fiir Strom aus
hocheffizienter KWK sowie Herkunftsnachweise gemiB § 10 des Okostromgesetzes 2012
(0SG 2012), BGBL I Nr. 75/2011, und § 83 EAG;

,Hilfsdienste* alle Dienstleistungen, die zum Betrieb eines Ubertragungs- oder Verteilernetzes
erforderlich sind;

,.hocheffiziente Kraft-Wiarme-Kopplung® die KWK, die den in Anlage IV festgelegten Kriterien
entspricht;

,horizontal integriertes Elektrizitdtsunternehmen® ein Elektrizitdtsunternechmen, das mindestens
eine der Funktionen der Erzeugung, Ubertragung, Verteilung oder Lieferung von Elektrizitit
wahrnimmt und das auBlerdem eine weitere Tatigkeit auBerhalb des Elektrizitétsbereichs ausiibt;
Hhybride Stromerzeugungsanlage™ eine Stromerzeugungsanlage, die aus Kombinationen
mehrerer Stromerzeugungseinheiten bzw. -anlagen mit oder ohne Energiespeicheranlage besteht
und mindestens zwei unterschiedliche Primérenergietriger nutzt.

Industriebatterie” eine Industriebatterie im Sinne des Art. 3 Abs. 1 Nr. 13 der Verordnung (EU)
2023/1542;

»in KWK erzeugter Strom* Strom, der in einem Prozess erzeugt wurde, der an die Erzeugung
von Nutzwirme gekoppelt ist und der gemiB der in Anlage III festgelegten Methode berechnet
wird;

Hintegriertes  Elektrizitdtsunternehmen  ein  vertikal oder  horizontal integriertes
Elektrizitidtsunternehmen;

wintelligentes Laden® einen Ladevorgang, bei dem die Intensitit des an die Batterie gelieferten
Stroms auf der Grundlage elektronisch tibermittelter Informationen dynamisch angepasst wird;
Hintelligentes Messgerdt™ ein elektronisches System, das in der Lage ist, die in das Netz
eingespeiste oder die daraus entnommene Elektrizitdt zu messen, das mehr Informationen als ein
konventioneller Zahler liefert und mittels elektronischer Kommunikation Daten zu Informations-,
Kontroll- und Steuerungszwecken iibertragen und empfangen kann;

,Interoperabilitit im Zusammenhang mit intelligenten Messgeréten die Féahigkeit von zwei oder
mehr Energie- oder Kommunikationsnetzen, Systemen, Gerédten, Anwendungen oder
Komponenten, zu interagieren, Informationen auszutauschen und zu verwenden, um
vorgeschriebene Funktionen auszufiihren;
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.kennzeichnungspflichtiges Werbematerial* jedes an Endkundinnen und Endkunden gerichtete

Werbematerial, das auf den Verkauf von Strom ausgerichtet ist. Hierunter fallen

a) Werbemittel fiir den Produktverkauf fiir Einzelkunden, wie etwa Produktbroschiiren;

b) sonstige standardisierte Produkt-Printmedien, welche fiir den Verkauf ausgerichtet sind;

c) online bezogene Produktwerbung;

kleines, isoliertes Netz“ ein Netz mit einem Verbrauch von weniger als 3 000 GWh im Jahr

1996, bei dem weniger als 5% seines Jahresverbrauchs durch einen Verbund mit anderen Netzen

bezogen wird;

kleines Verbundnetz* ein Netz mit einem Verbrauch von weniger als 3 000 GWh im Jahr 1996,

bei dem mehr als 5% des Jahresverbrauchs durch einen Verbund mit anderen Netzen bezogen

werden;

,Kleinsterzeugungsanlagen® eine oder mehrere  Stromerzeugungseinheiten, deren

Maximalkapazitit in Summe hochstens 0,8 kW pro Anlage an der Ubergabestelle eines

Netzbenutzers betrégt;

,.Kleinstunternehmen® ein Unternechmen im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 1 KSchG, das weniger als

zehn Personen beschiftigt und dessen Jahresumsatz bzw. -bilanzsumme zwei Millionen Euro

nicht iberschreitet;

.Kleinunternehmen® ein Unternechmen im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 1 KSchG, das weniger als

fiinfzig Personen beschéftigt, weniger als 100 000 kWh pro Jahr an Elektrizitdt verbraucht und

einen Jahresumsatz oder eine Jahresbilanzsumme von hdchstens zehn Millionen Euro hat;

»Kontrolle* Rechte, Vertrige oder andere Mittel, die einzeln oder zusammen unter

Bertiicksichtigung aller tatsdchlichen oder rechtlichen Umstdnde die Moglichkeit gewihren, einen

bestimmenden Einfluss auf die Tatigkeit eines Unternehmens auszuiiben, insbesondere durch

a) Eigentums- oder Nutzungsrechte an der Gesamtheit oder an Teilen des Vermogens des
Unternehmens;

b) Rechte oder Vertrdge, die einen bestimmenden Einfluss auf die Zusammensetzung, die
Beratungen oder Beschliisse der Organe des Unternehmens gewéhren;

.konventioneller Zahler* einen analogen oder elektronischen Zahler, der Daten nicht iibermitteln

und empfangen kann;

.Kostenwilzung* ein kalkulatorisches Rechenverfahren, welches angewendet wird, um einem

Verbraucherkollektiv die Kosten jener Anschlussnetzebene, an der es direkt angeschlossen ist,

sowie die Kosten aller dariiber liegenden Netzebenen anteilig zuzuordnen;

.Kraft-Wiarme-Kopplung (KWK)“ die gleichzeitige Erzeugung thermischer Energie und

elektrischer und/oder mechanischer Energie;

.Kraft-Wiarme-Verhiltnis (Stromkennzahl)“ das anhand der Betriebsdaten des spezifischen

Blocks berechnete Verhiltnis von KWK-Strom zu Nutzwédrme im KWK-Betrieb;

Kraftwerk® eine Anlage, die dazu bestimmt ist, durch Energieumwandlung Strom zu erzeugen;

sie kann aus mehreren Stromerzeugungseinheiten bestehen und umfasst auch alle zugehdrigen

Hilfsbetriebe und Nebeneinrichtungen;

Kraftwerkspark® eine Gruppe von Kraftwerken, die iiber einen gemeinsamen Netzanschluss

verfiigt;

,,Kunden* Endkundinnen bzw. Endkunden und Stromhandler, die elektrische Energie kaufen;

,.Kiindigungsgebiihren* eine Abgabe oder Strafzahlung, die Lieferanten oder Aggregatoren ihren

Kundinnen und Kunden fiir den Riicktritt von einem Liefervertrag oder

Stromdienstleistungsvertrag auferlegen;

. KWK-Block* einen Block, der im KWK-Betrieb betrieben werden kann;

. KWK-Kleinanlagen“ KWK-Blocke mit einer installierten Kapazitét unter 1 MW;

.KWK-Kleinstanlage™ eine KWK-Anlage mit einer Kapazitit von hdchstens 50 kW;

,Ladepunkt“ einen Ladepunkt im Sinne des Art. 2 Nr. 48 der Verordnung (EU) 2023/1804;

,Ladezustand“ den Ladezustand im Sinne des Art. 3 Abs. 1 Nr.27 der Verordnung (EU)

2023/1542;

,Lastprofil“ eine in Zeitintervallen dargestellte Bezugsmenge oder Einspeisemenge eines

Entnehmers oder Einspeisers je Zahlpunkt bezogen auf das Kalenderjahr;

,Laststeuerung® eine Abweichung des Verbrauchs der Endkundin oder des Endkunden von

ihrem oder seinem {iiblichen, geplanten oder aktuellen Stromverbrauchsmuster als Reaktion auf

Marktsignale, etwa zeitabhingige Energiepreise oder andere finanzielle Anreize oder als
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Reaktion auf das angenommene Angebot einer Endkundin oder eines Endkunden, einen Mehr-
oder Minderverbrauch zu einem bestimmten Preis auf einem organisierten Strommarkt im Sinne
von Art. 2 Nr. 4 der Durchfiihrungsverordnung (EU) 1348/2014 {iber die Datenmeldung gemif
Art. 8 Abs. 2 und 6 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 iiber die Integritit und Transparenz des
EnergiegroBhandelsmarkts, ABL. Nr. L 363 vom 18.12.2014 S. 121, zu verkaufen, allein oder
durch Aggregierung;

,Leistungseinstellung® die im Managementsystem der Batterie gespeicherten dynamischen
Informationen, die die elektrischen Leistungseinstellungen vorgeben, mit denen die Batterie
wihrend eines Lade- oder Entladevorgangs optimalerweise betrieben werden sollte, um ihren
Alterungszustand und die Nutzung im Betrieb zu optimieren;

,,Lieferant eine natiirliche oder juristische Person oder eingetragene Personengesellschaft, die
die Lieferung wahrnimmt;

,Lieferung den Verkauf einschlieBlich des Weiterverkaufs von Elektrizitdt an Kunden; keine
Lieferung begriindet die Abgabe von Strom iiber Direktleitungen;

,Liefervertrag® einen Vertrag zwischen einer Endkundin oder einem Endkunden mit einem
Lieferanten iiber die Lieferung von Strom mit Ausnahme von Elektrizitétsderivaten;
,Liefervertrag mit dynamischen Energiepreisen” einen Stromliefervertrag zwischen einem
Lieferanten und einer Endkundin oder einem Endkunden, der die Preise auf den Spotmarkten,
zumindest im Day-Ahead-Markt, in Intervallen widerspiegelt, die den stiindlichen oder
viertelstiindlichen Abrechnungsintervallen des jeweiligen Marktes entsprechen;

,Liefervertrag mit fester Laufzeit und Festpreisen einen Liefervertrag zwischen einem
Lieferanten und einer Endkundin bzw. einem Endkunden, bei dem dieselben
Vertragsbedingungen, einschlieBlich des Preises, iiber die Vertragslaufzeit garantiert werden,
wobei er jedoch innerhalb eines Festpreises ein flexibles Element enthalten kann, wie zB
unterschiedliche Preise fiir Spitzenlastzeiten und Nebenzeiten, und bei dem Anderungen in der
daraus resultierenden Abrechnung nur durch Abrechnungsbestandteile hervorgerufen werden
konnen, die nicht vom Lieferanten festgelegt werden, wie Steuern und Abgaben;

,Marktregeln“ die Gesamtheit aller Vorschriften, Regelungen und Bestimmungen auf
gesetzlicher oder vertraglicher Basis, die Marktteilnehmer im Elektrizitdtsmarkt einzuhalten
haben, um ein geordnetes Funktionieren dieses Marktes zu ermdglichen und zu gewéhrleisten;
umfasst sind insbesondere die Technischen und Organisatorischen Regeln fiir Betreiber und
Benutzer von Netzen und die Sonstigen Marktregeln;

,,Marktteilnehmer“ eine natiirliche oder juristische Person im Sinne von Art. 2 Nr.25 der
Verordnung (EU) 2019/943 sowie Netzbetreiber, Bilanzgruppenkoordinator,
Bilanzgruppenverantwortliche, Regelzonenfiihrer, Stromborsen, berechtigte Dritte und
berechtigte Parteien;

,Maximalkapazitit (Engpassleistung)”“ die maximale kontinuierliche Wirkleistung, die eine
Stromerzeugungsanlage erzeugen kann, abziiglich des Anteils, der ausschlielich auf den Betrieb
dieser Stromerzeugungsanlage zuriickzufiihren ist;

,»,Messeinrichtung™ den Zahler sowie der Messung dienende Zusatzeinrichtungen, Messwandler,
Kommunikations-, Tarif- und Steuereinrichtungen, die als Gesamtheit in der jeweiligen Anlage
des Netzbenutzers zur Erfassung und Berechnung der entnommenen bzw. eingespeisten
Energiewerte dienen;

,mittleres Unternehmen® ein Unternehmen im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 1 KSchG, das weniger als
250 Personen beschiftigt und dessen Jahresumsatz 50 Millionen FEuro oder dessen
Jahresbilanzsumme 43 Millionen Euro nicht iiberschreitet;

,»,Modulspitzenleistung™ die von allen Photovoltaikmodulen der Stromerzeugungsanlage
abgegebene elektrische Gleichstromleistung in kWp unter Standard-Testbedingungen;

,Netzanschluss* die physische Verbindung der Anlage eines Netzbenutzers mit dem Netzsystem;

des Netzbenutzers mit einem Ubertragungsnetz oder Verteilernetz verbindet;

,Netzbenutzer” jede natiirliche oder juristische Person oder eingetragene Personengesellschaft,
die Elektrizitét in ein Netz einspeist oder aus einem Netz entnimmt;

,Netzbereich“ jenen Teil eines Netzes, fiir dessen Benutzung dieselben Preisansitze gelten;

,Netzbetreiber” Betreiber von Ubertragungs- oder Verteilernetzen mit einer Nennfrequenz von
50 Hz;
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,»Netzebene® einen im Wesentlichen durch das Spannungsniveau bestimmten Teilbereich des
Netzes;

»Netzreserve® die Vorhaltung von zusdtzlicher Erzeugungsleistung oder reduzierter
Verbrauchsleistung zur Beseitigung von Engpdssen im Ubertragungsnetz im Rahmen des
Engpassmanagements, welche gesichert innerhalb von zehn Stunden Vorlaufzeit aktivierbar ist;

,.Netzreservevertrag® einen Vertrag, der zwischen dem Regelzonenfiihrer und einem Anbieter
abgeschlossen wird und die Erbringung von Netzreserve gemif3 Z 114 zum Inhalt hat;

Hnetzwirksame Leistung die im Vertrag iiber Netzanschluss und Netzzugang vereinbarte
maximale Leistung in Einspeise- oder Bezugsrichtung am Netzanschlusspunkt, welche die
Gesamtanordnung der Anlage des Netzbenutzers, die aus Kombinationen von
Stromerzeugungseinheiten, Verbrauchseinheiten und Energiespeicheranlagen bestehen kann,
sowie das vom Netzbenutzer vorgesehene Regel- und Betriebskonzept beriicksichtigt;

. ,Netzzugang* die Nutzung des Ubertragungs- oder Verteilernetzes;
. ,Netzzugangsberechtigter eine natiirliche oder juristische Person oder -eingetragene

Personengesellschaft, die Netzzugang begehrt, insbesondere auch FElektrizitdtsunternehmen,
soweit dies zur Erfiillung ihrer Aufgaben erforderlich ist;

onicht  frequenzgebundene  Systemdienstleistung“ eine  von  Ubertragungs-  oder
Verteilernetzbetreibern ~ genutzte  Dienstleistung  fiir  statische  und  dynamische
Spannungsregelung, die Einspeisung von dynamischem Blindstrom, Trigheit der lokalen
Netzstabilitdt, Kurzschlussstrom, Phasenwinkelkorrektur, Oberschwingungskompensation,
Schwarzstartfahigkeit und Inselbetriebsfahigkeit;

,Normalladepunkt einen Normalladepunkt im Sinne des Art.2 Nr.37 der Verordnung
(EU) 2023/1804;

LNutzwidrme™ die in einem KWK-Prozess zur Befriedigung eines wirtschaftlich vertretbaren
Wiérme- oder Kithlbedarfs erzeugte Warme;

,Organisator” eine natiirliche oder juristische Person, die im Rahmen der gemeinsamen
Energienutzung die Aufgaben des § 68 Abs. 2 {ibernimmt.

,,Peer-to-Peer-Vertrag™ den Verkauf oder die Schenkung von erneuerbarer Elektrizitit zwischen
Marktteilnehmern auf Grundlage eines Vertrags mit vorab festgelegten Bedingungen fiir die
automatische Abwicklung und Abrechnung der Transaktion, die entweder direkt zwischen den
Beteiligten oder auf indirektem Weg iiber einen dritten Marktteilnehmer, beispielsweise einen
Aggregator, erfolgt. Die Rechte und Pflichten der als Endkundinnen und Endkunden, Erzeuger,
Lieferanten oder Aggregatoren beteiligten Parteien bleiben vom Recht auf Peer-to-Peer-Vertrige
unberiihrt;

Primérregelreserve (Frequenzhaltungsreserven)* die zur Stabilisierung der Netzfrequenz nach
dem Auftreten eines Ungleichgewichts zur Verfiigung stehenden Wirkleistungsreserven;
»Regelarbeit Regelarbeit im Sinne von Art. 2 Nr. 11 der Verordnung (EU) 2019/943;
»Regelleistung das Volumen der Reservekapazitit, zu dessen Bereithaltung sich ein
Regelreserveanbieter verpflichtet hat und in Bezug auf das er sich verpflichtet hat, wiahrend der
Vertragslaufzeit Gebote fiir ein entsprechendes Regelarbeitsvolumen an den Regelzonenfiihrer
abzugeben;

»Regeln der Technik“ technische Regeln, die aus Wissenschaft oder Erfahrung auf einem
technischen Gebiet gewonnene Grundsétze enthalten und deren Richtigkeit und ZweckméaBigkeit
in der Praxis allgemein als erwiesen gelten;

,Regelreserve die Bereitstellung von Regelarbeit und/oder Regelleistung;

»Regelzone* die Leistungs-Frequenz-Regelzone im Sinne von Art.3 Abs.2 Nr. 12 der
Verordnung (EU) 2017/1485 zur Festlegung einer Leitlinie fiir den Ubertragungsnetzbetrieb,
ABI. Nr. L 220 vom 25.08.2017 S. 1;

,.Regelzonenfiihrer denjenigen, der fiir die Leistungs-Frequenz-Regelung in einer Regelzone
verantwortlich ist, wobei diese Funktion auch seitens eines dritten Unternehmens, das seinen Sitz
in einem anderen Mitgliedstaat der Europdischen Union hat, erfiillt werden kann;

regionales Koordinierungszentrum® ein nach Art. 35 der Verordnung (EU) 2019/943
eingerichtetes regionales Koordinierungszentrum;

»,Reservestrom* den Strom, der {iber das Elektrizititsnetz in den Fillen geliefert wird, in denen
der KWK-Prozess unter anderem durch Wartungsarbeiten unterbrochen oder abgebrochen ist;
,saisonaler Netzreservevertrag™ ein Netzreservevertrag geméfl Z 115 der fiir den Zeitraum einer
Winter- oder Sommersaison abgeschlossen wird. Als Sommersaison gilt dabei der Zeitraum
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gemdl Z 152, die Wintersaison hingegen umfasst den Zeitraum von jeweils 1. Oktober eines
Kalenderjahres bis jeweils 30. April des darauffolgenden Kalenderjahres. In beiden Féllen
besteht fiir Beginn und Ende des Vertrags cine Toleranzbandbreite von jeweils einem
Kalendermonat nach oben sowie nach unten;

.Sekundirregelreserve (automatische Frequenzwiederherstellungsreserven)™ die
Wirkleistungsreserven, die automatisch abgerufen werden und zur Verfiigung stehen, um die
Netzfrequenz auf ihren Nennwert zu regeln bzw. um in einem Synchrongebiet, das mehr als eine
Regelzone umfasst, den Ist-Leistungsaustausch auf den Soll-Leistungsaustausch zu regeln;
.Sicherheit” sowohl die Sicherheit der Elektrizititsversorgung und -bereitstellung als auch die
Betriebssicherheit;

Homart  Grid“  ein intelligentes  Stromnetz, welches durch den Einsatz von
Kommunikationstechnologie zwischen Netzbenutzern sowie Steuerungs- und Monitoring-
Infrastruktur des Netzbetreibers einen energie- und kosteneffizienten Systembetrieb bei hohem
MafB an Integrationsfahigkeit von Energie aus erneuerbaren Quellen und die Aufrechterhaltung
der Versorgungssicherheitsstandards unterstiitzt;

Sonstige Marktregeln® jenen Teil der Marktregeln, der gemall § 22 Z 1 des Energie-Control-
Gesetzes (E-ControlG), BGBI. I Nr. 110/2010, erstellt wird und der das Beziehungsgeflecht und
den notwendigen Datenaustausch zwischen den Marktteilnehmern, insbesondere in den
Bereichen Netzbetrieb, Prognose, Regelreserve, Clearing, Energiegemeinschaften, Aggregatoren
und Austausch von Endkundendaten zwischen den Berechtigten, regelt;

,standardisiertes Lastprofil® ein durch ein geeignetes Verfahren fiir eine bestimmte Einspeiser-
oder Entnehmergruppe charakteristisches Lastprofil;

Standardprodukt™ ein Produkt, das auf Basis allgemeiner Vertragsbestimmungen und
Preisgestaltung einem unbestimmten Personenkreis angeboten wird und das die Lieferung oder
Abnahme von Strom zum Inhalt hat;

»Strombezugsvertrag™ einen Vertrag zwischen einem Erzeuger und einer Endkundin oder einem
Endkunden iiber den unmittelbaren Bezug von Strom aus erneuerbaren Quellen vom Erzeuger;
»Stromborse” einen gemdfl der Verordnung (EU) 2015/1222 zur Festlegung einer Leitlinie fiir
die Kapazitiatsvergabe und das Engpassmanagement, ABl. Nr. L 197 vom 25.07.2015 S. 24,
nominierten Strommarktbetreiber, der den Handel mit Stromprodukten zur physischen Erfiillung
in der Preiszone fiir Osterreich anbietet;

»Stromerzeugungsanlage® eine oder mehrere Stromerzeugungseinheiten zur Erzeugung von
elektrischer Energie, die an einem Netzanschlusspunkt an das Netz angeschlossen ist bzw. sind;
»Stromerzeugungseinheit eine nach bestimmten Kriterien abgrenzbare Einheit einer
Stromerzeugungsanlage zur Erzeugung von elektrischer Energie;

»Stromhéndler eine natiirliche oder juristische Person oder eingetragene Personengesellschaft,
die Strom zum Zweck des Weiterverkaufs innerhalb oder auflerhalb des Netzes, in dem die
Person oder Personengesellschaft ansissig ist, kauft;

Hotrompreis  (in - Abgrenzung zu Energiepreis) den Gesamtpreis flir den jeweiligen
Abrechnungszeitraum, der sich aus dem Energiepreis in Cent pro kWh unter Angabe eines
allfalligen Grundpreises, den verordneten Systemnutzungsentgelten sowie Steuern und Abgaben
zusammensetzt;

Systemausgleich® einen Systemausgleich im Sinne von Art. 2 Nr. 10 der Verordnung (EU)
2019/943;

systemdienlicher Betrieb die Betriebsart einer Stromerzeugungs-, Verbrauchs- oder
Energiespeicheranlage, bei der systemdienlicher Nutzen im Sinne von Kostenreduktionen,
Kostenvermeidung oder Aufrechterhaltung der Netz- und Versorgungssicherheit erbracht wird,
insbesondere durch die Erbringung einer Flexibilitétsleistung, den Betrieb an einem bestimmten,
durch die Ausweisung im Netzentwicklungsplan fiir das Verteiler- oder Ubertragungsnetz
definierten Standort oder nach den Anforderungen des Netzbetreibers. Kostenvermeidung oder
Kostenreduktion liegt insbesondere dann vor, wenn auf Grund vorliegender oder prognostizierter
Erzeugungs- und Verbrauchsdaten oder auf Grund technischer oder vertraglicher Gegebenheiten
offensichtlich ist, dass der Hochstleistungsbeitrag der Anlage vorhersehbar erheblich von der
zeitgleichen Jahreshochstleistung aller Entnahmen aus dieser Netz- oder Umspannebene
abweicht;

,.Systemdienstleistung” eine zum Betrieb eines Ubertragungs- oder Verteilernetzes erforderliche
Dienstleistung, einschlieBlich Regelreserve und nicht frequenzgebundener
Systemdienstleistungen, jedoch ohne Engpassmanagement;
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,lechnische  Dokumentationen  die  Beschreibungen von  energiewirtschaftlichen
Geschiftsprozessen, Datenformaten und der Dateniibertragung, die fiir die reibungslose
Marktkommunikation zwischen Marktteilnehmern erforderliche Informationen im Detail
enthalten und die nicht explizit in den Sonstigen Marktregeln, Verordnungen oder Gesetzen
sowie darauf basierenden Dokumentationen geregelt sind,

,,Technische und organisatorische Regeln fiir Betreiber und Benutzer von Netzen® angewandte
technische Betriebs- und Erhaltungsregeln fiir Stromnetze zur Erzielung einer angemessenen
Versorgungssicherheit und eines storungsfreien Verbundbetriebs, die das Zusammenwirken von
Stromerzeugungsanlagen, Ubertragungs- und Verteilernetzen sowie der Anlagen der
Netzbenutzer regeln;
Hteilnehmende Netzbenutzer aktive Kunden, Organisatoren und andere Dritte, die an der
gemeinsamen Energienutzung teilnehmen oder eine Eigenversorgungsanlage an einem anderen
Standort betreiben;
Ltempordre saisonale Stilllegungen™ temporére Stilllegungen gemiB Z 153, die von einem
Betreiber einer Stromerzeugungsanlage fiir den Zeitraum von jeweils 1. Mai bis jeweils
30. September eines Kalenderjahres gemil § 143 verbindlich angezeigt werden. Fiir die
Festlegung von Beginn und Ende des Stilllegungszeitraums steht dem Betreiber der
Stromerzeugungsanlage eine Toleranzbandbreite von jeweils einem Monat nach oben sowie nach
unten zu;
Htemporire Stilllegungen® vorldufige Mallnahmen mit Ausnahme von Revisionen und technisch
bedingten Stérungen, die bewirken, dass die Stromerzeugungsanlage innerhalb von 72 Stunden
nicht mehr anfahrbereit gehalten wird, aber wieder betriebsbereit gemacht werden kann. Hiermit
wird keine Betriebseinstellung der Anlage bewirkt;
,lertidrregelreserve  (manuelle  Frequenzwiederherstellungsreserven)  die  manuellen
Wirkleistungsreserven, die manuell abgerufen werden und zur Verfiigung stehen, um die
Netzfrequenz auf ihren Nennwert zu regeln bzw. um in einem Synchrongebiet, das mehr als eine
Regelzone umfasst, den Ist-Leistungsaustausch auf den Soll-Leistungsaustausch zu regeln;
,,Traktionsbatterie” eine Traktionsbatterie im Sinne des Art. 3 Abs. 1 Nr. 14 der Verordnung
(EU) 2023/1542;
,Ubertragung den Transport von Elektrizitit iiber ein Héchstspannungs- und
Hochspannungsverbundnetz zum Zweck der Belieferung von Endkundinnen und Endkunden
oder Verteilernetzbetreibern, jedoch mit Ausnahme der Lieferung;
,,Ubertragungsnetz“ ein Hochspannungsverbundnetz mit einer Spannungshéhe von 110 kV und
dartiber, das dem iiberregionalen Transport von elektrischer Energie dient;
,Ubertragungsnetzbetreiber eine natiirliche oder juristische Person oder eingetragene
Personengesellschaft, die fiir den Betrieb, die Wartung sowie erforderlichenfalls den Ausbau des
Ubertragungsnetzes in einem bestimmten Gebiet und gegebenenfalls der Verbindungsleitungen
zu anderen Netzen sowie fiir die Sicherstellung der langfristigen Fahigkeit des Netzes, eine
angemessene Nachfrage nach Ubertragung von Strom zu befriedigen, verantwortlich ist;
,sunabhingiger Aggregator® eine natiirliche oder juristische Person oder -eingetragene
Personengesellschaft, die im Bereich der Aggregierung titig und nicht mit dem Lieferanten der
Kundin oder des Kunden verbunden ist;
,,Verbindungsleitungen* Anlagen, die zur Verbundschaltung von Elektrizitétsnetzen dienen;
,Verbrauchsanlage eine Anlage, die elektrische Energie bezieht und an einem
Netzanschlusspunkt mit dem Netz verbunden ist;
,Verbrauchseinheit“ eine nach bestimmten Kriterien abgrenzbare Einheit einer
Verbrauchsanlage, die elektrische Energie bezieht;
,,verbundenes Elektrizitdtsunternehmen*
a) ein verbundenes Unternehmen im Sinne des § 189a Z 8 des Unternehmensgesetzbuches
(UGB), dRGBI. S. 219/1897,
b) ein assoziiertes Unternehmen im Sinne des § 263 Abs. 1 UGB oder
¢) zwei oder mehrere Unternehmen, deren Aktionére ident sind;
,,Verbundnetz* eine Anzahl von Ubertragungs- und Verteilernetzen, die durch eine oder mehrere
Verbindungsleitungen miteinander verbunden sind;
,»Versorger letzter Instanz“ einen Lieferanten, der benannt wird, um die Belieferung von
Kundinnen und Kunden eines Lieferanten zu ibernehmen, der seine Tatigkeit eingestellt hat;
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167. ,Verteilernetz* mehrere zusammenhingende Leitungen mit einer hohen, mittleren oder niedrigen
Spannungshdhe innerhalb eines rdumlich abgegrenzten bestimmten Gebiets, die der Verteilung
von elektrischer Energie dienen, die zum Verkauf an Kundinnen und Kunden bestimmt ist; auch
ein geschlossenes Verteilernetz gilt als Verteilernetz;

168. ,,Verteilernetzbetreiber eine natiirliche oder juristische Person oder eingetragene
Personengesellschaft, die verantwortlich ist fiir den Betrieb, die Wartung sowie
erforderlichenfalls den Ausbau des Verteilernetzes in einem bestimmten Gebiet und
gegebenenfalls der Verbindungsleitungen zu anderen Netzen sowie fiir die Sicherstellung der
langfristigen Féhigkeit des Netzes, eine angemessene Nachfrage nach Verteilung von Elektrizitit
zu befriedigen;

169. ,verteilte Erzeugung* an das Verteilernetz angeschlossene Stromerzeugungsanlagen;

170. ,,Verteilung™ den Transport von Elektrizitit iiber Hoch-, Mittel- oder Niederspannungs-
Verteilernetze zum Zweck der Belieferung von Kundinnen und Kunden, jedoch mit Ausnahme
der Lieferung;

171. ,,vertikal integriertes Elektrizitdtsunternechmen™ ein Unternchmen oder eine Gruppe von
Unternehmen, in der dieselbe Person berechtigt ist bzw. dieselben Personen berechtigt sind,
direkt oder indirekt Kontrolle auszuiiben, wobei das betreffende Unternehmen bzw. die
betreffende Gruppe mindestens eine der Funktionen Ubertragung oder Verteilung und
mindestens eine der Funktionen Erzeugung oder Lieferung von Elektrizitit wahrnimmt;

172. ,,vollstindig integrierte Netzkomponenten* Netzkomponenten, einschlieBlich
Energiespeicheranlagen, die in das Ubertragungs- oder Verteilernetz integriert sind,
ausschlieBlich der Aufrechterhaltung des sicheren und zuverlissigen Betriebs des Ubertragungs-
oder Verteilernetzes und nicht dem Systemausgleich- oder Engpassmanagement dienen und
deren Lade- und Entladezeiten im reguldren Betrieb deutlich unter der Dauer -eines
Marktintervalls liegen;

173. ,,Wirkungsgrad® den auf der Grundlage des unteren Heizwerts der Brennstoffe berechneten
Wirkungsgrad;

174. ,Wirkungsgrad-Referenzwerte fiir die getrennte Erzeugung“ die Wirkungsgrade einer
alternativen getrennten Erzeugung von Wérme und Strom, die durch KWK ersetzt werden sollen;

175. ,,wirtschaftlich vertretbarer Bedarf den Bedarf, der die benétigte Warme- oder Kiihlleistung
nicht {iberschreitet und der sonst durch andere Energiebereitstellungsprozesse als KWK zu
Marktbedingungen gedeckt wiirde;

176. ,,wirtschaftlicher Vorrang™ die Rangfolge der Elektrizitdtsquellen nach wirtschaftlichen
Gesichtspunkten;

177. ,witterungsabhéngiger  Freileitungsbetrieb® den  Betriebszustand einer  elektrischen
Leitungsanlage unter Beriicksichtigung der jeweils vorherrschenden Umgebungs- und
Wettersituation mit dem Ziel, die Strombelastbarkeit einer Leitungsanlage zu steigern;

178. ,,Zéhlpunkt“ die Einspeise- bzw. Entnahmestelle, an der Energiewerte messtechnisch oder
rechnerisch erfasst und registriert werden;

179. ,,Zeitreihe™ den zeitlichen Verlauf der entnommenen oder eingespeisten elektrischen Energie in
Viertelstundenwerten iiber eine zeitliche Periode;

180. ,,Zusatzstrom* den Strom, der {iber das Elektrizititsnetz in den Fillen geliefert wird, in denen die
Stromnachfrage die elektrische Erzeugung des KWK-Prozesses tibersteigt.

(2) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze oder auf unmittelbar
anwendbares Unionsrecht ohne Bezugnahme auf eine bestimmte Fassung verwiesen wird, sind diese
Bestimmungen in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

Gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen
§7. (1) Den Netzbetreibern werden nachstehende gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen im
offentlichen Interesse auferlegt:
1. die diskriminierungsfreie Behandlung aller Netzbenutzer;

2. der Abschluss von privatrechtlichen Vertrdgen mit Netzbenutzern {iber den Anschluss an ihr
Netz (Allgemeine Anschlusspflicht);

3. die Errichtung und Erhaltung einer fiir die inlédndische Elektrizititsversorgung oder fiir die
Erfiillung volkerrechtlicher Verpflichtungen ausreichenden Netzinfrastruktur.

(2) Allen Elektrizitaitsunternehmen werden nachstehende gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen im
offentlichen Interesse auferlegt:
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1. die Erfiillung der durch Rechtsvorschriften auferlegten Pflichten im 6ffentlichen Interesse; dieses
umfasst insbesondere die Ziele gemil § 5 Abs. 1;

2. die Mitwirkung an Mafnahmen zur Beseitigung von Netzengpdssen und an Mafinahmen zur
Gewihrleistung der Versorgungssicherheit;

3. die Gewibhrleistung einer wirtschaftlichen, sicheren, leistbaren und &kologisch nachhaltigen
Energieversorgung.

(3) Elektrizitatsunternehmen einschlieBlich Netzbetreiber haben die ihnen gemi3 Abs. 1 und 2 im
offentlichen Interesse auferlegten Verpflichtungen mit allen ihnen zur Verfiigung stehenden Mitteln, auf
transparente und nachvollziehbare Weise und mit dem Ziel der Errichtung eines wettbewerbsbestimmten,
sicheren und wunter Okologischen Aspekten nachhaltigen Elektrizititsmarkts anzustreben.
Elektrizitdtsunternehmen diirfen im Sinne ihrer gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen Gewinne nur
dann ausschiitten, wenn die Versorgungssicherheit und Leistbarkeit dadurch nicht gefiahrdet wird.

(4) Elektrizitdtsunternehmen, die sich mehrheitlich mittelbar oder unmittelbar im Eigentum von
Gebietskorperschaften befinden, haben die ihnen gemidB Abs. 1 und2 im O&ffentlichen Interesse
auferlegten Verpflichtungen als eines der vorrangigen Unternehmensziele in ihren Satzungen bzw.
Statuten zu verankern.

2. Teil
Organisation des Elektrizititsmarktes

1. Hauptstiick
Regelblock und Regelzonen

Einteilung des Regelblocks und der Regelzonen

_ §8. (1) Regelblock und Regelzonen werden durch den genehmigten gemeinsamen Vorschlag der
Ubertragungsnetzbetreiber eines Synchrongebietes zur Bestimmung der Leistungs-Frequenz-Regelblocke
gemil Art. 141 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2017/1485 festgelegt.

(2) Die Ubertragungsnetzbetreiber einer zusammengefassten Regelzone haben eine
Betriebsvereinbarung geméal den Art. 119 und 120 der Verordnung (EU) 2017/1485 zu schlielen, durch
die der Ubertragungsnetzbetreiber benannt wird, der die Regelzone betreibt und damit die Funktion des
Regelzonenfiihrers fiir die zusammengefasste Regelzone ausiibt.

Aufgaben des Regelzonenfiihrers

§ 9. Der Regelzonenfiihrer ist verpflichtet:

1. die Leistungs-Frequenz-Regelung fiir die Regelzone entsprechend der Verordnung (EU)
2017/1485 bereitzustellen;

2. zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit beizutragen;
. zur Fahrplanabwicklung mit anderen Regelzonen;

. elektrische GroBen an Schnittstellen zur Abgrenzung der Regelzone zu erfassen und diese Daten
an andere Netzbetreiber und an den Bilanzgruppenkoordinator zu iibermitteln;

5. eine Lastprognose zur Erkennung und Ermittlung von Engpissen in Ubertragungsnetzen zu
erstellen sowie MaBnahmen zur Vermeidung, Beseitigung und Uberwindung von Engpissen in
Ubertragungsnetzen gemif § 140 Abs. 1 durchzufiihren;

6. die Berechnungen von grenziiberschreitenden Kapazititen und deren Vergabe geméaf den
Vorgaben der Verordnung (EU) 2015/1222 und der Verordnung (EU) 2016/1719 zur Festlegung
einer Leitlinie fiir die Vergabe langfristiger Kapazitit, ABl. Nr. L 259 vom 27.09.2016 S. 42,
durchzufiihren;

7.die Regeln fiir das Engpassmanagement einschlieSlich der Kapazititszuweisung an den
grenziiberschreitenden Leitungen, die nicht in den Anwendungsbereich der Verordnung (EU)
2019/943 fallen, sowie jede Anderung dieser Regeln der Regulierungsbehdrde zur Genehmigung
vorzulegen;

8. die notwendige Regelreserve gemidl den Vorgaben der Verordnung (EU) 2017/2195 zur
Festlegung einer Leitlinie {iber den Systemausgleich im Elektrizititsversorgungssystem, ABI.
Nr. L 312 vom 28.11.2017 S. 6, zu beschaffen und einzusetzen sowie Angaben zur Dauer und
Hohe der beschafften und in Anspruch genommenen Regelreserve zu verdftentlichen;

9. die Benennung des Bilanzgruppenkoordinators und deren Anzeige an die Regulierungsbehdrde
gemél § 13 Abs. 1 vorzunehmen;
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10. die notwendigen Vertrige iiber den Datenaustausch entsprechend den Marktregeln
abzuschliefen;

11. die Systeme der Dateniibermittlung und Auswertung fiir zeitgleich iibermittelte Daten von
Stromerzeugungsanlagen gemdBl § 74 Abs. 1 Z9 so zu gestalten und zu betreiben, dass eine
Weitergabe dieser Informationen an Dritte ausgeschlossen ist;

12. ein Gleichbehandlungsprogramm zu erstellen, das gewéhrleistet, dass die Verpflichtungen gemaf3
Z 11 eingehalten werden;

13. sich an der Erstellung der europdischen und nationalen Abschédtzungen der Angemessenheit der
Ressourcen gemdB Kapitel IV der Verordnung (EU) 2019/943 zu beteiligen;

14. mit anderen Regelzonenfiihrern bei der Risikovorsorge geméfl Verordnung (EU) 2019/941
zusammenzuarbeiten;

15.im Rahmen der regionalen Koordinierungszentren mit anderen Regelzonenfiihrern gemif
Verordnung (EU) 2019/943 zusammenzuarbeiten;

16. zur Koordinierung von Flexibilititsleistungen im Ubertragungs- und Verteilernetz;

17. bei der Erfiillung seiner Aufgaben den Markteintritt neuer Akteure und deren Teilnahme an den
Elektrizitdtsmérkten zu unterstiitzen;

18. die Ergebnisse der Ausschreibungsverfahren gemaf § 144 zu veréffentlichen.
Neue Aufgaben aus Netzkodizes und Leitlinien

§ 10. Werden in einem auf Grundlage der Verordnung (EU) 2019/943 erlassenen Netzkodex oder
einer auf dieser Grundlage erlassenen Leitlinie neue, in diesem Bundesgesetz nicht vorgesehene,
Aufgaben der Ubertragungsnetzbetreiber festgelegt, so hat die Regulierungsbehdrde mit Bescheid diese
Aufgaben dem Regelzonenfiihrer oder dem Ubertragungsnetzbetreiber zuzuordnen.

2. Hauptstiick
Bilanzgruppen

1. Abschnitt
Zusammenfassung der Netzbenutzer in Bilanzgruppen

§ 11. (1) Netzbenutzer sind verpflichtet, sich einer Bilanzgruppe anzuschlieBen oder eine eigene
Bilanzgruppe zu bilden. Die Bildung und Verinderung von Bilanzgruppen obliegt dem
Bilanzgruppenverantwortlichen.

(2) Die Mitglieder einer Bilanzgruppe sind verpflichtet,

1. Daten, Zéhlerwerte und sonstige, zur Ermittlung ihres Stromverbrauches dienende Angaben an
Netzbetreiber, Bilanzgruppenverantwortliche sowie den Bilanzgruppenkoordinator gemifl den
sich aus den vertraglichen Vereinbarungen ergebenden Verpflichtungen bereitzustellen und zu
ibermitteln;

2. bei Verwendung eigener Ziahleinrichtungen und Anlagen zur Dateniibertragung die technischen
Vorgaben der Netzbetreiber einzuhalten;

3. Meldungen bei Lieferanten- und Bilanzgruppenwechsel abzugeben sowie die hiefiir
vorgesehenen Fristen einzuhalten;

4. Vertragsdaten an Stellen zu melden, die mit der Erstellung von Indizes betraut sind;

5. bei technischer Notwendigkeit Erzeugungs- und Verbrauchsfahrpléne an den Netzbetreiber, den
Bilanzgruppenverantwortlichen und den Regelzonenfiihrer zu melden;

6. die notwendigen Vertrdge iiber den Datenaustausch entsprechend den Sonstigen Marktregeln
abzuschliefen.

2. Abschnitt
Bilanzgruppenkoordination

Aufgaben des Bilanzgruppenkoordinators

§ 12. (1) Dem Bilanzgruppenkoordinator obliegen folgende Aufgaben:

1. die Verrechnung der Ausgleichsenergie durchzufiihren und den Bilanzgruppenverantwortlichen
die zur Durchfithrung der Verrechnung erforderlichen Daten zur Verfiigung zu stellen, wobei
insbesondere die Kosten fiir Regelreserve sowie jene Zahlwerte zu libermitteln sind, die fiir die

www.ris.bka.gv.at



BGBI. I - Ausgegeben am 23. Dezember 2025 - Nr. 91 22 von 149

Berechnung der Fahrplanabweichungen und der Abweichung vom Lastprofil jeder Bilanzgruppe
benotigt werden;

2. die Durchfithrung des Registrierungsverfahrens von Bilanzgruppenverantwortlichen gemif3 den
§§ 14 und 15 und das Fiihren eines Registers zur Erfassung der Bilanzgruppenverantwortlichen;

3. die Vergabe von Identifikationsnummern fiir den elektronischen Datenaustausch, welche einem
von ENTSO-E entwickelten Standard entsprechen, an Unternehmen mit Sitz in Osterreich;

4. die Bereitstellung der zur Erfiillung seiner Aufgaben erforderlichen Schnittstellen im Bereich
Informationstechnologie;

5. die Verwaltung der Fahrpléne zwischen Bilanzgruppen;

6. die Ubernahme der von den Netzbetreibern in vorgegebener Form iibermittelten Messdaten,
deren Auswertung und Weitergabe an die betroffenen Marktteilnehmer und andere
Bilanzgruppenverantwortliche entsprechend den in den Vertrdgen enthaltenen Vorgaben;

7. die Ubernahme von Fahrplinen der Bilanzgruppenverantwortlichen und die Weitergabe an die
betroffenen Marktteilnehmer (andere Bilanzgruppenverantwortliche) entsprechend den in den
Vertrdgen enthaltenen Vorgaben;

8. die Bonitdtspriifung der Bilanzgruppenverantwortlichen und die Einhebung von
Sicherheitsleistungen zur  Absicherung der finanziellen Ausfallrisiken der
Bilanzgruppenverantwortlichen;

9.die Einrichtung einer Plattform fiir die Vornahme des Wechsels, von Neuanmeldungen,
Abmeldungen oder Kiindigungen sowie die Mitarbeit bei der Ausarbeitung und Adaptierung von
Regelungen im Bereich Wechsel, Abwicklung und Abrechnung;

10. die Abrechnung und organisatorische Maflnahmen bei Aufldsung von Bilanzgruppen;

11. die Aufteilung und Zuweisung der sich auf Grund der Verwendung von standardisierten
Lastprofilen ergebenden Differenz auf die am Netz eines Netzbetreibers angeschlossenen
Marktteilnehmer nach Vorliegen der Messwerte nach transparenten Kriterien;

12. die Verrechnung der Clearinggebiihren an die Bilanzgruppenverantwortlichen;

13. die Berechnung und Zuordnung der Ausgleichsenergie;

14. der Abschluss der fiir die Erfiillung der in diesem Bundesgesetz vorgesehenen Aufgaben
notwendigen Vertrige;

15. die Bereitstellung der dem Bilanzgruppenkoordinator seitens der Marktteilnehmer zur Verfligung
gestellten Daten an den Regelzonenfiihrer, soweit die Daten fiir die Erflillung der dem
Regelzonenfiihrer zugewiesenen Aufgaben notwendig sind.

(2) Bei der Ubernahme und Auswertung der Messdaten gemiB Abs. 1 Z 6 ist eine getrennte
Bilanzierung der Erzeugungsdaten in von der Regulierungsbehorde mit Verordnung gemill § 109 Abs. 2
festzulegende Netzbenutzerkategorien vorzunehmen. Verteilernetzbetreiber haben dazu bei der Erfiillung
ihrer Pflichten gemiBl § 115 Z 1 die fiir die unterschiedliche Kategorisierung und Bilanzierung der
erzeugten Einspeisemengen erforderlichen Daten zur Verfiigung zu stellen. Der Bundesminister fiir
Wirtschaft, Energie und Tourismus sowie die Regulierungsbehorde sind erméchtigt, auf die gemél dem
ersten Satz ausgewerteten Daten zuzugreifen.

(3) Im Rahmen der Berechnung und Zuordnung der Ausgleichsenergie gemdfl Abs. 1 Z 13 hat der
Bilanzgruppenkoordinator jedenfalls

1. die Differenz von Fahrpldnen zu Messdaten zu iibernehmen und daraus die Ausgleichsenergie zu
ermitteln, zuzuordnen und zu verrechnen;

2. die Preise fiir Ausgleichsenergie entsprechend den anwendbaren Rechtsvorschriften zu ermitteln
und in geeigneter Form stindig zu verdffentlichen;

3. die Entgelte fiir Ausgleichsenergie zu berechnen und den Bilanzgruppenverantwortlichen und
Regelzonenfiihrern mitzuteilen;

4. die verwendeten standardisierten Lastprofile zu verzeichnen, zu archivieren und in geeigneter
Form zu verdffentlichen;

5. Informationen  zur  Sicherstellung eines transparenten und diskriminierungsfreien
Regelreservemarktes geméfl den Vorgaben der Verordnung (EU) 2017/2195 zu verdffentlichen.

Anforderungen an den und Benennung des Bilanzgruppenkoordinators

§ 13. (1) Der Regelzonenfiihrer hat einen Bilanzgruppenkoordinator zu benennen und dies der
Regulierungsbehdrde anzuzeigen. Mit der Anzeige sind Nachweise vorzulegen, die zur Beurteilung des
Vorliegens der Voraussetzungen nach Abs. 2 erforderlich sind. Liegen diese Voraussetzungen nicht vor,
hat die Regulierungsbehorde dies mit Bescheid festzustellen. Wird innerhalb von sechs Monaten nach
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dem Einlangen der Anzeige ein solcher Feststellungsbescheid nicht erlassen, ist der benannte
Bilanzgruppenkoordinator berechtigt, die Tatigkeit eines Bilanzgruppenkoordinators auszuiiben.

(2) Von der Tétigkeit eines Bilanzgruppenkoordinators sind Unternehmen ausgeschlossen, die unter
einem bestimmenden Einfluss von Unternehmen oder einer Gruppe von Unternehmen stehen, die
mindestens eine der Funktionen der kommerziellen Erzeugung, Ubertragung, Verteilung, Aggregierung,
Energiespeicherung, Lieferung oder des Kaufs von elektrischer Energie wahrnehmen. Im Ubrigen ist
Voraussetzung fiir die Ausiibung der Tétigkeit eines Bilanzgruppenkoordinators, dass

1. der Bilanzgruppenkoordinator die ihm in diesem Bundesgesetz zur Besorgung zugewiesenen
Aufgaben kostengiinstig, sicher und neutral gegeniiber Marktteilnehmern zu erfiillen vermag;

2. der Bilanzgruppenkoordinator hinsichtlich Rechtsform, Organisation und Entscheidungsgewalt
unabhingig von vertikal integrierten Elektrizitdtsunternechmen ist;

3. die Personen, die eine qualifizierte Beteiligung am Bilanzgruppenkoordinator halten, den im
Interesse einer soliden und umsichtigen Fithrung des Unternehmens zu stellenden Anspriichen
genugen;

4. der Sitz und die Hauptverwaltung in einem EU-Mitgliedstaat oder einem EWR-Staat liegen und
der Bilanzgruppenkoordinator {iber eine seinen Aufgaben entsprechende Ausstattung verfiigt;

5. kein Mitglied der Geschiftsfilhrung einen anderen Hauptberuf ausiibt, der geeignet ist,
Interessenkonflikte hervorzurufen;

6. die Mitglieder der Geschéftsfiihrung bei anderen Unternehmensteilen eines vertikal integrierten
Elektrizitidtsunternehmens oder bei dessen Mehrheitsanteilseignern weder direkt noch indirekt
berufliche Positionen bekleiden oder berufliche Aufgaben wahrnehmen oder Interessens- oder
Geschiftsbeziehungen zu ihnen unterhalten;

7. die Mitglieder der Geschiftsfithrung auf Grund ihrer Vorbildung fachlich geeignet sind und die
fiir den Betrieb des Unternehmens erforderlichen Eigenschaften und Erfahrungen haben; die
fachliche Eignung eines Mitglieds der Geschéftsfiihrung setzt voraus, dass dieses in
ausreichendem Mal theoretische und praktische Kenntnisse in der Abrechnung von
Ausgleichsenergie sowie Leitungserfahrung hat; die fachliche Eignung fiir die Leitung ist
anzunehmen, wenn eine zumindest dreijéhrige leitende Téatigkeit auf dem Gebiet der Tarifierung
oder des Rechnungswesens nachgewiesen wird;

8. das zur Verfiigung stehende Abwicklungssystem dem Stand der Technik entspricht.

(3) Liegen die Voraussetzungen nach Abs. 2 nicht mehr vor, hat die Regulierungsbehorde die
Berechtigung zur Ausiibung der Tétigkeit eines Bilanzgruppenkoordinators abzuerkennen.

(4) Die Regulierungsbehorde hat von Amts wegen eine geeignete Person unter Berticksichtigung der
Voraussetzungen nach Abs.2 auszuwédhlen und zu verpflichten, die Aufgaben eines
Bilanzgruppenkoordinators zu tibernehmen, wenn

1. keine Anzeige nach Abs. 1 eingebracht wird,
2. ein Feststellungsbescheid nach Abs. 1 erlassen wurde oder

3. die Berechtigung zur Ausiibung der Tétigkeit eines Bilanzgruppenkoordinators nach Abs. 3
aberkannt wurde.

Die Regulierungsbehorde hat diesen Bescheid wieder aufzuheben, sobald vom Regelzonenfiihrer ein
Bilanzgruppenkoordinator benannt wird, der die Voraussetzungen nach Abs. 2 erfiillt.

(5) Der Bilanzgruppenkoordinator unterliegt, unabhdngig von seinen Eigentumsverhéltnissen,
hinsichtlich seiner Tétigkeiten nach diesem Bundesgesetz und dem Bundesgesetz, mit dem die
Ausiibungsvoraussetzungen, die Aufgaben und die Befugnisse der Verrechnungsstellen fiir Transaktionen
und Preisbildung fiir die Ausgleichsenergie geregelt werden, BGBI. I Nr. 121/2000, der Kontrolle durch
den Rechnungshof.

3. Abschnitt
Bilanzgruppenverantwortliche

Anforderungen an und Registrierung von Bilanzgruppenverantwortlichen

§ 14. (1) Die Tétigkeit als Bilanzgruppenverantwortlicher darf erst nach erfolgter Registrierung beim
Bilanzgruppenkoordinator ausgeiibt werden.

(2) Der Bilanzgruppenkoordinator = hat eine  aktuelle Liste der  registrierten
Bilanzgruppenverantwortlichen auf seiner Website zu verdffentlichen.
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(3) Die Tatigkeit eines Bilanzgruppenverantwortlichen darf eine natiirliche oder juristische Person
oder ecingetragene Personengesellschaft mit Hauptwohnsitz oder Sitz im Inland, einem anderen EU-
Mitgliedstaat oder EWR-Vertragsstaat ausiiben. In allen Féllen, in denen der Hauptwohnsitz bzw. Sitz
nicht im Inland liegt, ist ein Zustellungsbevollméchtigter gemal § 9 des Zustellgesetzes (ZustG), BGBL
Nr. 200/1982, gegeniiber dem Bilanzgruppenkoordinator zu benennen.

(4) Im Zuge der Registrierung sind nachstehende Unterlagen zu iibermitteln:

1. Vereinbarungen mit dem Regelzonenfithrer und dem Bilanzgruppenkoordinator, die zur
Erfillung der in diesem Bundesgesetz festgelegten Aufgaben und Verpflichtungen, insbesondere
in administrativer und kommerzieller Hinsicht, erforderlich sind;

2. Nachweise iiber die Eintragung ins Firmenbuch (Firmenbuchauszug) oder eines gleichwertigen
Registers und iiber den Sitz (Hauptwohnsitz);

3. Nachweise, dass der Registrierungswerber und seine nach aufien vertretungsbefugten Organe
a) eigenberechtigt sind und das 24. Lebensjahr vollendet haben,

b) die Osterreichische Staatsbiirgerschaft besitzen oder Staatsangehdrige eines anderen
EU-Mitgliedstaates oder EWR-Vertragsstaates sind,

¢) nicht gemal Abs. 6 bis 9 von der Ausiibung der Genehmigung ausgeschlossen sind;

4. Nachweise, dass mindestens ein Gesellschafter bzw. Komplementir oder mindestens ein
Geschiftsfilhrer oder ein Vorstandsmitglied oder ein leitender Angestellter des
Bilanzgruppenverantwortlichen fachlich geeignet ist;

5. Nachweise iiber die Hinterlegung der in den Vereinbarungen gemil Z 1 vorgesehenen
Sicherheitsleistungen, mindestens jedoch 50 000 Euro;

6. eine Strafregisterbescheinigung oder ecine gleichwertige Bescheinigung einer Gerichts- oder
Verwaltungsbehorde des Herkunfts- bzw. Wohnsitzlandes der nach auflen vertretungsbefugten
Organe des Registrierungswerbers, aus der hervorgeht, dass kein Ausschlussgrund im Sinne der
Abs. 6 und 7 vorliegt.

(5) Die fachliche Eignung ist gegeben, wenn im ausreichenden MaBe theoretische und praktische
Kenntnisse in der Abwicklung von Stromgeschéften oder in einer leitenden Tétigkeit auf dem Gebiet der
Elektrizititswirtschaft, insbesondere im Stromhandel, in der Stromerzeugung oder im Betrieb eines
Netzes, vorliegen.

(6) Von der Ausiibung der Tatigkeit eines Bilanzgruppenverantwortlichen ist ausgeschlossen, wer
von einem Gericht zu einer drei Monate {ibersteigenden Freiheitsstrafe oder zu einer Geldstrafe oder einer
VerbandsgeldbuBBe von mehr als 180 Tagessdtzen rechtskriftig verurteilt worden ist, wenn die
Verurteilung weder getilgt ist noch der Beschriankung der Auskunft aus dem Strafregister unterliegt. Dies
gilt auch, wenn mit dem angefilhrten Ausschlussgrund vergleichbare Tatbestinde im Ausland
verwirklicht wurden.

(7) Wer wegen der Finanzvergehen des Schmuggels nach § 35 Abs. 1 des Finanzstrafgesetzes
(FinStrG), BGBI. Nr. 129/1958, der Hinterzichung von Eingangs- oder Ausgangsabgaben nach § 35
Abs. 2 und 3 FinStrG, der Abgabenhehlerei nach § 37 Abs. 1 lit. a FinStrG, des Abgabenbetrugs nach
§ 39 FinStrG, des vorsitzlichen Eingriffes in ein staatliches Monopolrecht nach § 44 FinStrG oder der
Monopolhehlerei nach § 46 Abs. 1 lit. a FinStrG rechtskriftig bestraft worden ist, ist von der Ausiibung
der Tétigkeit eines Bilanzgruppenverantwortlichen ausgeschlossen, wenn {iber ihn wegen eines solchen
Finanzvergehens eine Geldstrafe oder eine VerbandsgeldbuB3e von mehr als 7 300 Euro oder neben einer
Geldstrafe eine Freiheitsstrafe verhdngt wurde und wenn seit der Begehung noch nicht fiinf Jahre
vergangen sind. Dies gilt auch, wenn mit den angefiihrten Ausschlussgriinden vergleichbare Tatbestinde
im Ausland verwirklicht wurden.

(8) Rechtstréger, iiber deren Vermdgen bereits einmal ein Insolvenzverfahren er6ffnet oder mangels
kostendeckenden Vermdgens rechtskriaftig nicht eroffnet wurde, sind von der Titigkeit des
Bilanzgruppenverantwortlichen —ausgeschlossen. Dies gilt auch, wenn mit den angeflihrten
Ausschlussgriinden vergleichbare Tatbestdnde im Ausland verwirklicht wurden.

(9) Eine natiirliche Person ist von der Tatigkeit des Bilanzgruppenverantwortlichen ausgeschlossen,
wenn liber ihr Vermogen ein Schuldenregulierungsverfahren ero6ffnet wurde, oder ihr ein maBgebender
Einfluss auf den Betrieb der Geschifte eines anderen Rechtstrigers als einer juristischen Person zusteht
oder zugestanden ist, auf die Abs. 6 anzuwenden ist oder anzuwenden war.

(10) Die Abs.3 bis 9 gelten nicht fiir Bilanzgruppen, die Netzbetreiber in Erfiillung ihrer
gesetzlichen  Aufgaben betreiben. Die Bildung einer solchen Bilanzgruppe ist dem
Bilanzgruppenkoordinator lediglich anzuzeigen.
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Anderung oder Wegfall von Registrierungsvoraussetzungen

§ 15. (1) Die Anderung oder der Wegfall einer Registrierungsvoraussetzung gemiB § 14 Abs. 3 bis 9
ist dem Bilanzgruppenkoordinator unverziiglich vom Bilanzgruppenverantwortlichen unter Anschluss der
erforderlichen Unterlagen anzuzeigen.

(2) Der Bilanzgruppenkoordinator kann den Bilanzgruppenverantwortlichen aus dem Register
streichen, wenn er
1. seine Tatigkeit nicht innerhalb von sechs Monaten ab Registereintragung aufnimmt oder
2. seine Tatigkeit ldnger als einen Monat nicht ausiibt.
(3) Der Bilanzgruppenkoordinator hat den Bilanzgruppenverantwortlichen aus dem Register zu
streichen, wenn
1. eine in § 14 festgelegte Voraussetzung nicht oder nicht mehr vorliegt oder
2. er zumindest dreimal wegen Verletzung seiner Pflichten (§ 16) rechtskriftig verurteilt worden
und die Streichung im Hinblick auf die Ubertretungen nicht unverhéltnisméBig ist.

(4) Wird tber das Vermogen des Bilanzgruppenverantwortlichen ein Insolvenzverfahren erdffnet
oder mangels  kostendeckenden = Vermogens  rechtskréftig  nicht  er6ffnet, ist  der
Bilanzgruppenverantwortliche unverziiglich aus dem Register zu streichen.

(5) Ab Streichung aus dem Register darf die Tatigkeit als Bilanzgruppenverantwortlicher nicht mehr
ausgeliibt werden.

(6) Unbeschadet der Regelungen gemif den §§ 31 und 32 hat die Regulierungsbehdrde Zéhlpunkte,
die keiner Bilanzgruppe angehdren oder keine eigene Bilanzgruppe bilden, einer Bilanzgruppe
zuzuordnen.

(7) Uber  Streitigkeiten ~ zwischen dem  Bilanzgruppenverantwortlichen und  dem
Bilanzgruppenkoordinator, ob die Voraussetzungen gemif § 14 Abs. 3 bis 9 vorliegen, entscheidet die
Regulierungsbehorde.

Pflichten der Bilanzgruppenverantwortlichen

§ 16. (1) Die Bilanzgruppenverantwortlichen sind verpflichtet:

1. zur Erstellung von Fahrplinen und deren Ubermittlung an den Bilanzgruppenkoordinator und
den Regelzonenfiihrer;

2. zum Abschluss von Vereinbarungen betreffend Reservehaltung sowie die Versorgung von
Bilanzgruppenmitgliedern, die ihnen von der Regulierungsbehdrde zugewiesen wurden;

3. zur Meldung bestimmter Erzeugungs- und Verbrauchsdaten fiir technische Zwecke;
4. zur Entrichtung der Clearinggebiihren an den Bilanzgruppenkoordinator;

5. zur Entrichtung der Entgelte fiir Ausgleichsenergie an den Bilanzgruppenkoordinator sowie die
Weiterverrechnung der Entgelte an die Bilanzgruppenmitglieder;

6. die fiir ihre Funktion notwendigen Vertrdge liber den Datenaustausch geméf den Sonstigen
Marktregeln abzuschlieBen;

7. eine Evidenz der Bilanzgruppenmitglieder zu fiihren;
. entsprechend den Marktregeln Daten weiterzugeben,;

9.alle Vorkehrungen zu treffen, die erforderlich sind, um die Aufwendungen der
Okostromabwicklungsstelle fiir Ausgleichsenergie zu minimieren;

10. zur Einhaltung der Marktregeln, insbesondere der genehmigten Allgemeinen Netzbedingungen;

11. neuen Akteuren die aktive Teilnahme an den Elektrizititsméirkten diskriminierungsfrei zu
ermoglichen;

12. zur Minimierung der Aufwendungen fiir Ausgleichsenergie insbesondere durch aktive
Bewirtschaftung beizutragen.

o0

(2) Wechselt ein Bilanzgruppenmitglied die Bilanzgruppe oder den Lieferanten, sind die Daten des
Bilanzgruppenmitgliedes vom  Bilanzgruppenverantwortlichen dem  Regelzonenfithrer, dem
Bilanzgruppenkoordinator sowie dem neuen Bilanzgruppenverantwortlichen oder dem neuen Lieferanten
weiterzugeben.

(3) Vertrage zwischen Bilanzgruppenverantwortlichen und einem Bilanzgruppenmitglied diirfen
nicht diskriminierend sein und keine missbrauchlichen Praktiken oder ungerechtfertigten Beschrinkungen
enthalten.
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3. Hauptstiick
Marktkommunikation und Datenverwaltung

§ 17. (1) Die Netzbetreiber haben die Erfiilllung der in den §§ 115 und 122 angefiihrten Pflichten auf
der Grundlage einer gemeinsamen und standardisierten Kommunikation derart sicherzustellen, dass ein
effizienter und sicherer Datenzugang und -austausch, hohe Datenqualitit sowie Datenschutz
und -sicherheit gewidhrleistet werden. Dazu haben sie insbesondere folgende Aufgaben zu erfiillen:

1. die Datenspeicherung und -verwaltung,

2.den Aufbau, die Entwicklung, den Betrieb sowie die laufende Weiterentwicklung der
Infrastruktur fiir den Datenaustausch zwischen den Marktteilnehmern,

3. die Sicherstellung der Interoperabilitit zwischen den Marktteilnehmern und

4. die koordinierte Entwicklung und Implementierung sowie die laufende Optimierung von
Geschiftsprozessen fiir den Datenaustausch zwischen den Marktteilnehmern.

(2) Fir die Erfiillung der Aufgaben gemdB Abs. 1 Z2, 3 und 4 sind technische Schnittstellen
festzulegen sowie technische Dokumentationen zu erarbeiten.

(3) Die Kommunikation gemél Abs. 1 hat auf elektronischem Weg und in maschinell verarbeitbarer
Art zu erfolgen.

(4) Die zu iibermittelnden Daten sind betroffenen Marktteilnehmern sowie berechtigten Dritten auf
nicht diskriminierende Weise zur Verfligung zu stellen. Zu iibermitteln sind jeweils jene Daten, die fiir
die Erfiillung des jeweiligen Dienstes notwendig sind. Dazu zéhlen folgende Daten:

1. Stammdaten, Wirkenergie- und Wirkleistungswerte,
2. die fiir eine Anmeldung und Abmeldung sowie einen Wechsel erforderlichen Daten,
3. die fiir die Laststeuerung sowie andere Dienste erforderlichen Daten.

(5) Die Gebiihren, die berechtigte Dritte fiir den Zugang zu Daten zu entrichten haben, sind durch
Verordnung der Regulierungsbehdrde zu bestimmen. Bei der Festsetzung der Gebiithren hat die
Regulierungsbehorde sicherzustellen, dass die Hohe der Gebiihren auf den Ersatz von tatsdchlich
entstandenen, angemessenen Kosten beschrankt ist.

(6) Zur Erfiillung ihrer Aufgaben gemifl Abs. 1 sind die Netzbetreiber berechtigt, gemeinsam eine
dritte Person bzw. Stelle mit der Datenverwaltung zu beauftragen. Machen die Netzbetreiber von ihrem
Recht auf Beauftragung Gebrauch, haben sie jedenfalls sicherzustellen, dass die dritte Person bzw. Stelle
in der Lage ist, die zu iibertragenden Aufgaben unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zu erfiillen.
Die Beauftragung ist der Regulierungsbehorde anzuzeigen. FEine Beauftragung ldsst die
Verantwortlichkeit der Netzbetreiber fiir die Erfiillung der ihnen gesetzlich iibertragenen Aufgaben
unberiihrt. Beauftragen Netzbetreiber Dritte, so haften sie vollumfénglich dafiir, dass diese die
iibertragenen Aufgaben ordnungsgemél erfiillen. Erfolgt eine gemeinsame Beauftragung durch mehrere
Netzbetreiber, so sind samtliche beteiligten Netzbetreiber fiir die vollstindige und ordnungsgeméfBe
Aufgabenerfiillung gesamtschuldnerisch verantwortlich.

(7) Die Netzbetreiber haben die von der Regulierungsbehorde verdffentlichten Sonstigen
Marktregeln in Bezug auf die technischen Dokumentationen von Geschiftsprozessen, Datenformaten, der
Dateniibertragung, Data Governance und Datenqualitit einzuhalten. In den Sonstigen Marktregeln
konnen Fristen zur Umsetzung dieser Bestimmung vorgesehen werden.

3. Teil
Endkundinnen und Endkunden

1. Hauptstiick
Elektronische Kommunikation

§18. (1) Ab Inkrafttreten dieser Bestimmung gilt beim Neuabschluss von Vertrigen mit
Endkundinnen und Endkunden die elektronische Kommunikation als vereinbart. Bei im Zeitpunkt des
Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes bestehenden Vertrdgen bedarf die Vereinbarung der elektronischen
Kommunikation der ausdriicklichen Zustimmung der Endkundin bzw. des Endkunden, es sei denn, die
elektronische Kommunikation wurde bereits vereinbart.

(2) Die Vereinbarung der elektronischen Kommunikation bzw. die gemdB Abs. 1 erteilte
Zustimmung kann von den Vertragsparteien jederzeit widerrufen werden. Auf dieses Recht ist die
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Endkundin bzw. der Endkunde vor Vertragsabschluss bzw. vor seiner Zustimmung hinzuweisen. Bei
Widerruf gilt die Kommunikation in Papierform als vereinbart.

(3) Bei Vereinbarung der elektronischen Kommunikation kénnen Vertragsbedingungen, Anderungen
der Vertragsbedingungen, Preisblétter, Informationsblitter, Erkldrungen und andere Informationen vor
Vertragsabschluss und wihrend der Vertragslaufzeit sowie Rechnungen und Rechnungsinformationen
elektronisch {ibermittelt werden. Die elektronische Ubermittlung kann mittels E-Mail oder, sofern in den
Bestimmungen dieses Teils explizit vorgesehen, iliber eine Website bzw. ein kundenfreundliches Web-
Portal erfolgen.

(4) Bei elektronischer Ubermittlung von vertragsrelevanten Inhalten ist die Endkundin bzw. der
Endkunde klar und deutlich auf diesen Umstand hinzuweisen.

2. Hauptstiick
Vertragsrechte und damit zusammenhingende Bestimmungen

Recht auf freie Lieferantenwahl

§ 19. (1) Kundinnen und Kunden haben das Recht, ihren Lieferanten frei zu wihlen. Sie haben das
Recht, Vertrage tiber die Lieferung von Strom zur Deckung ihres Bedarfes zu schlief3en.

(2) Endkundinnen und Endkunden sind berechtigt, mehr als einen Stromliefervertrag zur selben Zeit
zu haben, sofern die erforderlichen Messeinrichtungen vorhanden sind. Fiir jeden Abrechnungspunkt
kann jeweils nur ein Liefervertrag abgeschlossen werden.

(3) Kundinnen und Kunden, die selbst Strom erzeugen, haben das Recht, einen Abnahmevertrag mit
einem Lieferanten ihrer Wahl, sofern dieser Abnahmevertrage anbietet, abzuschlieen.

(4) Endkundinnen und Endkunden sind berechtigt, unabhidngig von ihrem bestehenden
Stromliefervertrag und ohne Zustimmung ihres Lieferanten, Vertrdge iiber Stromdienstleistungen zu
schlieBen und an Flexibilitits- und Energieeffizienzprogrammen teilzunehmen. Der jeweilige
Vertragspartner der Endkundin bzw. des Endkunden hat den Lieferanten iiber den Abschluss solcher
Vertrdge zu informieren.

(5) Dem Lieferanten ist es untersagt, diskriminierende Anforderungen, Verfahren oder Entgelte
aufgrund des Abschlusses der in Abs. 2 bis 4 genannten Vertrdge vorzusehen. Das Recht auf freie
Preisgestaltung des Lieferanten bleibt hiervon unberiihrt.

Allgemeine Lieferbedingungen

§ 20. (1) Lieferanten haben Allgemeine Lieferbedingungen fiir die Belieferung von Endkundinnen
und Endkunden mit Strom zu erstellen. Die Allgemeinen Lieferbedingungen betreffend
Haushaltskundinnen und Haushaltskunden sowie Kleinunternehmen sowie ihre Anderungen sind der
Regulierungsbehorde vor ihrem Inkrafttreten in elektronischer Form anzuzeigen und in geeigneter Form
zu ver6ffentlichen.

(2) Allgemeine Lieferbedingungen betreffend Haushaltskundinnen und Haushaltskunden sowie
Kleinunternehmen gemif Abs. 1 haben zumindest zu enthalten:

1. Name und Anschrift des Lieferanten;

2. zu erbringende Leistungen und angebotene Qualitdt sowie den voraussichtlichen Zeitpunkt fiir
den Beginn der Belieferung;

3. Vertragsdauer, Bedingungen fiir eine Verlingerung und Beendigung der Leistungen,
einschlieBlich Produkte oder Leistungen, die mit diesen Leistungen gebiindelt sind, Bedingungen
fiir eine Verldngerung und Beendigung des Vertragsverhéltnisses;

4. etwaige Entschiddigungs- und Erstattungsregelungen bei Nichteinhaltung der vertraglich
vereinbarten Leistungsqualitét, einschlieBlich fehlerhafter und verspéateter Abrechnung;

5. Hinweis auf die zur Verfiigung stehenden Beschwerdemdglichkeiten und auf das
Schlichtungsverfahren geméaf § 26 E-ControlG;

6. die Bedingungen, zu denen eine Belieferung im Sinne des § 30 erfolgt;

7. Art und Weise, wie aktuelle Informationen {iiber alle geltenden Preise, einschliellich
Informationen iiber dynamische Energiepreise gemifl § 22, gebiindelte Produkte oder
Leistungen, sowie Informationen iiber Standardbedingungen fiir den Zugang zu
Stromdienstleistungen und deren Inanspruchnahme, erhéltlich sind;

8. verschiedene  Zahlungsmoglichkeiten gegeniiber dem Lieferanten, wobei etwaige
Differenzierungen hinsichtlich Zahlungsarten diskriminierungsfrei, objektiv und verhdltnismaBig
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sein miissen und die Anforderungen des § 56 des Zahlungsdienstegesetzes 2018 (ZaDiG 2018),
BGBI. I Nr. 17/2018, erfiillen miissen;
9. Modalititen zur Leistung von Teilzahlungsbetrdgen im Fall von Jahresrechnungen, wobei eine
Zahlung zumindest zehn Mal jahrlich anzubieten ist;
10. Modalitédten, zu welchen Haushaltskundinnen und Haushaltskunden sowie Kleinunternehmen fiir
den Fall einer aus einer Rechnung resultierenden Nachzahlung die Moglichkeit einer
Ratenzahlung gemaf § 28 einzurdumen ist.

(3) Lieferanten haben ihren Haushaltskundinnen und Haushaltskunden sowie Kleinunternehmen
nachweislich vor Abschluss eines Vertrages die Allgemeinen Lieferbedingungen gemill Abs. 2 sowie die
wesentlichen Vertragsinhalte in Form eines knappen, leicht verstdndlichen und als Zusammenfassung
gekennzeichneten Informationsblatts zur Verfiigung zu stellen. Fiir das Informationsblatt sind die von der
Regulierungsbehérde  zur  Verfiigung gestellte Musterformulierungen zu  verwenden. Die
Zusammenfassung hat zumindest folgende Informationen zu enthalten:

1. E-Mail-Adresse des Lieferanten sowie Kunden-Hotline;

2. eine eindeutige von anderen Produkten abgrenzbare Produktbezeichnung sowie die Angabe, ob
es sich um ein Produkt mit einem festen oder dynamischen Preis handelt;

3. den Energiepreis sowohl brutto als auch netto (etwaige verbrauchs- oder erzeugungsbezogene
Komponenten in Cent pro kWh, leistungsbezogene Komponenten in Euro pro kW und pauschale
Komponenten in Euro pro Jahr) sowie Zuschlige fiir Steuern und Abgaben;

4. soweit relevant, die Angabe des vereinbarten rabattierten Energiepreises unter gleichzeitiger
Angabe des Energiepreises ohne Rabatt sowie Angaben zu sonstigen Sonderangeboten oder
Zusatzleistungen und einmaligen Kosten;

5. allfallige Bindungsfristen;
6. die Dauer von allfilligen Preisgarantien;

7. den erstmdglichen Kiindigungszeitpunkt fiir die Endkundin oder den Endkunden und fiir den
Lieferanten;

8. den Modus von Preiséinderungen, sofern bekannt unter Angabe der Anderungstermine;
9. die Berechnungsformel im Falle von Vertrdgen, bei denen die Preise anhand einer Formel
angepasst werden.

(4) Nach Vertragsabschluss haben die Lieferanten ihre Haushaltskundinnen und Haushaltskunden
sowie Kleinunternechmen im Wege der geméll § 18 vereinbarten Kommunikation iiber den tatsdchlichen
Vertrags- und Belieferungsbeginn zu informieren und die Informationen gemdl Abs.3 Z 2 bis 7 in
aktualisierter Form iiber ein kundenfreundliches Web-Portal bereitzustellen. Bei Vertrigen mit
dynamischen Energiepreisen (§ 22) muss der Energiepreis in dem im zugrundeliegenden Vertrag
vereinbarten Intervall tagesaktuell iiber das Web-Portal abrufbar sein.

(5) Die Informationspflichten gemal Abs. 3 und 4 gelten auch, wenn der Vertragsabschluss durch
einen Vermittler angebahnt wird.

Anderung der Allgemeinen Lieferbedingungen und Entgelte

§ 21. (1) Lieferanten kommt nach Maligabe dieser Bestimmung ein unmittelbares gesetzliches Recht
auf Anderung der Allgemeinen Lieferbedingungen und Entgelte zu. Dieses Recht kann vertraglich
konkretisiert oder abbedungen werden. Die Moglichkeit, zwischen Lieferanten und Endkundinnen und
Endkunden Entgeltanpassungsmechanismen (wie etwa indexbasierte Preisanpassungsklauseln oder im
Vorhinein vertraglich fixierte Preisgleitklauseln nach einer Festpreisperiode) zu vereinbaren, bleibt
unberiihrt und ist von dieser Bestimmung nicht umfasst, sofern Abs.7 filir bestimmte
Entgeltanpassungsmechanismen nichts Abweichendes festlegt. Das Recht zur Kiindigung nach § 24 bleibt
unberiihrt.

(2) Anderungen der Allgemeinen Lieferbedingungen und der vertraglich vereinbarten Entgelte sind
den Endkundinnen und Endkunden mindestens einen Monat vor Wirksamkeit der Anderungen schriftlich
im Wege der gemél § 18 vereinbarten Kommunikation mitzuteilen. Im Falle einer Rechnungslegung in
diesem Zeitraum hat die Information zusdtzlich im Rahmen der Rechnung geméB § 42 zu erfolgen. In
dieser Mitteilung sind die Anderungen der Allgemeinen Lieferbedingungen sowie Anlass, Voraussetzung,
Umfang und erstmalige Wirksamkeit der Entgeltinderungen transparent und verstandlich wiederzugeben,
wobei unter ,,Anlass* der Grund der Entgeltdinderung und unter ,,Voraussetzungen* die gesetzlichen oder
dazu allfdllig konkretisierend vertraglich vereinbarten Grundlagen der Entgeltdnderung zu verstehen sind.
Die Mitteilung hat hinsichtlich der fiir die Entgeltdinderung mafgeblichen Griinde fiir Endkundinnen und
Endkunden nachvollziehbar darzustellen, ob es sich um Griinde, die der wirtschaftlichen Sphire des
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Lieferanten zuzuordnen sind, oder um andere Griinde handelt. ZahlenméaBige Details zum Anlass miissen
nicht genannt werden, allerdings miissen die Griinde fiir die Entgeltdnderung fiir die Endkundinnen und
Endkunden klar ersichtlich und nachvollziehbar sein. Gleichzeitig sind die Endkundinnen und Endkunden
darauf hinzuweisen, dass sie berechtigt sind, den Anderungen binnen vier Wochen ab Zustellung der
Mitteilung kostenlos und ungeachtet allfdlliger vertraglicher Bindungen zu widersprechen.
Haushaltskundinnen und Haushaltskunden sowie Kleinunternehmen sind dabei iiber die Folgen des
Widerspruchs zu informieren. Bei Mitteilungen gegeniiber Haushaltskundinnen und Haushaltskunden
sowie Kleinunternehmen haben Lieferanten etwaige von der Regulierungsbehdrde zur Verfiigung
gestellte Musterformulierungen zu verwenden.

(3) Eine Entgeltanderung nach Abs. 1 erster Satz ist bei Haushaltskundinnen und Haushaltskunden
sowie Kleinunternehmen nur bei unbefristeten Vertrdgen zuldssig. Entgeltinderungen bei
Haushaltskundinnen und Haushaltskunden sowie Kleinunternehmen geméaf3 Abs. 1 erster Satz miissen in
einem angemessenen Verhiltnis zu dem fiir die Anderung maBgebenden Anlass stehen. Das Verhiltnis ist
jedenfalls angemessen, wenn es im Zeitpunkt der Anderung in Ansehung des Anlasses nicht offenbar
unbillig ist, und wenn relativ zum Preis der Deckungsbeitrag (Gewinnmarge) durch die Preiserhdhung
nicht wesentlich zugunsten des Lieferanten vergrofert wird. Eine derartige unwesentliche Erhdhung des
Deckungsbeitrags liegt auch dann vor, wenn der Lieferant mit der Entgeltinderung eine zuvor in Kauf
genommene Verringerung des Deckungsbeitrags wieder ausgleicht. Bei einer nicht vollig unerheblichen
Veranderung oder Wegfall des Anlasses fiir den urspriinglich vereinbarten Preis oder fiir eine
Entgelterhdhung hat eine entsprechende Entgeltsenkung zu erfolgen. Eine Entgeltsenkung ist spatestens
sechs Monate nach Verdnderung oder Wegfall des Anlasses, worunter insbesondere ein Sinken der
Beschaffungskosten fiir aktuelle oder zukiinftige Lieferperioden zu verstehen ist, vorzunehmen. Eine
Entgelterhdhung kann frithestens sechs Monate nach Lieferbeginn bzw. nach Wirksamkeit der
vorangegangenen Entgeltdnderung wirksam werden. Eine Entgeltsenkung ist nur insoweit durchzufiihren,
bzw. ist der Lieferant zu einer Entgelterhdhung nur insoweit berechtigt, als der Anlass fiir die
Entgelténderung (bzw. dessen Wegfall oder Verdnderung) ansonsten zu einer nicht unwesentlichen
Verinderung des Deckungsbeitrages in Relation zum Preis fithren wiirde.

(4) Im Fall eines Widerspruches gemal Abs. 2 endet das Vertragsverhéltnis zu den bisherigen
Vertragsbedingungen bzw. Entgelten mit dem nach einer Frist von drei Monaten folgenden Monatsletzten
ab Wirksamkeit der Anderungen, sofern nicht zu einem fritheren Zeitpunkt eine Kiindigung durch die
Endkundin oder den Endkunden oder ein Lieferantenwechsel erfolgt. Der Lieferant hat
Haushaltskundinnen und Haushaltskunden sowie Kleinunternehmen in einem gesonderten Schreiben iiber
das Recht der Inanspruchnahme der Grundversorgung gemifl § 30 und iber das Recht auf
Lieferantenwechsel gemal § 25 transparent und verstindlich aufzuklaren, wobei in diesem auch die
Kontaktdaten der Anlauf- und Beratungsstellen gemédl § 35 sowie der Schlichtungsstelle der
Regulierungsbehoérde anzufiihren sind. Fiir das Schreiben sind die von der Regulierungsbehdrde zur
Verfiigung gestellten Musterformulierungen zu verwenden.

(5) Enthilt die Mitteilung iiber die Anderung der vertraglich vereinbarten Entgelte gemiB Abs. 2
keine Information iiber Anlass, Voraussetzungen, Umfang oder erstmalige Wirksamkeit ist die
Entgeltdnderung unwirksam. Sollte eine Entgeltdnderung im Verhiltnis zum genannten Anlass im Sinne
des Abs.3 unangemessen sein, tritt an deren Stelle eine angemessene Entgeltinderung. Die
Unangemessenheit von Entgeltinderungen kann nach dem angekiindigten Datum der Entgeltinderung
geltend gemacht werden.

(6) Andern sich wihrend eines laufenden Liefervertrages durch hoheitliche Anordnungen Steuern
und Abgaben, die unmittelbar auf die Lieferung elektrischer Energie erhoben werden, konnen diese
Anderungen an Endkundinnen und Endkunden weitergegeben werden. In diesem Fall bedarf es keiner
Mitteilung nach Abs. 2 und es entsteht kein Widerspruchsrecht.

(7) Die Abs.2, 4 und 6 gelten auch bei vertraglich vereinbarten einseitigen
Entgeltanpassungsrechten.

(8) Lieferanten, die mehr als 50 000 Zahlpunkte beliefern, haben der Regulierungsbehdrde jahrlich
bis 31. Janner zu berichten, inwiefern sie im Vorjahr bei jenem Standardprodukt, das von der gréfiten
Kundengruppe in Anspruch genommen wurde, Entgeltinderungen nach dieser Bestimmung
vorgenommen haben. Neben der Anzahl und dem AusmaB der Anderungen sind die Griinde fiir die
Entgeltdnderung insoweit darzulegen, als dass die Regulierungsbehorde die Preisentwicklung sowie die
Vereinbarkeit mit dieser Bestimmung nachvollziehen kann. Eine zusammenfassende Analyse dariiber hat
die Regulierungsbehorde in ihren jéhrlichen Tétigkeitsbericht gemdf § 28 Abs. 1 E-ControlG
aufzunehmen. Kommt ein Lieferant seiner Verpflichtung nach dieser Bestimmung nicht nach, hat die
Regulierungsbehdrde ihn binnen zwei Wochen mit einem Schreiben an seine Verpflichtung zu erinnern.
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Recht auf Liefervertrige mit dynamischen und festen Energiepreisen

§ 22. (1) Endkundinnen und Endkunden, deren Verbrauch mithilfe eines intelligenten Messgeréts
gemessen wird, haben nach MafBigabe dieser Bestimmung ein Recht auf einen Liefervertrag mit
dynamischen Energiepreisen. Lieferanten, die mehr als 25 000 Z&hlpunkte beliefern, haben Liefervertriage
mit dynamischen Energiepreisen anzubieten.

(2) Lieferanten, die Liefervertrdge mit dynamischen Energiepreisen anbieten oder gemall Abs. 1
anbieten miissen, sind verpflichtet, Endkundinnen und Endkunden nachweislich vor Abschluss des
Vertrags iiber Chancen sowie Kosten und Risiken von Liefervertrdgen mit dynamischen Energiepreisen
zu informieren. Der Abschluss eines Liefervertrags mit dynamischen Energiepreisen ist nur mit
ausdriicklicher Zustimmung der Endkundin oder des Endkunden zulédssig. Wahrend der Vertragslaufzeit
hat der Lieferant Haushaltskundinnen und Haushaltskunden sowie Kleinunternehmen {iiber die
Preisentwicklungen und iiber auftretende Risiken rechtzeitig und auf versténdliche Weise zu informieren.
Vertrdge nach dieser Bestimmung diirfen von Haushaltskundinnen und Haushaltskunden sowie
Kleinunternehmen jederzeit unter Einhaltung der Frist gemaf3 § 24 gekiindigt werden.

(3) Abs. 2 gilt auch fiir Liefervertrage, die den Preisschwankungen der GroBhandelsmérkte fiir
Terminmarktprodukte, wie etwa Monats- oder Quartalsprodukte, nicht jedoch fiir lingerfristig gehandelte
Produkte, unterliegen.

(4) Die Regulierungsbehorde kann unter Berlicksichtigung des Berichts gemd3 Abs. 6 Vorgaben fiir
Lieferanten zur Transparenz von Produkten mit dynamischen Energiepreisen festlegen. Um eine
angemessene Exposition der Haushaltskundinnen und Haushaltskunden sowie Kleinunternehmen
gegeniiber dem GroBhandelsrisiko sicherzustellen, kann die Regulierungsbehdérde mit Verordnung
Lieferanten besondere Informationspflichten auferlegen.

(5) Lieferanten, die mehr als 25 000 Zahlpunkte beliefern, miissen jedenfalls auch Liefervertrage mit
festen Energiepreisen anbieten. Vertridge mit festen Energiepreisen diirfen von den Lieferanten frithestens
ein Jahr nach Abschluss des Vertrags einseitig zu Lasten der Endkundin bzw. des Endkunden geédndert
oder gekiindigt werden. Lieferanten haben Endkundinnen und Endkunden vollstdndig iiber die Chancen,
Kosten und Risiken eines Vertrages mit festen Energiepreisen zu informieren.

(6) Die Regulierungsbehdrde hat die Marktentwicklungen zu iiberwachen, mogliche Risiken neuer
Produkte und Dienstleistungen zu bewerten und missbrauchliche Praktiken zu identifizieren. Die
Regulierungsbehorde hat die Entwicklung des Marktangebotes sowie die Auswirkungen von Vertrigen
mit dynamischen Energiepreisen auf die Energiekosten der Haushaltskundinnen und Haushaltskunden
und Kleinunternehmen sowie auf die Energiepreisvolatilitit zu iiberwachen. Die Regulierungsbehdrde hat
dartiber jahrlich einen Bericht auf ihrer Website zu verdffentlichen.

Recht auf einen Aggregierungsvertrag

§ 23. (1) Kundinnen und Kunden, die Strom aus dem Netz entnehmen oder in das Netz einspeisen
und deren Verbrauch bzw. Erzeugung pro Viertelstunde iiber ein intelligentes Messgerit gemessen und
ausgelesen wird, haben das Recht, zusdtzlich zu ihrem bestehenden Liefer- oder Abnahmevertrag mit
einem Aggregator, einschlieBlich unabhingiger Aggregatoren, Vertrdge {iber die Biindelung von Lasten
oder erzeugtem Strom, einschlielich Vertrige iiber Mehr- oder Mindererzeugung bzw. iiber Mehr- oder
Minderverbrauch, (Aggregierungsvertrage) zu schlieflen.

(2) Fiir den Abschluss eines Aggregierungsvertrages mit einem unabhingigen Aggregator bendtigen
Endkundinnen und Endkunden nicht die Zustimmung ihres Lieferanten. Die Zuordnung des betroffenen
Zahlpunkts zum jeweiligen Aggregator ist durch diesen dem Lieferanten bekanntzugeben.

(3) Vor Vertragsabschluss hat der Aggregator Kundinnen und Kunden nachweislich iiber die
Vertragsbedingungen zu informieren und insbesondere auch auf die Vorteile sowie Kosten und Risiken
eines solchen Vertrages hinzuweisen.

(4) Der Aggregator hat seinen Endkundinnen und Endkunden mindestens einmal in jedem
Abrechnungszeitraum kostenlos die sie betreffenden Daten iiber den gelieferten und verkauften Strom zu
iibermitteln.

(5) SchlieBt eine Endkundin oder ein Endkunde einen Aggregierungsvertrag mit einem
unabhingigen Aggregator ab, so ist es dem Lieferanten untersagt, diskriminierende Anforderungen,
Verfahren oder Entgelte vorzusehen.

(6) Den erforderlichen Datenaustausch zwischen Aggregatoren, Lieferanten, Netzbetreibern und
anderen Marktteilnehmern hat die Regulierungsbehorde nach Maligabe des § 58 Abs. 2 und 3 in den
Sonstigen Marktregeln festzulegen.
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(7) Die Vertragsbedingungen gemil Abs. 3 sind in geeigneter Weise zu verdffentlichen. Die
Regulierungsbehorde kann mit Verordnung Mindestanforderungen an Rechnungen des Aggregators, den
Abrechnungszeitraum sowie die Modalitdten der Rechnungslegung festlegen.

Kiindigungsfristen bei Liefer-, Abnahme- und Aggregierungsvertrigen

§ 24. Haushaltskundinnen und Haushaltskunden sowie Kleinunternehmen kdnnen Vertrige mit
ihrem Lieferanten, Abnehmern oder Aggregatoren unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen
kiindigen, ohne einen gesonderten Kiindigungstermin einhalten zu miissen. Kiirzere Fristen fiir die
Kiindigung seitens Haushaltskundinnen und Haushaltskunden sowie Kleinunternehmen konnen
vertraglich vereinbart werden. Lieferanten, Abnehmer und Aggregatoren konnen Vertrige mit
Haushaltskundinnen und Haushaltskunden sowie Kleinunternehmen nur unter Einhaltung einer Frist von
zumindest acht Wochen kiindigen. Sind Bindungsfristen vertraglich vereinbart, so ist die ordentliche
Kiindigung spétestens zum Ende des ersten Vertragsjahres bzw. zum Ende der allfillig kiirzeren
Bindungsfrist und danach fiir Haushaltskundinnen und Haushaltskunden sowie Kleinunternehmen unter
Einhaltung einer Frist von zwei Wochen mdglich. Nach Ablauf allfillig vertraglich vereinbarter
Bindungsfristen ist die ordentliche Kiindigung fiir Lieferanten, Abnehmern und Aggregatoren unter
Einhaltung einer Frist von zumindest acht Wochen moglich.

Recht auf Wechsel des Lieferanten und des Aggregators

§25. (1) Kundinnen und Kunden haben das Recht, den Lieferanten ihres Liefer- oder
Abnahmevertrags sowie den Aggregator zu wechseln. Dieses Recht ist Kundinnen und Kunden ohne
Diskriminierung bei den Kosten, dem Aufwand und der Dauer zu gewihren.

(2) Der Wechsel des Lieferanten oder Aggregators darf, unbeschadet weiterer bestehender
zivilrechtlicher Verpflichtungen, hochstens drei Wochen, gerechnet ab Kenntnisnahme des Wechsels
durch den Netzbetreiber, in Anspruch nehmen. Ab 1. April 2026 darf der technische Vorgang des
Wechsels des Lieferanten oder Aggregators 24 Stunden nicht iiberschreiten und muss an jedem
Arbeitstag moglich sein. Der Netzbetreiber hat bei der Ausgestaltung des Verfahrens insbesondere auf die
im Zusammenhang mit einem Wechsel zu treffenden technischen und organisatorischen Vorkehrungen,
die Vereinbarkeit der Fristen und Termine mit der Bilanzierung nach dem Bilanzgruppensystem, die
Gewihrleistung der Versorgungssicherheit sowie die Durchsetzung des Kundenwillens zu achten.

(3) Der Wechsel des Lieferanten oder Aggregators ist fliir Endkundinnen und Endkunden sowie
Einspeiser mit keinen gesonderten Kosten verbunden.

(4) Sofern Vertrige unbefristet oder mit einer Befristung von mehr als einem Jahr abgeschlossen
wurden, haben Lieferanten ihre Haushaltskundinnen und Haushaltskunden sowie Kleinunternechmen
einmal jahrlich im Wege der gemil § 18 vereinbarten Kommunikation auf die Moglichkeit eines
Wechsels sowie das Vergleichsinstrument der Regulierungsbehorde gemif § 27 hinzuweisen.

(5) Sind Bindungsfristen vertraglich vereinbart oder wurde ein befristeter Liefervertrag
abgeschlossen, haben Lieferanten ihre Haushaltskundinnen und Haushaltskunden sowie
Kleinunternehmen im Wege der gemél § 18 vereinbarten Kommunikation iiber das bevorstehende Ende
der vertraglichen Bindung bzw. das Auslaufen des befristeten Liefervertrages zu informieren. Die
Information hat auf die Moglichkeit eines Wechsels sowie das Vergleichsinstrument der
Regulierungsbehorde gemdB § 27 hinzuweisen und zumindest vier Wochen vor Ende der Bindungsfrist
zu erfolgen.

(6) Sofern Lieferanten zum Zeitpunkt einer Information nach Abs.4 oder 5 iiber ein
Standardprodukt in der gleichen Produktkategorie verfiigen, welches im Hinblick auf den
Energieverbrauch der jeweiligen Haushaltskundinnen und Haushaltskunden sowie Kleinunternehmen
wiahrend des letzten Vertragsjahres im Vergleichsinstrument der Regulierungsbehorde als gilinstiger als
das aktuell vereinbarte Produkt ausgewiesen ist, haben sie dem jeweiligen Kunden in der Information
nach Abs. 4 oder 5 einen Umstieg auf dieses anzubieten.

Verfahrensbestimmungen fiir Lieferanten- und Aggregatorenwechsel

§ 26. (1) Endkundinnen und Endkunden konnen fiir die Einleitung und Durchfiihrung des Wechsels
relevante Willenserkldrungen gegeniiber Lieferanten oder Aggregatoren elektronisch iiber von diesen
anzubietende Websites zu jeder Zeit formfrei vornehmen. Der adressierte Lieferant oder Aggregator hat
binnen fiinf Arbeitstagen die Anfrage auf Vertragsabschluss schriftlich anzunehmen oder abzulehnen.

(2) Lieferanten oder Aggregatoren sind mit Zustimmung der Endkundinnen und Endkunden sowie
zur Abgabe von fiir die Einleitung und Durchfiihrung des Wechsels relevante Willenserkldrungen
gegeniiber Netzbetreibern und anderen Lieferanten bzw. Aggregatoren berechtigt. Der Netzbetreiber hat
Endkundinnen und Endkunden unverziiglich iiber die Einleitung des Wechselprozesses sowie den
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Wechselstichtag zu informieren. Der Netzbetreiber hat aulerdem im Falle eines Lieferantenwechsels den
Aggregator und im Falle eines Aggregatorenwechsels den Lieferanten iiber die Einleitung des
Wechselprozesses sowie den Wechselstichtag zu informieren. Lieferanten und Aggregatoren haben
benutzerfreundliche Vorkehrungen zu treffen, welche die Identifikation und Authentizitit der
Endkundinnen und Endkunden sicherstellen.

(3) Sémtliche fiir die Vornahme des Wechsels, der Neuanmeldung, der Abmeldung und der
Kiindigung erforderlichen Prozesse sind elektronisch im Weg der vom Bilanzgruppenkoordinator zu
betreibenden Plattform durchzufiihren. Dies gilt insbesondere fiir die Identifikation der Endkundin oder
des Endkunden, die Bindungs- und Kiindigungsabfrage sowie die Datenaktualisierung und
Verbrauchsdateniibermittlung. Netzbetreiber, Lieferanten und Aggregatoren haben ausschlielich die fiir
die genannten Verfahren notwendigen Daten, ndmlich bei der Identifikation der Endkundin oder des
Endkunden Name, Adresse, Zahlpunktbezeichnung, Lastprofiltyp, Zéhlertyp, bestehender Lieferant,
sowie bei der Bindungs- und Kiindigungsfristenabfrage Kiindigungsfristen, Kiindigungstermine sowie
Bindungsfristen, iiber die vom Bilanzgruppenkoordinator zu betreibende Plattform dezentral in nicht
diskriminierender Weise sdmtlichen bevollméchtigten Lieferanten und Aggregatoren in standardisierter,
elektronisch strukturierter Form auf Anfrage zur Verfiigung zu stellen. Netzbetreiber, Lieferanten und
Aggregatoren sind ebenfalls verpflichtet, sich an diese Plattform anzubinden. Lieferanten und
Aggregatoren diirfen keine in diesem Absatz genannten Prozesse ohne Willenserkldrung einer Endkundin
oder eines Endkunden einleiten.

(4) Das fiir die Plattform gemidB Abs.3 eingesetzte Datenkommunikationsverfahren
(Kommunikationsprotokoll) ist nach dem Stand der Technik methodisch zu entwickeln und unabhéngig
zu {iberpriifen. Der Bilanzgruppenkoordinator hat insbesondere Vorkehrungen zu treffen, welche die
Identifizierung und Authentifizierung der anfragenden neuen Netzbetreiber und Lieferanten und
Aggregatoren sicherstellen.

(5) Der Bilanzgruppenkoordinator sowie die Netzbetreiber, Lieferanten und Aggregatoren haben
jede iber die Plattform nach Abs.3 durchgefiihrte Anfrage und Auskunftserteilung betreffend
Endkundinnen- und Endkundendaten revisionssicher zu protokollieren. Diese Protokollierung hat auf
Seiten des Bilanzgruppenkoordinators die Vornahme sémtlicher iiber die Wechselplattform
vorzunehmenden  Verfahrensschritte, insbesondere die Dauer der Verfahrensschritte, die
Inanspruchnahme der fiir die Verfahrensschritte vorgesehenen Fristen fiir eine etwaige
Vollmachtspriifung, die Zugriffe durch authentifizierte Personen sowie die Verfligbarkeit der
Programmierschnittstellen der IT-Systeme der Lieferanten, Netzbetreiber und Aggregatoren mit der
Plattform, zu umfassen. Netzbetreiber, Lieferanten und Aggregatoren haben Datum und Uhrzeit der
Anfrage und Auskunftserteilung, die anfragende und auskunftserteilende Stelle sowie den Zweck der
Anfrage bzw. Auskunftserteilung zu erfassen. Lieferanten und Aggregatoren haben zusitzlich Angaben
zur Identifizierung der betroffenen Endkundin oder des betroffenen Endkunden sowie eine eindeutige
Kennung, welche eine Identifizierung der Person ermdglicht, die eine Anfrage nach Abs. 2 durchgefiihrt
oder veranlasst hat, zu erfassen. Sdmtliche Protokolldaten sind drei Jahre ab Entstehung aufzubewahren
und diirfen ausschlieBlich zu Zwecken der Kontrolle der RechtméBigkeit einer Anfrage, zur
Auskunftserteilung und zu Zwecken des Verwaltungsstrafrechts sowie der §§ 24 und 26 E-ControlG
verwendet werden. Der Bilanzgruppenkoordinator hat bei Verdacht missbrauchlicher Anfragen sowie
davon unabhiingig in regelmiBigen Abstinden stichprobenartige Uberpriifungen der getitigten Anfragen
auf ihre RechtmiBigkeit durchzufiihren. Uber die Ergebnisse dieser Priifung hat er alle zwei Jahre einen
Bericht an die Regulierungsbehdrde zu legen; diese hat den Bericht in anonymisierter Form zu
vero6ffentlichen.

(6) Die Regulierungsbehdrde ist erméchtigt, sdmtliche fiir den Wechsel sowie die fir die
Neuanmeldung und die Abmeldung von Endkundinnen und Endkunden maBgeblichen Verfahren durch
Verordnung néher zu regeln. Die Regulierungsbehorde darf fiir Lieferanten- und Aggregatorenwechsel
unterschiedliche Regelungen vorsehen. Die Regulierungsbehorde ist weiters erméchtigt, die Art und den
Umfang der in Abs. 3 genannten Daten und die zur Erfiillung der genannten Zielsetzungen dariiber
hinausgehend erforderlichen weiteren Datenarten durch Verordnung zu regeln. Ebenso ist die
Regulierungsbehorde erméchtigt, Mindestsicherheitsstandards fiir die Form der Dateniibermittlung
(Abs.3 und 5) von Netzbetreibern, Lieferanten und Aggregatoren iiber die durch den
Bilanzgruppenkoordinator ~ betriebene  Plattform  sowie  Einzelheiten der  erforderlichen
Datensicherheitsmafinahmen, insbesondere der Protokollierung, durch Verordnung niher zu regeln. Die
Regulierungsbehorde ist weiters erméchtigt, bestimmte Prozesse von der gemdll Abs. 3 erster und zweiter
Satz vorgesehenen verpflichtenden, im Wege der vom Bilanzgruppenkoordinator zu betreibenden
Plattform erfolgenden elektronischen Durchfithrung auszunehmen, wenn dies fiir eine einfachere und
kosteneffizientere Abwicklung erforderlich ist.
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Instrument fiir den Vergleich von Angeboten fiir die Lieferung und Abnahme von Strom

§27. (1) Die Regulierungsbehorde hat Haushaltskundinnen und Haushaltskunden sowie
Kleinunternehmen den unentgeltlichen Vergleich von Angeboten der Lieferanten fiir die Liefer- und
Abnahmevertrdge, einschlieflich der Angebote fiir Liefervertrige mit dynamischen Energiepreisen, zu
ermdglichen.

(2) Die Regulierungsbehorde hat bei Einrichtung und Betrieb des Vergleichsinstruments
insbesondere die folgenden Voraussetzungen einzuhalten:

1. Sicherstellung der Unabhéngigkeit gegeniiber sémtlichen Marktteilnehmern sowie die
Gleichbehandlung aller Elektrizitidtsunternehmen bei den Suchergebnissen,

2. Offenlegung der Finanzierung des Vergleichsinstruments,

3. Anwendung transparenter und objektiver Vergleichskriterien, dazu zdhlen insbesondere
Arbeitspreis, Grundpreis und Effektivpreis (jeweils in brutto), sowie Offenlegung dieser
Kriterien,

4. Sicherstellung einer benutzerfreundlichen, klaren und leicht verstdndlichen Darstellung der
Ergebnisse der Abfragen,

5. Bereitstellung korrekter und aktueller Informationen unter Angabe des Zeitpunkts der letzten
Aktualisierung,

6. die Vorgaben des Web-Zuginglichkeits-Gesetzes (WZG), BGBI. I Nr. 59/2019,
7. Bereitstellung einer Kontaktadresse fiir die Meldung unrichtiger Angaben und
8. Verwendung nur der fiir den Vergleich unbedingt notwendigen personenbezogenen Daten.

(3) Im Rahmen des Vergleichsinstruments ist durch Setzung von Hyperlinks eine Auffindung der
Websites der Lieferanten sicherzustellen.

(4) Die Lieferanten haben der Regulierungsbehorde

1. unverziiglich nach Verfligbarkeit die erforderlichen, aktuellen Informationen zu ihren
Standardprodukten fiir die Lieferung und Abnahme von Strom unter Verwendung eindeutig
nachvollziehbarer Produktbezeichnungen und Angabe des Angebotsbeginns sowie allfillige
automatische Preisanpassungen und die hiefiir relevanten Stichtage,

2. jene Produkte fiir die Lieferung und Abnahme von Strom, die jeweils von mindestens 5% ihrer
Haushaltskundinnen und Haushaltskunden sowie Kleinunternehmen in Anspruch genommen
werden und

3. monatlich ein Vergleichsprodukt fiir die Lieferung und Abnahme von Strom, das sich nach den
verbrauchsbasierten Preisbestandteilen der aktuell von ihren Endkundinnen und Endkunden in
Anspruch genommenen Produkte, gewichtet nach der Anzahl der Endkundinnen und Endkunden,
die das jeweilige Produkt in Anspruch nehmen, berechnet,

zu melden und die dafiir erforderlichen Daten iiber eine von der Regulierungsbehorde zur Verfligung zu
stellende elektronische Eingabemaske zu ilibermitteln. Die Lieferanten sind verpflichtet, die Daten
erforderlichenfalls umgehend zu aktualisieren. Z 3 gilt nicht fiir indexierte Produkte. Im
Vergleichsinstrument der Regulierungsbehorde sind alle Wettbewerber gleich zu behandeln und alle der
Regulierungsbehérde zur Verfiigung gestellten Konditionen transparent und nichtdiskriminierend zu
verdffentlichen.

(5) Die Regulierungsbehdrde hat auf ihrer Website Richtlinien zu ver6ffentlichen, auf deren
Grundlage eine einheitliche Vergleichs- und Berechnungsbasis fiir die transparente Darstellung der
verfligbaren Angebote sichergestellt wird.

Recht auf Ratenzahlung

§ 28. (1) Netzbetreiber und Lieferanten haben Haushaltskundinnen und Haushaltskunden sowie
Kleinunternehmen fiir den Fall einer aus einer Rechnung resultierenden Nachzahlung die Mdglichkeit
einer Ratenzahlung fiir die Laufzeit von bis zu 12 Monaten einzurdumen. In begriindeten Féllen ist eine
Laufzeit von bis zu 18 Monaten einzurdumen. Abweichend davon ist fiir eine aus einer Monatsrechnung
resultierenden Nachzahlung die Ratenzahlung einmal im Jahr mit einer Laufzeit von bis zu sechs
Monaten moglich. Die Haushaltskundin oder der Haushaltskunde hat das Recht, die konkrete Dauer der
Ratenzahlung innerhalb der jeweils zuldssigen Laufzeit selbst zu bestimmen.

(2) Durch die Geltendmachung des Rechts nach Abs. 1 wird die Félligkeit der Nachzahlung aus der
Rechnung fiir Haushaltskundinnen und Haushaltskunden aufgehoben. Die auch teilweise vorzeitige
Riickzahlung des Nachzahlungsbetrags ist jederzeit moglich.
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(3) Die Regulierungsbehdrde kann ndhere Modalititen der Ratenzahlung durch Verordnung
festlegen.

Recht auf Nutzung eines Vorauszahlungszihlers

§ 29. Haushaltskundinnen und Haushaltskunden sowie Kleinunternehmen haben unbeschadet der
§§ 30 und 34 das Recht auf Nutzung einer Vorauszahlungsfunktion (Prepaymentfunktion ). Durch die
Nutzung einer Vorauszahlungszahlungsfunktion diirfen den Haushaltskundinnen und Haushaltskunden
sowie Kleinunternehmen keine Nachteile entstehen. Schutzbediirftigen Haushalten im Sinne des § 7
Abs. 1 Z 1 EnDG diirfen fiir den Einbau, die Demontage oder den Austausch und die Nutzung eines
Vorauszahlungszéhlers keine Kosten auferlegt werden.

Recht auf Grundversorgung

§ 30. (1) Lieferanten, zu deren Tétigkeitsbereich die Belieferung von Haushaltskundinnen und
Haushaltskunden z&hlt, sind verpflichtet, zu ihren geltenden Allgemeinen Lieferbedingungen und zum
jeweiligen Preis von gegeniiber Neukundinnen und Neukunden angebotenen Standardprodukten
Haushaltskundinnen und Haushaltskunden sowie Kleinunternehmen, die sich ihnen gegeniiber auf die
Grundversorgung berufen, mit Strom zu beliefern (Kontrahierungszwang). Diese Verpflichtung bezieht
sich auf jene Netzgebiete, in denen der Lieferant Haushaltskundinnen und Haushaltskunden beliefert.

(2) Haushaltskundinnen und Haushaltskunden sowie Kleinunternehmen, die sich auf die
Grundversorgung berufen, darf im Zusammenhang mit der Belieferung im Rahmen der Grundversorgung
eine Sicherheitsleistung oder Vorauszahlung abverlangt werden. Diese darf die Hohe eines Teilzahlungs-
oder Rechnungsbetrags flir einen Monat fiir das jeweilige Standardprodukt, auf das sich die
Haushaltskundin bzw. der Haushaltskunde beruft, nicht {ibersteigen.

(3) Gerit die Haushaltskundin oder der Haushaltskunde wéhrend sechs Monaten nicht in erstmaligen
oder weiteren Zahlungsverzug, so ist ihr oder ihm die Sicherheitsleistung riickzuerstatten und von einer
Vorauszahlung abzusehen, solange nicht erneut ein Zahlungsverzug eintritt.

(4) Bei Berufung von Haushaltskundinnen und Haushaltskunden oder Kleinunternehmen auf die
Pflicht zur Grundversorgung sind Netzbetreiber, unbeschadet bis zu diesem Zeitpunkt vorhandener
Zahlungsriickstdnde, zur Netzdienstleistung verpflichtet. Haushaltskundinnen und Haushaltskunden
sowie Kleinunternehmen darf im Zusammenhang mit dieser Netzdienstleistung eine Sicherheitsleistung
oder Vorauszahlung abverlangt werden. Diese darf die Hohe eines Teilzahlungs- oder Rechnungsbetrags
fiir einen Monat nicht {ibersteigen. Abs. 3 gilt sinngemé&B. Im Fall eines nach Berufung auf die Pflicht zur
Grundversorgung erfolgenden erneuten Zahlungsverzuges sind Netzbetreiber bis zur Bezahlung dieser
ausstehenden Betrige zur physischen Trennung der Netzverbindung berechtigt, es sei denn, die
Haushaltskundin oder der Haushaltskunde oder das Kleinunternehmen verpflichtet sich zur
Vorausverrechnung mittels Prepaymentzahlung fiir kiinftige Netznutzung und Lieferung. § 34 Abs. 1 gilt
im Fall des erneuten Zahlungsverzugs sinngemaf.

(5) Eine im Rahmen der Grundversorgung eingerichtete Prepaymentfunktion ist auf Wunsch der
Haushaltskundinnen und Haushaltskunden oder Kleinunternehmen zu deaktivieren, wenn diese ihre im
Rahmen der Grundversorgung angefallenen Zahlungsriickstinde beim Lieferanten und Netzbetreiber
beglichen haben oder wenn ein sonstiges schuldbefreiendes Ereignis eingetreten ist.

Auffangversorgung

§ 31. (1) Lieferanten, die gemal § 33 als Auffangversorger ernannt wurden, sind verpflichtet, nach
MaBgabe der folgenden Bestimmungen Haushaltskundinnen und Haushaltskunden sowie
Kleinunternehmen, mit Strom zu beliefern.

(2) Haushaltskundinnen und Haushaltskunden sowie Kleinunternehmen, die bis zum Ende ihres
bestehenden Liefervertragsverhiltnisses keinen neuen Liefervertrag mit einem Lieferanten abgeschlossen
haben, gelten mit dem auf das Ende des bisherigen Vertragsverhéltnisses folgenden Tag als im Rahmen
der Auffangversorgung beliefert, es sei denn, sie widersprechen der Belieferung im Rahmen der
Auffangversorgung. Im Fall einer Eigenkiindigung durch Haushaltskundinnen und Haushaltskunden
sowie Kleinunternehmen ist eine Belieferung im Rahmen der Auffangversorgung ausgeschlossen. Der
Netzbetreiber hat betroffene Haushaltskundinnen und Haushaltskunden sowie betroffene
Kleinunternehmen, die dessen Netzgebiet zugeordnet sind, unverziiglich iiber die bevorstehende
Belieferung nach den Regeln der Auffangversorgung sowie iiber die Moglichkeit des Widerspruchs und
allfdllige Konsequenzen des Widerspruchs bei Nicht-Abschluss eines neuen Liefervertrags zu
informieren. Ein allfélliger Widerspruch kann bis zum letzten Tag des noch aufrechten Liefervertrages
gegeniiber dem Auffangversorger formlos erklért werden.
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(3) Der Vertrag tber die Auffangversorgung endet spidtestens nach sechs Monaten. Die
Bestimmungen des §30 Abs.2 bis 5 sind sinngemdB anzuwenden. Haushaltskundinnen und
Haushaltskunden sowie Kleinunternehmen koénnen den Vertrag jederzeit unter Einhaltung einer
zweiwochigen Frist kiindigen. Der Auffangversorger ist berechtigt, den Auffangversorgungsvertrag aus
wichtigem Grund unter sinngeméfBer Einhaltung des § 34 Abs. 1 zu beenden und den Abschluss des
Auffangversorgungsvertrags im Falle bereits bestehender Zahlungsriickstinde aus einem vergangenen
Auffangversorgungsverhiltnis abzulehnen. Sofern nicht anders bestimmt, genieBen Endkundinnen und
Endkunden weiterhin alle in diesem Teil festgelegten Rechte.

(4) Netzbetreiber, in deren Netzgebiet Haushaltskundinnen und Haushaltskunden sowie
Kleinunternehmen zur Belieferung geméf Abs. 2 dem Auffangversorger bzw. dessen Bilanzgruppe zum
Zwecke der Belieferung im Rahmen der Auffangversorgung zuzuordnen sind, haben dem
Auffangversorger alle Daten, die fiir die Zwecke der Belieferung notwendig sind, spitestens zum
Zeitpunkt des Vertragsendes bzw. ohne Aufschub elektronisch zu iibermitteln. Alle betroffenen
Marktteilnehmer haben sich wechselseitig nach bestem Vermdgen zu unterstiitzen, um die liickenlose
Versorgung der betroffenen Haushaltskundinnen und Haushaltskunden sowie Kleinunternehmen
sicherzustellen.

(5) Der Auffangversorger hat die ihm gemidl Abs.2 zugeordneten Haushaltskundinnen und
Haushaltskunden sowie Kleinunternehmen unverziiglich iiber das Bestehen, die Dauer und die
wesentlichen Inhalte des neuen Vertragsverhéltnisses sowie dariiber, dass die Haushaltskundin oder der
Haushaltskunde jederzeit zu einem Lieferanten ihrer bzw. seiner Wahl wechseln kann, zu informieren.
Fiir diese Information ist eine von der Regulierungsbehérde zur Verfiigung gestellte Musterformulierung
zu verwenden. Wéhrend der Vertragslaufzeit hat der Lieferant Haushaltskundinnen und Haushaltskunden
sowie Kleinunternechmen in geeigneter Weise iiber die Preisentwicklungen und insbesondere iiber
nachteilige Preiserwartungen rechtzeitig und auf versténdliche Weise zu informieren.

(6) Netzbetreiber sind dazu verpflichtet, Haushaltskundinnen und Haushaltskunden sowie
Kleinunternehmen, die vier Wochen vor Beendigung der Auffangversorgung noch keinen neuen
Lieferanten namhaft gemacht oder keinen neuen Liefervertrag abgeschlossen haben, schriftlich dariiber
zu informieren, dass im Fall eines fehlenden Liefervertrages die Abschaltung droht; auf den letzten Tag
der Belieferung auf Grundlage des noch aufrechten Liefervertrages und die notwendigen Schritte fiir den
Abschluss eines neuen Liefervertrages ist explizit hinzuweisen. Dieses Informationsschreiben hat
abweichend von § 18 mittels eingeschriebenem Brief zu erfolgen.

Besondere Bestimmungen fiir die Auffangversorgung nach Lieferantenausfall

§ 32. (1) Kiindigt  der  Bilanzgruppenkoordinator ~ den ~ Vertrag  mit  dem
Bilanzgruppenverantwortlichen oder 16st das Vertragsverhdltnis mit sofortiger Wirkung auf, hat der
Bilanzgruppenkoordinator das Ende des Vertragsverhéltnisses und den Zeitpunkt der Vertragsbeendigung
der Regulierungsbehorde und den Netzbetreibern, in deren Netz sich betroffene Zéhlpunkte befinden,
unverziiglich mitzuteilen. Das gilt sinngemaB auch fiir eine Beendigung des Vertragsverhiltnisses
zwischen dem Lieferanten und dem Bilanzgruppenverantwortlichen, wobei in diesem Fall der
Bilanzgruppenverantwortliche die Verstindigungen durchzufiihren hat.

(2) Mit Wirksamkeit der Beendigung des Vertrags gemidBl Abs. 1 gelten die Zahlpunkte der
betroffenen Bilanzgruppe bzw. des betroffenen Lieferanten als der Bilanzgruppe des Auffangversorgers
gemil § 33 zugeordnet. Wird iiber einen Zahlpunkt eingespeist, iibernimmt der Auffangversorger die
eingespeiste Energie zu Marktpreisen abziiglich der aliquoten Aufwendungen fiir Ausgleichsenergie fiir
die eingespeiste Energie. Die Regulierungsbehorde hat den Eintritt der Auffangversorgung nach dieser
Bestimmung, den Zeitpunkt des Eintritts und den betreffenden Auffangversorger auf ihrer Website zu
verdffentlichen. Die Bestimmungen des § 31 Abs. 3,4 und 5 sind sinngeméf anzuwenden.

Ernennung des Auffangversorgers

§ 33. (1) Die Regulierungsbehdrde hat erstmals mit Wirkung zum 1. Juni 2026 nach Durchfiihrung
eines offentlichen, transparenten, diskriminierungsfreien und marktorientierten Ausschreibungsverfahrens
nach Malfigabe der folgenden Bestimmungen einen Auffangversorger mit Bescheid zu ernennen. Die
Ernennung zum Auffangversorger gilt fiir die Dauer von zwei Jahren.

(2) Im Rahmen der Ausschreibung hat der anzubietende verbrauchsabhéngige Arbeitspreis Preisen
von auf Stromborsen gehandelten Spotmarkt- oder Terminmarktprodukten zu entsprechen, wobei
zusétzlich ein Preis pro kWh pro Zihlpunkt fiir alle Kosten des Lieferanten abseits der
Energiebeschaffung  (Gesamtaufschlag) anzubieten ist. Die konkreten Spotmarkt- oder
Terminmarktprodukte hat die Regulierungsbehorde im Rahmen der Ausschreibung festzulegen. Eine
Differenzierung nach Kundengruppen ist zuléssig; gegeniiber Haushaltskundinnen und Haushaltskunden
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sowie Kleinunternehmen ist der anzubietende Arbeitspreis aus dem mengengewichteten Durchschnitt der
ausgewdahlten Spotmarkt- oder Terminmarktprodukte {iber ein Quartal zu bilden.

(3) Angebote von Lieferanten, die die Voraussetzungen des Abs. 4 erfiillen, sind auf Basis eines
Referenzwertes zu iiberpriifen, den die Regulierungsbehdérde im Rahmen der Ausschreibung bekannt zu
geben hat. Der Referenzwert hat sich an den Gesamtaufschlidgen vergleichbarer am Markt verfiigbarer
Produkte mit dynamischer Preisanpassung oder sonstiger am Markt verfiigbarer Produkte, die den
Preisschwankungen der GroBhandelsmérkte unterliegen, zu orientieren. Angebote, die iliber dem
Referenzwert liegen, sind von der Ausschreibung auszuschlieBen. Die Regulierungsbehorde hat auf
Grundlage der gepriiften und nicht ausgeschlossenen Angebote jenen Lieferanten zum Auffangversorger
zu ernennen, der den geringsten Gesamtaufschlag geboten hat.

(4) Ein Lieferant darf nur dann als Auffangversorger ernannt werden, wenn

1.die im Rahmen der Ausschreibung festzulegenden Nachweise iiber die Erfiillung der
Voraussetzungen zur Belieferung und iiber die finanzielle, wirtschaftliche und technische
Leistungsfahigkeit erbracht werden,

2. das Unternehmen des Auffangversorgers zum Zeitpunkt der Ernennung mit Sitz im Inland, in
einem anderen EU-Mitgliedstaat oder EWR-Vertragsstaat betrieben wird; in allen Féllen, in
denen der Sitz nicht im Inland liegt, ist der Regulierungsbehdrde ein inléndischer
Zustellungsbevollméchtigter gemal § 9 ZustG bekanntzugeben,

3. die im Rahmen der Ausschreibung festzulegenden Nachweise iiber die fachliche Eignung der
Geschiftsfithrung erbracht werden,

4. vom Lieferanten insbesondere aufgrund seiner Erfahrungen mit der Belieferung von Kundinnen
und Kunden in Osterreich und der zur Verfiigung stehenden finanziellen Mittel die gesicherte
und zuverlédssige Ausiibung der ausgeschriebenen Dienstleistungen zu erwarten ist.

(5) Einer Beschwerde gegen den Bescheid gemédfl Abs. 1 kommt keine aufschiebende Wirkung zu.
Der Bescheid kann mit weiteren Nebenbestimmungen versehen sein, insbesondere, wenn dies im
offentlichen Interesse, darunter die Sicherstellung der Erfiillung der Pflichten des Auffangversorgers,
liegt. Der Bescheid ist samt den angebotenen Bedingungen, zu denen die Auffangversorgung erfolgt, zu
ver6ffentlichen.

(6) Fiir den Fall, dass an der Ausschreibung gemiBl Abs. 1 kein Lieferant teilnimmt oder alle
eingelangten Angebote gemdB Abs. 3 und 4 auszuschlieBen sind, gilt bis zum Zeitpunkt der Ernennung
eines Auffangversorgers gemifl Abs. 1 jener Lieferant als Auffangversorger, der zum 31. Dezember des
Vorjahres iiber die grofite Anzahl an Haushaltskundinnen und Haushaltskunden im Netzbereich verfiigte.
Der Preis der Auffangversorgung hat dem Preis gemidll Abs.2 zu entsprechen, wobei der
Gesamtaufschlag den gemif Abs. 3 bekanntgegebenen Referenzwert nicht iibersteigen darf.

(7) Jeder Netzbetreiber hat der Regulierungsbehérde die Anzahl an Haushaltskundinnen und
Haushaltskunden je Lieferant in seinem Netzgebiet zum Stichtag 31. Dezember zu melden. Die Meldung
hat jeweils bis zum 15. Februar des Folgejahres bei der Regulierungsbehérde einzugehen. Bis zum
Einlangen dieser Meldung gilt die Meldung des Vorjahres.

(8) Fallen nach der Ernennung die Voraussetzungen fiir die Ernennung gemall Abs. 4 weg oder
verletzt der ernannte Auffangversorger Bestimmungen dieses Bundesgesetzes oder des Bescheids geméf
Abs. 1 oder sonstiger Bescheide oder Verordnungen, die auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassen
worden sind, so kann die Regulierungsbehdrde dem ernannten Lieferanten auftragen, den
rechtskonformen Zustand ehestmoglich herzustellen oder die Ernennung widerrufen.

(9) Bei Widerruf der Ernennung und bei nachtraglichem Wegfall des Bescheids gemdll Abs. 1 ist die
Regulierungsbehorde berechtigt, eine Frist zu setzen, innerhalb derer der ernannte Lieferant seine
bescheidmiBig auferlegten Pflichten weiter zu erfiillen hat.

(10) Kommt der Lieferant seinen Verpflichtungen geméll Abs. 8 und 9 nicht nach, erfolgt bis zur
Ernennung eines neuen Auffangversorgers die Belieferung nach Mallgabe des Abs. 6. Dies gilt auch in
begriindeten Fillen, insbesondere im Falle der Insolvenz des ernannten Auffangversorgers.

(11) Im Falle des Wechsels des Auffangversorgers sind die betroffenen Endkundinnen und
Endkunden durch die Netzbetreiber dem neuen Auffangversorger zuzuordnen und von diesem
entsprechend den Bedingungen des Bescheids gemil3 Abs. 1 zu beliefern.

Abschaltung der Netzverbindung

§ 34. (1) Der Netzbetreiber ist in Féllen der Vertragsverletzung, insbesondere bei Zahlungsverzug
oder Nichtleistung einer Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung, verpflichtet zumindest zweimal
inklusive einer jeweils mindestens zweiwdchigen Nachfristsetzung zu mahnen. Die zweite Mahnung hat
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auch eine Information iiber die Folge einer Abschaltung des Netzzugangs nach Verstreichen der
zweiwoOchigen Nachfrist sowie iiber die damit einhergehenden voraussichtlichen Kosten einer allfalligen
Abschaltung zu enthalten. Die letzte Mahnung hat mit eingeschriebenem Brief zu erfolgen. Netzbetreiber
haben bei jeder Mahnung im Sinne des ersten Satzes auf die Moglichkeit zur Inanspruchnahme des
Rechts auf Wechsel gemal § 25, des Vergleichsinstruments gemi § 27, des Rechts auf Ratenzahlung
gemil § 28, des Rechts auf Grundversorgung gemdf3 § 30, des Rechts auf Nutzung -eines
Vorauszahlungszihlers gemill § 29 sowie von Anlauf- und Beratungsstellen gemil3 § 35 hinzuweisen,
wobei hiefiir eine von der Regulierungsbehdrde zur Verfiigung gestellte Musterformulierung zu
verwenden ist. Wurde der Vertrag zur Belieferung mit Strom verletzt, so hat der Lieferant dieses
Mahnverfahren einzuhalten.

(2) Im Fall der Beendigung eines Liefervertrages aufgrund ordentlicher Kiindigung, Zeitablauf oder
Kiindigung gemil § 21 ist weder durch Netzbetreiber noch durch Lieferanten ein Mahnverfahren gemaf
Abs. 1 durchzufiihren. Dies gilt auch bei missbrauchlichem Verhalten der Haushaltskundin oder des
Haushaltskunden oder des Kleinunternehmens, wie etwa Manipulation von Messeinrichtungen.

(3) Abschaltungen von Anlagen von Haushaltskundinnen und Haushaltskunden sowie
Kleinunternehmen diirfen nicht am letzten Arbeitstag vor Wochenenden oder gesetzlichen Feiertagen
vorgenommen werden.

(4) Wird ein Liefervertrag aus anderen Griinden als einer Vertragsverletzung geméfl Abs. 1 durch
den Lieferanten beendet, jedenfalls in den Féllen des Abs. 2, sind Netzbetreiber dazu verpflichtet,
Endkundinnen und Endkunden, die in offener Kiindigungsfrist noch keinen neuen Lieferanten namhaft
gemacht oder keinen neuen Liefervertrag abgeschlossen haben, schriftlich {iber die Belieferung im
Rahmen der Auffangversorgung gemil § 31 Abs.2 zu informieren. Bei Auslaufen der
Auffangversorgung gemél § 31 Abs. 3 haben Netzbetreiber Endkundinnen und Endkunden dariiber zu
informieren, dass im Fall eines fehlenden Liefervertrages die Abschaltung droht; auf den letzten Tag der
Belieferung auf Grundlage des noch aufrechten Liefervertrages und die notwendigen Schritte fiir den
Abschluss eines neuen Liefervertrages ist explizit hinzuweisen. Dieses Informationsschreiben hat mittels
eingeschriebenem Brief zeitgerecht vor Ende des noch aufrechten Liefervertrages zu erfolgen.

Anlauf- und Beratungsstellen

§ 35. (1) Lieferanten, die gemd3 § 39 Abs. 1 des Bundes-Energieeffizienzgesetzes (EEffG), BGBI. 1
Nr. 72/2014, zur Einrichtung einer Beratungsstelle verpflichtet sind, haben zusitzlich zu den in § 39
Abs. 1 EEffG genannten Bereichen kostenlose Beratung zu den Themen Stromkennzeichnung,
Lieferantenwechsel, Stromkosten, Leistbarkeit, Grundversorgung und Energiearmut anzubieten.

(2) Lieferanten haben auf ihrer Website leicht auffindbar
1. die Kontaktdaten der Anlauf- und Beratungsstellen,
2. die Kontaktdaten geschulter Ansprechpersonen, die sozialen Einrichtungen durchgehend zu den
iblichen Geschiftszeiten zur Klarung von Hértefdllen zur Verfligung steht, und
3. Informationen fiir Haushaltskundinnen und Haushaltskunden sowie Kleinunternehmen zu den in
Abs. 1 genannten Inhalten

zu verdffentlichen. Fiir die Zwecke der Z 1 und 2 reicht die Angabe von Telefonnummer und
E-Mail-Adresse aus.

(3) Endkundinnen und Endkunden haben ein Recht auf ein gutes Kundenservice und ein einfaches,
faires sowie ziigiges Beschwerdemanagement. Die Einhaltung dieser Bestimmung ist gemil3 § 169 Abs. 1
Z 5 von der Regulierungsbehorde zu iiberwachen.

Gestiitzter Preis fiir begiinstigte Haushalte

§ 36. (1) Lieferanten, zu deren Tétigkeitsbereich die Belieferung von Haushaltskundinnen und
Haushaltskunden zahlt, sind verpflichtet, beglinstigte Haushalte nach MalBgabe der nachfolgenden
Bestimmungen mit Strom zu beliefern. Diese Verpflichtung bezieht sich auf jene Netzbereiche, in denen
der Lieferant Haushaltskundinnen und Haushaltskunden beliefert.

(2) Begiinstigte Haushalte im Sinne des Abs. 1 sind Haushalte,

1. die bis zum 31. Dezember 2025 gemil § 4a ORF-Beitrags-Gesetz 2024, BGBI. I Nr. 112/2023,
auf Grundlage des §47 Abs.1 Z1 bis 5 sowie Z7 bis 9 der Anlage zum
Fernmeldegebiihrengesetz ~ (Fernmeldegebiihrenordnung), = BGBI.  Nr. 170/1970, vom
ORF-Beitrag befteit sind,

2.die ab dem 1. Janner 2026 gemdl §5 Abs.1 Z 1 bis 5 sowie Z7 bis 9 ORF-Beitrags-
Gesetz 2024, BGBIL. 1 Nr. 112/2023, von der Beitragspflicht gemiBl § 3 ORF-Beitrags-
Gesetz 2024 befreit sind.
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(3) Der Energiepreis fiir begiinstigte Haushalte darf nicht hoher sein als der in Abs. 4 Z 3 festgelegte
obere Referenzwert. Ubersteigt der gemiB Abs. 4 Z 3 bestimmte obere Referenzwert den unteren
Referenzwert gemd3 Abs. 4 Z 2 wird fiir Stromliefervertrige mit begiinstigten Haushalten fiir einen
Zahlpunkt mit Entnahme, dem gemafl § 109 Abs. 4 ein in der Anlage VI genanntes standardisiertes
Lastprofil zugeordnet ist, fiir ein jahrliches Verbrauchskontingent gemaf3 Abs. 4 Z 1 ein gestiitzter Preis
in Hohe des unteren Referenzwerts geméll Abs. 4 Z 2 gewihrt. Fiir iiber das Verbrauchskontingent geméf
Abs. 4 Z 1 hinaus bezogene Strommengen, darf der gestiitzte Preis nicht hoher sein als der in Abs. 4 Z 3
festgelegte obere Referenzwert.

(4) Zur Berechnung des gestiitzten Preises sind folgende Werte heranzuziehen:
1. Das Verbrauchskontingent betrdgt 2 900 kWh pro Jahr.

2. Der untere Referenzwert betrdgt 6 ct/kWh, der ab 1.Janner 2027 jahrlich mit dem
Anpassungsfaktor des § 108f Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), BGBL
Nr. 189/1955, zu vervielfachen ist.

3. Der obere Referenzwert ermittelt sich als mengengewichteter Durchschnitt der von der European
Energy Exchange (EEX) festgelegten Abrechnungspreise fiir den néchsten darauffolgenden
Quartalsfuture fiir Grundlast- und Spitzenlastenergie in einem Verhéltnis von 80 % (Baseload
Quarter Future) zu 20 % (Peakload Quarter Future). Fiir die Ermittlung sind die entsprechenden
Notierungen der letzten fliinf Borsenhandelstage des unmittelbar vorangegangenen Quartals
heranzuziehen. Sollten diese von der EEX nicht mehr veroffentlicht werden, oder sollte die
Regulierungsbehorde feststellen, dass den Notierungen nicht ausreichend Liquiditit zugrunde
liegt, so hat sie vergleichbare Notierungen der EEX oder einer anderen relevanten Stromborse
heranzuziehen. Der obere Referenzwert ist von der Regulierungsbehdrde am Ende eines jeden
Quartals zu berechnen und zu veréffentlichen.

(5) Der gestiitzte Preis ist mit dem tatsdchlichen Verbrauch begrenzt. Fiir Stromliefervertrige, im
Rahmen derer die Verrechnung des gestiitzten Preises unterjahrig erfolgt, ist das Verbrauchskontingent
aliquot auf den Abrechnungszeitraum zu reduzieren. Eine Zwischenablesung darf keine Aliquotierung
ausldsen. Anderungen der Referenzwerte innerhalb eines Abrechnungszeitraums sind zu beriicksichtigen.

(6) Sofern sich im Monitoring der Abwicklungsstelle gemiB § 40 Abs. 1 ein Uberschreiten des
verfligbaren Betrages gemél § 38 Abs. 3 abzeichnet, hat der Bundesministers fiir Wirtschaft, Energie und
Tourismus im Einvernehmen mit dem Bundesminister fiir Finanzen die in Abs. 4 festgelegten Werte mit
Verordnung so festzulegen, dass die Einhaltung des Betrages gemédl3 § 38 Abs. 3 sichergestellt wird. Fiir
den Fall, dass die bundesweit durch den gestiitzten Preis entstandenen Kosten den genannten Betrag trotz
allfélliger entgegenwirkender Festlegungen in der Verordnung ibersteigen, kdnnen im unabdingbar
erforderlichen Ausmal} nach Mafigabe der budgetiren Bedeckung Bundesmittel bereitgestellt werden.

(7) Begiinstigten Haushalten, an deren Adresse vier Wochen nach der Befreiungsentscheidung mehr
als drei Personen im Zentralen Melderegister (ZMR) gemidBl § 16 Meldegesetz 1991 (MeldeG), BGBIL.
Nr. 9/1992, mit Hauptwohnsitz gemeldet sind, wird fiir die vierte und jede weitere Person, fiir die die
Adresse im ZMR als Hauptwohnsitz ausgewiesen ist, ein Pauschalbetrag in Hohe von 52,50 Euro pro
Jahr gewihrt. Eine Anderung der Anzahl der im ZMR mit Hauptwohnsitz gemeldeten Personen ist der
ORF-Beitrags Service GmbH vom begiinstigten Haushalt unverziiglich in einem von der ORF-Beitrags
Service GmbH festgelegten Format zu melden. Zum Zwecke der Uberpriifung der Anzahl der im ZMR
gemeldeten Personen ist die ORF-Beitrags Service GmbH berechtigt, einzelfallbezogen und
automationsunterstiitzt in das ZMR im Umfang des Gesamtdatensatzes im Sinne des § 16a Abs. 2 und 4
MeldeG, dies umfasst auch Verkniipfungsanfragen im Sinne des § 16a Abs. 3 MeldeG, Einsicht zu
nehmen.

(8) Der Bundesminister fiir Wirtschaft, Energie und Tourismus kann fiir Personen, die in einem
begiinstigten Haushalt hauptwohnsitzgemeldet und auf stromintensive medizinische Gerédte angewiesen
sind, mit Verordnung einen Pauschalbetrag festlegen. In der Verordnung sind die medizinischen Geréte
(etwa Beatmungsgerite oder Heimdialysegeréte) und das Verfahren zur Abwicklung néher zu regeln.

(9) Bei Uberschreitung des Verbrauchskontingents darf der Preis nicht hoher sein als der obere
Referenzwert gemdll Abs.4 Z 3. Wiahrend der Vertragslaufzeit hat der Lieferant iiber die
Preisentwicklungen und insbesondere iiber nachteilige Preiserwartungen rechtzeitig und auf verstandliche
Weise zu informieren.

(10) Es gelten die Bestimmungen dieses Teils mit Ausnahme des § 22 und § 43 Abs. 2 und 3. § 21
ist mit der Maflgabe anzuwenden, dass Preisdnderungen geméfl § 21 Abs. 1 und 2 nur im Einklang mit
§ 36 vorgenommen werden diirfen. Die Hohe des Teilzahlungsbetrags fiir begiinstigte Haushalte ist
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spétestens bis zur néchsten Félligkeit des Teilzahlungsbetrags unter Anwendung des § 42 Abs. 5
anzupassen.

Besondere Bestimmungen fiir die ORF-Beitrags Service GmbH

§ 37. (1) Die ORF-Beitrags Service GmbH hat den jeweiligen Lieferanten unverziiglich nach der
Befreiung von der Beitragspflicht gemél3 § 3 ORF-Beitrags-Gesetz 2024 zu informieren. Die Information
hat die Dauer der Befreiung, die Zahlpunktbezeichnung, fiir welche der gestiitzte Preis geméf § 36 Abs. 3
in Anspruch genommen wird, und allenfalls die Vertragspartnerin bzw. den Vertragspartner sowie zu
beriicksichtigende Pauschalbetrige gemdfl § 36 Abs. 7 und 8 zu enthalten. Die ORF-Beitrags Service
GmbH darf die eben genannten fiir die Information an die Lieferanten erforderlichen Daten sowie Namen
und Adresse der betroffenen Haushaltskundin bzw. des betroffenen Haushaltskunden abfragen. Die in
dieser Bestimmung vorgesehene Dateniibermittlung der ORF-Beitrags Service GmbH an die
Netzbetreiber und die Lieferanten sowie die Dateniibermittlung der Netzbetreiber und Lieferanten an die
ORF-Beitrags Service GmbH unter Inanspruchnahme von bestehenden Datenverarbeitungsprozessen ist
zuléssig, wobei diese, soweit es fiir die Zwecke dieser Bestimmung erforderlich ist, auch weiterentwickelt
werden bzw. gegebenenfalls umgestaltet werden konnen. Fiir die Abwicklung dieser Bestimmung
erforderliche Abfragen beim Netzbetreiber sind zuldssig. Lieferanten, Netzbetreiber und die
ORF-Beitrags Service GmbH haben sich wechselseitig nach bestem Vermdgen zu unterstiitzen, um die
rasche und liickenlose Versorgung der betroffenen Haushalte mit dem gestiitzten Preis sowie etwaigen zu
gewdhrenden Pauschalbetrigen gemél § 36 Abs. 7 und 8 sicherzustellen. Die ORF-Beitrags Service
GmbH hat auf Verlangen des Lieferanten die Richtigkeit der Angaben erneut zu priifen und diesem zu
bestatigen.

(2) Im Falle eines Lieferantenwechsels hat die ORF-Beitrags Service GmbH die Information gemaf3
Abs. 1 auf Verlangen der Haushaltskundin bzw. des Haushaltskunden an den neuen Lieferanten zu
iibermitteln. Sofern technisch moglich, ist eine automatisierte Bekanntgabe eines Wechsels durch den
Netzbetreiber an die ORF-Beitrags Service GmbH zuldssig.

(3) Die ORF-Beitrags Service GmbH hat dem Bundesminister fiir Wirtschaft, Energie und
Tourismus jéhrlich und auf Anfrage folgende Daten zu iibermitteln:
1. die Anzahl der positiv erledigten Fille,
2. die Anzahl der negativ erledigten Fille,
3. die Anzahl der Verldangerungen,
4. die Anzahl der bearbeiteten Fille.

Die in Z 1 bis Z 4 genannten Daten sind nach Kategorie der Anspruchsberechtigten gemall § 36 Abs. 2
sowie Bundesland und Versorgungsgebiet aufzuschliisseln und auf der Website des Bundesministeriums
fiir Wirtschaft, Energie und Tourismus zu veroffentlichen.

Besondere Bestimmungen fiir Liefervertrige mit gestiitztem Preis

§ 38. (1) Der gestiitzte Preis und der Pauschalbetrag gemall § 36 Abs. 8 sind vom Lieferanten im
Wege der Verrechnung mit der Zahlungsverpflichtung aus dem Liefervertrag ab dem der Ubermittlung
der Information gemél § 37 Abs. 1 folgenden Monatsersten zu beriicksichtigen und gesondert auf der
Rechnung auszuweisen.

(2) Wird der gestiitzte Preis in Anspruch genommen, ohne dass die Voraussetzungen nach diesem
Bundesgesetz erfiillt sind, ist er im Wege der Verrechnung durch den Lieferanten riickabzuwickeln.

(3) Die bundesweit durch den gestiitzten Preis entstehenden Kosten sind bis zu einem Betrag von
60 Mio. Euro jéhrlich von allen Lieferanten, die Endkundinnen und Endkunden im Inland beliefern, nach
MaBgabe des Verteilungsschliissels in Abs. 4 gemeinschaftlich aufzubringen. Der genannte Betrag ist ab
1. Janner 2027 jéhrlich mit dem Anpassungsfaktor des § 108f ASVG zu vervielfachen. Die Kosten
ergeben sich aus

1. den Werten geméalB § 36 Abs. 4 Z 1,2 und 3,
2. dem Pauschalbetrag gemil § 36 Abs. 7,
3. sofern er festgelegt wird, dem Pauschalbetrag gemél3 § 36 Abs. 8
4. der pauschalen Abgeltung geméil Abs. 5 sowie
5. dem angemessenen Entgelt fiir die Abwicklungsstelle geméaf3 § 39 Abs. 2 Z 4.
(4) Die Lieferanten haben sich an den durch den gestiitzten Preis entstehenden Kosten im Ausmalf}

ihres Anteils an der im letzten Kalenderjahr im Inland an Haushaltskundinnen und Haushaltkunden
abgegebenen Gesamtstrommenge zu beteiligen.

www.ris.bka.gv.at



BGBI. I - Ausgegeben am 23. Dezember 2025 - Nr. 91 40 von 149

(5) Fiir die entstandenen operativen Aufwendungen gebiihrt den Lieferanten eine pauschale
Abgeltung in der Hohe von 35 Euro pro beliefertem begiinstigten Haushalt und Jahr. Der Pauschalbetrag
kann durch Verordnung des Bundesministers fiir Wirtschaft, Energie und Tourismus angepasst werden.

(6) Eine iiber Abs.4 und 5 hinausgehende Abdeckung ist unzuldssig. Die unzulédssige
Weiterverrechnung bereits abgegoltener Kosten an Haushaltskundinnen oder Haushaltskunden berechtigt
den Bund, sofern Bundesmittel bereitgestellt wurden, zur Riickforderung der zur Verfiigung gestellten
Mittel.

Betrauung einer Abwicklungsstelle fiir den gestiitzten Preis

§39. (1) Zur Abwicklung des gestiitzten Preises wird eine Abwicklungsstelle eingerichtet. Der
Bundesminister fiir Wirtschaft, Energie und Tourismus hat zur Besorgung der Aufgaben der
Abwicklungsstelle (§ 40) mittels Vertrags eine Abwicklungsstelle zu betrauen.

(2) Der Vertrag mit der Abwicklungsstelle hat insbesondere folgende Regelungen zu enthalten:

1. die Verpflichtung der Abwicklungsstelle, die ihr ibertragenen Aufgaben nach den
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und den auf Grundlage dieses Bundesgesetzes erlassenen
Verordnungen durchzufiihren;

2. Detailregelungen zu den Einfluss-, Einsichts- und Aufsichtsrechten des Bundesministers fiir
Wirtschaft, Energie und Tourismus;

4. ein angemessenes Entgelt, wobei dieses unter Beriicksichtigung des tatséchlichen Aufwandes
festzusetzen ist;

5. die Vertragsauflosungsgriinde;
6. den Gerichtsstand.

(3) Der Vertrag gemill Abs. 2 ist befristet auf eine Dauer von fiinf Jahren abzuschlieBen. Eine
einmalige Verldngerung des Vertrages durch den Bundesminister fiir Wirtschaft, Energie und Tourismus
um bis zu filinf Jahre ist zuldssig. Die Verldngerung ist dem Auftragnehmer spétestens sechs Monate vor
Ablauf des Vertrages mitzuteilen.

(4) Die Abwicklungsstelle hat ihre Aufgaben gemif3 § 40 unter Beriicksichtigung der Grundsétze
der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und ZweckmaéBigkeit wahrzunehmen.

Aufgaben und Kontrolle der Abwicklungsstelle fiir den gestiitzten Preis

§ 40. (1) Zu den Aufgaben der Abwicklungsstelle zdhlen insbesondere:

1. die Priifung der von den Lieferanten iibermittelten Daten beziiglich der bei ihnen fiir den
gestiitzten Preis angefallenen Kosten, der Verbrauchskontingente der Begiinstigten sowie der im
Inland je Kalenderjahr abgegebenen Strommenge;

2. den Abgleich der gemél Z 1 gemeldeten Verbrauchskontingente mit den einmal jéhrlich von den
Netzbetreibern tibermittelten Daten;

3. die Berechnung der insgesamt fiir den gestiitzten Preis anfallenden Kosten, die anteilige
Zuordnung der Kosten an die Lieferanten geméfl dem Verteilungsschliissel gemifl § 38 Abs. 4
sowie die Ermittlung von Abweichungen zwischen dem jeweils aufzubringenden Kostenanteil
und den tatsichlich anfallenden Kosten;

4. die Verrechnung allfdlliger Differenzbetrége, die sich aus der Gegeniiberstellung gemdB Z 3
ergeben haben;

5. die in Rechnungsstellung an den Bund, sofern gemif3 § 38 Abs. 3 Bundesmittel bereitzustellen
sind.
Die Abwicklungsstelle ist verpflichtet, dem Bundesminister fiir Wirtschaft, Energie und Tourismus sowie
dem Bundesminister fiir Finanzen quartalsweise sowie unverziiglich bei einer sich abzeichnenden
Uberschreitung des Betrages gemiB § 38 Abs. 3 eine Schitzung des jihrlichen Finanzierungsbedarfes fiir
den gestiitzten Preis fiir begiinstigte Haushalte vorzulegen, die auf Grundlage der vorliegenden Daten
sowie fiir die Beurteilung dieser Aufgabe allféllig ergéinzend einzuholender Daten zu erstellen ist.

(2) Lieferanten und Netzbetreiber haben der Abwicklungsstelle die zur Erfiillung der Aufgaben
gemdl Abs. 1 erforderlichen Daten unaufgefordert, rechtzeitig und vollstindig vorzulegen. Die
ORF-Beitrags Service GmbH und der Bundesminister fiir Inneres sind verpflichtet, der
Abwicklungsstelle die zur Erfiillung ihrer Aufgaben gemél Abs. 1 Z 1 erforderlichen Daten auf Anfrage
zu libermitteln.

(3) Fiir die Priifung der Titigkeit der Abwicklungsstelle nach diesem Bundesgesetz hat der
Bundesminister fiir Wirtschaft, Energie und Tourismus einen Wirtschaftspriifer zu bestellen, der nicht mit
dem nach den unternehmensrechtlichen Bestimmungen zu bestellenden Abschlusspriifer identisch ist. Der
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Wirtschaftspriifer hat auch die Angemessenheit des jahrlich festzustellenden Entgelts und die Kosten zu
priifen. Der Wirtschaftspriifer hat das Ergebnis der Priifung dem Bundesminister fiir Wirtschaft, Energie
und Tourismus umgehend vorzulegen.

(4) Dem Bundesminister fiir Wirtschaft, Energie und Tourismus obliegt die Aufsicht iiber die
Abwicklungsstelle. Er ist befugt, ihr Anordnungen zu erteilen. Dem Bundesminister fiir Wirtschaft,
Energie und Tourismus ist jederzeit Einsicht in die Unterlagen zu gewéhren und es sind von der
Abwicklungsstelle Auskiinfte iiber ihre Tétigkeiten zu erteilen sowie auf Verlangen entsprechende
Berichte zu tibermitteln.

(5) Die Abwicklungsstelle hat dem Bundesminister fiir Wirtschaft, Energie und Tourismus jahrlich
einen Bericht liber ihre Geschiftstétigkeit zu iibermitteln und zu ver6ffentlichen.

(6) Die Abwicklungsstelle unterliegt hinsichtlich ihrer Tatigkeit nach diesem Bundesgesetz der
Kontrolle durch den Rechnungshof.

Sicherstellung der Versorgung von Endkundinnen und Endkunden, die keine Haushaltskundinnen
und Haushaltskunden sowie Kleinunternehmen sind

§41. (1) Lieferanten sind verpflichtet, Endkundinnen und Endkunden, die weder
Haushaltskundinnen und Haushaltskunden noch Kleinunternehmen sind, und einen Stromverbrauch von
nicht mehr als 1 GWh pro Jahr haben, binnen zwei Wochen ab Eingang der Anfrage, ein Angebot zur
Belieferung zu machen oder die Belieferung der Endkundin bzw. des Endkunden unter Angabe von
Griinden abzulehnen. Eine blof miindliche oder fernmiindliche Anfrage gilt nicht als Anfrage im Sinne
dieser Bestimmung. Ein blo miindliches oder fernmiindliches Angebot gilt nicht als Angebot im Sinne
dieser Bestimmung, dasselbe gilt fiir die Ablehnung.

(2) Endkundinnen und Endkunden, die keine Haushaltskundinnen und Haushaltskunden sowie
Kleinunternehmen sind, einen Stromverbrauch von nicht mehr als 1 GWh pro Jahr haben und schriftlich
nachweisen konnen, dass sie von drei Lieferanten binnen zwei Wochen nach Anbotsanfrage kein Angebot
mit hochstens dem Preis gemélB Abs. 5 erhalten haben oder vom Lieferanten abgelehnt wurden, sind mit
dem auf das Ende des bestehenden Stromliefervertragsverhiltnisses oder dem auf das Ende der
Versorgung gemif dieser Bestimmung folgenden Tag sowie nach Mallgabe der Abs. 3 bis 5 von jenem
Lieferanten zu versorgen, dem im jeweiligen Netzbereich die Versorgungspflicht gemi3 § 33 Abs. 2
triftt.

(3) Die Pflicht zur Versorgung gemdfl Abs. 2 besteht nicht, wenn der bisherige Stromliefervertrag
von der Endkundin oder dem Endkunden aus anderen als zur auBerordentlichen Kiindigung
berechtigenden Griinden gekiindigt oder vom bisherigen Lieferanten aus Griinden beendet wurde, die die
Endkundin oder der Endkunde zu verantworten hat, dies gilt insbesondere in Féllen des Zahlungsverzugs
der Endkundin oder des Endkunden.

(4) Der Lieferant gemédB Abs. 2 darf von der Endkundin bzw. vom Endkunden verlangen, eine
schriftliche eidesstattliche Erklarung abzugeben, mit welcher bestitigt wird, dass die
Versorgungsvoraussetzungen des Abs. 2 vorliegen und kein Ausschlussgrund fiir eine Versorgung gemaf
Abs. 3 vorliegt.

(5) Der Preis fiir die Versorgung nach dieser Bestimmung hat einem Preis fiir am Markt verfiigbare
Produkte mit dynamischer Preisanpassung, der gegeniiber vergleichbaren Kundengruppen Anwendung
findet, zu entsprechen. Eine Diskriminierung gegeniiber vergleichbaren Kundengruppen im Hinblick auf
Bedingungen und Preis ist unzuldssig. Der Lieferant geméfl Abs. 2 ist zur monatlichen Rechnung und
Félligstellung seiner Entgeltanspriiche berechtigt. Es kann Vorauskasse vereinbart werden. Die Hohe der
Vorauszahlung darf einen Monatsbetrag, der von vergleichbaren Kundengruppen mit &hnlichem
Verbrauchsverhalten verlangt wird, nicht tibersteigen.

(6) Die Versorgung gemdBl dieser Bestimmung endet spédtestens nach sechs Monaten ab
Versorgungsbeginn. Die Endkundin bzw. der Endkunde kann den Vertrag jedenfalls unter Einhaltung
einer zweiwochigen Frist kiindigen.

3. Hauptstiick
Rechnungen und Rechnungsinformationen

Mindestanforderungen an Rechnungen

§ 42. (1) Rechnungen fiir Lieferung, Abnahme und Netznutzung sind transparent und leicht
verstandlich zu gestalten. Der zu zahlende Rechnungsbetrag und das Datum der Félligkeit miissen auf der
Rechnung klar und deutlich ersichtlich sein. Im Fall einer gemeinsamen Rechnung iiber die Lieferung
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und Abnahme ist der vom Lieferanten zu zahlende Betrag fiir die Einspeisung getrennt von einer
Stromlieferung auszuweisen. Sieht der Vertrag eine zukiinftige Anderung des Produkts oder Preises oder
einen Nachlass vor, ist dies auf der Rechnung zusammen mit dem Datum anzugeben, an dem die
Anderung wirksam wird. Unbeschadet einer gemeinsamen oder getrennten Rechnung von
Systemnutzungsentgelten und Energiepreisen sind die Komponenten des Systemnutzungsentgelts, die
Zuschlige fiir Steuern und Abgaben sowie der Energiepreis gesondert auszuweisen. Der Energiepreis ist
nach MaBgabe des § 20 Abs. 3 Z 3 und 4 anzugeben. Liegen gemessene Energiewerte vor, sind diese der
Rechnung zugrunde zu legen. Im Fall von Liefervertragen mit dynamischen Energiepreisen (§ 22) ist die
verbrauchsbezogene Energiepreis-Komponente als monatlicher mengengewichteter Durchschnittspreis
fiir die Abrechnungsperiode getrennt anzugeben. Die Regulierungsbehdrde hat eine Musterrechnung zu
erstellen und auf ihrer Website zu veroffentlichen.

(2) Auf Verlangen einer Endkundin oder eines Endkunden ist klar und versténdlich zu erldutern, wie
die Rechnung zustande gekommen ist.

(3) Auf der Rechnung geméll Abs. 1 sind folgende Informationen deutlich getrennt von den in
Abs. 1 genannten Rechnungsdaten anzugeben:

1. die Zéhlerstinde oder Energiewerte, die fiir die Abrechnung herangezogen wurden, wobei
hinsichtlich der Art der Energiewertermittlung anzugeben ist, ob eine Zéhlerablesung durch den
Netzbetreiber, eine Selbstablesung durch die Endkundin oder den Endkunden, eine Fernablesung
oder eine rechnerische Ermittlung von Energiewerten vorgenommen wurde,

2. Name und Anschrift des Unternehmens, einschlieBlich Kunden-Hotline, E-Mail-Adresse sowie
telefonische Kontaktdaten fiir Storfille,

3. aktuell giiltiger Energiepreis, die eindeutig nachvollziehbare und von anderen Energieprodukten
abgrenzbare Bezeichnung des vereinbarten Energieproduktes sowie die Produktkategorie,

4. Zeitpunkt des Vertragsabschlusses sowie erstmoglicher Zeitpunkt zur Kiindigung des Vertrags,
gegebenenfalls das Ende der Vertragslaufzeit,

. iber das Recht auf und die Vorteile des Lieferantenwechsels gemél § 25,
. die Zdhlpunktbezeichnungen sowie das zugeordnete standardisierte Lastprofil,
. iber die Moglichkeit des Streitbeilegungsverfahrens gemél § 26 E-ControlG,
. Kontaktdaten der Regulierungsbehorde als zentrale Informationsstelle fiir Endkundinnen und
Endkunden,
9. iiber das Vergleichsinstrument gemél § 27,

10. der Stromverbrauch im Abrechnungszeitraum, den Vergleich zum Vorjahreszeitraum in
grafischer Form sowie einen Vergleich mit dem Verbrauch einer Durchschnittsendkundin bzw.
eines Durchschnittsendkunden derselben Kundengruppe,

11. Kontaktdaten von Konsumentenschutzorganisationen, Energieagenturen oder dhnlichen
Einrichtungen, bei denen Informationen iiber angebotene MafBnahmen zur Verbesserung der
Energieeffizienz fiir energiebetriebene Gerite eingeholt werden konnen.

Der Rechnung ist aulerdem einmal jéhrlich ein Informationsblatt gemaf § 46 beizulegen.

0 3 N WD

(4) Im Fall einer Rechnung im Rahmen eines Abnahmevertrages sind die in das Netz eingespeisten
Strommengen getrennt von den aus dem Netz bezogenen Strommengen anzufithren. Zusétzlich sind die
Informationen nach Abs. 3 mit Ausnahme der Z 10 auch fiir die Einspeisung anzugeben, sofern sie von
den Informationen fiir die Lieferung abweichen oder nicht gemeinsam dargestellt werden konnen.

(5) Teilzahlungsbetriage sowohl fiir die Netznutzung als auch fiir die Energielieferung sind auf Basis
des Letztjahresverbrauches und des aktuell giiltigen Energiepreises unter Berilicksichtigung von Rabatten,
die auf den Energiepreis wirken, zu berechnen. Liegt kein Jahresverbrauch vor, so sind die Teilbetrage
auf Basis des zu erwartenden Stromverbrauchs ausgehend von der Schitzung des Verbrauchs
vergleichbarer Endkundinnen und Endkunden zu berechnen. Die der Teilbetragsberechnung
zugrundeliegende Menge in kWh ist der Endkundin oder dem Endkunden bei der Bekanntgabe der
Teilzahlungsbetrage im Wege der gemid § 18 vereinbarten Kommunikation mitzuteilen.
Haushaltskundinnen und Haushaltskunden haben das Recht auf Beibehaltung der Hohe des
Teilzahlungsbetrags, woriiber in jeder Mitteilung zur geplanten Erhéhung des Teilzahlungsbetrags mit
dem Hinweis auf eventuell eintretende hohere Nachzahlungen zu informieren ist.

(6) Abweichend von Abs.1 bis 5 konnen Endkundinnen und Endkunden, die weder
Haushaltskundinnen und Haushaltskunden noch Kleinunternehmen sind, im Einvernehmen mit dem
Lieferanten abweichende Regelungen treffen.

www.ris.bka.gv.at



BGBI. I - Ausgegeben am 23. Dezember 2025 - Nr. 91 43 von 149

Abrechnungszeitraum

§ 43. (1) Rechnungen fiir die Lieferung oder Abnahme von Strom sowie Rechnungen fiir die
Netznutzung sind unabhéngig von der gemif3 § 18 vereinbarten Kommunikationsform kostenfrei und
mindestens einmal jéhrlich zu legen.

(2) Sind intelligente Messgerite installiert, haben Endkundinnen und Endkunden das Wahlrecht
zwischen einer monatlichen Rechnung und einer Jahresrechnung. Auf dieses sind sie bei
Vertragsabschluss samt einer Information iiber die damit verbundenen Auswirkungen auf die
Verrechnung und jahrlich wéhrend der Vertragslaufzeit hinzuweisen.

(3) Bei Liefervertrigen mit dynamischen Energiepreisen (§ 22) sind jedenfalls monatlich
Rechnungen kostenfrei zu legen.

(4) Endkundinnen und Endkunden ist auf Anfrage einmal jéhrlich eine unterjédhrige Rechnung
kostenfrei zu gewdhren. Fiir unterjdhrige Rechnungen gelten die Bestimmungen des § 42 Abs. 1 bis 4; auf
das Recht auf Ratenzahlung gemaB § 28 ist gesondert hinzuweisen.

Zeitliche Vorgaben fiir die Rechnungslegung und Verrechnungsdaten

§ 44. (1) Jahresrechnungen und unterjdhrige Rechnungen sind spétestens sechs Wochen nach
Vorliegen des Jahresverbrauchs bzw. nach Vorliegen der relevanten Verbrauchsdaten vom Netzbetreiber
und vom Lieferanten zu legen. Die gleiche Frist gilt fiir Rechnungen nach einem Lieferantenwechsel ab
Vollziechung des Lieferantenwechsels und nach Vertragsbeendigungen. Der Netzbetreiber hat die
Rechnung fiir die Netznutzung innerhalb von drei Wochen an den bisherigen Lieferanten zu {ibermitteln,
sofern der bisherige Lieferant auch die Rechnung fiir die Netznutzung legt.

(2) Monatsrechnungen sind spitestens zwei Wochen nach Vorliegen des Monatsverbrauchs vom
Netzbetreiber und vom Lieferanten zu legen. Die Rechnung fiir die Netznutzung ist innerhalb von einer
Woche vom Netzbetreiber an den bisherigen Lieferanten zu iibermitteln, sofern der Lieferant auch die
Rechnung fiir die Netznutzung legt.

(3) Netzbetreiber und Lieferanten haben Verbrauchs-, Einspeise- und Abrechnungsdaten fiir eine
Dauer von drei Jahren ab Verfiigbarkeit fiir Zwecke der nachtriglichen Kontrolle der Richtigkeit,
RechtmidfBigkeit und fiir Auskiinfte gegeniiber berechtigten Endkundinnen und Endkunden
aufzubewahren und unentgeltlich an sie oder ihn und nur bei ausdriicklicher Anweisung durch die
Endkundin bzw. den Endkunden an einen genannten Dritten zu {ibermitteln. Dies gilt unbeschadet der
Befugnisse der Regulierungsbehorde nach § 169, sofern diese Daten unmittelbar nach deren Auslesung
mit Daten von anderen Endkundinnen und Endkunden weitestmoglich aggregiert, anschlieBend
anonymisiert und nur in dieser anonymisierten Form verwendet werden.

Verbrauchs- und Abrechnungsinformation

§ 45. (1) Auf Verlangen von Endkundinnen und Endkunden, deren Verbrauch mithilfe eines
intelligenten Messgerits gemessen, jedoch nur jéhrlich abgerechnet wird, haben Lieferanten monatlich
innerhalb von einer Woche nach Ubermittlung der durch ein intelligentes Messgerit erfassten Messwerte
gemil § 54 eine aufgrund der gemessenen Energiewerte erstellte, detaillierte, klare und verstandliche
Verbrauchs- und Abrechnungsinformation kostenlos auf elektronischem Weg zu iibermitteln. Die
elektronische Ubermittlung kann mittels E-Mail oder iiber eine Website bzw. ein kundenfreundliches
Web-Portal erfolgen. Erfolgt die Ubermittlung iiber eine Website bzw. ein kundenfreundliches
Web-Portal so ist der Endkundin oder dem Endkunden eine E-Mail zu iibermitteln, die auf die
Verfligbarkeit einer neuen Verbrauchs- und Abrechnungsinformation hinweist. Diese Bestimmung gilt
auch fiir den Netzbetreiber im Fall einer gesonderten Rechnungslegung.

(2) Endkundinnen und Endkunden, deren Verbrauch nicht mithilfe eines intelligenten Messgeréts
gemessen wird, ist vom Netzbetreiber die Moglichkeit einzurdumen, einmal vierteljahrlich Zahlerstinde
bekannt zu geben. Der Netzbetreiber ist im Fall der Zihlerstandsbekanntgabe verpflichtet, dem
Lieferanten unverziiglich, spitestens jedoch binnen zehn Tagen nach Ubermittlung durch die Endkundin
oder den Endkunden, die Verbrauchsdaten zu senden. Der Endkundin oder dem Endkunden ist innerhalb
von zwei Wochen ab Ubermittlung an den Lieferanten eine detaillierte, klare und verstindliche
Verbrauchs- und Abrechnungsinformation kostenlos auf elektronischem Weg zu iibermitteln. Die
elektronische Ubermittlung kann mittels E-Mail oder iiber eine Website bzw. ein kundenfreundliches
Web-Portal erfolgen.

(3) Der Endkundin oder dem Endkunden ist die Verbrauchs- und Abrechnungsinformation auf
Wunsch kostenlos in Papierform zu iibermitteln. Endkundinnen und Endkunden sind iiber ihre Rechte auf
Zugang zu ihren Verbrauchsdaten nach Abs. 1 und 2 sowie ihr Recht auf Ubermittlung der Verbrauchs-
und Abrechnungsinformation in Papierform transparent, verstindlich und kostenlos zu informieren.
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(4) Die Verbrauchs- und Abrechnungsinformation hat zumindest den monatlichen Verbrauch, den
vereinbarten Preis flir die Stromlieferung sowie die geschdtzten monatlichen Kosten fiir die
Stromlieferung und Netznutzung auszuweisen. Die Regulierungsbehdrde hat mit Verordnung die
Mindestanforderungen an den Detaillierungsgrad und die Form der Bereitstellung der Verbrauchs- und
Abrechnungsinformation gemif3 Abs. 1 und 2 festzulegen und eine Musterformulierung zur Verfiigung zu
stellen. Sie hat dabei die Verstidndlichkeit sowie die Eignung der Information zur Bewirkung von
Effizienzsteigerungen zu beriicksichtigen.

Sonstige Informationen

§ 46. (1) Netzbetreiber haben Haushaltskundinnen und Haushaltskunden sowie Kleinunternechmen
zumindest zu folgenden Themen Informationen einfach und unmittelbar zugénglich im Internet sowie im
Rahmen eines einmal jahrlich einer Rechnung beizulegenden Informationsblattes kostenlos zur
Verfiigung zu stellen:

1. Leistungen, die erbracht werden, und angebotene Qualitdtsstufen sowie Zeitpunkt fiir den
Erstanschluss,

2. die Zuordnung der Kundenanlagen zu den Netzebenen gemil3 § 106 Abs. 1,
3. das vereinbarte bzw. erworbene Ausmaf fiir die Inanspruchnahme des Netzes in kW,

4. das Wahlrecht zwischen einer monatlichen Rechnung und einer Jahresrechnung samt einer
Information iiber die damit verbundenen Auswirkungen auf die Verrechnung,

5. die Moglichkeit der Selbstablesung durch die Endkundin oder den Endkunden,
6. die Art der angebotenen Wartungsdienste,

7.die Art und Weise, wie aktuelle Informationen iiber alle geltenden Systemnutzungs- und
Wartungsentgelte erhéltlich sind,

8. Vertragsdauer, Bedingungen fiir eine Verldngerung und Beendigung der Leistungen und des
Vertragsverhéltnisses,

9. etwaige Entschddigungs- und Erstattungsregelungen bei Nichteinhaltung der vertraglich
vereinbarten Leistungsqualitét, einschlieBlich fehlerhafter und verspiteter Abrechnung,

10. das Recht auf Ratenzahlung geméiB8 § 28,
11. das Recht auf Nutzung eines Vorauszahlungszéhlers gemiB § 29,
12. das Recht auf Grundversorgung geméif § 30,
13. der gestiitzte Preis fiir beglinstigte Haushalte gemal § 36,
14. die Rechte gemél § 45 Abs. 2,
15. die Erhebung und Verarbeitung von Daten von intelligenten Messgerédten geméal den §§ 54 sowie
57 bis 60,
16. etwaige Ausfithrungen der Europdischen Kommission iiber die Rechte der Endkundinnen und
Endkunden.
Bei den Informationen gemil3 Z 10 bis 15 ist eine von der Regulierungsbehorde zur Verfligung gestellte
Musterformulierung zu verwenden. Das Informationsblatt kann als Hyperlink auf der Rechnung zur
Verfiigung gestellt werden; auf die Moglichkeit, das Informationsblatt auf Verlangen der Endkundin oder
des Endkunden kostenlos in Papierform erhalten zu konnen, ist hinzuweisen.

(2) Endkundinnen und Endkunden, die Strom erzeugen und in das Netz einspeisen, sind vom
Netzbetreiber nach Malligabe des Abs. 1 die Informationen nach Abs. 1 Z 1 bis 9 sowie 13 bis 15 zur
Verfligung zu stellen. Soweit die Rechnung fiir die Stromlieferung und Abnahme gemeinsam gelegt wird,
konnen die Informationen gemaB Abs. 1 in einem Informationsblatt zusammengefasst werden, wobei auf
allféllige Unterschiede zwischen Stromlieferung und Einspeisung explizit hinzuweisen ist.

(3) Lieferanten haben Haushaltskundinnen und Haushaltskunden sowie Kleinunternehmen
zumindest zu folgenden Themen Informationen einfach und unmittelbar zugéanglich im Internet sowie im
Rahmen eines einmal jdhrlich einer Rechnung beizulegenden Informationsblattes kostenlos zur
Verfligung zu stellen:

1. das Recht auf Ratenzahlung gemaf § 28,
. das Recht auf Nutzung eines Vorauszahlungszihlers geméal3 § 29,
. das Recht auf Grundversorgung geméal3 § 30,
. der gestiitzte Preis fiir begiinstigte Haushalte gemil § 36,
. Kontaktdaten der Anlauf- und Beratungsstellen gemaf § 35,

. das Wahlrecht zwischen einer monatlichen Rechnung und einer Jahresrechnung gemaf3 § 43
Abs. 2,
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7. die Rechte gemal § 45 Abs. 2,
8. die Messdatenerhebung und die Verarbeitungszwecke gemil3 den §§ 54 und 59,
9. Ausweis des Lieferantenmix gemif § 86;

10. etwaige Ausfiihrungen der Europdischen Kommission iiber die Rechte der Endkundinnen und
Endkunden.

Bei den Informationen gemél Z 1 bis 9 ist eine von der Regulierungsbehérde zur Verfiigung gestellte
Musterformulierung zu verwenden. Das Informationsblatt kann als Hyperlink auf der Rechnung zur
Verfiigung gestellt werden; auf die Moglichkeit, das Informationsblatt auf Verlangen der Endkundin oder
des Endkunden kostenlos in Papierform erhalten zu konnen, ist hinzuweisen.

(4) Endkundinnen und Endkunden, die Strom erzeugen und in das Netz einspeisen, sind vom
Lieferanten nach Maligabe des Abs. 3 die Informationen geméfl Abs. 3 Z 7 und 9 sowie Informationen zu
geltenden Einspeise-Angeboten zur Verfiigung zu stellen.

(5) An Endkundinnen und Endkunden gerichtetes Informations- und Werbematerial ist iibersichtlich
und verstdndlich zu gestalten und leicht auffindbar zu verdffentlichen. Soweit iiber das
Systemnutzungsentgelt und den Strompreis gemeinsam informiert, diese gemeinsam beworben oder der
Abschluss eines gemeinsamen Vertrages angeboten wird, sind die Komponenten des
Systemnutzungsentgelts, die Zuschldge fiir Steuern und Abgaben sowie der Energiepreis getrennt
auszuweisen.

3a. Hauptstiick
Risikomanagement

Risikomanagement des Lieferanten

§ 47. (1) Lieferanten, die Endkundinnen und Endkunden beliefern, sind verpflichtet:

1. iiber angemessene Absicherungsstrategien zu verfiigen und diese umzusetzen, um das Risiko von
Auswirkungen allfilliger Anderungen des Stromangebots auf GroBhandelsebene auf die
wirtschaftliche Tragfahigkeit ihrer Vertrige mit Kundinnen und Kunden zu begrenzen und
gleichzeitig die Liquiditit an den Kurzfristméirkten und die von diesen Markten ausgehenden
Preissignale aufrechtzuerhalten,

2. alle angemessenen Mafnahmen zu ergreifen, um das Risiko eines Versorgungsausfalls zu
begrenzen.

(2) Lieferanten sind verpflichtet, der Regulierungsbehorde jéhrlich bis 1. September ihre
Absicherungsstrategien gemil3 Abs. 1 zu iibermitteln.

(3) Zur Erfillung der Pflichten aus Abs. 2 haben die Lieferanten der Regulierungsbehorde eine
Darstellung ihrer Lieferverpflichtungen, der darin enthaltenen, den Endkundinnen und Endkunden
gegeniiber abgegebenen Preiszusagen und -garantien sowie der korrespondierenden Energiebeschaffung
auf GrofBhandelsebene, jeweils getrennt nach angebotenen Produkten, vorzulegen. Dariiber hinaus haben
die Lieferanten eine Liquidititsvorschau vorzulegen, welche die wirtschaftliche Tragfahigkeit der
Geschéftsmodelle zur Belieferung von Endkundinnen und Endkunden belegt. Diese hat auch allfillige
Verpflichtungen und Prognosen iiber die im Rahmen der Handels- oder Abwicklungssysteme
vorgesehenen Sicherheiten und Kautionen zur Deckung von Verbindlichkeiten zu umfassen. Die Vorlage
dieser Daten und Informationen hat gemifl einem von der Regulierungsbehdrde vorgegebenen
Datenformat zu erfolgen.

Uberwachung des Risikomanagements

§ 48. (1) Die Regulierungsbehdrde hat sicherzustellen, dass die Lieferanten ihren Pflichten geméaf
§ 47 nachkommen. Zu diesem Zweck kann die Regulierungsbehérde mit Verordnung
Standardpriifszenarien flir Preisverdnderungen am GroBhandelsmarkt (Stresstest) festlegen, die zur
Priifung der Pflichten gemal3 § 47 Abs. 1 herangezogen werden.

(2) Die Regulierungsbehdrde kann von Lieferanten jederzeit die Vorlage der Absicherungsstrategien
nach § 47 Abs. 1 Z 1 und, sofern die Absicherungsstrategien und die MaBinahmen geméf § 47 Abs. 1 Z 2
nicht geeignet sind, die in § 47 Abs. 1 Z 1 genannten Ziele zu erreichen, mit Bescheid Anpassungen
verlangen.

(3) Die Regulierungsbehorde hat auf ihrer Website binnen 7 Tagen ab Feststellung der
Nichterfiillung der Vorgaben des § 47 die Firmennamen der betroffenen Lieferanten zu verdffentlichen.
Der von der Verdffentlichung Betroffene kann eine Uberpriifung der RechtmiBigkeit der
Veroffentlichung in einem bescheidméBig zu erledigenden Verfahren bei der Regulierungsbehorde
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beantragen. Die Regulierungsbehdrde hat diesfalls die Einleitung eines solchen Verfahrens in gleicher
Weise bekannt zu machen. Wird im Rahmen der Uberpriifung die Rechtswidrigkeit der Verdffentlichung
festgestellt, so hat die Regulierungsbehorde die Verdffentlichung richtig zu stellen oder auf Antrag des
Betroffenen entweder zu widerrufen oder aus dem Internetauftritt zu entfernen. Wird einer Beschwerde
gegen einen Bescheid der Regulierungsbehorde, in einem Verfahren vor den Gerichtshofen 6ffentlichen
Rechts aufschiebende Wirkung zuerkannt, so hat die Regulierungsbehorde dies in gleicher Weise bekannt
zu machen. Die Verdffentlichung ist richtig zu stellen oder auf Antrag des Betroffenen entweder zu
widerrufen oder aus dem Internetauftritt zu entfernen, wenn der Bescheid aufgehoben wird.

4. Hauptstiick
Messgeriite und Datenverwaltung

1. Abschnitt
Intelligente Messgeriite

Ausstattung mit einem intelligenten Messgerit

§49. (1) Die Netzbetreiber haben die Zahlpunkte der Endkundinnen und Endkunden mit
intelligenten Messgerdten auszustatten. Ndhere Bestimmungen zur Einfiilhrung und Ausrollung von
intelligenten Messgerdten sind durch Verordnung des Bundesministers fiir Wirtschaft, Energie und
Tourismus festzulegen. Vor Erlassung der Verordnung sind die Regulierungsbehérde sowie
Vertreterinnen und Vertreter des Konsumentenschutzes und Osterreichs E-Wirtschaft anzuhdren.

(2) Die Netzbetreiber haben, ungeachtet ihrer Projektpliane iiber die stufenweise Einfiihrung von
intelligenten Messgerdten nach den Vorgaben der Verordnung gemill Abs. 1, Endkundinnen und
Endkunden auf Verlangen mit einem intelligenten Messgerdt auszustatten. Die Installation hat ab
AuBerung des Wunsches der Endkundinnen und Endkunden ehestméglich, spitestens binnen zwei
Monaten, zu erfolgen.

(3) Netzbetreiber haben dafiir zu sorgen, dass chestmdglich, spitestens zwei Monate ab dem
Zeitpunkt der Installation eines intelligenten Messgerits bei der jeweiligen Endkundin oder beim
jeweiligen Endkunden, sédmtliche Werte gemél § 54 im intelligenten Messgerdt erfasst und zur
Verfiigbarkeit fiir die Endkundin oder den Endkunden 60 Kalendertage im intelligenten Messgerét fiir die
in § 57 genannten Zwecke gespeichert werden.

Anforderungen an intelligente Messger:iite

§ 50. (1) Die Regulierungsbehorde hat jene Anforderungen durch Verordnung zu bestimmen, denen
intelligente Messgerite zu entsprechen haben und gemaB § 138 bei der Ermittlung der Kostenbasis fiir die
Entgeltbestimmung in Ansatz zu bringen. Die Verordnung hat zumindest jene Mindestfunktionalitdten
vorzuschreiben, die intelligente Messgerite enthalten miissen, um die in diesem Hauptstiick festgelegten
Aufgaben zu erfiillen. Die Regulierungsbehdrde kann in der Verordnung Vorgaben zur Energieeffizienz
der intelligenten Messgerite treffen, wobei eine Differenzierung nach dem Zeitpunkt der Beschaffung
oder des Einbaus von bereits installierten intelligenten Messgerate zuldssig ist. Sie kann in der
Verordnung iiberdies Ausnahmen zu den Anforderungen festlegen, wenn dies aus technischen Griinden
erforderlich ist. Vertreterinnen und Vertreter des Konsumentenschutzes und Osterreichs E-Wirtschaft, die
Datenschutzbehorde und der Datenschutzrat sind von der Regulierungsbehorde einzubinden.

(2) Folgende Mindestfunktionalititen haben intelligente Messgerite jedenfalls zu erfiillen:

1. die Energiewerte miissen in einem Intervall von 15 Minuten gemessen und gespeichert werden
konnen;

2. die gemessenen Viertelstundenenergiewerte miissen fiir einen begrenzten Zeitraum, zumindest
jedoch fiir 60 Kalendertage, im intelligenten Messgerdt speicherbar sein; der entsprechende
Zeitraum ist von der Regulierungsbehorde in der Verordnung gemall Abs. 1 festzulegen;

3. die zumindest tdgliche Fernauslesung der im Gerit gespeicherten Mess- und Betriebsdaten {iber
eine bidirektionale Kommunikationsschnittstelle sowie eine Unterbrechung und Freigabe der
Anlage aus der Ferne muss moglich sein; bei (halb)indirekter (Wandler-)Messung gilt die
Anforderung zur Unterbrechung und Freigabe der Anlage nicht;

4.der Endkundin oder dem  Endkunden miissen {iber eine  unidirektionale
Kommunikationsschnittstelle die gemessenen Energiewerte zur Verfiigung gestellt werden.

(3) Der Betrieb von intelligenten Messgerdten sowie ihre Kommunikation, auch zu externen
Geriten, sind nach anerkanntem Stand der Technik abzusichern, um Unberechtigten den Zugriff auf
Messdaten iiber den auf der Sichtanzeige ersichtlichen aktuellen Zahlerstand hinaus nicht zu ermdglichen.
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Der Betrieb von intelligenten Messgerdten hat den maf3- und eichgesetzlichen und datenschutzrechtlichen
Bestimmungen sowie dem anerkannten Stand der Technik zu entsprechen.

(4) Die Sichtanzeige am intelligenten Messgerét ist standardméfig so zu konfigurieren, dass
hinsichtlich der Energiewerte nur der aktuelle Z&hlerstand abgelesen werden kann. Zu Zwecken der
Uberpriifung von dariiber hinausgehenden, im Messgerit gespeicherten verrechnungsrelevanten Werten
ist auf Wunsch der Endkundin oder des Endkunden die Anzeige des intelligenten Messgerites
dahingehend freizugeben, dass eine Uberpriifung dieser Werte anhand der Anzeige des intelligenten
Messgerits selbst ermodglicht wird. Diese Freigabe hat kostenlos und ohne unverhiltnismiBigen
Zusatzaufwand fiir Endkundinnen und Endkunden zu erfolgen. Auf Verlangen der Endkundin oder des
Endkunden ist die Sichtanzeige zeitnah und kostenlos wieder in ihren urspriinglichen Konfigurationsstand
zurlickzusetzen.

(5) Insbesondere im Fall eines Wechsels oder der Aufldsung des Vertragsverhdltnisses mit dem
Netzbetreiber ist die Anzeige der historischen Messwerte der vorhergehenden Vertragsverhiltnisse,
sofern vorhanden, dahingehend abzusichern, dass eine Ablesung anhand der Anzeige oder Auslesung
anhand einer unidirektionalen Schnittstelle des intelligenten Messgerdtes durch Nichtberechtigte
verhindert wird. Diese Sperrung ist unverziiglich und kostenlos aufzuheben, sobald keine Messwerte des
vorhergehenden Vertragsverhéltnisses mehr im intelligenten Messgerdt selbst zur Verfiigung stehen.
Davon unberiihrt sind jedoch die aus gesetzlichen Vorschriften und aus dem gegenwirtigen
Vertragsverhiltnis entstechenden Verpflichtungen des Netzbetreibers zur Bereitstellung der Werte geméaf
den §§ 54 sowie 57 bis 60.

(6) Die Verpflichtung des Netzbetreibers zur Absicherung der im intelligenten Messgerit
gespeicherten Messwerte gegen einen Zugriff durch Nichtberechtigte im Sinne des Abs. 3 gilt sinngemif
auch fiir alle weiteren vorhandenen Schnittstellen des Gerétes.

Informations- und Berichtspflichten

§ 51. (1) Die Netzbetreiber haben Endkundinnen und Endkunden zeitnah vor dem Einbau eines
intelligenten Messgerits liber die Installation und die damit verbundenen Rahmenbedingungen, die
Verwendungspotenziale sowie tiber sémtliche Moglichkeiten fiir die Handhabung der Zahlerablesung zu
informieren.

(2) Netzbetreiber haben unmittelbar nach Installation des intelligenten Messgerits Endkundinnen
und Endkunden iiber den voraussichtlichen Zeitpunkt der Aktivierung der vollstindigen Funktionalititen
des intelligenten Messgerits und tiber ihre Rechte geméll den §§ 52, 58 und 59 auf Zugang zu ihren
Energiewerten transparent und verstdndlich zu informieren.

(3) Die Regulierungsbehérde hat Endkundinnen und Endkunden iiber allgemeine Aspekte der
Einfiihrung von intelligenten Messgeriten, insbesondere iiber das volle Potenzial der intelligenten
Messgerite und die Uberwachung des Energieverbrauchs und der Einspeisung in das Netz, zu
informieren.

(4) Die Netzbetreiber haben bis zur Erreichung des mit Verordnung geméil § 49 Abs. 1 bestimmten
Ausrollungsziels iiber die Einfiihrung, insbesondere auch iiber den Ausrollungsgrad, die eingesetzte
Technologie, die Kostensituation, die Netzsituation, die Informationsiibermittlung an Endkundinnen und
Endkunden, die Web-Portale, den Datenschutz, die Datensicherheit und die Datenverwendung sowie die
Anzahl der Zéhlpunkte und den Verbrauch und die Einspeisung in das oOffentliche Netz durch
Endkundinnen und Endkunden, jéhrlich bis spétestens 31. Mérz des jeweiligen Folgejahres Bericht an die
Regulierungsbehorde in einer von dieser vorgegebenen Form zu erstatten.

(5) Die Regulierungsbehorde hat {iber die Angaben gemél Abs. 4 und den Stand der Entwicklungen
auf europdischer Ebene jdhrlich einen Bericht an den Bundesminister fiir Wirtschaft, Energie und
Tourismus zu erstatten und den Bericht auf ihrer Website zu verdffentlichen.

(6) Nach Erreichung des mit Verordnung gemal3 § 49 Abs. 1 bestimmten Ausrollungsziels sind im
letzten Bericht nach Abs. 4 zusétzlich zu den Angaben gemilBl Abs. 4 die Gesamtkosten der Ausrollung
darzustellen. AuBerdem haben die Netzbetreiber auch nach Erreichung des Ausrollungsziels auf
Verlangen der Regulierungsbehorde die Informationen gemaf3 Abs. 4 jahrlich bis spétestens 31. Mérz des
jeweiligen Folgejahres der Regulierungsbehdrde zu melden. Die Regulierungsbehorde hat in diesem Fall
iiber die gemeldeten Informationen einen Bericht an den Bundesminister fir Wirtschaft, Energie und
Tourismus zu erstatten und den Bericht auf ihrer Website zu verdffentlichen.

Verfiigbarkeit von nicht-validierten Fast-Echtzeit-Daten

§ 52. (1) Die Netzbetreiber haben auf Verlangen einer Endkundin oder eines Endkunden sowie eines
Einspeisers iiber eine unidirektionale Kommunikationsschnittstelle des intelligenten Messgerits alle in
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diesem Gerit erfassten Messwerte zur Verfligung zu stellen. Die Daten sind iiber diese Schnittstelle in
Fast-Echtzeit auszugeben, sodass die in der Anlage der Endkundin oder des Endkunden sowie des
Einspeisers verfiigbaren Anwendungen, welche diesbeziigliche Daten benétigen, sinnvoll und effizient
betricben =~ werden  konnen. Die  Freischaltung  sowie  die  Spezifikationen  dieser
Kommunikationsschnittstelle sind auf Wunsch der Endkundin, dem Endkunden sowie dem Einspeiser
und allen berechtigten Dritten diskriminierungsfrei und kostenlos zur Verfligung zu stellen. Dies hat
jedenfalls im Web-Portal gemif3 § 58 Abs. 2 zu erfolgen.

(2) Die Netzbetreiber haben die von der Regulierungsbehorde verdffentlichten Sonstigen
Marktregeln sowie Technischen und Organisatorischen Regeln in Bezug auf technische Spezifikationen
und zur Verfligung zu stellenden Daten einzuhalten.

2. Abschnitt
Messdatenerhebung und Verarbeitungszwecke

Auslesung der Zihleinrichtung

§ 53. Jede Zédhleinrichtung — mit Ausnahme von intelligenten Messgerdten, dic gemiBl § 54
ausgelesen werden, — ist zumindest einmal jahrlich ab- bzw. auszulesen. Dabei hat mindestens alle drei
Jahre jedenfalls eine Ab- bzw. Auslesung durch den Netzbetreiber selbst zu erfolgen. Werden die
Ablesung und die Ubermittlung der Messdaten durch den Netzbenutzer erledigt, so ist der Netzbetreiber
zur Durchfiihrung einer Plausibilititskontrolle der iibermittelten Daten verpflichtet. Eine rechnerische
Ermittlung der Messwerte ist nur in jenen Féllen zuldssig, in denen der Netzbenutzer von der ihm
angebotenen Méglichkeit zur Selbstablesung und Ubermittlung der Daten an den Netzbetreiber keinen
Gebrauch gemacht hat und ein Ableseversuch durch den Netzbetreiber aus einem Grund, der dem
Verantwortungsbereich des Netzbenutzers zuzuordnen ist, erfolglos blieb.

Auslesung von intelligenten Messgeriiten

§ 54. (1) Intelligente Messgerite erfassen, speichern und tibermitteln nach Mafligabe des § 50 und der
darauf basierenden Verordnung der Regulierungsbehdrde sémtliche Viertelstundenenergiewerte, getrennt
nach Einspeisung und Entnahme fiir die in § 57 Abs. 1 genannten Zwecke.

(2) Haushaltskundinnen und Haushaltskunden sind berechtigt, gegeniiber dem Netzbetreiber der
Speicherung und Ubertragung von Tages- und Viertelstundenenergiewerten zu widersprechen, soweit an
dem jeweiligen Zéhlpunkt mit dem Lieferanten kein aufrechter Liefervertrag mit dynamischen
Energiepreisen gemidfl §22 besteht, keine Einspeisung {iiber eine Direktleitung oder eine
Prepaymentfunktion gemal § 29 vorliegt, und soweit dem jeweiligen Zahlpunkt keine Warmepumpe,
kein Ladepunkt, keine Energiespeicher- oder Stromerzeugungsanlage oder andere mittels Verordnung des
Bundesministers fiir Wirtschaft, Energie und Tourismus bestimmte Anlagen, ausgenommen Anlagen
gemil § 77, zugeordnet ist, und nicht an Modellen der gemeinsamen Energienutzung teilgenommen wird.
Der Netzbetreiber hat im Fall eines berechtigten Widerspruchs das Messgerét derart zu konfigurieren,
dass keine Tages- und Viertelstundenenergiewerte gespeichert und iibertragen werden. Eine Auslesung
und Ubertragung des fiir Abrechnungszwecke oder fiir Verbrauchsabgrenzungen notwendigen
Ziahlerstandes muss jedenfalls moglich sein. Die Monatswerte und der hochste monatliche
Viertelstundenleistungswert miissen gemessen, fiir Abrechnungszwecke ausgelesen und iibermittelt
werden; sie bleiben fiir 15 Monate am Gerit gespeichert.

(3) Abweichend von Abs. 1 und unbeschadet des Rechts der Endkundin bzw. des Endkunden eine
Viertelstundenauslesung und -libermittlung zu verlangen, und sofern an dem jeweiligen Zahlpunkt mit
dem Lieferanten kein aufrechter Liefervertrag mit dynamischen Energiepreisen besteht, keine
Einspeisung iiber eine Direktleitung oder eine Prepaymentfunktion gemifl § 29 vorliegt und keine
Wirmepumpe, kein Ladepunkt, keine Energiespeicher- oder Stromerzeugungsanlage oder andere mittels
Verordnung des Bundesministers fiir Wirtschaft, Energie und Tourismus bestimmte Anlagen,
ausgenommen Anlagen gemil § 77, angeschlossen ist, und sofern nicht an Modellen der gemeinsamen
Energienutzung teilgenommen wird, ist die Ubermittlung von Tagesenergiewerten unter
Beriicksichtigung eines berechtigten Widerspruchs geméll Abs. 2 nach Maligabe der folgenden
Bestimmungen zuléssig:

1. bis 31. Dezember 2026 bei Endkundinnen und Endkunden mit einem Jahresverbrauch von bis zu
5000 kWh;

2. ab 1. Janner 2027 bei Endkundinnen und Endkunden mit einem Jahresverbrauch von bis zu 1 500
kWh.
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Die hochsten monatlichen Viertelstundenleistungswerte sind jedenfalls auszulesen und zu iibermitteln.
Die Fristen verldangern sich jeweils um sechs Monate, sofern die notwendigen Voraussetzungen fiir die
Ubermittlung von Viertelstundenwerten nicht gegeben sind. Die Griinde sind gegeniiber den betroffenen
Endkundinnen und Endkunden transparent und leicht nachvollziehbar darzustellen.

(4) Die Regulierungsbehorde hat die in Abs. 3 vorgesehenen Fristen auf Antrag des Netzbetreibers
bis zur Einfiihrung neuer intelligenter Messgerdte und entsprechender zentraler IT-Systeme mit Bescheid
zu verlingern, sofern unter Beriicksichtigung von §5 die technische oder wirtschaftliche
UnverhédltnismaBigkeit vorliegt. Antragsberechtigt sind ausschlieBlich Netzbetreiber, die zum
31. Dezember 2019 einen Ausrollungsgrad intelligenter Messgeréte von mindestens 70 % erreicht haben
(First-Mover). Die Regulierungsbehérde kann in diesem Zusammenhang voriibergehend abweichende
Fristen und Ubermittlungsfrequenzen fiir die Bereitstellung von Messdaten gemif3 § 58 Abs. 2 festlegen,
wobei solche Anordnungen zu befristen, zu begriinden und nach Wegfall der Voraussetzungen
unverziiglich aufzuheben sind.

Ersatzwertbildung

§55. (1) Konnen aus technischen Griinden zum notwendigen Zeitpunkt vereinzelt keine
Viertelstundenenergiewerte an den Netzbetreiber iibermittelt werden, sind Ersatzwerte zu bilden. Solange
eine alternative Dateniibertragung iiber die unidirektionale Kommunikationsschnittstelle mithilfe einer
technischen Alternative moglich ist, liegt kein technischer Grund fiir eine Ersatzwertbildung vor.

(2) Bei der Ersatzwertbildung ist auf die Annahme realititsnaher Werte zu achten. Dabei kdnnen als
Methoden zur Anwendung gelangen

1. lineare Interpolation bei fehlenden Daten, die einen Zeitraum von weniger als zwei Stunden
abdecken,

2. die Bildung von Werten basierend auf historischen Daten des betroffenen Zihlpunktes an
vergleichbaren Tagen, oder

3. wenn die vorangehenden Methoden nicht sinnvoll moglich sind, die Anwendung des dem
jeweiligen Zahlpunkt zugewiesenen standardisierten Lastprofils.

(3) Die Regulierungsbehdrde kann mit Verordnung fiir die Ersatzwertbildung weitere Methoden und
Verfahren sowie Fristen fiir die Behebung von Stérungen, die die Ubermittlung der
Viertelstundenenergiewerte verhindern, festlegen.

(4) Bis zur Erlassung der Verordnung gemil Abs.3 sind die in den Sonstigen Marktregeln
enthaltenen Branchenregelungen fiir das Qualititsmanagement der Smart-Meter Kommunikation und die
unter Beriicksichtigung des Abs. 2 ndher konkretisierten Methoden zur Ersatzwertbildung anzuwenden.

(5) Betroffene Marktteilnehmer sind transparent iiber auf Ersatzwerten gebildete Energiewerte zu
informieren. § 58 Abs. 2 gilt sinngemaB.

Rechnerische Ermittlung des Verbrauchs

§ 56. Ist fir die Abrechnung der Stromlieferung sowie des Netznutzungsentgelts oder des
Netzverlustentgelts eine rechnerische Ermittlung des Verbrauchs notwendig, so ist diese ausschlielich
anhand der historischen Daten des betroffenen Zédhlpunktes oder der geltenden, standardisierten
Lastprofile transparent und nachvollziehbar durchzufiihren. Netzbetreiber mit einer jdhrlichen
Abgabemenge von maximal 10 GWh koénnen zur Verwaltungsvereinfachung vereinfachte Verfahren
anwenden. Weicht eine rechnerische Verbrauchswertermittlung von den tatsdchlichen Werten ab, so ist
eine unentgeltliche Rechnungskorrektur vorzunehmen.

Verarbeitungszwecke

§ 57. (1) Die Daten gemiBl § 54 Abs. 1 werden zu Zwecken der Verrechnung, Verbrauchs- und
Abrechnungsinformation (§ 45), Energieeffizienz, der Energiestatistik sowie der Aufrechterhaltung eines
sicheren und effizienten Netzbetriebes, des Ausbaus des Verteilernetzes, der Lastprognose, der
Verbrauchs- und Erzeugungsprognose, des Bilanzgruppenmanagements sowie der Bereitstellung von
Aggregierungs- und Flexibilitdtsdienstleistungen verarbeitet.

(2) Unbeschadet des Abs. | diirfen auf Anordnung des Bundesministers fiir Wirtschaft, Energie und
Tourismus sdmtliche Viertelstundenenergiewerte zum Zweck der Elektrizitétsstatistik gemdf § 171,
insbesondere zu dem Zweck, Entwicklungen der tageszeitlichen Schwankungen (Tagesganglinien) der
Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen sowie Entwicklungen der tageszeitlichen
Schwankungen der Entnahme aus dem offentlichen Netz auszuwerten, und auf Anordnung der
Regulierungsbehdrde zum Zweck der Energielenkung gemidl dem Energielenkungsgesetz 2012
(EnLG 2012), BGBI. I Nr. 41/2013, sowie zum Zweck der Uberwachung nach § 169 verwendet werden.
Fiir die in dieser Bestimmung genannten Zwecke miissen die Daten der Endkundinnen und Endkunden
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weitestmdglich aggregiert und anschlieBend anonymisiert werden und diirfen nur in dieser
anonymisierten Form verwendet werden.

(3) Die Netzbetreiber diirfen die viertelstiindlichen Energiewerte fiir Zwecke der Aufrechterhaltung
eines sicheren und effizienten Netzbetriebes, des Ausbaus des Verteilernetzes und der Lastprognose
verwenden.

(4) Die Netzbetreiber diirfen Spannungswerte, Oberschwingungswerte und Blindleistungswerte
sowie Betriebsdaten mit einem intelligenten Messgerét erheben und fiir die Aufrechterhaltung eines
sicheren und effizienten Netzbetriebes, fiir den Ausbau des Verteilernetzes und fiir die Integration von
Wiérmepumpen, Ladepunkten, Energiespeicher- oder Stromerzeugungsanlagen verwenden.

(5) Die Daten gemiB Abs. 3 und 4 sind unverziiglich zu 16schen, sobald sie fiir die Erfiillung des
Zwecks nicht mehr benétigt werden.

(6) Die Verwendung von mittels intelligenten Messgerdten gemessenen Energiewerten wie
beispielsweise viertelstiindlichen Energiewerten fiir Zwecke der Bundesstatistik ist zuldssig. Die
Netzbetreiber diirfen zu diesem Zweck die Daten an die Bundesanstalt ,,Statistik Osterreich* weitergeben.
Die Daten sind unter Abgabe der Verbraucherkategorie anonymisiert weiterzugeben und unverziiglich zu
l6schen, sobald sie fiir die Erfiillung des Zwecks nicht mehr benétigt werden.

(7) Eine Verwendung von mittels intelligenten Messgeraten gemessenen Energiewerten filir andere
als die in Abs. 1 bis 4 sowie den §§ 17, 22, 23, 25, 26, 31, 32, 42, 44, 45, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71 sowie
139 bis 142 genannten Zwecke oder flir verwaltungsgerichtliche oder zivilgerichtliche Verfahren, die sich
nicht unmittelbar auf Zwecke dieses Gesetzes bezichen, ist unzulédssig. Eine Verwendung von mittels
intelligenten Messgeriten gemessenen Energiewerten fiir abgabenrechtliche Zwecke ist zuldssig; ebenso
die Verwendung von anonymisierten Daten fiir Forschungszwecke.

(8) Auf Anfrage von Gebietskorperschaften sind sdmtliche mit intelligenten Messgeriten
gemessenen Energiewerte georeferenziert zur Verfligung zu stellen und diirfen zum Zweck der
Energieraumplanung verwendet und weiterverarbeitet werden. Die Daten der Endkundinnen und
Endkunden diirfen nur in aggregierter und anonymisierter Form tibermittelt, dargestellt und verdffentlicht
werden.

3. Abschnitt
Datenverwaltung

Zugang zu Messdaten

§58. (1) Netzbetreiber sind  Datenerfassungsadministrator, = Messstellenadministrator,
Datenzugangsanbieter und Genehmigungsadministrator im Sinne der Durchfiihrungsverordnung
(EU) 2023/1162.

(2) Netzbetreiber sind verpflichtet, die Energiewerte spétestens zwolf Stunden nach deren Auslesung
aus dem Messgerit oder bei Ablesung zwolf Stunden nach der Erfassung im System des Netzbetreibers
den Endkundinnen und Endkunden sowie berechtigten Dritten iiber eine Programmierschnittstelle und ein
kundenfreundliches Web-Portal kostenlos zur Verfligung zu stellen.

(3) Netzbetreiber stellen den Lieferanten und Bilanzgruppenverantwortlichen sowie Aggregatoren
auf deren Verlangen die von intelligenten Messgeriten erhobenen Daten, insbesondere sdmtliche
gemessene  Viertelstundenenergiewerte am  Folgetag bis spétestens 15:00 Uhr iiber eine
Programmierschnittstelle und ein kundenfreundliches Web-Portal kostenlos zur Verfiigung.

(4) Die Netzbetreiber haben Vorkehrungen fiir eine sichere Identifizierung und Authentifizierung der
Nutzer und Nutzerinnen auf dem Web-Portal sowie fiir eine verschliisselte Ubermittlung der Daten nach
dem Stand der Technik zu treffen.

(5) Nutzerinnen und Nutzern des Web-Portals ist die Moglichkeit einzurdumen, ihr Nutzerkonto
kostenfrei jederzeit wieder vollstindig entweder selbstindig oder durch den Netzbetreiber ohne
unverhiltnisméBigen Mehraufwand zu 16schen.

(6) Die Regulierungsbehorde kann mit Verordnung die Anforderungen an den Detaillierungsgrad
und die Form der Bereitstellung der Verbrauchs- und Erzeugungsinformation in der
Programmierschnittstelle und im Web-Portal gemdB3 Abs. 2 festlegen. Sie hat dabei die Verstdndlichkeit
sowie die Eignung der Information zur Bewirkung von Effizienzsteigerungen zu beriicksichtigen. Weiters
kann die Regulierungsbehdrde Anforderungen an das Format und die standardisierte Ubermittlung der
Daten festlegen.
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Besondere Bestimmungen fiir Endkundinnen und Endkunden

§ 59. (1) Endkundinnen und Endkunden, die iiber keinen Internetzugang verfiigen oder die nur auf
unzumutbare Weise Zugang zum Internet haben, ist ein vergleichbarer Informationsstand zu ermdglichen.

(2) Endkundinnen und Endkunden sind im Fall der Inanspruchnahme der Informationsmdglichkeiten
iiber den Weg des Web-Portal gemall § 58 Abs. 2 durch einen ausdriicklichen Hinweis zu informieren,
dass die Datenbereitstellung im Web-Portal jeweils innerhalb eines Jahres nach Ablauf von 36 Monaten
ab Verfiigbarkeit sowie im Fall der Auflosung des Vertragsverhéltnisses mit dem Netzbetreiber endet.
Dieser ausdriickliche Hinweis hat zumindest in den Allgemeinen Netzbedingungen sowie gleichlautend
unmittelbar bei der Registrierung im Web-Portal zu erfolgen.

(3) Dariiber hinaus ist den Endkundinnen und Endkunden auch die Mdglichkeit einzurdumen, im
Web-Portal Energiewerte zumindest monatsweise nach Kenntnisnahme zu 16schen, wobei Gelegenheit
zur lokalen Sicherung im Hinblick auf die Rechnungspriifung zu bieten ist.

Datenhoheit der Endkundinnen und Endkunden

§ 60. (1) Endkundinnen und Endkunden kénnen dem Netzbetreiber (im Web-Portal) die Erlaubnis
geben, Messdaten an berechtigte Dritte weiterzugeben und diese Erlaubnis jederzeit widerrufen.

(2) Netzbetreiber haben Endkundinnen und Endkunden auf Nachfrage Auskunft iiber aktuell
berechtigte Dritte zu geben, denen Messdaten geméfl Abs. 1 weitergegeben werden, und Einsicht in das
Protokoll bisheriger Genehmigungen und Widerrufe zu gewéhren.

(3) Die Regulierungsbehérde kann mit Verordnung die Anforderungen an Genehmigung und
Widerruf der Messdatenweitergabe, das darliber gefiihrte Protokoll und die Auskunft iiber aktuell
berechtigte Dritte festlegen.

Berichterstattung iiber die nationale Praxis

§ 61. (1) Die Regulierungsbehorde ist zustdndige nationale Behdrde im Sinne des Anhangs Punkt 11
der Verordnung (EU) 2023/1162. Ihr obliegen die Aufgaben gemil3 Art. 4 und Art. 10 der Verordnung
(EU) 2023/1162.

(2) Netzbetreiber haben spétestens zwei Monate nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes die zur
Anwendung kommenden Verfahren fiir den Datenzugang, einschlielich die nationale Umsetzung des
Referenzmodells sowie iiber die verschiedenen Funktionen und den Informationsaustausch, an die
Regulierungsbehérde zu melden. Die Meldung ist zur Information auch an den Bundesminister fiir
Wirtschaft, Energie und Tourismus zu {ibermitteln.

(3) Die Regulierungsbehorde hat unter Beriicksichtigung der Meldungen gemif3 Abs. 2 und der
Vorgaben des Art. 10 der Verordnung (EU) 2023/1162 spitestens drei Monate nach Inkrafttreten dieses
Bundesgesetzes einen Bericht iiber die nationale Praxis an die Europdische Kommission zu tibermitteln.

(4) Bei Anderung der von der Meldung gemiB Abs. 2 umfassten und fiir die Aktualisierung im Sinne
des Art. 12 Abs.1 lit. ¢ der Verordnung (EU) 2023/1162 relevanten Informationen haben die
Netzbetreiber die Regulierungsbehérde und den Bundesminister fiir Wirtschaft, Energie und Tourismus
iiber diese zu informieren.

4. Teil
Dezentrale Versorgung und Biirgerenergie

1. Hauptstiick
Allgemeine Bestimmungen

Strombezugsvertrige

§62. (1) Erzeuger konnen mit Endkundinnen oder Endkunden, mit Ausnahme von
Haushaltskundinnen und Haushaltskunden sowie Kleinunternehmen, Strombezugsvertrdge abschlieSen.
Der Bezug von Strom im Rahmen des Strombezugsvertrages begriindet keine Lieferung. Die Endkundin
oder der Endkunde miissen iiber einen aufrechten Liefervertrag mit einem Lieferanten verfligen. Der
Erzeuger hat die aus dem abgeschlossenen Strombezugsvertrag zu liefernden Mengen der Bilanzgruppe,
der der Abrechnungspunkt der Endkundin oder des Endkunden in der betrachteten Periode zugeordnet ist,
unentgeltlich zur Verfligung zu stellen. Scheidet der Abrechnungspunkt der Endkundin oder des
Endkunden aus der Bilanzgruppe aus, ist der Erzeuger von der Endkundin oder vom Endkunden
unverziiglich zu informieren.
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(2) Die Endkundinnen wund Endkunden gemd Abs.1 und die Dbeteiligten
Bilanzgruppenverantwortlichen haben an der Abwicklung von Strombezugsvertragen mitzuwirken. Die
Mitwirkung kann von Bilanzgruppenverantwortlichen in begriindeten Féllen abgelehnt werden. Das
Ausgleichsenergierisiko fiir die geméf Abs. 1 vereinbarten Strommengen aus dem Strombezugsvertrag
tragt die einliefernde Bilanzgruppe.

(3) Erzeuger haben jdhrlich bis spétestens sechs Wochen vor dem Ende der in § 87 Abs. 5
angefiihrten Frist die im Vorjahr mittels Strombezugsvertrag an Endkundinnen oder Endkunden
verkauften und gemél Abs. 1 der Bilanzgruppe des Lieferanten zur Verfligung gestellten Strommengen in
der Herkunftsnachweisdatenbank der Regulierungsbehdrde, jeweils gruppiert auf Ebene der
Endkundinnen oder Endkunden, zu erfassen und die korrespondierende Menge an generierten
Herkunftsnachweisen aus den von den Endkundinnen oder Endkunden kontrahierten Erzeugungsanlagen
in der Herkunftsnachweisdatenbank der Regulierungsbehdrde auf die Konten jener Lieferanten, denen die
Zahlpunkte gemidll Abs. 1 zugeordnet sind, zu iibertragen. Zum Zwecke der stichprobenartigen
Uberpriifung haben die Erzeuger die mit Endkundinnen oder Endkunden abgeschlossenen
Strombezugsvertrage liber Aufforderung der Regulierungsbehdrde offenzulegen.

(4) Zum Zweck der Entwertung der gemil Abs. 3 fibertragenen Herkunftsnachweise hat die
Regulierungsbehdrde gesonderte Konten zugunsten der von Strombezugsvertrigen betroffenen
Lieferanten in der Herkunftsnachweisdatenbank der Regulierungsbehdrde einzurichten. Die von
Strombezugsvertrdgen betroffenen Lieferanten haben jéhrlich bis spitestens sechs Wochen vor dem Ende
der in § 8 Abs. 5 angefiihrten Frist die gemél Abs. 3 erhaltenen Mengen an Herkunftsnachweisen auf
diese gesonderten Konten zu iibertragen, wobei eine Gruppierung auf Ebene der Endkundinnen oder
Endkunden zu erfolgen hat. Im Zuge dieser Ubertragung sind die Herkunftsnachweise automatisch in der
Herkunftsnachweisdatenbank der Regulierungsbehérde zu entwerten. Unmittelbar nach der Entwertung
der Herkunftsnachweise fiir die gesamten gemil Abs.3 erfassten Strommengen hat die
Regulierungsbehérde eine elektronische Bestitigung {iber die Entwertung auszustellen. Die
Regulierungsbehérde  hat die aus  Strombezugsvertrigen resultierende  Entwertung  von
Herkunftsnachweisen im Rahmen des jéhrlichen Berichts gemafl § 87 Abs. 9 getrennt statistisch zu
erfassen.

(5) Sofern ein von Strombezugsvertragen betroffener Lieferant sich gegeniiber dem Erzeuger sowie
der Endkundin oder dem Endkunden bereit erklért, die gema3 Abs. 1 der Bilanzgruppe des Lieferanten
zur Verfligung gestellten Strommengen in die Stromkennzeichnung gemill § 86 mitaufzunehmen,
entfallen fiir diese Strommengen die Pflichten gem&B Abs. 3 und Abs. 4. Der Lieferant darf allfdllige
Mehraufwendungen, welche ihm dadurch nachweisbar entstanden sind, an die Endkundin oder den
Endkunden weitergeben.

Last- und Einspeisesteuerung

§ 63. (1) Endkundinnen und Endkunden, Erzeuger sowie von ihnen bevollmichtigte Dritte sind
berechtigt, Last- und Einspeisesteuerung, wobei auch Energiespeicheranlagen genutzt werden kdnnen,
alleine oder durch Aggregierung zu erbringen und an allen Elektrizitdtsmirkten teilzunehmen, sofern sie
die technischen und organisatorischen Anforderungen des jeweiligen Marktes erfiillen.

(2) Aggregatoren haben das Recht auf diskriminierungsfreien Zugang zu allen Elektrizitdtsmérkten
unabhingig von der Zustimmung anderer Marktteilnehmer, sofern sie die technischen und
organisatorischen Anforderungen des jeweiligen Marktes erfiillen.

(3) Die Regulierungsbehorde hat in den Sonstigen Marktregeln festzulegen, wie die der Tétigkeit
eines Aggregators zuzurechnenden Energiemengen zu ermitteln sind und wie der erforderliche
Datenaustausch zwischen Aggregatoren und anderen Marktteilnehmern zu erfolgen hat, wobei der
einfache Zugang zu Daten und die Einbindung in die Marktkommunikation unter einheitlichen und
diskriminierungsfreien Bedingungen sicherzustellen ist. Diese Regelung kann, insbesondere abhéngig
von den betroffenen Marktteilnehmern, den gesteuerten Betriebsmitteln und den verfiigbaren Messdaten,
unterschiedliche Methoden vorsehen.

(4) Die Regulierungsbehdrde kann eine Verordnung iiber den finanziellen Ausgleich von
finanziellen Nachteilen, welche Lieferanten oder Bilanzgruppenverantwortlichen durch die Teilnahme
ihrer Endkundinnen oder Endkunden an der Last- und Einspeisesteuerung entstehen, zu erlassen. Die
Regulierungsbehorde hat in der Verordnung den Kreis der Zahlungsverpflichteten, der ausschlieBlich
Aggregatoren umfasst, und der Zahlungsempfinger sowie die Methode fiir die Berechnung des
finanziellen Ausgleichs festzulegen. Die Regulierungsbehdrde hat bei der Erlassung der Verordnung
sicherzustellen, dass der in der Verordnung geregelte Ausgleich auf den Ersatz der wirtschaftlichen
Kosten und Nachteile, die den Lieferanten oder Bilanzgruppenverantwortlichen durch die Teilnahme
ihrer Endkundinnen und Endkunden an der Last- und Einspeisesteuerung entstehen, begrenzt ist.
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AuBlerdem ist in der Verordnung sicherzustellen, dass der finanzielle Ausgleich kein Hindernis fiir den
Marktzutritt von Aggregatoren, einschlie8lich unabhédngigen Aggregatoren, sowie fiir den Einsatz von
Flexibilitdt, darstellt. Bei der Berechnung des finanziellen Ausgleichs sind Vorteile, die den
Zahlungsempfangern durch die Last- und Einspeisesteuerung entstehen, zu beriicksichtigen. Die
Regulierungsbehoérde hat zum Entwurf der Verordnung die betroffenen Marktteilnehmer sowie Vertreter
der Endkundinnen und Endkunden zu konsultieren.

Direktleitungen
§ 64. (1) Erzeuger sind berechtigt, Direktleitungen zu errichten und zu betreiben.

(2) Die Direktleitung darf auch zum Transport von elektrischer Energie verwendet werden, die
1. fiir den Eigenbedarf der Stromerzeugungsanlage aus dem &ffentlichen Netz bezogen wird und

2.durch die Direktleitung und die Anlagen der angeschlossenen Betriebsstitte, des
Tochterunternehmens oder der Kundinnen und Kunden in das 6ffentliche Netz eingespeist wird,

sofern an allen Ubergabestellen Einrichtungen zum Netz- und Anlagenschutz vorgesehen werden.
Direktleitungen diirfen an das offentliche Netz zu jedem Zeitpunkt nur {iber einen Netzanschluss
angeschlossen werden; sind weitere Netzanschliisse vorgesehen, ist durch geeignete technische
Einrichtungen sicherzustellen, dass jederzeit nur ein Netzanschluss mit dem 6ffentlichen Netz verbunden
ist und die iibrigen Netzanschliisse elektrisch getrennt sind. Bei Nichterfiillung dieser Voraussetzungen
kann der Netzbetreiber den Netzanschluss gemdB § 95 Abs. 3 und den Netzzugang gemill § 102 Abs. 1
verweigern.

(3) Im Anwendungsbereich von Abs. 2 ist auf Ansuchen des Netzbenutzers ein Zéhlpunkt je
Energierichtung zu vergeben. Der Zahlpunkt fiir die Einspeisung kann einem Dritten, der die
Stromerzeugungsanlage betreibt, zugeordnet werden. Die Besonderheiten, die sich aus dem Betrieb mit
zwei Zdhlpunkten, die einer Messeinrichtung zugeordnet sind, ergeben, sind mit dem Netzbetreiber
vertraglich zu regeln. Fiir den Fall, dass ein Netzbetreiber gegeniiber dem Erzeuger oder der mittels
Direktleitung belieferten Kundin bzw. dem mittels Direktleitung belieferten Kunden ein Mahnverfahren
gemill § 34 Abs. 1 durchfiihrt, ist der jeweils andere Vertragspartner vom Netzbetreiber hiervon
unverziiglich in Kenntnis zu setzen. Gleiches gilt fiir Vertragsverletzungen und andere Griinde, die den
Netzbetreiber zur Aussetzung der Vertragsabwicklung oder Abschaltung berechtigen sowie sofortige
Abschaltungen und die Griinde dafiir.

(4) Der Betreiber der Verbrauchsanlage gilt als aktiver Kunde, bleibt hinsichtlich des
Netzanschlusses und Netzzugangs Vertragspartner des Netzbetreibers und ist dem Netzbetreiber
gegentiber fiir die Einhaltung der gesetzlichen und vertraglichen Bestimmungen am Netzanschlusspunkt
auch hinsichtlich der Stromerzeugungsanlage verantwortlich. Der Betreiber der Stromerzeugungsanlage
und der Direktleitung gilt als Dritter, der weiterhin den diesbeziiglichen Weisungen des aktiven Kunden
unterliegt. Der erste und zweite Satz dieses Absatzes gelten nicht, wenn der Zahlpunkt fir die
Einspeisung gemif Abs. 3 einem Dritten, der die Stromerzeugungsanlage betreibt, zugeordnet wurde.

2. Hauptstiick
Biirgerenergie

Aktive Kunden

§ 65. (1) Aktive Kunden sind insbesondere berechtigt,

1. Strom zu erzeugen und den eigenerzeugten Strom zu verbrauchen, zu speichern und zu
verkaufen,

. an Flexibilitdts- und Energieeffizienzprogrammen teilzunehmen,

. Stromerzeugungsanlagen und Energiespeicheranlagen zu betreiben,
. Eigenversorgungsanlagen zu betreiben,

. Strom iiber Direktleitungen zu beziehen und

6. gemeinsam Energie geméal § 68 zu nutzen.

W\ AW N

(2) Wird der in einer Eigenversorgungsanlage erzeugte Strom an einem anderen Standort verbraucht,
gelangen die § 68 Abs. 4 sowie §§ 70 und 71 zur Anwendung.

(3) Eigenversorgungsanlagen oder Energiespeicheranlagen kdnnen im Eigentum eines Dritten stehen
oder hinsichtlich der Einrichtung, des Betriebs, einschlieBlich der Wartung, von einem Dritten betreut
werden, wenn der Dritte weiterhin den diesbeziiglichen Weisungen des aktiven Kunden unterliegt. Der
Dritte gilt selbst nicht als aktiver Kunde.
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(4) Fir Strommengen, die in der Anlage des aktiven Kunden direkt hinter dem Abrechnungspunkt
verbraucht oder gespeichert werden, sind jedenfalls keine Systemnutzungsentgelte zu entrichten.

Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften

§ 66. (1) Fiir Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften gelten die Bestimmungen des § 79 Abs. 1, 2 und
4 EAG. Die Stromerzeugungs- und Verbrauchsanlagen der Mitglieder oder Gesellschafter der
Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft miissen sich im Nahebereich gemél § 70 Abs. 6 Z 3 oder 4 befinden.

(2) Stromerzeugungsanlagen und Energiespeicheranlagen konnen im Eigentum eines Dritten stehen
oder hinsichtlich der Errichtung, des Betriebs, einschlieBlich der Wartung, von einem Dritten betreut
werden, wenn der Dritte weiterhin den diesbeziiglichen Weisungen der Erneuerbare-Energie-
Gemeinschaft unterliegt. Der Dritte gilt selbst nicht als teilnehmender Netzbenutzer.

(3) Sofern Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften an der gemeinsamen Energienutzung teilnehmen,
unterliegen sie fiir diese Zwecke den Verpflichtungen des § 69.

Biirgerenergiegemeinschaften

§ 67. (1) Die Biirgerenergiegemeinschaft darf Strom erzeugen und den eigenerzeugten Strom
verbrauchen, speichern oder verkaufen. Weiters darf sie im Bereich der Aggregierung titig sein und fiir
ithre  Mitglieder  Energiedienstleistungen, wie etwa  Energieeffizienzdienstleistungen  oder
Ladedienstleistungen fiir Elektrofahrzeuge, erbringen. Die fiir die jeweilige Tétigkeit geltenden
Bestimmungen sind dabei zu beachten.

(2) Mitglieder oder Gesellschafter einer Biirgerenergiegemeinschaft diirfen natiirliche sowie
juristische Personen und Gebietskorperschaften sein. Eine Biirgerenergiegemeinschaft hat aus zwei oder
mehreren Mitgliedern oder Gesellschaftern zu bestehen und ist als Verein, Genossenschaft, Personen-
oder Kapitalgesellschaft oder eine dhnliche Vereinigung mit Rechtspersonlichkeit zu organisieren. IThr
Hauptzweck darf nicht im finanziellen Gewinn liegen; dies ist, soweit es sich nicht schon aus der
Gesellschaftsform ergibt, in der Satzung festzuhalten. Die Biirgerenergiegemeinschaft hat ihren
Mitgliedern oder den Gebieten, in denen sie titig ist, vorrangig Okologische, wirtschaftliche oder
sozialgemeinschaftliche Vorteile zu bringen. Die Teilnahme an einer Biirgerenergiegemeinschaft ist
freiwillig und offen.

(3) Die Kontrolle innerhalb einer Biirgerenergiegemeinschaft ist auf folgende Mitglieder bzw.
Gesellschafter beschrénkt:

1. natiirliche Personen,
2. Gebietskorperschaften und
3. kleine Unternehmen, sofern diese nicht die Funktion eines Elektrizitdtsunternehmens im Sinne
des § 6 Abs. 1 Z 29 wahrnehmen.
Kontrolle im Sinne dieses Absatzes ist jedenfalls dann gegeben, wenn die fir die gewéhlte
Gesellschaftsform vorgesehene satzungsédndernde Mehrheit bei den Mitgliedern bzw. Gesellschaftern
nach Z 1 bis 3 liegt.

(4) Stromerzeugungsanlagen von Biirgerenergiegemeinschaften kdnnen unter Beachtung der
geltenden Voraussetzungen nach den Bestimmungen des 2. Hauptstiicks des 2. Teils des EAG gefordert
werden. Die Biirgerenergiegemeinschaft hat fir jede von ihr betriebene Stromerzeugungsanlage,
gegebenenfalls samt Energiespeicheranlage, jeweils einen Antrag gemill § 55 EAG in Verbindung mit
den §§ 56, 56a, 57 oder 57a EAG einzubringen.

(5) Anlagen von Biirgerenergiegemeinschaften kdnnen fiir die in das offentliche Elektrizitétsnetz
eingespeisten, jedoch nicht innerhalb der Biirgerenergiegemeinschaft verbrauchte Strommengen aus
erneuerbaren Quellen, unter Beachtung der geltenden Voraussetzungen nach den Bestimmungen des
1. Hauptstiicks des 2. Teils des EAG durch Marktpramie geférdert werden. Fiir die von den Mitgliedern
oder Gesellschaftern verbrauchten oder diesen zugeordneten Erzeugungsmengen gebiihrt keine
Marktpramie.

(6) Die Bestimmungen der Gewerbeordnung 1994 (GewO 1994), BGBI. Nr. 194/1994, sind auf
Biirgerenergiegemeinschaften nicht anzuwenden.

(7) Stromerzeugungsanlagen und Energiespeicheranlagen, welche fiir die gemeinsame
Energienutzung verwendet werden, konnen im Eigentum eines Dritten stehen oder hinsichtlich der
Einrichtung und des Betriebs, einschlieflich der Wartung, von einem Dritten betreut werden, wenn der
Dritte weiterhin den diesbeziiglichen Weisungen der Biirgerenergiegemeinschaft unterliegt. Der Dritte
gilt selbst nicht als teilnehmender Netzbenutzer.
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(8) Sofern Biirgerenergiegemeinschaften an der gemeinsamen Energienutzung teilnehmen,
unterliegen sie fiir diese Zwecke den Verpflichtungen des § 69.

Gemeinsame Energienutzung

§ 68. (1) Jeder aktive Kunde ist berechtigt, zusitzlich zu seinem bestehenden Liefervertrag, an der
gemeinsamen Energienutzung teilzunehmen. Die gemeinsame Energienutzung kann zwischen
teilnehmenden Netzbenutzern, die Mitglieder oder Gesellschafter derselben juristischen Person sind, oder
zwischen Vertragspartnern (Peer-to-Peer-Vertrige) stattfinden.

(2) Aktive Kunden kénnen mittels Vertrag oder Bevollméchtigung einen Organisator bestellen, dem
insbesondere folgende Aufgaben iibertragen werden konnen:
1. Kommunikation mit anderen Marktteilnehmern, insbesondere den Netzbetreibern;
2. Abschluss von Vertridgen und Abwicklung der Abrechnung mit den aktiven Kunden, die an der
gemeinsamen Energienutzung teilnehmen;
3. Unterstiitzung bei Last- und Einspeisesteuerung durch Aggregierung gemal § 63;
4. Installation und Betrieb, einschlieBlich der Wartung, der Stromerzeugungsanlagen oder
Energiespeicheranlagen.
Organisatoren sind den betroffenen Netzbetreibern anzuzeigen.

(3) Organisatoren und andere Dritte konnen Eigentiimer oder Betreiber von Energiespeicheranlagen
und Stromerzeugungsanlagen mit einer Leistung von bis zu 6 MW sein, ohne aktive Kunden zu sein,
sofern sie sich nicht selbst an der gemeinsamen Energienutzung beteiligen.

(4) Aktive Kunden, die gro3e Unternehmen sind, diirfen mit einer Leistung von bis zu 6 MW an der
gemeinsamen Energienutzung teilnehmen und miissen in der Gebotszone angesiedelt sein.

(5) Der Zukauf von Strommengen von Dritten, welche sich nicht an der gemeinsamen
Energienutzung beteiligen, gilt jedenfalls nicht als gemeinsame Energienutzung.

(6) Sofern eine Gebietskorperschaft mit einer Stromerzeugungsanlage, die im Eigentum der
Gebietskorperschaft steht, an der gemeinsamen Energienutzung teilnimmt, hat die Gebietskorperschaft
sicherzustellen, dass schutzbediirftige Haushalte gemdB § 7 Abs. 1 Z 1 EnDG an der gemeinsamen
Energienutzung teilnehmen koénnen und fiir diese schutzbediirftigen Haushalte oder fiir karitative oder
soziale Einrichtungen, die schutzbediirftige Endkundinnen und Endkunden beherbergen, zumindest 10%
der jahrlich durch die Stromerzeugungsanlage fiir die Zwecke der gemeinsamen Energienutzung
erzeugten und eingespeisten Strommengen zur Verfiigung stehen.

Lieferantenverpflichtungen

§ 69. (1) Soweit Energie fiir die Zwecke der gemeinsamen Energienutzung zur Verfiigung gestellt
wird, begriindet dieser Vorgang keine Lieferanteneigenschaft. Haushaltskundinnen und Haushaltskunden,
welche mit Stromerzeugungsanlagen mit einer Leistung von iiber 30 kW, und alle sonstigen aktiven
Kunden, Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften und Biirgerenergiegemeinschaften, welche mit
Stromerzeugungsanlagen mit einer Leistung von liber 100 kW, an der gemeinsamen Energienutzung
teilnehmen, sind verpflichtet:

1. Allgemeine Lieferbedingungen gemif3 § 20 Abs. 1 Satz 1 zu erstellen;

2. Haushaltskundinnen und Haushaltskunden sowie Kleinunternehmen nachweislich vor Abschluss
eines Vertrages iiber die gemeinsame Energienutzung die Allgemeinen Lieferbedingungen
gemil Z 1 sowie die wesentlichsten Vertragsinhalte in Form eines knappen, leicht verstdndlichen
als Zusammenfassung gekennzeichneten Informationsblattes zur Verfiigung zu stellen;

3.die an der gemeinsamen Energienutzung beteiligten Vertragspartner liber eine beabsichtigte
Anderung der Allgemeinen Lieferbedingungen gemiB § 21 Abs. 2,4 und 5 erster Satz zu
informieren;

4. eine Rechnung gemil § 42 Abs. 1 erster Satz zu erstellen;

5. einer Endkundin oder einem Endkunden auf Verlangen eine klare und versténdliche Erlduterung,
wie die Rechnung zustande gekommen ist, zur Verfiigung zu stellen;

6. Rechnungen kostenfrei und mindestens einmal jahrlich gemdfl § 43 Abs. 1 zu legen und der
Endkundin oder dem Endkunden ein Wahlrecht zwischen einer monatlichen Rechnung und einer
Jahresrechnung gemél § 43 Abs. 2 einzurdumen,;

sofern nicht ein Organisator gemél} § 68 Abs. 2 bestellt wurde, der diese Verpflichtungen iibernimmt. Die
Rechte und Pflichten der aktiven Kunden, insbesondere die freie Lieferantenwahl, bleiben durch die
gemeinsame Energienutzung unberiihrt.

(2) Die Allgemeinen Lieferbedingungen geméf Abs. 1 Z 1 haben zumindest zu enthalten
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1. Name und Anschrift des Lieferanten;

2. zu erbringende Leistungen und angebotene Qualitdt sowie den voraussichtlichen Zeitpunkt fiir
den Beginn der Belieferung;

3. Vertragsdauer, Bedingungen fiir eine Verlingerung und Beendigung der Leistungen,
einschlieBlich Produkte oder Leistungen, die mit diesen Leistungen gebiindelt sind, Bedingungen
fiir eine Verldngerung und Beendigung des Vertragsverhiltnisses;

4. Art der angebotenen Wartungsdienste;

5. Art und Weise, wie aktuelle Informationen iiber geltende Tarife, Wartungsentgelte und
gebiindelte Produkte und Leistungen, sowie iiber Standardbedingungen fiir den Zugang zu
Stromdienstleistungen und deren Inanspruchnahme, erhéltlich sind;

6. Etwaige Entschddigungs- und Erstattungsregelungen bei Nichteinhaltung der vertraglich
vereinbarten Leistungsqualitit, einschlieBlich verschuldeter fehlerhafter und verspéteter
Abrechnung;

7. Hinweis der zur Verfiigung stehenden Beschwerdemdglichkeiten und auf das
Schlichtungsverfahren geméaf § 26 E-ControlG;

8. verschiedene  Zahlungsmoglichkeiten, wobei etwaige Differenzierungen hinsichtlich
Zahlungsarten diskriminierungsfrei, objektiv und verhdltnismédfig sein miissen und die
Anforderungen des § 56 des Zahlungsdienstegesetzes 2018 (ZaDiG 2018), BGBI. I Nr. 17/2018,
erfillen miissen;

(3) Die Rechnung gemill Abs. 1 Z5 hat den zu zahlenden Rechnungsbetrag und das Datum der
Félligkeit zu enthalten. Dariiber hinaus und deutlich von den in Satz 1 genannten Rechnungsdaten hat die
zumindest zu enthalten:

1. Energiewerte, die fiir die Abrechnung herangezogen werden;
2. Name und Anschrift des Vertragspartners, einschlielich einer Kontaktadresse;
3. die Zahlpunktbezeichnungen.
(4) Wird ein Organisator bestellt, hat dieser in Bezug auf Strommengen, welche innerhalb der

gemeinsamen Energienutzung ausgetauscht werden, die Verpflichtungen des Abs. 1 sowie gemil §§ 25
und 26 einzuhalten.

Allgemeine Bestimmungen fiir aktive Kunden, Energiegemeinschaften und die gemeinsame
Energienutzung

§ 70. (1) Teilnehmende Netzbenutzer haben einen Rechtsanspruch gegeniiber Netzbetreibern,
Eigenversorgungsanlagen gemif3 § 65 Abs.2 zu betreiben oder an der gemeinsamen Energienutzung
gemél § 68 teilzunehmen.

(2) Die betroffenen Netzbetreiber sind von den teilnehmenden Netzbenutzern, sofern ein Organisator
bestellt wurde, nur vom Organisator, lber den Abschluss eines Vertrages iiber die gemeinsame
Energienutzung sowie folgende Inhalte und allfallige Anderungen dieser Inhalte zu informieren:

1. Beschreibung der Funktionsweise der Stromerzeugungsanlagen (allenfalls
Energiespeicheranlagen), einschlieBlich deren Maximalkapazitdt unter Angabe der
Zahlpunktnummern;

2. Verbrauchsanlagen der aktiven Kunden unter Angabe der Zahlpunktnummern;

3. die statische oder dynamische Aufteilung der erzeugten Energie;

4. Aufnahme und Ausscheiden von teilnehmenden Netzbenutzern;

5. Beendigung des Vertrages iiber die gemeinsame Energienutzung sowie die Demontage der

Stromerzeugungsanlagen.

Die Netzbetreiber sind verpflichtet, die Inhalte gema3 Z 1 bis 5 der Regulierungsbehorde unverziiglich
fiir die in Abs. 4 genannten Zwecke zur Verfiigung zu stellen.

(3) Die anteilige Nutzung einer Eigenversorgungsanlage gemill § 65 Abs. 2 sowie die anteilige
Teilnahme an der gemeinsamen Energienutzung ist zulédssig.

(4) Zum Zweck der stichprobenartigen oder anlassfallbezogenen Uberpriifung der Einhaltung der
gesetzlichen Vorgaben durch die Regulierungsbehdrde haben die teilnehmenden Netzbenutzer der
Regulierungsbehorde die erforderlichen Daten und Informationen auf Verlangen zu iibermitteln. Die
teilnehmenden Netzbenutzer haben der Abgabenbehorde die erforderlichen Daten und Informationen auf
Verlangen zu iibermitteln, wenn diese Daten und Informationen zu Erfiillung der Abgabenzwecke
erforderlich sind. Bei Nichteinhaltung der gesetzlichen Vorgaben kann die Regulierungsbehdrde mit
Bescheid gemil § 24 E-ControlG die Herstellung des rechtmifBigen Zustandes auftragen.
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(5) Stromerzeugungsanlagen und Energiespeicheranlagen, welche fiir die gemeinsame
Energienutzung verwendet werden, konnen im Eigentum eines Dritten stehen oder hinsichtlich der
Einrichtung und des Betriebs, einschlieflich der Wartung, von einem Dritten betreut werden, wenn der
Dritte weiterhin den diesbeziiglichen Weisungen des teilnehmenden Netzbenutzers unterliegt. Der Dritte
gilt selbst nicht als teilnehmender Netzbenutzer.

(6) Gemeinsame Energienutzung im Nahebereich liegt vor, wenn die Verbrauchsanlagen der
teilnehmenden Netzbenutzer mit den Stromerzeugungsanlagen ausschlieBlich
1. tiber gemeinschaftliche Leitungsanlagen (Hauptleitungen, Gemeinschaftliche
Erzeugungsanlagen),
2. iber gemeinschaftliche Leitungsanlagen (Hauptleitungen) mit Ausnahme der Durchleitung durch
die Sammelschienen (Standortbereich),
3. iiber ein Niederspannungs-Verteilernetz und den Niederspannungsteil der Transformatorstation
(Lokalbereich), oder
4.1ber das Mittelspannungsnetz und alle ohne Umspannung miteinander verschaltbaren
Mittelspannungs-Sammelschienen im Umspannwerk (Regionalbereich)
verbunden sind. Die Durchleitung von Energie aus Stromerzeugungsanlagen oder Energiespeicheranlagen
zu Verbrauchsanlagen unter Inanspruchnahme der Netzebenen 1 bis 4, ausgenommen die
Mittelspannungs-Sammelschiene im Umspannwerk, ist fiir die Zwecke der Tarifierung unzuléssig. Fiir
die Zwecke der Z 2 ist die Durchleitung von eigenerzeugter Energie durch Anlagen des Netzbetreibers
mit Ausnahme der Sammelschienen an teilnehmende Netzbenutzer unzuldssig. Endkundinnen und
Endkunden haben binnen 14 Tagen Auskunft dariiber zu bekommen, an welchen Teil des Verteilernetzes
ihre Verbrauchs- bzw. Stromerzeugungsanlagen angeschlossen sind.

(7) Die teilnehmenden Netzbenutzer haben sich eines konzessionierten Netzbetreibers zu bedienen.

(8) Die Regulierungsbehorde hat jahrlich bis zum 30.Juni eine Evaluierung der
Eigenversorgungsanlagen gemal § 65 Abs. 2 und der gemeinschaftlichen Energienutzung durchzufiihren
und dem Bundesminister fiir Wirtschaft, Energie und Tourismus, dem Nationalrat sowie dem
Energiebeirat einen Bericht iiber die Ergebnisse vorzulegen. Die Evaluierung hat auch zwischen den nach
unterschiedlichen Nahebereichen geméfl Abs. 6 sowie der nicht im Nahebereich stattfindenden
Eigenversorgung gemil § 65 Abs. 2 und der gemeinsamen Energienutzung zu unterscheiden, wobei aus
dem anschlieBenden Bericht, sofern sinnvoll méglich, fiir jeden Bereich insbesondere hervorzugehen hat:

1. Stand und Entwicklung der Anzahl der teilnehmenden Netzbenutzer, wobei diese Zahlen auch
fiir jedes einzelne Bundesland darzustellen sind;

2. die Strommengen, die in Summe im Rahmen der Eigenversorgung gemill § 65 Abs. 2 oder der
gemeinsamen Energienutzung ausgetauscht wurden und der Durchschnitt der ausgetauschten
Strommengen betreffend die einzelne gemeinsame Energienutzung;

3. die Anzahl der Zahlpunkte, die in Summe an der gemeinsamen Energienutzung teilnehmen und
die Anzahl der Zihlpunkte, die im Durchschnitt an einer gemeinsamen Energienutzung
teilnehmen;

4. die Identifizierung ungerechtfertigter ~Hindernisse oder Einschrinkungen bei der
Weiterentwicklung der gemeinsamen Energienutzung;

5. eine Beurteilung der Angemessenheit und Ausgewogenheit der Beteiligung der teilnehmenden
Netzbenutzer an den Systemkosten. Dies schlieB3t insbesondere die Kosten fiir Ausgleichsenergie
ein, fiir welche die Regulierungsbehorde gegebenenfalls Vorschldge zur verursachergerechten
Aufteilung zu unterbreiten hat.

(9) Der Bericht gemidll Abs. 6 ist von der Regulierungsbehorde in geeigneter Weise zu
veroffentlichen.

Messung und Verrechnung von aktiven Kunden, Energiegemeinschaften und der gemeinsamen
Energienutzung

§ 71. (1) Der Netzbetreiber hat

1. die Energiewerte pro Viertelstunde der teilnehmenden Netzbenutzer zu messen, auszulesen und
reduziert um die zugeordnete erzeugte Energie fiir das Clearing gemédfl § 12 Abs.3 zu
verwenden;

2. die gemessenen und saldierten Viertelstundenwerte einschlieBlich der Energiewerte gemil3 der
Z 1 der Stromerzeugungsanlagen und der Verbrauchsanlagen der teilnehmenden Netzbenutzer
nach Mafigabe des § 58 Abs. 3 den Lieferanten, den anderen teilnehmenden Netzbenutzern und,
sofern ein Organisator bestellt wurde, dem Organisator zur Verfligung zu stellen. Bei nicht im
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Nahebereich gemil3 § 70 Abs. 6 teilnehmenden Netzbenutzern hat dies unter Berlicksichtigung
des Datenaustausches geméll Abs. 2 zu erfolgen. Diese Werte sind den an der gemeinsamen
Energienutzung teilnehmenden Netzbenutzern auflerdem iiber eine Programmierschnittstelle und
ein kundenfreundliches Web-Portal in einem maschinenlesbaren Format kostenlos zur Verfiigung
zu stellen. Dazu haben die Netzbetreiber Vorkehrungen fiir eine sichere Identifizierung und
Authentifizierung der teilnehmenden Netzbenutzer liber die Programmierschnittelle und auf dem
Web-Portal sowie fiir eine verschliisselte Ubermittlung der Daten nach dem Stand der Technik zu
treffen. In den Sonstigen Marktregeln konnen Fristen zur Umsetzung dieser Bestimmung
vorgesehen werden.

(2) Fiir nicht im Nahebereich gemdfl § 70 Abs. 6 angesiedelte teilnehmende Netzbenutzer gilt
aullerdem, dass die Daten und Energiewerte der Verbrauchsanlagen der teilnehmenden Netzbenutzer
sowie der Stromerzeugungsanlagen allen anderen Netzbetreibern zur Verfligung zu stellen sind, in deren
Konzessionsgebiet ebenfalls Stromerzeugungsanlagen und/oder Verbrauchsanlagen teilnehmender
Netzbenutzer angeschlossen sind. Die Netzbetreiber sind — soweit dies technisch mdglich ist —
verpflichtet, sich zu diesem Zweck bestehender automationsunterstiitzter Datenverarbeitungsprozesse
(Plattformen) zu bedienen. Die gemessenen sowie die gemil3 diesem Absatz berechneten Energiewerte
sind dem Lieferanten nach Mallgabe des § 58 Abs.3 zu iibermitteln. In den Sonstigen Marktregeln
konnen Fristen zur Umsetzung dieser Bestimmung vorgesehen werden.

(3) Die verbleibende Energieeinspeisung pro Viertelstunde, welche nicht einem teilnehmenden
Netzbenutzer zugeordnet ist, gilt als in das &ffentliche Netz eingespeist und ist der Bilanzgruppe, welcher
der Abrechnungspunkt zugeordnet ist, zuzuordnen.

(4) Der Netzbetreiber hat den zwischen den teilnehmenden Netzbenutzern vereinbarten statischen
oder dynamischen Anteil an der erzeugten Energie den jeweiligen Anlagen der teilnehmenden
Netzbenutzer zuzuordnen. Sofern die erzeugte Energie aus mehreren Stromerzeugungsanlagen stammt, ist
diese zuvor fiir die Zuordnung durch den Netzbetreiber pro Viertelstunde zu summieren. Bei nicht im
Nahebereich gemédll § 70 Abs. 6 angesiedelten teilnehmenden Netzbenutzern hat dies unter
Beriicksichtigung des Datenaustausches gemaf} Abs. 2 zu erfolgen. Bei Verwendung dynamischer Anteile
konnen diese zwischen den teilnehmenden Netzbenutzern viertelstiindlich neu zugeordnet werden. Die
Werte sind nach MaBlgabe folgender Regelungen zu ermitteln:

l. die Zuordnung hat pro Viertelstunde zu erfolgen und ist mit dem Energieverbrauch der
jeweiligen Anlage des teilnehmenden Netzbenutzers in der jeweiligen Viertelstunde begrenzt;

2. der Messwert des Energieverbrauchs pro Viertelstunde am Zéhlpunkt des teilnehmenden
Netzbenutzers ist um die zugeordnete erzeugte Energie zu reduzieren;

3.der Messwert der Energieeinspeisung pro  Viertelstunde am  Zahlpunkt der
Stromerzeugungsanlage ist um die zugeordnete erzeugte Energie zu reduzieren;

4. der dem Zihlpunkt der Anlage des teilnehmenden Netzbenutzers zugeordnete statische oder
dynamische Anteil an der erzeugten Energie ist gesondert zu erfassen und auf der Rechnung
darzustellen.

(5) Es ist zuldssig, dass aktive Kunden und Energiegemeinschaften mit einer Stromerzeugungs- oder
Verbrauchsanlage an bis zu fiinf gemeinsamen Energienutzungen gleichzeitig teilnehmen. Die Zuordnung
zu mehreren gemeinsamen Energienutzungen sowie der jeweilige Teilnahmefaktor miissen bis spitestens
1. April 2028 mehrmals tiglich angepasst werden konnen.

Diskriminierungsverbot fiir Lieferanten

§ 72. Lieferanten diirfen gegeniiber aktiven Kunden, die

1. eine Eigenversorgungsanlage betreiben oder

2. die gemaB § 68 gemeinsam Energie nutzen,
keine diskriminierenden Anforderungen, Verfahren oder Entgelte vorsehen. Der Lieferant darf
insbesondere keine Mindeststromliefermenge festlegen. Der Lieferant darf aktiven Kunden ein anderes
Produkt als seinen sonstigen Kunden anbieten und tatsdchlich aufgrund der Tétigkeiten gemil Z 1 und 2
anfallende Mehrkosten weitergeben, sofern dies sachlich gerechtfertigt ist. Lieferanten haben aktiven
Kunden auf Nachfrage eine transparente und nachvollziehbare Darstellung der Mehrkostenberechnung zu
iibermitteln, die eine Beurteilung der sachlichen Rechtfertigung ermdglicht.
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5. Teil
Erzeuger

Errichtung und Inbetriebnahme von Stromerzeugungsanlagen

§ 73. (Grundsatzbestimmung) Die Ausfiihrungsgesetze haben die fiir die Errichtung und
Inbetriebnahme von Stromerzeugungsanlagen sowie die fiir die Vornahme von Vorarbeiten geltenden
Voraussetzungen auf Grundlage objektiver, transparenter und nichtdiskriminierender Kriterien im Sinne
des Art. 8 der Richtlinie (EU)2019/944 festzulegen. Anlagen, die nach den Bestimmungen der
GewO 1994 bewilligungs- oder anzeigepflichtig sind, sind jedenfalls von einer Bewilligungspflicht
auszunehmen.

Pflichten der Erzeuger

§ 74. (1) Die Erzeuger sind verpflichtet:
1. sich nach MafBigabe des § 11 einer Bilanzgruppe anzuschlieen oder eine eigene Bilanzgruppe zu
bilden;
2. Daten in erforderlichem Ausmal den betroffenen Netzbetreibern, dem
Bilanzgruppenkoordinator, dem Bilanzgruppenverantwortlichen und anderen betroffenen
Marktteilnehmern zur Verfligung zu stellen;

3. Erzeugungsfahrpléne betreffend Stromerzeugungsanlagen mit einer Maximalkapazitit von mehr
als 1 MW vorab an die betroffenen Netzbetreiber, den Regelzonenfiilhrer und den
Bilanzgruppenverantwortlichen in erforderlichem Ausmal} bei technischer Notwendigkeit zu
melden;

4. bei Verwendung eigener Zihleinrichtungen und Einrichtungen fiir die Dateniibertragung die
technischen Vorgaben der Netzbetreiber einzuhalten;

5.bei Teillieferungen den betroffenen Bilanzgruppenverantwortlichen Erzeugungsfahrpline
bekanntzugeben;

6. zur Vermeidung oder Beseitigung von Engpéssen im Ubertragungsnetz nach MaBigabe des § 140
Leistungen zu erbringen;

7. gegebenenfalls die Netzreserve gemdB §§ 144 bis 146 nach Maligabe der mit dem
Regelzonenfiihrer abgeschlossenen Netzreservevertrdge zu erbringen;

8. bei erfolglos verlaufender Ausschreibung gegen Ersatz der tatsichlichen Aufwendungen
Regelreserve  bereitzustellen und zu erbringen, wenn sie technisch geeignete
Stromerzeugungsanlagen haben;

9.nach Maligabe der gesetzlichen Bestimmungen mit den relevanten Netzbetreibern Daten
auszutauschen.

(2) Betreiber von Stromerzeugungsanlagen mit einer Maximalkapazitét von mehr als 20 MW sind
verpflichtet, der Landesregierung zur Uberwachung der Versorgungssicherheit regelméBig Daten iiber die
zeitliche Verfligbarkeit der Stromerzeugungsanlagen zu tibermitteln.

(3) Betreiber von Stromerzeugungsanlagen mit einer Maximalkapazitdt von mehr als 20 MW sind
verpflichtet, beabsichtigte Stilllegungen ihrer Anlage oder von Teilkapazititen ihrer Anlage dem
Regelzonenfiihrer geméB § 143 anzuzeigen.

Vorhaltung von Gasmengen fiir Stromerzeugungsanlagen

§ 75. (1) Betreiber von Stromerzeugungsanlagen mit einer Engpassleistung von 50 MW oder mehr,
die ans offentliche Netz angeschlossen sind und iiberwiegend mit Erdgas betrieben werden, haben durch
Vorhaltung von Gasmengen zu gewihrleisten, dass ihre Stromerzeugungsanlagen vom 1. Oktober bis
zum 1. Mérz fiir einen Zeitraum von insgesamt 30 Tagen mit Erdgas versorgt werden kdnnen, soweit
hiefiir ausreichend Speicherkapazitéten verfligbar sind.

(2) Das Ausmall der Verpflichtung geméfl Abs. 1 bemisst sich anhand jener Gasmengen, die im
Durchschnitt der letzten drei Jahre jeweils im Zeitraum von 1. Oktober bis 1. Médrz von einem Versorger
im Sinne des § 7 Abs. 1 Z 68 GWG 2011 fiir die Zwecke der Stromerzeugung bezogen wurden; dabei
sind nur ins 6ffentliche Stromnetz eingespeiste Mengen zu beriicksichtigen. Gasmengen, die fiir die
Zwecke der Warmeauskopplung im Zuge der Stromerzeugung in der KWK-Anlage zur Erfiillung des
Versorgungsstandards gemaB3 § 121 Abs. 5 und 5a GWG 2011 fiir Fernwéarme benétigt werden, sind fiir
die Bemessung der Verpflichtung nach Abs. 1 in Abzug zu bringen.

(3) Die Vorhaltung der Gasmengen hat in Speicheranlagen, die fiir eine Ausspeisung in die
Marktgebiete gemafl § 12 GWG 2011 genutzt werden kdnnen, zu erfolgen und ist durch Vorlage von
Speichernutzungsvertragen sowie dem Nachweis der Befiillung der Speicher gegeniiber der
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Regulierungsbehorde zu belegen. Der Nachweis kann auch durch den jeweiligen Versorger im Sinne des
§7 Abs.1 Z68 GWG2011 erbracht werden; dessen Verpflichtung zur Gewéhrleistung des
Versorgungsstandards geméB § 121 Abs. 5 GWG 2011 bleibt jedenfalls unberiihrt.

_ (4) Die Regulierungsbehérde kann durch Verordnung nihere Bestimmungen zur Durchfiihrung der
Uberpriifung, zu den Erhebungsmodalititen und zur Art der erforderlichen Nachweise erlassen.

(5) Der Bundesminister fiir Wirtschaft, Energie und Tourismus hat diese Bestimmung spétestens
6 Monate vor deren AuBerkrafttreten geméfl § 188 Abs. 2 zu evaluieren. Dabei sind insbesondere die
Wirksamkeit, der Beitrag zur Versorgungssicherheit sowie die VerhiltnismaBigkeit der Bestimmung zu
priifen.

Versorgungsinfrastrukturbeitrag

§ 75a. (1) Einspeiser haben ab 1. Janner 2027 jahrlich einen Versorgungsinfrastrukturbeitrag zur
Erreichung der Ziele gemédB § 5 zu entrichten. Einspeiser mit einer netzwirksamen Leistung bis inklusive
20 kW sind von der Entrichtung des Versorgungsinfrastrukturbeitrags befreit.

(2) Der Bundesminister fiir Wirtschaft, Energie und Tourismus hat auf Basis eines oder mehrerer
Gutachten den Versorgungsinfrastrukturbeitrag fiir jedes Kalenderjahr durch Verordnung festzulegen.
Der Versorgungsinfrastrukturbeitrag ist so festzulegen, dass die aus dem Versorgungsinfrastrukturbeitrag
entstehende Belastung pro Einspeiser 0,05 Cent pro kWh der eingespeisten Jahresstrommenge nicht
iibersteigt. Bei der Ausgestaltung des Versorgungsinfrastrukturbeitrags ist der wirtschaftliche Betrieb von
Anlagen sowie das Unterbleiben nachteiliger Auswirkungen auf die Strompreisentwicklungen
sicherzustellen. Bei der Berechnung ist auf eine gleichformige Belastung je Netzebene Bedacht zu
nehmen.

(3) Der Versorgungsinfrastrukturbeitrag ist von den Netzbetreibern in Rechnung zu stellen und von
den an ihre Netze angeschlossenen Einspeisern einzuheben. Der Versorgungsinfrastrukturbeitrag ist auf
den Rechnungen fiir die Netznutzung gesondert auszuweisen bzw. gesondert zu verrechnen. Allfillige
Beitrdge, die iiber den Betrag gemall Abs. 2 hinausgehen, sind von den Netzbetreibern bei der nédchsten
Jahresabrechnung gutzuschreiben.

(4) Die gesamten Mittel gemd3 Abs. 1 sind bei der Berechnung der Kostenbasis gemifl § 134
kostenmindernd anzusetzen.

(5) In Streitigkeiten zwischen Netzbetreibern und Einspeisern, insbesondere auf Leistung des
Versorgungsinfrastrukturbeitrags, entscheiden die ordentlichen Gerichte.

(6) Zur Feststellung der fiir die Erlassung der Verordnung gemdf Abs. 2 erforderlichen
Voraussetzungen kann der Bundesminister fiir Wirtschaft, Energie und Tourismus Sachverstindige sowie
die Regulierungsbehdrde beiziehen.

Ansteuerbarkeit neuer Stromerzeugungsanlagen

§ 76. (1) Betreiber von neuen und wesentlich gednderten Stromerzeugungsanlagen mit einer
netzwirksamen Leistung ab 3,68 kW sind ab dem 1. Juni 2026 verpflichtet, ihre Anlagen mit einer
technischen Einrichtung zur Steuerbarkeit auszustatten. Die technische Einrichtung hat iiber eine in den
technischen und organisatorischen Regeln fiir Betreiber und Benutzer von Netzen néher zu definierende
standardisierte Schnittstelle zu verfiigen. Die Kosten der Ausstattung der Anlage mit einer technischen
Einrichtung zur Steuerbarkeit sind vom Betreiber zu tragen.

(2) Der Netzbetreiber hat die operative Ansteuerbarkeit der Anlagen gemil3 Abs. 1 spitestens bis
zum

1. 1. Juni 2028 fiir Stromerzeugungsanlagen mit einer netzwirksamen Leistung von mehr als
25 kW,

2. 1. Juni 2029 fiir Stromerzeugungsanlagen mit einer netzwirksamen Leistung von mehr als
3,68 kW bis einschlieSlich 25 kW sowie

3. 1. Janner 2030 fiir Stromerzeugungsanlagen mit einer netzwirksamen Leistung von mehr als
0,8 kW bis einschlieBlich 3,68 kW auf Verlangen des Anlagenbetreibers, sofern diese mit einer
technischen Einrichtung zur Steuerbarkeit im Sinne dieser Bestimmung ausgestattet sind,
herzustellen. Die Ansteuerbarkeit ist gegeben, wenn der Netzbetreiber die Anlage nachweislich im
Betrieb erreichen und erfolgreich Steuerbefehle umsetzen kann. Im Fall von Anlagen mit einer
netzwirksamen Leistung von mehr als 3,68 kW ist die Ansteuerbarkeit nach Herstellung des
Netzanschlusses oder nach Ablauf des Zeitraums geméll § 103 Abs. 2 herzustellen. Hat der Netzbetreiber
eine Fristverzogerung zu vertreten, hat er fiir jedes angefangene Jahr des Verzugs ein Ponale in Hohe von
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100 Euro zu entrichten, das bei der Berechnung der Kostenbasis gemil3 § 134 kostenmindernd anzusetzen
ist.

(3) Im Rahmen der Ansteuerbarkeit ist der Netzbetreiber fiir die Signalgebung der netzwirksamen
Leistung am Anschlusspunkt zustindig. Die Optimierung hinter dem Netzanschlusspunkt obliegt dem
Betreiber. Eigenverbrauchsoptimierung, die Umsetzung von Regelungs- und Betriebskonzepten sowie die
Einbindung von Speichern hinter dem Zahlpunkt sind von der Signalgebung der netzwirksamen Leistung
am Anschlusspunkt nicht betroffen. Die Verantwortung zur Signaliibertagung hinter dem
Netzanschlusspunkt obliegt dem Anlagenbetreiber.

Kleinsterzeugungsanlagen
§ 77. (1) Netzbetreiber diirfen Kleinsterzeugungsanlagen keinen eigenen Zahlpunkt zuordnen.

(2) Netzbenutzer, die in ihrer Anlage eine Kleinsterzeugungsanlage betreiben, sind hinsichtlich der
Kleinsterzeugungsanlage von den Verpflichtungen gemil3 den §§ 11 und 74 Abs. 1 ausgenommen.

(3) Abweichend von Abs. 1 ist Netzbenutzern, die in ihrer Anlage eine Kleinsterzeugungsanlage
betreiben, auf Antrag ein eigener Zahlpunkt zuzuordnen. Auf Kleinsterzeugungsanlagen mit eigenem
Zahlpunkt ist Abs. 2 nicht anzuwenden.

6. Teil
Pflichten der Lieferanten

Datenaustausch

§ 78. (1) Lieferanten, die Endkundinnen und Endkunden beliefern, sind verpflichtet, Vertrage iiber
den Datenaustausch mit dem Bilanzgruppenverantwortlichen, deren Mitglieder sie beliefern, dem
Netzbetreiber, an dessen Netz der Endkunde oder die Endkundin angeschlossen ist, sowie mit dem
zustindigen Bilanzgruppenkoordinator abzuschliefen.

(2) Lieferanten, die Endkundinnen und Endkunden beliefern, sind verpflichtet, nach Maflgabe des
§ 27 samtliche preisrelevanten Daten unverziiglich nach ihrer Verfiigbarkeit der Regulierungsbehorde zu
iibermitteln.

(Teilweiser) Marktaustritt

§ 79. Kiindigt ein Lieferant alle oder mindestens die Hilfte seiner Vertrage mit Haushaltskundinnen
und Haushaltskunden, hat der Lieferant die Kiindigung der Vertragsverhéltnisse und den Zeitpunkt der
Vertragsbeendigung der Regulierungsbehérde und den Netzbetreibern, in deren Netz sich betroffene
Zahlpunkte befinden, mindestens acht Wochen vor Marktaustritt mitzuteilen. Mindestens vier Wochen
vor Ende des Vertragsverhéltnisses hat der Lieferant jene Haushaltskundinnen und Haushaltskunden, fiir
die noch kein Verfahren gemdl den §§ 25 und 26 eingeleitet wurde, schriftlich an das Ende des
Vertragsverhéltnisses zu erinnern und iiber die notwendigen Schritte fiir den Abschluss eines neuen
Liefervertrages zu informieren.

7. Teil
Herkunftsnachweise und Stromkennzeichnung

1. Hauptstiick
Herkunftsnachweise fiir Strom aus fossilen Energiequellen

Besondere Bestimmungen iiber Herkunftsnachweise fiir Strom aus hocheffizienter KWK

§ 80. (Grundsatzbestimmung) Die Landesregierung hat auf Grundlage der in der Delegierten
Verordnung (EU) 2015/2402 zur Uberarbeitung der harmonisierten Wirkungsgrad-Referenzwerte fiir die
getrennte Erzeugung von Strom und Wérme gemif der Richtlinie 2012/27/EU und zur Authebung des
Durchfiihrungsbeschlusses 2011/877/EU, ABIL. Nr.L 333 vom 19.12.2015 S. 54, festgelegten
harmonisierten Wirkungsgrad-Referenzwerte auf Antrag mit Bescheid jene KWK-Anlagen zu benennen,
fiir die vom Netzbetreiber, an dessen Netz die Anlage angeschlossen ist, Herkunftsnachweise fiir Strom
aus hocheffizienter Kraft-Wérme-Kopplung gemédf3 § 6 Abs. 1 Z 66 entsprechend der Menge an erzeugter
Energie aus hocheffizienter KWK geméill Anlage III und gemél der Entscheidung 2008/952/EG der
Europédischen Kommission, auf Basis der Vorgaben gemaB § 81 Abs. 2 ausgestellt werden diirfen. Die
erfolgten Benennungen von Anlagen sind der Regulierungsbehorde unverziiglich mitzuteilen.
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Herkunftsnachweisdatenbank

§81. (1) Fir die Ausstellung, die Uberwachung der Ubertragung und Entwertung der
Herkunftsnachweise ist die Regulierungsbehorde zustindig. Die Regulierungsbehorde hat fiir die Zwecke
dieser Bestimmung eine automationsunterstiitzte Datenbank (Herkunftsnachweisdatenbank) einzurichten.

(2) An das offentliche Netz angeschlossene Anlagen zur Erzeugung von Strom aus fossilen
Energiequellen sind vom Anlagenbetreiber, einem Anlagenbevollméchtigten oder durch einen vom
Anlagenbetreiber  beauftragten Dritten bis zur Inbetriebnahme der Anlage in der
Herkunftsnachweisdatenbank gemél Abs. 1 zu registrieren. Bei der Registrierung sind folgende
Mindestangaben erforderlich:

1. Anlagenbetreiber und Anlagenbezeichnung;

. Standort der Anlage;

. die Art und Maximalkapazitét der Anlage;

. die Zahlpunktnummer;

. Bezeichnung des Netzbetreibers, an dessen Netz die Anlage angeschlossen ist;
. die Menge der erzeugten Energie;

. die eingesetzten Energietrager;

. Art und Umfang von Investitionsbeihilfen;

O 00 3 O L AW

. Art und Umfang etwaiger weiterer Férderungen;
. Datum der Inbetriebnahme der Anlage;
11. Datum der AuBerbetriebnahme der Anlage.

Die Angaben sind durch den abgeschlossenen Netzzugangsvertrag sowie weitere geeignete Nachweise zu
belegen. Die Regulierungsbehérde ist berechtigt, zur Uberpriifung der iibermittelten Informationen
entsprechende  Unterlagen nachzufordern; hierzu zdhlen insbesondere Anlagenaudits und
Anlagenbescheide.

—_
=]

Eigenversorgung und die Erzeugung von Strom aus fossilen Quellen aufierhalb des éffentlichen
Netzes

§ 82. (1) Betreiber von Anlagen zur Erzeugung von Energie aus fossilen Quellen, die Energie fiir die
Eigenversorgung erzeugen und den erzeugten Strom nicht oder nur teilweise in das 6ffentliche Netz
einspeisen, haben ihre Anlagen in der Herkunftsnachweisdatenbank der Regulierungsbehorde gemal § 81
Abs. 1 zu registrieren. Hinsichtlich der Registrierung gelten die Bestimmungen des § 81 Abs. 2
sinngemal.

(2) Der Eigenversorgungsanteil ist bei Stromerzeugungsanlagen mit einer Maximalkapazitit von
mehr als 100 kW mit einem intelligenten Messgerdt zu messen. Notstromaggregate sind von der
Registrierungspflicht nach Abs. 1 nicht erfasst.

(3) Der Zéhlerstand ist vom Anlagenbetreiber oder von einem vom Anlagenbetreiber beauftragten
Dienstleister einmal jéhrlich an die Regulierungsbehorde zu melden.

(4) Die Netzbetreiber haben Anlagenbetreiber beim Netzanschluss iiber deren Registrierungspflicht
in der Herkunftsnachweisdatenbank zu informieren. Fehlende oder mangelhafte Eintragungen sind vom
Netzbetreiber an die Regulierungsbehérde zu melden.

(5) Von Einspeisern beauftragte, nach dem Akkreditierungsgesetz 2012 (AkkG 2012), BGBI. I
Nr. 28/2012, zugelassene Uberwachungs-, Priif- oder Zertifizierungsstellen oder die Netzbetreiber, an
deren Netze Anlagen zur Erzeugung von Strom aus fossilen Energiequellen angeschlossen sind, haben
iiber die aus diesen Anlagen in das Netz eingespeisten Stromerzeugungsmengen auf Verlangen des
Anlagenbetreibers durch Eingabe der in das 6ffentliche Netz eingespeisten Nettostromerzeugungsmengen
in der Herkunftsnachweisdatenbank  die  Ausstellung von  Herkunftsnachweisen  bzw.
Herkunftsnachweisen gemif3 § 80 durch die Regulierungsbehorde anzufordern. Alle Einspeiser, fiir deren
Anlage kein Bescheid gemifl § 80 erlassen wurde, haben zu diesem Zweck eine Zertifizierung ihrer
Anlage vorzunehmen. Die Zertifizierung ist von einer nach dem AkkG 2012 zugelassenen
Uberwachungs-, Priif- oder Zertifizierungsstelle vorzunehmen.

Herkunftsnachweise

§ 83. (1) Fiir jede Einheit erzeugte Energie darf nur ein Herkunftsnachweis ausgestellt werden. Ein
Herkunftsnachweis gilt standardméBig fir 1 MWh, wobei eine Untergliederung bis zur dritten
Nachkommastelle zuldssig ist. Mit der Ausstellung von Herkunftsnachweisen ist kein Recht auf
Inanspruchnahme von Férdermechanismen verbunden.

www.ris.bka.gv.at



BGBI. I - Ausgegeben am 23. Dezember 2025 - Nr. 91 63 von 149

(2) Herkunftsnachweise gelten zwolf Monate ab der Erzeugung der betreffenden Energieeinheit. Ein
Herkunftsnachweis ist nach seiner Verwendung zu entwerten. Herkunftsnachweise, die nicht entwertet
wurden, sind spétestens 18 Monate nach der Erzeugung der entsprechenden Energieeinheit in der
Nachweisdatenbank mit dem Status ,,verfallen zu versehen.

(3) Der Herkunftsnachweis geméf Abs. 1 hat zu umfassen:

1. die Menge an erzeugter Energie;
. die Bezeichnung, Art und Maximalkapazitit der Stromerzeugungsanlage;
. den Zeitraum und den Ort der Erzeugung;
. die eingesetzten Primérenergietrager;
. das Datum der Inbetriecbnahme der Anlage;
. die Bezeichnung der ausstellenden Behdrde und des ausstellenden Staates;
7. das Ausstellungsdatum und eine eindeutige Kennnummer.

AN N B~ W N

(4) Zusétzlich zu den Angaben des Abs. 3 haben Nachweise gemél § 80 folgende Informationen zu
enthalten:

1. den unteren Heizwert des Primérenergietriagers;
2. die Nutzung der zusammen mit dem Strom erzeugten Wirme;

3. die Primédrenergieeinsparungen, die gemall Anlage IV auf der Grundlage der in § 80 genannten,
von der Europdischen Kommission festgelegten harmonisierten Wirkungsgrad-Referenzwerte
berechnet worden sind;

4. genaue Angaben iiber allenfalls erhaltene Forderungen und die Art der Forderregelung.

(5) Bei der Riickverstromung von erneuerbaren Gasen sind die damit verbundenen
Herkunftsnachweise vorzuweisen, um fiir den erzeugten Strom Herkunftsnachweise mit der
entsprechenden Technologie und den Umweltauswirkungen ausstellen zu kénnen. Die entsprechenden
Herkunftsnachweise sind nach MaBigabe des § 86 Abs.7 sowie des § 83 Abs.6 EAG in der
Herkunftsnachweisdatenbank der Regulierungsbehdrde auszustellen bzw. zu 16schen.

(6) Bei automationsunterstiitzter Ausstellung der Herkunftsnachweise ist monatlich eine
Bescheinigung auf Basis des ersten Clearings auszustellen und an die Einspeiser zu iibermitteln.

(7) Die Einspeiser haften fiir die Richtigkeit ihrer Angaben {iber die eingesetzten Energietriger.

(8) Die Regulierungsbehorde hat die in der Herkunftsnachweisdatenbank der Regulierungsbehorde
registrierten Betreiber einer Stromerzeugungsanlage in einem Anlagenregister zu veroffentlichen. Dabei
werden folgende Daten 6ffentlich zugédnglich gemacht:

1. zum Einsatz kommende Energiequellen;
2. installierte Leistung der Anlage;

. Jahreserzeugung;

. technische Eigenschaften der Anlage und

. Postleitzahl des Standortes der Anlage, sofern durch die Angabe der Postleitzahl die
Identifizierung eines Anlagenbetreibers nicht moglich ist; andernfalls ist das Bundesland
anzugeben.

[ I SN OS]

Anerkennung von Herkunftsnachweisen aus anderen Staaten

§ 84. (1) Herkunftsnachweise fiir Strom aus hocheffizienter Kraft-Warme-Kopplung aus Anlagen
mit Standort in einem anderen EU-Mitgliedstaat oder EWR-Vertragsstaat gelten als Herkunftsnachweise
im Sinne dieses Gesetzes, wenn sie zumindest den Anforderungen des Anhangs XII der Richtlinie (EU)
2023/1791 entsprechen. Im Zweifelsfall hat die Regulierungsbehorde {iber Antrag oder von Amts wegen
mit Bescheid festzustellen, ob die Voraussetzungen fiir die Anerkennung vorliegen.

(2) Herkunftsnachweise aus Anlagen mit Standort in einem anderen EU-Mitgliedstaat oder einem
EWR-Vertragsstaat gelten als Herkunftsnachweise im Sinne dieses Bundesgesetzes, wenn sie zumindest
den Anforderungen des § 83 Abs. 3 und 4 entsprechen. Herkunftsnachweise aus Anlagen mit Standort in
einem Dirittstaat gelten als Herkunftsnachweise im Sinne dieses Bundesgesetzes, wenn die Européische
Union mit diesem Drittland ein Abkommen {iiber die gegenseitige Anerkennung von in der Union
ausgestellten  Herkunftsnachweisen und in diesem Drittland eingerichteten kompatiblen
Herkunftsnachweissystemen geschlossen hat und Energie direkt ein- oder ausgefiihrt wird. Im
Zweifelsfall hat die Regulierungsbehorde {iber Antrag oder von Amts wegen mit Bescheid festzustellen,
ob die Voraussetzungen fiir die Anerkennung vorliegen. Sie kann durch Verordnung Staaten benennen, in
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denen Herkunftsnachweise fiir Strom aus fossilen Energiequellen die Voraussetzungen gemif Satz 1
erfiillen.

(3) Bedingungen fiir die Anerkennung von Herkunftsnachweisen fiir die Zwecke der
Stromkennzeichnung sind in der Verordnung gemél § 87 Abs. 8 festzulegen.

Berichtswesen

§ 85. (Grundsatzbestimmung) (1) Die Landesregierungen haben dem Bundesminister fiir
Wirtschaft, Energie und Tourismus jahrlich vorzulegen:
1. eine im Einklang mit der in Anlage III und der Entscheidung 2008/952/EG der Europiischen
Kommission dargelegten Methode erstellte Statistik iiber die nationale Erzeugung von Strom und
Wirme aus KWK und

2. eine Statistik iiber die KWK-Kapazititen sowie die fiir KWK eingesetzten Brennstoffe.

(2) Die Landesregierungen haben dem Bundesminister fiir Wirtschaft, Energie und Tourismus
jéhrlich einen Bericht iiber ihre Tatigkeit gemdB3 § 80 vorzulegen. Der Bericht hat insbesondere jene
MaBnahmen zu enthalten, die ergriffen wurden, um die Zuverladssigkeit des Nachweissystems zu
gewdhrleisten.

2. Hauptstiick
Stromkennzeichnung (Labeling)

Verpflichtende Stromkennzeichnung

§ 86. (1) Lieferanten, die in Osterreich Endkundinnen und Endkunden beliefern, sind verpflichtet,
einmal jéhrlich auf ihrer Stromrechnung sowie auf relevantem Informationsmaterial und ihrer Website die
gesamte, im vorangegangenen Kalenderjahr vom Lieferanten an Endkundinnen und Endkunden verkaufte
elektrische Energie auszuweisen (Lieferantenmix). Diese Verpflichtung besteht auch hinsichtlich des an
Endkundinnen und Endkunden gerichteten kennzeichnungspflichtigen Werbematerials.

(2) Der Lieferantenmix gemif Abs. 1 ist auf Basis folgender Kategorien auszuweisen:
1. Technologie,
2. Ursprungsland der Herkunftsnachweise und
3. Ausmal des gemeinsamen Handels von Strom und Herkunftsnachweisen.

Die Darstellung dieser Ausweisung ist einheitlich fiir alle Lieferanten aus der
Herkunftsnachweisdatenbank der Regulierungsbehorde zu generieren und in geeigneter und elektronisch
verwertbarer Form zur Verfiigung zu stellen.

(3) Lieferanten, die in Osterreich Endkundinnen und Endkunden beliefern, sind dariiber hinaus
verpflichtet, auf ihrer Webseite bzw. auf Wunsch per Zusendung einmal jihrlich eine vollumfassende
Kennzeichnung auszuweisen. Die Kennzeichnung ist prozentméBig auf Basis der an Endkundinnen und
Endkunden gelieferten elektrischen Energie (kWh), der Primérenergietrager in feste oder fliissige
Biomasse, erncuerbare Gase, geothermische Energie, Wind- und Sonnenenergie, Wasserkraft, Kohle,
Erdgas, Erdol und dessen Produkte aufzuschliisseln. Eine vollumfassende Kennzeichnung umfasst auch
die Ausweisung der Umweltauswirkungen, zumindest iiber CO2-Emissionen und radioaktiven Abfall aus
der durch den Lieferantenmix erzeugten Elektrizitét.

(4) Sofern ein Lieferant im Rahmen des Verkaufs an Endkundinnen und Endkunden eine ergéinzende
Produktdifferenzierung mit unterschiedlichem Energiemix vornimmt, muss der Produktmix der
Endkundin bzw. dem Endkunden, die bzw. der ihn bezieht, dargestellt werden. Fiir die Produkte gelten
die Abs. 1 bis 3.

(5) Die Regulierungsbehorde hat die Richtigkeit der Angaben der Unternehmen zu iiberwachen. Bei
unrichtigen Angaben ist der betroffene Lieferant mit Bescheid aufzufordern, die Angaben
richtigzustellen.

(6) Lieferanten, die weniger als 500 Zahlpunkte ausschlieBlich mit Strom aus eigenen Kraftwerken
beliefern, miissen fiir ihre Stromkennzeichnung keine Herkunftsnachweise als Grundlage einsetzen.

(7) Abweichend von Abs.1 bis 6 und § 87 hat der Lieferant Herkunftsnachweise fiir jene
Strommengen, die von Energiespeicheranlagen entnommen und nicht in Form anderer Energietriger
genutzt werden, dem Betreiber dieser Energiespeicheranlagen in der Herkunftsnachweisdatenbank zu
iibertragen. Bei der Einspeisung sind je nach Wirkungsgrad der Anlagen die Herkunftsnachweise
entsprechend zu 16schen. Dafiir miissen auf Verlangen der Regulierungsbehdrde Gutachten vorgelegt
werden, die den Wirkungsgrad belegen. Die Betreiber von Energiespeicheranlagen haben bei der
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Einspeisung der elektrischen Energie die abgenommenen Strommengen durch den Lieferanten mit den
iibertragenen Herkunftsnachweisen in der Stromkennzeichnung zu belegen.

(8) Energiespeicheranlagen mit einer Speicherkapazitdt von unter 250 kWh sind von den
Bestimmungen geméf Abs. 1 bis 7 und § 87 ausgenommen.

Besondere Bestimmungen zur Stromkennzeichnung

§ 87. (1) Die Kennzeichnung gemaBl § 86 hat deutlich lesbar zu erfolgen. Andere Vermerke und
Hinweise diirfen nicht geeignet sein, zur Verwechslung mit der Kennzeichnung zu fiihren.

(2) Lieferanten haben die Grundlagen zur Kennzeichnung zu dokumentieren. In der Dokumentation
muss die Aufbringung der von ihnen an Endkundinnen und Endkunden gelieferten Mengen, gegliedert
nach den Primérenergietragern, schliissig dargestellt werden.

(3) Die Dokumentation muss, sofern der Lieferant eine Gesamtabgabe an Endkundinnen und
Endkunden von 100 GWh nicht unterschreitet, von einem Wirtschaftspriifer, einem Ingenieurkonsulenten
oder Zivilingenieur fiir Elektrotechnik, einem allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten
Sachverstindigen oder einem Ingenieurbiiro aus dem Gebiet der Elektrotechnik gepriift sein. Das
Ergebnis ist in iibersichtlicher Form und vom Priiforgan bestitigt in einem Anhang zum Geschéftsbericht
des Lieferanten zu verdffentlichen.

(4) Den an Endkundinnen und Endkunden in einem Kalenderjahr gelieferten Mengen sind giiltige
Herkunftsnachweise fiir Strom zuzuordnen. Als Herkunftsnachweise fiir die Dokumentation geméaf
Abs. 3 konnen ausschlieBlich Herkunftsnachweise, die gemif § 83 EAG, § 10 OSG 2012, § 80 oder § 81
ausgestellt bzw. gemiB § 84 EAG, § 11 OSG 2012 oder § 84 anerkannt wurden, verwendet werden.

(5) Das Ergebnis der Dokumentation, die spitestens drei Monate nach Ablauf des Kalenderjahres
oder des tatsidchlichen Lieferzeitraumes erstellt sein muss, ist fiir die Dauer von drei Jahren zur Einsicht
durch Endkundinnen und Endkunden am Sitz bzw. Hauptwohnsitz des Lieferanten oder am Sitz des
Zustellungsbevollmichtigten bereitzuhalten.

(6) Lieferanten haben auf Verlangen der Regulierungsbehorde innerhalb einer angemessenen Frist
die Nachweise gemdll Abs. 2 bis 4 und alle notwendigen Unterlagen vorzulegen, die erforderlich sind, um
die Richtigkeit der Angaben iiberpriifen zu konnen.

(7) Lieferanten haben, sofern eine Pflicht zur Ver6ffentlichung von Jahresabschliissen gemafl § 153
Abs. 1 besteht, in diesen Jahresabschliissen den Lieferantenmix gemif § 86, unter Angabe der jeweilig
verkauften oder abgegebenen Strommengen, anzugeben.

(8) Die Regulierungsbehérde hat durch Verordnung nédhere Bestimmungen {iber die
Stromkennzeichnung zu erlassen. Dabei sind insbesondere der Umfang der gemél § 86 Abs. 1 bis 3
bestehenden Verpflichtungen sowie die Vorgaben filir die Ausgestaltung der Herkunftsnachweise zu den
verschiedenen Primédrenergietrigern und der Stromkennzeichnung geméal dieser Rechtsvorschrift néher
zu bestimmen.

(9) Die Regulierungsbehdrde hat jéhrlich einen Bericht zu den Ergebnissen der Priifung der
Stromkennzeichnungsdokumentationen zu verdffentlichen.

8. Teil
Energiespeicherung

Energiespeicheranlagen

§ 88. Energiespeicheranlagen sind, soweit nichts anderes bestimmt wird, je nach
Energieflussrichtung als Entnehmer oder Einspeiser zu behandeln und unterliegen den damit
zusammenhdngenden Rechten und Pflichten nach diesem Bundesgesetz. Dies gilt nicht, wenn
Netzbetreiber gemifl § 89 Eigentiimer von Energiespeicheranlagen sind oder diese errichten, verwalten
oder betreiben diirfen.

Voraussetzungen fiir den Betrieb von Energiespeicheranlagen durch Netzbetreiber
§ 89. (1) Netzbetreibern ist es nicht gestattet, Eigentiimer von Energiespeicheranlagen zu sein oder
diese Anlagen zu errichten, zu verwalten oder zu betreiben. Dies gilt nicht, wenn

1. die Regulierungsbehorde auf Antrag des Netzbetreibers mit Bescheid festgestellt hat, dass es sich
bei der Anlage um eine vollstindig integrierte Netzkomponente gemédf3 § 6 Abs. 1 Z 172 handelt
oder

2. eine Ausnahmegenehmigung nach Abs. 2 erteilt wurde.
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(2) Die Regulierungsbehorde hat eine Ausnahmegenehmigung zu erteilen, wenn folgende
Voraussetzungen erfiillt sind:

1. Die Energiespeicheranlage ist notwendig, damit der Netzbetreiber seine Verpflichtungen zur
Aufrechterhaltung eines leistungsfahigen, zuverldssigen, kosteneffizienten und sicheren
Netzbetriebs erfiillen kann und sie wird nicht verwendet, um iiber diese Nutzung hinaus Strom
auf Strommaérkten zu kaufen oder zu verkaufen.

2.Der  Netzbetreiber hat ein  offenes, transparentes und  diskriminierungsfreies
Ausschreibungsverfahren fiir die Errichtung, die Verwaltung oder den Betrieb einer im Eigentum
eines Dritten stehenden Energiespeicheranlage durchgefiihrt, dessen Bedingungen von der
Regulierungsbehorde vorab mit Bescheid, insbesondere im Hinblick auf den
Leistungsgegenstand, die Zuschlagskriterien sowie den Verfahrensablauf, gepriift und genehmigt
wurden.

3. Der Netzbetreiber konnte in einem Ausschreibungsverfahren gemifl Z 2 keinem Teilnehmer den
Zuschlag erteilen. Dies umfasst insbesondere auch den Fall, dass die ausgeschriebene Leistung
durch keinen Teilnehmer zu angemessenen Kosten oder rechtzeitig erbracht werden konnte.

4. Die Regulierungsbehorde hat gepriift, ob eine solche Ausnahme notwendig ist und eine
Bewertung des Ausschreibungsverfahrens einschlieBlich seiner Bedingungen vorgenommen.

(3) Vor der Durchfiihrung eines Ausschreibungsverfahrens geméf Abs. 2 Z 2 hat der Netzbetreiber
zu definieren, fiir welche technischen Zwecke die Energiespeicheranlage verwendet werden soll und den
Einsatz von anderen fiir den definierten Einsatzzweck geeigneten MalBnahmen, einschlieBlich der
marktgestiitzten Beschaffung von Flexibilitdtsleistungen gemal § 139, zu priifen, die giinstiger oder
schneller verfiigbar sind als die Errichtung und der Betrieb von Energiespeicheranlagen
(Alternativenpriifung). Sofern giinstigere Alternativen vorhanden sind, ist die Errichtung, der Betrieb und
die Verwaltung von Energiespeicheranlagen durch den Netzbetreiber unzuléssig. Der Netzbetreiber hat
die Priifung von Alternativen der Regulierungsbehérde im Rahmen der Genehmigung der
Ausschreibungsbedingungen nachzuweisen.

(4) Die Regulierungsbehdrde hat fiir die Durchfiihrung von Ausschreibungsverfahren geméfl Abs. 2
Z 2 Leitlinien zu erlassen und auf ihrer Website zu verdffentlichen.

(5) Die Regulierungsbehdrde hat in den Féllen des Abs. 1 Z 2 fiinf Jahre nach der Inbetriebnahme
der Energiespeicheranlage und danach in regelméBigen Abstinden von hochstens fiinf Jahren eine
offentliche Konsultation zu den vorhandenen Energiespeicheranlagen durchzuftihren, um zu priifen, ob
ein Potenzial fiir und Interesse an Investitionen in solche Anlagen besteht und Dritte in der Lage sind,
Eigentiimer dieser Energiespeicheranlagen zu sein, diese zu errichten, zu verwalten oder zu betreiben.
Stellt die Regulierungsbehorde dies fest, so hat sie den Netzbetreiber mit Bescheid aufzufordern, die
Energiespeicheranlage in einem offenen, transparenten und diskriminierungsfreien Verfahren
auszuschreiben und nach Erteilung des Zuschlags an einen Dritten die darauf gerichteten Tétigkeiten
spétestens binnen 18 Monaten einzustellen, sofern die Versorgungssicherheit dadurch nicht gefihrdet
wird. Die Regulierungsbehorde kann dem Netzbetreiber gestatten, einen angemessenen Ausgleich fiir den
Restbuchwert der Investitionen zu erhalten. Mit der Ubertragung des Eigentums erlischt die
Ausnahmegenehmigung gemiB Abs. 2. Die Ubertragung ist der Regulierungsbehdrde vom Netzbetreiber
anzuzeigen.

(6) Die mit dem Betrieb von Energiespeicheranlagen verbundenen, angemessenen Kosten sind bei
der Festsetzung der Systemnutzungsentgelte gemiB den Bestimmungen des 10. Teils anzuerkennen.
Allfallige Erlose der Netzbetreiber aus dem Betrieb solcher Anlagen sind bei der Entgeltbestimmung
zugrunde zu legen.

(7) Wenn die Regulierungsbehdrde eine Ausnahme gegeniiber einem Ubertragungsnetzbetreiber
erteilt, teilt sie dies zusammen mit entsprechenden Informationen iiber den Antrag sowie den
Entscheidungsgriinden der Europdischen Kommission sowie der Agentur mit.

(8) Abs.5 gilt nicht fiir vollstindig integrierte Netzkomponenten und nicht fiir den iiblichen
Abschreibungszeitraum fiir neue Batteriespeicheranlagen, hinsichtlich derer die endgiiltige
Investitionsentscheidung im Verteilernetz vor dem 4. Juli 2019 bzw. im Ubertragungsnetz bis zum
31. Dezember 2024 getroffen wurde, und soweit solche Batteriespeicheranlagen

1. spétestens zwei Jahre danach an das Netz angeschlossen wurden,

2. in das Netz integriert sind,

3. nur zur reaktiven unmittelbaren Wiederherstellung der Netzsicherheit im Fall von Ausfallen im
Netz verwendet werden, wenn die Wiederherstellungsmainahme unmittelbar beginnt und endet,
sobald das Problem durch regulire Redispatchmafinahmen behoben werden kann, und
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4. nicht verwendet werden, um Strom auf Strommaérkten einschlieBlich des Regelleistungsmarkts
zu kaufen oder zu verkaufen.

(9) Die Betitigungsmoglichkeiten von vertikal integrierten Elektrizitdtsunternehmen, auf die § 166
Abs. 1 nicht anwendbar ist, bleiben betreffend die Funktion der Erzeugung und Lieferung von dieser
Bestimmung unberiihrt. Vertikal integrierte Elektrizitdtsunternehmen, auf die § 166 Abs. 1 nicht
anwendbar ist, haben betreffend die Funktion der Verteilung die Bestimmungen des Abs. 1 bis Abs. 8
einzuhalten.

Verpflichtungen des Netzbetreibers beim Betrieb einer Energiespeicheranlage

§ 90. (1) Beim Einsatz vollstdndig integrierter Netzkomponenten zur Aufrechterhaltung des sicheren
und zuverlissigen Betriebs des Ubertragungs- oder Verteilernetzes gemiB § 6 Abs. 1 Z 172 hat der
Netzbetreiber die Wiederherstellung der Einsatzfahigkeit der vollstindig integrierten Netzkomponenten
so schnell wie technisch moglich und aus Sicht der Netzkunden wirtschaftlich sinnvoll, vorzunehmen,
sobald die einsatzurséchliche netztechnische Restriktion nicht mehr gegeben ist. Der Netzbetreiber hat
iiber den Einsatz sowie die ein- und ausgespeisten Strommengen Aufzeichnungen zu fiihren und diese
nach Aufforderung der Regulierungsbehérde darzulegen.

(2) Wurde dem Netzbetreiber eine Ausnahmegenehmigung gemil § 89 Abs.2 zur Errichtung,
Verwaltung oder zum Betrieb einer Energiespeicheranlage erteilt, so hat der Netzbetreiber tiber den
Einsatz sowie die ein- und ausgespeisten Strommengen samt den entrichteten bzw. eingehobenen Preisen
Aufzeichnungen zu fithren und diese nach Aufforderung der Regulierungsbehorde darzulegen.

(3) Netzbetreiber haben die Leistung und den Standort der Energiespeicheranlagen einschliefSlich
vollstidndig integrierter Netzkomponenten, die sie betreiben, auf ihrer Website zu veroffentlichen.

(4) Fir die Zwecke des Betriebs einer Energiespeicheranlage hat der Netzbetreiber eine eigene
Bilanzgruppe einzurichten.

9. Teil
Netzbetrieb

1. Hauptstiick
Allgemeine Bestimmungen fiir Netzbetreiber

1. Abschnitt
Diskriminierungsverbot fiir Netzbetreiber

§ 91. Netzbetreibern ist es untersagt, Netzbenutzer oder bestimmte Kategorien dieser Personen,
Netzzugangsberechtigte sowie sonstige Marktteilnehmer, insbesondere zugunsten vertikal integrierter
Elektrizitdtsunternehmen, diskriminierend zu behandeln.

2. Abschnitt
Allgemeine Netzbedingungen

Allgemeine Netzbedingungen

§92. (1) Allgemeine Netzbedingungen diirfen nicht diskriminierend sein. Sie diirfen keine
missbrauchlichen Praktiken oder ungerechtfertigten Beschrinkungen enthalten und nicht die
Versorgungssicherheit und die Dienstleistungsqualitét gefahrden.

(2) Allgemeine Netzbedingungen haben insbesondere zu enthalten:

1. die Rechte und Pflichten der Vertragspartner;
2. die technischen Mindestanforderungen fiir den Netzanschluss und Netzzugang;

3. die verschiedenen von den Netzbetreibern im Rahmen des Netzzugangs zur Verfiigung zu
stellenden Dienstleistungen;

4. Frist, Art und Weise flir die Ankiindigung von geplanten Versorgungsunterbrechungen oder
etwaiger erforderlicher Einspeisebeschriankungen;

5. die Mindestanforderungen beziiglich Terminvereinbarungen mit Netzbenutzern;

6. das Verfahren und die Modalitdten fiir Antrdge auf Netzanschluss und —zugang, wobei die
ausschlieBlich digitale Antragstellung jedenfalls moglich sein muss;

7. die von den Netzbenutzern zu liefernden Daten;
8. einen Hinweis auf gesetzlich vorgesehene Streitbeilegungsverfahren;
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9. verhdltnisméBige Fristen, innerhalb derer der Verteilernetzbetreiber die Begehren auf
Netzanschluss und Netzzugang zu entscheiden hat;

10. die ndhere Definition der beiden Ausnahmen von der Allgemeinen Anschlusspflicht (begriindete
Sicherheitsbedenken oder technische Inkompatibilitdt der Systemkomponenten) gemal § 95;

11. die grundlegenden Prinzipien fiir die Verrechnung sowie die Art und Form der
Rechnungslegung;

12. die Verpflichtung von Netzzugangsberechtigten zur Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung
(Barsicherheit, Bankgarantie, Hinterlegung von nicht vinkulierten Sparbiichern) in angemessener
Hohe, insoweit nach den Umstidnden des Einzelfalles zu erwarten ist, dass der Netzbenutzer
seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht zeitgerecht nachkommt;

13. Modalitaten, zu welchen der Netzbenutzer verpflichtet ist, Teilzahlungsbetrége zu leisten, wobei
eine Zahlung zumindest zehn Mal jéhrlich jedenfalls anzubieten ist;

14. etwaige Entschiddigungs- und Erstattungsregelungen bei Nichteinhaltung der vertraglich
vereinbarten Leistungsqualitit;

15. Regelungen fiir eine Riickgabe von reservierter oder vereinbarter Kapazitit, einschlieBlich der
Moglichkeit einer Riickgabe gegen geeignete Okonomische Anreize, sowie die Entziehung
systematisch ungenutzter Kapazitit gegen angemessene Entschddigung unter Beriicksichtigung
bereits entrichteter Netzanschlussentgelte.

(3) In den Allgemeinen Netzbedingungen sind auch die Sonstigen Marktregeln und technische und
organisatorische Regeln fiir Betreiber und Benutzer von Netzen sowie weitere Regeln der Technik in
ihrer jeweils geltenden Fassung fiir verbindlich zu erkléren.

(4) Die Netzbetreiber haben die Netzbenutzer transparent {iber geltende Systemnutzungsentgelte und
Abgaben sowie iiber die Allgemeinen Netzbedingungen zu informieren. Verteilernetzbetreiber haben
diese Informationen jedenfalls gemiB § 117 Abs.3 auf der gemeinsamen Internetplattform zu
veroffentlichen.

Festlegung der Allgemeinen Netzbedingungen fiir das Verteilernetz

§ 93. (1) Die Regulierungsbehorde hat eine Verordnung zu erlassen, mit der der Inhalt der
Allgemeinen Netzbedingungen geméal § 92 fiir das Verteilernetz festgesetzt wird. In dieser Verordnung
ist weiters festzulegen, in welchen Bereichen die Verteilernetzbetreiber ergidnzende Bestimmungen
erstellen und bei der Regulierungsbehdrde zur Genehmigung einreichen kénnen.

(2) Uber Antrag eines Verteilernetzbetreibers auf Ergéinzung der Allgemeinen Netzbedingungen
gemil Abs. 1 hat die Regulierungsbehdrde mit Bescheid zu entscheiden.

(3) Die Verteilernetzbetreiber haben die giiltigen Allgemeinen Netzbedingungen samt allfélligen
genehmigten erginzenden Bestimmungen auf ihren Websites sowie der gemeinsamen Internetplattform
gemil § 117 zu verdffentlichen und den Netzbenutzern auf deren Wunsch zuzusenden. Die
verdffentlichten Allgemeinen Netzbedingungen und die genehmigten ergéinzenden Bestimmungen bilden
einen integrierenden Bestandteil der Vertrage fiir den Anschluss und den Zugang zum Verteilernetz.

(4) Der Verteilernetzbetreiber hat binnen acht Wochen nach Erlassung oder Anderung der
Verordnung gemiBl Abs. 1 bzw. im Fall von beantragten Ergénzungen gemal3 Abs. 2 acht Wochen nach
Rechtskraft des Bescheides der Regulierungsbehorde die Netzbenutzer davon zu verstdndigen und ihnen
die Allgemeinen Netzbedingungen auf ihren Wunsch zuzusenden. In der Verstdndigung oder auf der
Rechnung sind die Anderungen der Allgemeinen Netzbedingungen wiederzugeben. Die Anderungen
gelten ab dem nach Ablauf von drei Monaten ab der Mitteilung folgenden Monatsersten als vereinbart.
Dies gilt sinngemil auch fiir die von der Regulierungsbehdrde genehmigten ergéinzenden Bestimmungen.

Genehmigung der Allgemeinen Netzbedingungen fiir das Ubertragungsnetz

§94. (1) Die Ubertragungsnetzbetreiber haben Allgemeine Netzbedingungen fiir das
Ubertragungsnetz gemidB § 92 zu erstellen und bei der Regulierungsbehérde zur Genehmigung
einzureichen. Uber die Genehmigung und Anderung der Allgemeinen Netzbedingungen fiir das
Ubertragungsnetz entscheidet die Regulierungsbehdrde mit Bescheid. Die Ubertragungsnetzbetreiber
haben auf Verlangen der Regulierungsbehdrde Anderungen der Allgemeinen Bedingungen vorzunehmen.

(2) Die Ubertragungsnetzbetreiber haben die genehmigten Allgemeinen Netzbedingungen auf ihren
Websites zu veroffentlichen und den Netzbenutzern auf ihren Wunsch zuzusenden. Werden neue
Allgemeine Netzbedingungen genehmigt, hat der Netzbetreiber binnen acht Wochen nach der
Genehmigung die Netzbenutzer davon zu verstdndigen und ihnen diese auf deren Wunsch zuzusenden. In
der Verstindigung oder auf der Rechnung sind die Anderungen der Allgemeinen Bedingungen und die
Kriterien, die bei der Anderung nach diesem Bundesgesetz einzuhalten sind, nachvollziehbar
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wiederzugeben. Die Anderungen gelten ab dem nach Ablauf von drei Monaten ab der Mitteilung
folgenden Monatsersten als vereinbart. Die verdffentlichten Allgemeinen Netzbedingungen bilden einen
integrierenden Bestandteil der Vertriage fiir den Anschluss und den Zugang zum Ubertragungsnetz.

3. Abschnitt
Netzanschluss

Allgemeine Anschlusspflicht der Verteilernetzbetreiber

§ 95. (1) Verteilernetzbetreiber sind verpflichtet, mit Endkundinnen und Endkunden, Betreibern von
Energiespeicheranlagen, Erzeugern und Netzbetreibern privatrechtliche Vertrdge iiber den Anschluss
abzuschlieBen (Allgemeine Anschlusspflicht). Den Vertrdgen sind die Allgemeinen Netzbedingungen
gemil § 93 zugrunde zu legen.

(2) Verteilernetzbetreiber sind verpflichtet, Anlagen unverziiglich an der geeigneten Stelle
anzuschlieBen. Die Allgemeine Anschlusspflicht besteht auch dann, wenn eine Einspeisung oder
Entnahme von Strom erst durch die Optimierung, Verstirkung oder den Ausbau des Verteilernetzes
moglich wird. In diesem Fall haben Netzbetreiber ihr Netz unverziiglich entsprechend dem Stand der
Technik zu optimieren, zu verstirken und auszubauen, wobei insbesondere die Beschaffung von
Flexibilitatsleistungen gemif § 139 und das Ziel gemil3 § 5 Abs. 1 Z 2 zu beriicksichtigen sind. Dies gilt
auch fiir Betreiber vorgelagerter Netze, an die die Anlage nicht unmittelbar angeschlossen ist, wenn dies
erforderlich ist, um die Abnahme, Ubertragung und Verteilung der erzeugten Energie sicherzustellen. Die
Regulierungsbehorde kann geméll § 108 Abs.2 Z 2 Fristen fiir die Herstellung des Netzanschlusses
bestimmen.

(3) Ausnahmen von der Allgemeinen Anschlusspflicht sind ausschlieBlich wegen begriindeter
Sicherheitsbedenken oder technischer Inkompatibilitit der Systemkomponenten zulédssig und gegeniiber
dem Anschlusswerber transparent und nachvollziehbar zu begriinden.

Vereinfachter Netzanschluss fiir kleine Anlagen auf Basis erneuerbarer Energietriger und
hocheffiziente KWK-Anlagen

§ 96. (1) Stromerzeugungsanlagen auf Basis erneuerbarer Energietriger und Demonstrationsprojekte
im Bereich erneuerbarer Energie mit einer netzwirksamen Leistung bis 20 kW sowie Anlagen zur
Erzeugung von Strom aus hocheffizienter KWK mit einer netzwirksamen Leistung bis 20 kW sind auf
entsprechende Anzeige an den Verteilernetzbetreiber hin an das Verteilernetz anzuschlieen.

(2) Eine Anlage gemal3 Abs. 1 ist anzuschlieBen, wenn der Verteilernetzbetreiber dem Netzbenutzer
den Anschluss im Sinne des Abs. 4 schriftlich bestétigt oder nach Ablauf von vier Wochen ab
vollstdndiger Anzeige durch den Netzbenutzer keine Entscheidung des Verteilernetzbetreibers erfolgt ist.
Sind die Angaben des Anschlusswerbers fiir die Bestdtigung durch den Verteilernetzbetreiber nicht
ausreichend, hat dieser die benétigten weiteren Angaben umgehend schriftlich vom Netzbenutzer
anzufordern.

(3) Der Verteilernetzbetreiber kann binnen vier Wochen nach vollstindiger Anzeige durch den
Netzbenutzer den Netzanschluss ausschlieBlich wegen begriindeter Sicherheitsbedenken oder technischer
Inkompatibilitit der Systemkomponenten verweigern und einen anderen Netzanschlusspunkt
vorschlagen. Die Verweigerung ist dem Netzbenutzer gegeniiber transparent und nachvollziehbar zu
begriinden.

(4) Sofern keine Verweigerungsgriinde gemill Abs. 3 vorliegen, hat der Verteilernetzbetreiber
innerhalb einer Frist von vier Wochen nach vollstindiger Anzeige durch den Netzbenutzer mit einer
Anschlussbestitigung zu reagieren. In dieser Bestétigung hat der Verteilernetzbetreiber den jeweiligen
Netzbenutzer iiber die wesentlichen Inhalte der Allgemeinen Netzbedingungen zu informieren sowie
transparente Informationen iiber die geltenden Systemnutzungsentgelte und Abgaben zur Verfiigung zu
stellen.

(5) Photovoltaikanlagen mit einer netzwirksamen Leistung bis 15 kW, die iiber einen bestehenden
Bezugsanschluss eines Netzbenutzers an das Netz angeschlossen werden, sind zu 100% des vereinbarten
Ausmafles der Netznutzung fiir die Entnahme, maximal jedoch 15kW, an das Verteilernetz
anzuschlieBen, ohne dass dafiir ein zusitzliches Netzanschlussentgelt anfillt. Sofern keine
Verweigerungsgriinde gemi3 Abs. 3 vorliegen, haben diese Anlagen — unbeschadet der geltenden
Marktregeln — ein Recht auf Einspeisung der eigenerzeugten Energie in das Netz im Ausmal} von bis zu
100% des vereinbarten AusmafBes der Netznutzung fiir die Entnahme, maximal jedoch 15kW
netzwirksame Leistung, wobei das Recht auf Spitzenkappung des Netzbetreibers gemdfl § 101 Abs. 2
bestehen bleibt.
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(6) Stromerzeugungsanlagen auf Basis erneuerbarer Energietrager, die iiber einen bestehenden
Bezugsanschluss eines Netzbenutzers auf den Netzebenen 5 bis 7 an das Netz angeschlossen werden und
auf die Abs. 5 nicht anwendbar ist, sind zu 100% des vereinbarten Ausmafles der Netznutzung fiir die
Entnahme an das Verteilernetz anzuschlieBen. Das Netzanschlussentgelt fillt in diesem Fall nur fiir die
iiber 15 kW hinausgehende netzwirksame Leistung an und reduziert sich um 85% gegeniiber dem gemaf
§ 130 Abs. 5 ermittelten Betrag. Die Regulierungsbehorde kann in Verordnungen gemél § 130 Abs. 4
von der nach diesem Absatz festgelegten Reduktion abweichen. Sofern keine Verweigerungsgriinde
gemil Abs. 3 vorliegen, haben diese Anlagen — unbeschadet der geltenden Marktregeln — ein Recht auf
Einspeisung der eigenerzeugten Energie in das Netz im Ausmal} von bis zu 70% des vereinbarten
Ausmalles der Netznutzung fiir die Entnahme, wobei das Recht auf Spitzenkappung des Netzbetreibers
gemill § 101 Abs. 1 und 2 bestehen bleibt.

Netzanschlusspunkt und Netzebenenzuordnung

§97. (1) Beim Anschluss von Stromerzeugungsanlagen, Energiespeicheranlagen und
Verbrauchsanlagen hat der Netzbetreiber den Netzanschlusspunkt auf Basis der netzwirksamen Leistung
nach folgenden GroBenklassen festzulegen:

1. netzwirksame Leistung von bis zu 100 kW: Netzebene 7;

2. netzwirksame Leistung von mehr als 100 kW bis zu 400 kW: Netzebene 6;

3. netzwirksame Leistung von mehr als 400 kW bis zu 5000 kW: Netzebene 5;

4. netzwirksame Leistung von mehr als 5000 kW bis zu 200 MW: Netzebene 4 oder 3.

(2) Bei einem Anschluss auf Netzebene 6 ist der Anschluss entweder an die zur Anlage des
Netzbenutzers nichstgelegene bestehende Transformatorstation oder an eine im Vergleich dazu zur
Anlage des Netzbenutzers nédher liegende neu zu errichtende Transformatorstation vorzunehmen. In
Féllen des Anschlusses auf Netzebene 4 ist der Anschluss entweder an das zur Anlage des Netzbenutzers
nichstgelegene bestehende Umspannwerk oder an ein im Vergleich dazu zur Anlage des Netzbenutzers
niher liegendes neu zu errichtendes Umspannwerk vorzunehmen.

(3) Eine von Abs. 1 oder 2 abweichende Festlegung ist zuldssig, wenn dies aus technischen Griinden
zwingend erforderlich ist oder zwischen dem Anschlusswerber und dem Netzbetreiber einvernehmlich
vereinbart wird. Gegeniiber dem Anschlusswerber ist eine solche Abweichung transparent und
nachvollziehbar darzulegen.

(4) Anschlusswerber kénnen im Rahmen der Vorgaben der Verordnung geméaB § 93 Abs. 1 einen
vom Netzbetreiber festgelegten Netzanschlusspunkt abweichenden Netzanschlusspunkt begehren
(alternativer Netzanschlusspunkt), wenn sie die dadurch entstehenden Mehrkosten tragen.

(5) Ubertragungsnetzbetreiber haben weder das Recht, den Netzanschluss eines Netzbenutzers unter
Berufung auf mogliche kiinftige Einschrinkungen der verfiigbaren Netzkapazititen abzulehnen, noch das
Recht, die Einrichtung eines neuen Netzanschlusspunktes mit der Begriindung abzulehnen, dass hierdurch
zusétzliche Kosten als Folge der notwendigen Kapazititserhohung fiir die in unmittelbarer Nédhe des
Netzanschlusspunktes befindlichen Netzteile entstiinden.

Anzeige neuer Betriebsmittel

§98. (1) Netzbenutzer sind verpflichtet, dem Netzbetreiber den Anschluss neuer
Stromerzeugungsanlagen bzw. Stromerzeugungseinheiten, Energiespeicheranlagen und
Verbrauchsanlagen bzw. Verbrauchseinheiten sowie deren dauerhafte Auflerbetriebnahme anzuzeigen,
sofern diese iiber keinen eigenen Zihlpunkt verfiigen. Der Netzbetreiber hat die anzeigepflichtigen
Informationen an den Lieferanten des betreffenden Netzbenutzers weiterzuleiten.

(2) Die Regulierungsbehorde hat durch Verordnung zu bestimmen, welche Arten von
Stromerzeugungsanlagen bzw. Stromerzeugungseinheiten, Energiespeicheranlagen und
Verbrauchsanlagen bzw. Verbrauchseinheiten anzeigepflichtig sind und allfillige Schwellenwerte fiir die
Anzeigepflicht festzulegen. In der Verordnung ist auch zu bestimmen, bis wann die Anzeige zu erfolgen
hat und auf welche Informationen sich die Anzeigepflicht erstreckt.

(3) Fiir Haushaltskundinnen und Haushaltskunden ist der Anschluss der in § 54 Abs. 2 angefiihrten
Betriebsmittel jedenfalls anzeigepflichtig.
Transparenz und Reservierung verfiigharer Netzanschlusskapazitiiten

§ 99. (1) Die Netzbetreiber haben zuldssige, verfiigbare und gebuchte Netzanschlusskapazititen fiir
Stromerzeugungs-, Verbrauchs- und Energiespeicheranlagen je Umspannwerk (Netzebene 4) und so
rasch wie moglich, langstens binnen drei Jahren ab Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes, je
Transformatorstation (Netzebene 6) auf der gemeinsamen Internetplattform gemd § 117 zu
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veroffentlichen und  quartalsweise zu  aktualisieren. Die  Netzanschlusskapazititen  fiir
Stromerzeugungsanlagen sind getrennt nach Erzeugungstechnologie auszuweisen. Auf die tatsichliche
Verfiigbarkeit der verdffentlichten Netzanschlusskapazititen besteht kein Rechtsanspruch. Die
Netzbetreiber haben der Regulierungsbehorde die erstmalige Verdffentlichung anzuzeigen.

(2) Die begehrte Netzanschlusskapazitidt kann innerhalb eines Monats ab Beantwortung des
Netzanschlussbegehrens durch den Netzbetreiber durch Leistung einer Anzahlung (Reugeld) auf das
(voraussichtliche) Netzanschlussentgelt reserviert werden. Weitere Festlegungen zur Anzahlung kdnnen
in den Allgemeinen Netzbedingungen gemél § 92 erfolgen. Die Reservierung erlischt und die Anzahlung
verfillt, wenn die begehrte Netzanschlusskapazitit nicht innerhalb von zwdlf Monaten ab Reservierung in
Anspruch genommen wird, es sei denn, der Netzanschlusswerber kann glaubhaft machen, dass die
Ursache fiir die Nichtinanspruchnahme auflerhalb seines Einflussbereichs liegt und das Vorhaben
innerhalb angemessener Frist abgeschlossen werden kann. Anzahlungen, die auf Grund dieser
Bestimmung verfallen, flieBen dem im Rahmen der EAG-Foérderabwicklungsstelle eingerichteten
Fordermittelkonto gemif3 § 77 EAG zu.

(3) Die Regulierungsbehorde hat eine Verordnung zu erlassen, in der die Methode fiir die
Berechnung und ein einheitliches Format fiir die Darstellung der verfiigbaren und gebuchten
Netzanschlusskapazitdten festgesetzt wird. Die Verordnung hat sicherzustellen, dass Netzkapazititen
bestmoglich geniitzt werden. Die Berechnung hat die zeitliche Korrelation von Leistungsspitzen
(Gleichzeitigkeiten und Nichtgleichzeitigkeiten) abzubilden, wobei die dimensionierungsrelevante
netzwirksame Leistung mafBgeblich ist. Vertraglich oder technisch gesicherte Flexibilititen sind zu
beriicksichtigen.

(4) Als Reihungskriterium flir Netzanschlussbegehren gilt der Zeitpunkt des Vorliegens aller
erforderlichen Genehmigungen und Bewilligungen der jeweils zustindigen Behorden. Im Fall von
Anlagen, fiir deren Errichtung keine behordliche Genehmigung erforderlich ist, gilt der Zeitpunkt der
Antragstellung an den Netzbetreiber als Reihungszeitpunkt, sofern die Antragstellerin oder der
Antragsteller fiir den Fall, dass sie oder er nicht selbst Eigentiimer des Grundstiicks ist, einen Nachweis
liber die Zustimmung der Eigentimerin oder des Eigentiimers des Grundstiicks, auf dem die
Stromerzeugungsanlage errichtet wird, erbringt.

4. Abschnitt
Netzzugang

Geregeltes Netzzugangssystem

§100. (1) Die Netzzugangsberechtigten haben das Recht, auf Grundlage der von der
Regulierungsbehdrde bestimmten sowie genehmigten Allgemeinen Netzbedingungen und den
bestimmten Systemnutzungsentgelten das Netz zu nutzen und konnen zu diesem Zweck beim
Netzbetreiber Netzzugang begehren.

(2) Elektrizitdtsunternechmen koénnen den Netzzugang im Namen ihrer Kundinnen und Kunden
begehren.

(3) Netzbetreiber sind verpflichtet, mit Netzzugangsberechtigten privatrechtliche Vertrige iiber den
Netzzugang abzuschliefen und ihnen den Netzzugang zu den vertraglich vereinbarten Konditionen, den
bestimmten  bzw. genchmigten  Allgemeinen  Netzbedingungen und den  bestimmten
Systemnutzungsentgelten zu gewdhren.

Spitzenkappung

§ 101. (1) Im Fall eines neuen oder wesentlich gednderten Netzzugangs einer Windkraftanlage oder
nach Ablauf des Zeitraums gemil § 103 Abs. 2 hat der Netzbetreiber ab dem 1. Janner 2027 nach
Mafgabe der Abs. 4 bis 6 das Recht, die netzwirksame Leistung dauerhaft dynamisch zu begrenzen
(Spitzenkappung). Das AusmalBl der Spitzenkappung darf nicht mehr als 1% der von einer mit
Verordnung des Bundesministers fiir Wirtschaft, Energie und Tourismus festzulegenden Referenzanlage
mit vollem Netzzugang erzeugten Jahresenergiemenge betragen und 15% der Maximalkapazitit der
Referenzanlage nicht {iberschreiten. Die Referenzanlage ist auf Basis eines oder mehrerer Gutachten zu
bestimmen, wobei die Grundsitze des §47 Abs.2 EAG sinngemédl anzuwenden sind und
standortbedingten unterschiedlichen Stromertrigen Rechnung zu tragen ist. Sobald die Ansteuerbarkeit
hergestellt ist, hat der Netzbetreiber die netzwirksame Leistung unter Beriicksichtigung des
Maximierungsgebots gemédf3 Abs. 4 dynamisch vorzugeben.

(2) Im Fall eines neuen oder gednderten Netzzugangs einer Photovoltaikanlage oder nach Ablauf des
Zeitraums gemdB3 § 103 Abs. 2 hat der Netzbetreiber nach Mallgabe der Abs. 3 bis 6 das Recht, die
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netzwirksame Leistung dauerhaft statisch oder dynamisch zu begrenzen, wobei die netzwirksame
Leistung in diesem Fall 70% der Modulspitzenleistung nicht unterschreiten darf. Sobald die
Ansteuerbarkeit hergestellt ist, hat der Netzbetreiber die netzwirksame Leistung unter Beriicksichtigung
des Maximierungsgebots geméll Abs. 3 dynamisch vorzugeben.

(3) Im Fall der dynamischen Vorgabe der netzwirksamen Leistung hat der Netzbetreiber die
Leistungsvorgabe so auszugestalten, dass nach Mafigabe der erwarteten Netzsituationen die bestehenden
Netzkapazititen unter Beriicksichtigung geltender Sicherheitsanforderungen maximal genutzt werden.

(4) Das Recht auf Spitzenkappung gemi3 Abs. 1 und 2 besteht nicht, wenn der einspeisende
Netzbenutzer

1. fir die Kosten zur Herstellung eines unbeschrinkten Netzanschlusses aufgekommen ist (§ 97
Abs. 4 und § 104 Abs. 3), oder

2. zusitzlich zum Anschluss an das 6ffentliche Netz auch an eine Direktleitung angeschlossen ist,
tiber die er Strom abgibt, und die netzwirksame Leistung dadurch 85% der Maximalkapazitét der
Windkraftanlage bzw. 60% der Modulspitzenleistung der Photovoltaikanlage nicht {iberschreitet,

3. eine netzwirksame Leistung vereinbart hat, die 7 kW nicht iiberschreitet.

Im Fall von hybriden Stromerzeugungsanlagen, die der Spitzenkappung gemél Abs. 1 und Abs. 2
unterliegen, darf die netzwirksame Leistung den Mindestwert, der sich aus 85% der Maximalkapazitit der
Windkraftanlage oder Windkraftanlagen zuziiglich der 60% der Modulspitzenleistung der
Photovoltaikanlage oder Photovoltaikanlagen ergibt, nicht unterschreiten.

(5) Der von der Spitzenkappung betroffene einspeisende Netzbenutzer ist verpflichtet, nach Kénnen
und Vermdgen an der Vermeidung von Ausgleichsenergickosten im Zusammenhang mit der
Spitzenkappung mitzuwirken. Dazu hat der Netzbetreiber dem betroffenen einspeisenden Netzbenutzer
die Notwendigkeit, die voraussichtliche Dauer sowie das Ausmal} der Leistungsbegrenzung zum
frithestmdglichen Zeitpunkt in einem -einheitlichen, elektronischen und maschinenlesbaren Format
bekanntzugeben. Erfolgt die Benachrichtigung nach 9:00 Uhr des Vortages, hat der verursachende
Netzbetreiber die anfallenden Ausgleichsenergiekosten zu tragen. Die Benachrichtigung des
Netzbenutzers iiber die Spitzenkappung ist automatisiert auch an den Marktteilnehmer zu iibermitteln, bei
dem der betreffende Zahlpunkt organisiert ist.

(6) Der Netzbetreiber hat binnen vierundzwanzig Stunden nach der Leistungsbegrenzung in einem
standardisierten, offentlich zugénglichen elektronischen Format den Zeitraum und die Dauer der
MaBnahme, die abgeregelte Leistung und Energiemenge, die Begriindung der MaBlnahme sowie die
betroffene Anlagengruppe, getrennt nach Technologie und Groflenklasse, bekanntzugeben. Dem
einspeisenden Netzbenutzer ist jedenfalls einmal jahrlich eine Aufstellung tiber die individuell erfolgten
Begrenzungen samt einer Information iiber die Netzauslastung zur Verfiigung zu stellen. Eine
zusammenfassende Analyse dariiber hat die Regulierungsbehorde in ihren jahrlichen Tétigkeitsbericht
gemil § 28 Abs. 1 E-ControlG aufzunehmen.

(7) Der Bundesminister fiir Wirtschaft, Energie und Tourismus hat die Spitzenkappung geméaf
Abs. 1 und 2, den flexiblen Netzzugang im Verteilernetz gemaB § 103 und den flexiblen Netzzugang im
Ubertragungsnetz gemiB § 104 unter Heranziehung externer Fachexpertinnen und Fachexperten zwei
Jahre nach deren Inkrafttreten zu evaluieren. Der Bericht {iber die Ergebnisse der Evaluierung ist vom
Bundesminister fiir Wirtschaft, Energie und Tourismus in geeigneter Weise zu veroffentlichen. Die
EAG-Forderabwicklungsstelle und die Regulierungsbehdrde haben dem Bundesminister fiir Wirtschaft,
Energie und Tourismus sowie den beigezogenen Fachexpertinnen und Fachexperten die zu diesem Zweck
notwendigen Daten zu iibermitteln. Im Zuge der Evaluierung sind insbesondere die Wirkung der
Bestimmungen im Hinblick auf die Integration und Kostenentwicklung von Stromerzeugungsanlagen zu
priifen und allféllige Verbesserungspotentiale aufzuzeigen.

(8) Eine iiber das in Abs. 1 und 2 festgelegte Ausmal} hinausgehende Spitzenkappung unterliegt dem
Engpassmanagement gemaf § 140.

Verweigerung des Netzzugangs

§102. (1) Den Netzzugangsberechtigten kann der Netzzugang aufgrund mangelnder
Netzkapazititen, worunter auch auflergewdhnliche Netzzustéinde (Storfélle) fallen, verweigert werden,
wobei die verfligbaren Netzkapazititen unter Beriicksichtigung der Moglichkeit des § 101 Abs. 1 und 2
zu bestimmen sind. Die Verweigerung ist gegeniiber dem Netzzugangsberechtigten transparent und
nachvollziehbar zu begriinden.

(2) Soweit dem einspeisenden Netzzugangsberechtigten der Netzzugang nicht im begehrten Ausmal
oder im begehrten Zeitraum gewahrt werden kann, hat der Netzbetreiber die Moglichkeit eines flexiblen
Netzzugangs gemall § 103 bzw. eines beschriankten Netzzugangs gemal § 104 zu priifen.
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(3) Die Regulierungsbehdrde hat iiber Antrag desjenigen, der behauptet, durch die Verweigerung des
Netzzugangs in seinem gesetzlich eingerdumten Recht auf Gewahrung des Netzzugangs verletzt worden
zu sein, innerhalb eines Monats mit Bescheid festzustellen, ob die Voraussetzungen fiir die Verweigerung
eines Netzzugangs gemédll Abs. 1 vorliegen. Der Netzbetreiber hat das Vorliegen des
Verweigerungstatbestandes des Abs. 1 anhand objektiver, technisch und wirtschaftlich begriindeter
Kriterien transparent nachzuweisen. Die Regulierungsbehorde hat in jeder Lage des Verfahrens auf eine
giitliche Einigung zwischen Netzzugangsberechtigtem und Netzbetreiber hinzuwirken.

(4) Im Fall der Verweigerung hat der Netzbetreiber dem Netzzugangsberechtigten bekanntzugeben,
welche Maflnahmen zur Optimierung, zur Verstirkung oder zum Ausbau des Netzes erforderlich sind, um
dem Begehren auf Netzzugang nachzukommen und in welchem Zeitraum diese Maflnahmen gesetzt
werden. Diese MaBinahmen sind bei der Erstellung der Netzentwicklungsplane gemill den §§ 118 und
123 angemessen zu beriicksichtigen.

(5) Wird Betreibern von Ladepunkten der Zugang verweigert, ist die Information geméf Abs. 4
jedenfalls binnen vier Wochen bereitzustellen.

Flexibler Netzzugang im Verteilernetz

§ 103. (1) Im Fall eines neuen Netzzugangs eines einspeisenden Netzbenutzers oder einer Anderung
der netzwirksamen Leistung beim Netzzugang eines einspeisenden Netzbenutzers kann vertraglich
vorgesehen werden, dass der Verteilernetzbetreiber aufgrund mangelnder Netzkapazititen die maximale
netzwirksame Leistung statisch oder dynamisch vorgibt. Auf Verlangen von Betreibern von Erzeugungs-,
Verbrauchs- und Energiespeicheranlagen kann auch fiir diese eine statische oder dynamische Vorgabe der
netzwirksamen Leistung auch dauerhaft vertraglich vereinbart werden.

(2) Die Moglichkeit des Verteilernetzbetreibers geméfl Abs. 1 besteht nur, solange der Netzzugang
fiir die beantragte netzwirksame Leistung noch nicht in vollem Umfang gewédhrt werden kann, je nach
Netzebene gelten ab Vertragsabschluss folgende Fristen fiir die Gewédhrung des Netzzugangs in vollem
Umfang:

L. NEIZEDENE 3. 24 Monate;
2. Netzebene 4 Und S......oooivvoeiiiiiiiieeeeee e 18 Monate;
3. Netzebene 6 Und 7.....ccoooovieeiiiiiiceieecee e 12 Monate.

Die Fristen gemél Z 1 bis Z 3 verldngern sich um die Dauer der nachweislichen Verzégerung, hochstens
jedoch um insgesamt 24 Monate, sofern die notwendigen Verstirkungen oder Ausbauten des Netzes
innerhalb dieser Fristen aus Griinden, die nicht im Einflussbereich des Verteilernetzbetreibers liegen,
nicht erfolgen konnen. Fiir den Fall, dass der Netzbetreiber nach Ablauf dieser Frist erneut eine
Verzogerung auBlerhalb seines Einflussbereichs nachweisen kann, verldngert sich die Frist erneut um die
Dauer der nachweislichen Verzogerung, hochstens jedoch um weitere 12 Monate.

(3) Der Verteilernetzbetreiber hat die Leistungsvorgabe gemill Abs. 1 so festzulegen, dass nach
MaBgabe der erwarteten Netzsituationen die bestehenden Netzkapazititen unter Beriicksichtigung
geltender Sicherheitsanforderungen maximal genutzt werden.

(4) Der Verteilernetzbetreiber hat im Zeitraum gemid Abs.2 die zur Gewihrleistung des
Netzzugangs in vollem Umfang erforderlichen MaBnahmen zu setzen und den Netzbenutzer dariiber
transparent und nachvollziehbar zu informieren. Nach Ablauf des Zeitraums gemél Abs. 2 ist der
Netzzugang in vollem Umfang zu gewéhren.

(5) Die Regulierungsbehorde hat sicherzustellen, dass die Vorgabe der netzwirksamen Leistung
nicht zu Verzogerungen beim Netzausbau in den betroffenen Netzbereichen fiihrt. Dies hat, soweit
zutreffend, im Rahmen der Anzeige- bzw. Genehmigungsverfahren der Netzentwicklungspldne geméal
§§ 118 und 123 zu erfolgen.

Flexibler Netzzugang im Ubertragungsnetz

§ 104. (1) Unbeschadet des § 101 Abs. 1 und 2 kénnen Ubertragungsnetzbetreiber das garantierte
Ausmal des Netzzugangs von einspeisenden Netzbenutzern und Energiespeicheranlagen begrenzen oder
den Netzzugang vorbehaltlich betrieblicher Beschrankungen anbieten, sofern diese Begrenzungen oder
Beschrankungen von der Regulierungsbehdrde nach Mallgabe des Abs. 3 mit Bescheid genehmigt
wurden.

(2) Begrenzungen des garantierten Netzzugangs und betriebliche Beschrankungen sind so
festzulegen, dass nach Maflgabe der erwarteten Netzsituationen die bestehenden Netzkapazititen unter
Berticksichtigung geltender Sicherheitsanforderungen zu jeder Zeit maximal genutzt werden.
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(3) Ubertragungsnetzbetreiber stellen sicher, dass alle Begrenzungen des garantierten Netzzugangs
oder betriebliche Beschrinkungen auf der Grundlage transparenter und diskriminierungsfreier Verfahren
eingefiihrt werden und mit ihnen keine unzuldssigen Hindernisse fiir den Markteintritt geschaffen werden.
Tragt der Netzbenutzer im Fall notwendiger Begrenzungen oder Beschrinkungen aufgrund von
Engpéssen am Netzanschlusspunkt die Kosten der Herstellung des unbeschrénkten Anschlusses, gelten
keine Begrenzungen oder Beschriankungen.

(4) Verteilernetzbetreiber, die von Begrenzungen und Beschrinkungen gemill Abs. 1 betroffen sind,
konnen diese ohne Abgeltung von wirtschaftlichen Nachteilen und Kosten an die in ihrem Netzgebiet
angeschlossenen einspeisenden Netzbenutzer ausschlieSlich nach Maf3gabe des § 101 Abs. 1 und 2 sowie
des § 104 weiterreichen. Dariiberhinausgehende wirtschaftliche Nachteile und Kosten unterliegen dem
Engpassmanagement gemaf § 140.

Streitbeilegungsverfahren

§105. (1) In Streitigkeiten zwischen Netzzugangsberechtigten und Netzbetreibern iiber die
RechtméBigkeit der Verweigerung des Netzzugangs entscheidet — sofern keine Zustdndigkeit des
Kartellgerichtes gemdBl Kartellgesetz 2005 (KartG 2005), BGBL I Nr. 61/2005, vorliegt — die
Regulierungsbehorde.

(2) In allen {ibrigen Streitigkeiten

1. zwischen Netzzugangsberechtigten und Netzbetreibern iiber die aus diesem Verhiltnis
entspringenden Verpflichtungen,

2. zwischen dem unabhiingigen Netzbetreiber gemdB § 155 und dem Eigentiimer des
Ubertragungsnetzes gemal § 154,

3. zwischen dem vertikal integrierten Elektrizititsunternehmen und dem Ubertragungsnetzbetreiber
gemal § 158,

4. in Angelegenheiten der Abrechnung der Ausgleichsenergie, sowie

5. in Angelegenheiten der Spitzenkappung gemif § 101

entscheiden die Gerichte. Eine Klage eines Netzzugangsberechtigten gemil3 Z 1 sowie eine Klage gemif
Z2 bis 5 kann erst nach Zustellung des Bescheides der Regulierungsbehorde im
Streitschlichtungsverfahren innerhalb der in § 12 Abs. 4 E-ControlG vorgesehenen Frist eingebracht
werden. Falls ein Verfahren gemdBl Z 1 bei der Regulierungsbehdrde anhingig ist, kann bis zu dessen
Abschluss in gleicher Sache kein Gerichtsverfahren anhéngig gemacht werden.

(3) Unbeschadet der Bestimmung des Abs. 2 kann eine Klage des Netzzugangsberechtigten wegen
Anspriichen, die sich auf eine Verweigerung des Netzzugangs durch den Netzbetreiber griinden, erst nach
Rechtskraft der Entscheidung der Regulierungsbehdrde iiber die RechtméBigkeit der Verweigerung des
Netzzugangs eingebracht werden; bildet eine solche Entscheidung eine Vorfrage fiir das gerichtliche
Verfahren, so ist dieses bis zur Rechtskraft der Entscheidung der Regulierungsbehdrde zu unterbrechen.

2. Hauptstiick
Allgemeine Bestimmungen fiir den Netzbetrieb

Netzebenen und Netzbereiche

§ 106. (1) Als Netzebenen werden bestimmt:
1. Netzebene 1: Hochstspannung (380 kV und 220 kV, einschlieBlich 380/220-kV-Umspannung);
2. Netzebene 2: Umspannung von Hochst- zu Hochspannung;

3. Netzebene 3: Hochspannung (110 kV, einschlie8lich Anlagen mit einer Betriebsspannung
zwischen 36 kV und 220 kV);

4. Netzebene 4: Umspannung von Hochst- und Hoch- zu Mittelspannung;

5. Netzebene 5: Mittelspannung (mit einer Betriebsspannung zwischen mehr als 1kV bis
einschlieBlich 36 kV sowie Zwischenumspannungen);

6. Netzebene 6: Umspannung von Mittel- zu Niederspannung;
7. Netzebene 7: Niederspannung (1 kV und darunter).

(2) Die Netzbereiche sind in Anlage I festgelegt.
Allgemeine technische Anforderungen

§ 107. (1) Die Netzbetreiber legen der Regulierungsbehorde einen gemeinsamen Vorschlag fiir
allgemeine technische Anforderungen oder fiir die Methode zur Berechnung und Festlegung der
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allgemeinen technischen Anforderungen, die nach den auf Basis der Verordnung (EU) 2019/943
erlassenen Leitlinien und Netzkodizes nicht abschlieBend festgelegt und auszuarbeiten sind, vor.

(2) Der Vorschlag gemdfl Abs. 1 ist gemeinsam durch die Netzbetreiber nach Anhdrung und
Bertiicksichtigung der Stellungnahmen betroffener Marktteilnehmer auszuarbeiten.

(3) Die Regulierungsbehdrde ist verpflichtet, durch Verordnung die allgemeinen technischen
Anforderungen oder die Methode zur Berechnung und Festlegung der allgemeinen technischen
Anforderungen auf Grundlage des nach Abs. 1 und 2 erstellten Vorschlags zu bestimmen. Die
Verordnung ist fiir die Dauer von hochstens fiinf Jahren zu erlassen. Fiir eine Neuerlassung oder
Anderungen der Verordnung gelten Abs. 1 und 2.

Qualititsstandards fiir die Netzdienstleistung

§ 108. (1) Die Regulierungsbehdrde hat iiber die in diesem Gesetz festgelegten Aufgaben und
Pflichten der Netzbetreiber hinaus Standards fiir Netzbetreiber beziiglich der Sicherheit, Zuverldssigkeit
und Qualitdit der gegeniiber den Netzbenutzern und anderen Marktteilnehmern erbrachten
Dienstleistungen und Kennzahlen zur Uberwachung der Einhaltung der Standards mit Verordnung
festzulegen. Es sind etwaige Entschddigungs- und Erstattungsregelungen bei Nichteinhaltung der
Standards fiir Netzbetreiber in der Verordnung festzulegen, wenn die Einhaltung der festgelegten
Standards ansonsten nicht vollstandig gewéhrleistet ist.

(2) Diese Standards konnen insbesondere umfassen:

1. Sicherheit und Zuverldssigkeit des Netzbetriebes einschlieBlich Dauer und Hiufigkeit der
Versorgungsunterbrechungen sowie der einzuhaltenden maligeblichen Kennzahlen;

2. Fristen fiir die Dauer der Herstellung von Netzanschluss und Netzzugang sowie die Vornahmen
von Reparaturen bzw. die Ankiindigung von Versorgungsunterbrechungen;

. Fristen zur Beantwortung von Anfragen zur Erbringung der Netzdienstleistung;
. Beschwerdemanagement;
. die einzuhaltenden Kennzahlen betreffend die Spannungsqualitét;

. die einzuhaltenden Datenqualititsstandards hinsichtlich Dateniibermittlung, insbesondere in
Bezug auf Richtigkeit, Vollstdndigkeit und Rechtzeitigkeit, an Marktteilnehmer.

AN N AW

(3) Auf die in der Verordnung festzulegenden Standards fiir Netzbetreiber ist in deren Allgemeinen
Netzbedingungen zu verweisen, insoweit sie die Rechte und Pflichten des Netzbetreibers gegeniiber den
Netzzugangsberechtigten betreffen.

(4) Die Netzbetreiber haben die in der Verordnung festgelegten Kennzahlen jahrlich der
Regulierungsbehdrde zu ibermitteln und zu verdffentlichen. Die Regulierungsbehorde kann den
Ubermittlungszeitpunkt und die Form der Ubermittlung mit Verordnung festlegen.

Zihlpunkte

§ 109. (1) Netzbetreiber haben jedem Netzbenutzer fiir jede Messeinrichtung einen Zdhlpunkt je
Energieflussrichtung zuzuordnen. Jeder Zéhlpunkt ist zu Identifikationszwecken mit einer eindeutigen
Nummer (Zéhlpunktbezeichnung) zu versehen. Die Netzbetreiber haben den Netzbenutzern die ihnen
zugeordnete Zahlpunktbezeichnung auf Verlangen binnen eines Arbeitstages ab Anfrage durch den
Netzbenutzer bekanntzugeben.

(2) Die Netzbetreiber haben jeden Zihlpunkt einer Netzbenutzerkategorie zuzuordnen. Die
Regulierungsbehérde hat mit Verordnung Netzbenutzerkategorien, jeweils zumindest getrennt nach
Einspeisern und Entnehmern, festzulegen.

(3) Zahlpunkte sind grundsétzlich getrennt zu verrechnen. Dabei sind in einem Netzbereich liegende
Ziahlpunkte eines Netzbenutzers zu einem Summenzihlpunkt zusammenzufassen, wenn sie der
Anspeisung von endkundenseitig galvanisch oder transformatorisch verbundenen Anlagen dienen, die der
StraBenbahnverordnung 1999 (StrabVO 1999), BGBI. II Nr. 76/2000, in der Fassung der Verordnung
BGBI. II Nr. 127/2018, unterliegen. Ansonsten ist eine Zusammenfassung von Zahlpunkten nur zuldssig,
wenn die Entnahme bzw. die Einspeisung iiber denselben Netzanschlusspunkt des Netzbetreibers erfolgt.
Ziahlpunkte, die parallele Betriebsmittel der Endkundin oder des Endkunden erfassen, welche am selben
Netzanschlusspunkt mit dem o6ffentlichen Netz verbunden sind, sind zu einem Summenzdhlpunkt je
Energieflussrichtung zusammenzufassen. Erfolgt die Entnahme bzw. Einspeisung an unterschiedlichen
Netzanschlusspunkten, ist eine Zusammenfassung der Zahlpunkte zu einem Summenzahlpunkt
unzuléssig.

(4) Die Netzbetreiber haben fiir
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1. Zahlpunkte mit Entnahme, die an den Netzebenen 6 und 7 angeschlossen sind und die weniger
als 100 000 kWh Jahresverbrauch oder eine netzwirksame Leistung von weniger als 50 kW
aufweisen und

2. Zahlpunkte mit Einspeisung mit weniger als 100 000 kWh jahrlicher Einspeisung oder weniger
als 50 kW netzwirksamer Leistung

unter Beriicksichtigung der in der Verordnung gemifl Abs. 2 festgelegten Netzbenutzerkategorien
standardisierte Lastprofile zu erstellen, zuzuweisen und zu ver6ffentlichen. Diese Zuweisung ist dem
betroffenen Netzbenutzer mitzuteilen. Die standardisierten Lastprofile sind durch die Netzbetreiber
zumindest alle fiinf Jahre oder auf Aufforderung der Regulierungsbehdrde zu aktualisieren.

Abrechnungspunkte

§ 110. (1) Auf Verlangen des Netzbenutzers ist fiir Betriebsmittel (§ 98) in der Anlage des
Netzbenutzers jeweils ein zusétzlicher Zahlpunkt zur Erfassung der von diesen erzeugten und
verbrauchten Energiemengen vorzusehen, wobei jene Zdhlpunkte, denen aus dem Netz entnommene bzw.
eingespeiste Energiewerte zuzuordnen ist, Bilanzgruppen zugeordnet sein miissen (Abrechnungspunkte).

(2) Netzbenutzer haben das Recht, flir Abrechnungspunkte separate Stromliefer- und
Abnahmevertriage abzuschlieBen.

Messkonzepte

§ 111. (1) Sind in der Anlage eines Netzbenutzers mehrere Messeinrichtungen fiir die Abrechnung
oder fiir die Festlegung von Herkunftsnachweisen relevant, haben Netzbenutzer und Netzbetreiber ein
Messkonzept zu vereinbaren, welches insbesondere umfasst:

1. eine Beschreibung der Gesamtanordnung der Anlage des Netzbenutzers,

2. die Zuordnung von Messeinrichtungen zu Teilen der Anlage,

3. die Zuordnung von Abrechnungspunkten zu Teilen der Anlage und

4. Methoden und/oder Rechenregeln zur Zuweisung von Energie innerhalb der Anlage.

(2) Die Regulierungsbehorde hat in den technischen und organisatorischen Regeln unter
Beriicksichtigung des Abs.1 Vorgaben fiir Messkonzepte festzulegen. Die Methoden und/oder
Rechenregeln zur Ermittlung der von Messeinrichtungen erfassten oder diesen zuzuordnenden Zahlwerte
sind von der Regulierungsbehdrde so festzulegen, dass die Bilanz aller Zahlwerte in jedem fiir die
Abrechnung relevanten Zeitintervall dem Austausch mit dem offentlichen Netz (Einspeisung oder
Entnahme) entspricht. Dabei ist so vorzugehen, dass dem Netzbenutzer keine ungerechtfertigten
Nachteile in Hinblick auf Eigenversorgung und Systemnutzungsentgelte entstehen. Bei der Zuordnung
von Messeinrichtungen geméll Abs. 1 Z 2 ist darauf zu achten, dass abrechnungsrelevante Energiewerte
und Herkunftsnachweise eindeutig zugeordnet werden konnen. Im Falle des Abs. 1 Z 3 ist darauf zu
achten, dass jede aus dem Netz bezogene und eingespeiste Energie eindeutig zuordenbar ist und
Doppelverrechnungen ausgeschlossen sind. Die nach Abs. 1 Z 4 vorgesehenen Methoden und/oder
Rechenregeln haben, soweit dies mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand darstellbar ist, auch
zeitversetzte Energiefliisse aus stationdren und mobilen Energiespeichern zu beriicksichtigen, wobei die
auf diesem Wege ermittelten Energiemengen fiir die Zwecke dieses Bundesgesetzes, des EAG und des
OSG 2012 sowie fiir die Ausstellung und Entwertung von Herkunftsnachweisen als Messwerte gelten.

(3) Die Regulierungsbehdrde hat im Rahmen der technischen und organisatorischen Regeln unter
Beriicksichtigung des Abs. 1 jedenfalls zuldssige standardisierte Messkonzepte festzulegen.

(4) Kommt ein standardisiertes Messkonzept zur Anwendung oder wird ein nicht standardisiertes
Messkonzept zwischen Netzbenutzer und Netzbetreiber vereinbart, sind durch den Netzbetreiber
zusétzliche Messeinrichtungen vorzusehen. Die Kosten zusdtzlicher Messeinrichtungen tragt der
Netzbenutzer.

(5) Fiir Energiefliisse iiber stationdre und mobile Energiespeicher hat die Regulierungsbehdrde
pauschalierende Rechenregeln, einschlieBlich Verlustannahmen und unterschiedliche Speicherklassen,
festzulegen. Dabei ist vorzusehen, dass rechnerisch zugeordnete Energiemengen nur fiir einen begrenzten
Zeitraum vortragsfahig sind und im Falle von Abweichungen der physische Messwert mal3geblich ist.
Soweit hiefiir zusétzliche Informationen, wie zweck- oder nutzungsbezogene Entladeinformationen,
erforderlich sind, hat die Regulierungsbehdrde auch die dafiir zu verwendenden Datenformate und
Kommunikationsschnittstellen festzulegen. Messkonzepte, deren Anwendung solche zusétzlichen
Informationen voraussetzt, sind erst anzuwenden, wenn die notwendigen Kommunikationsschnittstellen
verfiigbar sind.

(6) Die Regulierungsbehorde hat sechs Monate nach Inkrafttreten dieser Bestimmung in den
technischen und organisatorischen Regeln, Vorgaben zu Messkonzepten gemél Abs. 2 zu definieren und
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standardisierte Messkonzepte gemdB Abs. 3 festzulegen. Netzbetreiber ermoglichen den Einsatz der
standardisierten Messkonzepte spétestens 12 Monate nach Inkrafttreten dieser Bestimmung.

Witterungsabhéngiger Freileitungsbetrieb

§ 112. (1) Netzbetreiber sind berechtigt, die von ihnen betriebenen elektrischen Leitungsanlagen
unter Einhaltung der Vorgaben des Elektrotechnikgesetzes 1992 (ETG 1992), BGBI. Nr. 106/1993, und,
soweit anwendbar, der Elektrotechnikverordnung 2020, BGBI. II Nr. 308/2020, im witterungsabhéngigen
Freileitungsbetrieb zu betreiben, sofern die Immission von Magnetfeldern im Bereich von Objekten mit
sensibler Nutzung den Effektivwert von 100 Mikrotesla (uT) nicht iiberschreitet.

(2) Der witterungsabhéngige Freileitungsbetrieb von elektrischen Leitungsanlagen, die sich auf zwei
oder mehrere Bundeslinder erstrecken, ist dem Bundesminister fiir Wirtschaft, Energie und Tourismus
und den zustindigen Landesregierungen anzuzeigen. Die Netzbetreiber haben dem Bundesminister fiir
Wirtschaft, Energie und Tourismus zumindest alle fiinf Jahre einen Bericht iiber das Ausmal} des
witterungsabhéngigen Freileitungsbetriebes und den dadurch erzielten Beitrag zur Versorgungssicherheit
zu legen.

(3) (Grundsatzbestimmung) Der witterungsabhingige Freileitungsbetrieb von elektrischen
Leitungsanlagen, die sich nicht auf zwei oder mehrere Bundeslédnder erstrecken, ist der zustindigen
Landesregierung anzuzeigen. Die Ubertragungsnetzbetreiber haben der zustindigen Landesregierung
zumindest alle fiinf Jahre einen Bericht iber das Ausmal} des witterungsabhéngigen Freileitungsbetriebes
und den dadurch erzielten Beitrag zur Versorgungssicherheit zu legen.

3. Hauptstiick
Betrieb von Verteilernetzen

Ausiibungsvoraussetzungen fiir den Betrieb von Verteilernetzen

§ 113. (Grundsatzbestimmung) (1) Der Betrieb eines Verteilernetzes innerhalb eines Bundeslandes
bedarf einer Konzession.

(2) Die Ausfiihrungsgesetze haben insbesondere die Konzessionsvoraussetzungen und die
Parteistellung bei der Konzessionserteilung sowie die flir die Erteilung einer Konzession fiir den Betrieb
von Verteilernetzen erforderlichen besonderen Verfahrensbestimmungen zu regeln.

Ubergang und Erloschen der Berechtigung zum Betrieb von Verteilernetzen

§ 114. (Grundsatzbestimmung) (1) Die Ausfiihrungsgesetze haben als Endigungstatbestéinde einer
Konzession fiir ein Verteilernetz vorzusehen:

1. die Entziehung,

2. den Verzicht,

3. den Untergang des Unternehmens sowie
4. den Konkurs des Rechtstragers.

(2) Die Entziehung ist jedenfalls dann vorzusehen, wenn der Konzessionstrager seinen Pflichten
nicht nachkommt und eine géinzliche Erfiillung der dem Verteilernetzbetreiber auferlegten
Verpflichtungen auch nicht zu erwarten ist oder der Verteilernetzbetreiber dem Auftrag der Behorde auf
Beseitigung der hindernden Umsténde nicht nachkommt.

(3) Die Ausfiihrungsgesetze haben vorzusehen, dass bei der Ubertragung von Unternehmen und
Teilunternehmen durch Umgriindung (insbesondere durch Verschmelzungen, Umwandlungen, Einbrin-
gungen, Zusammenschliissen, Spaltungen und Realteilungen) die zur Fortflihrung des Betriebes
erforderlichen Konzessionen auf den Nachfolgeunternehmer iibergehen, wobei die bloBe Umgriindung
keinen Endigungstatbestand darstellt und insbesondere keine Entziehung rechtfertigt. Vorzusehen ist
weiters, dass der Nachfolgeunternehmer der Landesregierung den Ubergang unter Anschluss eines
Firmenbuchauszugs und der zur Herbeifiihrung der Eintragung im Firmenbuch eingereichten Unterlagen
in Abschrift innerhalb angemessener Frist anzuzeigen hat.

Pflichten der Verteilernetzbetreiber

§ 115. Verteilernetzbetreiber sind insbesondere verpflichtet:

1. ihre Verteilernetze unter wirtschaftlichen Bedingungen und im Sinne der Ziele gemiB § 5 sowie
der nationalen und europdischen Klima- und Energieziele sicher und zuverlédssig zu betreiben, zu
warten sowie vorausschauend zu optimieren, zu verstiarken und auszubauen;

2. das Diskriminierungsverbot gemif § 91 zu befolgen;
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. der Anschlusspflicht gemafl § 95 und den Vorgaben zum geregelten Netzzugangssystem gemaf

§ 100 nachzukommen;

. den Netzbenutzern die Allgemeinen Netzbedingungen, die geltenden Systemnutzungsentgelte

sowie weitere Informationen zur Verfligung zu stellen, die diese fiir einen effizienten
Netzanschluss und Netzzugang bendtigen, sowie diese auf der gemeinsamen Internetplattform
der Verteilernetzbetreiber geméf § 117 zu verdffentlichen;

. Netzbenutzern Zahlpunkte gemiB3 § 109, Abrechnungspunkte geméfl § 110 und Messkonzepte

gemil3 § 111 zuzuordnen; Zahlpunkten sind gemiB3 § 109 Abs. 4 standardisierte Lastprofile
zuzuordnen;

. die Systemnutzungsentgelte geméfl § 127 Abs. 2 sowie damit zusammenhidngende Steuern,

Abgaben und Forderbeitrage gemifl EAG einzuheben;

.einen Netzentwicklungsplan fiir das Verteilernetz gemédf § 118 zu erstellen und bei der

Regulierungsbehorde anzuzeigen, wenn an das Netz mindestens 25 000 Z&hlpunkte
angeschlossen sind;

. Flexibilitatsleistungen einschlieflich Engpassmanagement fiir ihren Bedarf geméB § 139 unter

Anwendung der §§ 101, 103 und Netznutzungsentgelten fiir unterbrechbare und/oder regelbare
Leistung gemal § 128 Abs. 3 zu den geringsten Kosten zu beschaffen;

. die fiir ihr Netz benétigten nicht frequenzgebundenen Systemdienstleistungen gemal3 § 141 zu

beschaffen;

alle nétigen Schritte zu setzen, um den Vorgaben zur Anmeldung, zum Wechsel und zur
Abmeldung von Stromliefervertrigen gemdfl den §§ 25 und 26 sowie zur Abmeldung von
Zahlpunkten zu entsprechen;

die zur Erfiillung ihrer Aufgaben erforderlichen Vertrige mit anderen Netzbetreibern und
Marktteilnehmern zu schlieBen und darin auch die notwendigen Regeln fiir die Datenverwaltung
und den Datenaustausch vorzusehen, wobei auf eine Erhohung des Automatisierungs- und
Harmonisierungsgrades unter Beriicksichtigung von Sicherheitsstandards hinzuwirken ist;

die zur Durchfiihrung der Berechnung und Zuordnung der Ausgleichsenergie erforderlichen
Daten zur Verfiigung zu stellen, wobei insbesondere jene Energiewerte zu iibermitteln sind, die
fiir die Berechnung der Fahrplanabweichungen und der Abweichung vom Lastprofil jeder
Bilanzgruppe benétigt werden;

zur Zusammenarbeit mit dem Bilanzgruppenkoordinator, den Bilanzgruppenverantwortlichen
und sonstigen Marktteilnehmern bei der Aufteilung der sich aus der Verwendung von
standardisierten Lastprofilen ergebenden Differenzen nach Vorliegen der relevanten
Energiewerte;

zur Fihrung einer Evidenz {iber alle in ihrem Netz titigen Bilanzgruppen,
Bilanzgruppenverantwortlichen, Lieferanten und Formen der gemeinsamen Energienutzung;

zur Messung von Energiefliissen je Zahlpunkt, zur Priifung der Plausibilitdt der Energiewerte und
zur Weitergabe von Daten im erforderlichen Ausmal an die relevanten Marktteilnehmer;

zur Durchfithrung eines laufenden Netzmonitorings unter Heranziehung relevanter Daten wie
insbesondere jener aus intelligenten Messgerdten geméal § 54;

zur regelmifBigen Durchfiihrung von Netzsicherheitsanalysen, wobei die relevanten Daten mit
anderen relevanten Netzbetreibern und dem Regelzonenfiihrer effizient auszutauschen sind;

eine besondere Bilanzgruppe fiir die Ermittlung der Netzverluste, die nur die dafiir notwendigen
Kriterien einer Bilanzgruppe zu erfiillen hat, einzurichten und die zur Deckung dieser Verluste
erforderliche Energie nach transparenten, nicht diskriminierenden und marktorientierten
Verfahren zentral durch den Regelzonenfiihrer auf Grundlage von Prognosen der Netzbetreiber
und unter Beriicksichtigung der Kosteneffizienz zu beschaffen;

zur Bekanntgabe der eingespeisten Menge an Strom aus erneuerbaren Quellen unter Angabe der
jeweiligen Erzeugungstechnologie an die Regulierungsbehorde;

den Ubertragungsnetzbetreiber zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses iiber den Netzzugang
iiber die geplante Errichtung von Stromerzeugungsanlagen mit einer Maximalkapazitdt von {iber
1 MW und von Energiespeicheranlagen mit einer Leistung von iiber 1 MW zu informieren;

der Regulierungsbehdrde Auskunft iiber Netzanschlussbegehren und Netzanschlussanzeigen zu
geben. Das betrifft insbesondere auch Informationen iiber die Maximalkapazitit, die
netzwirksame Leistung sowie iiber abgelehnte und abgeschlossene Netzanschluss- und
Netzzugangsvertrage einschlieBlich Leistungsvorgaben (flexible Netzanschliisse) samt allfélligen
Fristen fiir bevorstehende Anschliisse;
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22. mit den Ubertragungsnetzbetreibern gemiB Art. 57 der Verordnung (EU) 2019/943 bei der
Planung und dem Betrieb ihrer Netze zu kooperieren, insbesondere bei der wirksamen
Beteiligung von Marktteilnehmern, die an ihr Netz angeschlossen sind, am Endkunden-,
GrofBhandels- und Regelreservemarkt sowie bei der Erstellung der Netzentwicklungspldne geméaf
den §§ 118 und 123;

23. zur Digitalisierung des Verteilernetzbetriebs unter Einhaltung von Sicherheitsstandards;

24. bei der Beschaffung von Systemdienstleistungen Aggregatoren, die im Bereich der Laststeuerung
tatig sind, auf Grundlage ihrer technischen Féhigkeiten diskriminierungsfrei neben Erzeugern zu
behandeln;

25. mit den Unternehmen, die Eigentiimer von 6ffentlich zugénglichen und privaten Ladepunkten,
auch solchen mit intelligenten und bidirektionalen Ladefunktionen gemaf3 Art. 20a der Richtlinie
(EU) 2018/2001, sind bzw. solche Ladepunkte entwickeln, betreiben oder verwalten,
diskriminierungsfrei zusammenzuarbeiten, auch in Bezug auf den Netzanschluss;

26. verfiigbare europdische und internationale Forder- und Finanzierungsinstrumente in vollem
Umfang in Anspruch zu nehmen.

Recht zum Netzanschluss

§116. (1) Der Verteilernetzbetreiber ist — unbeschadet der Bestimmungen betreffend
Direktleitungen, geschlossener Verteilernetze sowie bestehender Netzanschlussverhéltnisse — berechtigt,
innerhalb des von seinem Verteilernetz abgedeckten Gebietes alle Endkundinnen und Endkunden,
Betreiber von Energiespeicheranlagen sowie Erzeuger an sein Netz anzuschlieBen (Recht zum
Netzanschluss).

(2) Vom Recht gemdB Abs.1 sind jene Endkundinnen und Endkunden, Betreiber von
Energiespeicheranlagen sowie Erzeuger ausgenommen, denen bzw. von denen elektrische Energie mit
einer Nennspannung von iiber 110 kV iibergeben wird.

Gemeinsame Internetplattform

§ 117. (1) Verteilernetzbetreiber haben bis 1. Janner 2026 eine gemeinsame Internetplattform
einzurichten. Die Internetplattform ist benutzerfreundlich einzurichten und dem Stand der Technik
entsprechend zu gestalten. Die FEinrichtung ist der Regulierungsbehdrde anzuzeigen. Die
Regulierungsbehorde hat den Link zur gemeinsamen Internetplattform auf ihrer Website zu
veréffentlichen. Die Verpflichteten haben der Regulierungsbehorde den fiir Veroffentlichungen geméaf
Abs. 3 Z 8 erforderlichen elektronischen Zugang einzurdumen.

(2) Bei Errichtung und Betrieb der gemeinsamen Internetplattform sind die geltenden
datenschutzrechtlichen Bestimmungen sowie der Schutz von Geschifts- und Betriebsgeheimnissen zu
beachten.

(3) Jedenfalls auf der gemeinsamen Internetplattform zu verdffentlichen und nach einer Anderung zu
aktualisieren sind:

1. die giiltigen Allgemeinen Netzbedingungen fiir das Verteilernetz samt allfilligen genehmigten
erginzenden Bestimmungen gemil §§ 92 und 93;

2. zuldssige, verfiigbare und gebuchte Netzanschlusskapazititen fiir Stromerzeugungs-, Verbrauchs
und Energiespeicheranlagen geméaf § 99;

. die Netzentwicklungspléne fiir das Verteilernetz gemil § 118;
. die geltenden Systemnutzungsentgelte;
. Links zu den geltenden Marktregeln;

.die in den Netzentwicklungsplanen gemil § 118 Abs.3 Z 11 oder § 123 Abs.3 Z4
ausgewiesenen geeigneten Standorte fiir einen systemdienlichen Betrieb von Energiespeicher-
und Stromerzeugungsanlagen;

7. Vergleichskennzahlen von Verteilernetzbetreibern mit mindestens 10 000 Zahlpunkten sowie,

soweit verfiigbar, von vergleichbaren europdischen Verteilernetzbetreibern.

AN W B~ W

(4) Die Verpflichteten gemafl Abs. 1 kdnnen gemeinsam einen Dritten mit der Einrichtung und dem
Betrieb der Plattform beauftragen. Machen die Netzbetreiber von dieser Mdglichkeit Gebrauch, haben sie
jedenfalls sicherzustellen, dass die zu beauftragende Stelle in der Lage ist, die zu iibertragenden Aufgaben
unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zu erfiillen. Die Beauftragung ist der Regulierungsbehorde
anzuzeigen. Eine Beauftragung ldsst die Verantwortlichkeit der Verpflichteten geméll Abs. 1 fiir die
Erfiillung der ihnen gesetzlich iibertragenen Aufgaben unberiihrt.
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(5) Die in Abs. 3 genannten Informationen sind den Landesregierungen sowie dem Bundesminister
fiir Wirtschaft, Energie und Tourismus in geeigneter Form zur Verfligung zu stellen.

(6) Die Regulierungsbehdrde legt Inhalt, Methodik und Form der Vergleichskennzahlen gemaR
Abs. 3 Z 7 unter angemessener Beriicksichtigung unterschiedlicher struktureller Rahmenbedingungen der
Verteilernetzbetreiber fest und verdffentlicht diese auf der gemeinsamen Internetplattform.
Verteilernetzbetreiber haben hiefiir erforderliche Daten unentgeltlich, elektronisch und in standardisierter
Form zu tibermitteln.

Netzentwicklungsplan fiir das Verteilernetz

§ 118. (1) Verteilernetzbetreiber, an deren Netz mindestens 1 000 Zéhlpunkte angeschlossen sind,
haben in jedem geraden Kalenderjahr einen Netzentwicklungsplan zu erstellen, der sich auf die aktuelle
Lage und die Prognosen im Bereich von Angebot und Nachfrage stiitzt. Der Planungshorizont betrigt
zehn Jahre.

(2) Ziel und Zweck des Netzentwicklungsplans ist insbesondere:

1. den Marktteilnehmern Angaben dariiber zu liefern, welche Maflnahmen zur Erhéhung der
Netzanschlusskapazititen, insbesondere von neuen Stromerzeugungsanlagen und neuen Lasten,
derzeit und bis wann zukiinftig durchgefiihrt werden;

2. fiir potenzielle Anbieter von Flexibilititsleistungen Transparenz bei den erforderlichen mittel-
und langfristigen Flexibilitdtsleistungen fiir einen effizienten Netzbetrieb bzw. -ausbau zu
schaffen;

3.der Regulierungsbehérde Informationen 1iiber die Beschaffung wund Nutzung von
Flexibilittsleistungen im Sinne von § 139 zu liefern;

4. den Marktteilnehmern Angaben dariiber zu liefern, welche wesentliche Verteilernetzinfrastruktur
errichtet, optimiert, verstarkt oder ausgebaut wird,

5.den Markteilnehmern Angaben dariiber zu liefern, welche Digitalisierungsmafnahmen zur
Optimierung der Effizienz des Netzbetriebs und des Netzausbaues geplant sind;

6. die bestehende Verteilernetzinfrastruktur effizient zu nutzen und neue Verteilernetzinfrastruktur
effizient zu planen, um bestmoglich zur Deckung der Nachfrage an Netzanschlusskapazitit von
neuen Erzeugungskapazititen und neuen Lasten unter Beriicksichtigung des Kosten-Nutzen-
Verhéltnisses beizutragen;

. die effiziente Bereitstellung und Beschaffung von Flexibilitétsleistungen zu unterstiitzen;

. ein hohes Mal} an Netz- und Versorgungssicherheit der Verteilernetzinfrastruktur zu erzielen;

O 0

. die Transparenz des Netzbetriebs und -ausbaus zu erhdhen;

10. sicherzustellen, dass die Verteilernetze iiber alle Spannungsebenen nach Maflgabe der Ziele
gemidfl §5 und in Kohdrenz mit den Planungsinstrumenten gemi3 Abs. 4 optimiert und
ausgebaut werden.

(3) Der Netzentwicklungsplan hat insbesondere Angaben

1. zur Ausgangssituation, zu Planungsgrundsitzen und -methoden sowie zur laufenden und
geplanten Netzentwicklung,

2. zur wesentlichen Verteilerinfrastruktur, die erforderlich ist, um neue Erzeugungskapazititen und
neue Lasten, einschlieBlich Ladepunkte fiir Elektrofahrzeuge, anzuschlieBen inklusive der
Angabe der geplanten Leistungen, eines Zeitplanes, einer Zuordnung zu den geplanten
Netzebenen und Auswirkung an den betroffenen Netzknoten,

3. zur Moglichkeit der Verkabelung von Hochspannungsleitungen mit einer Nennspannung von
110 kV,

4. zur geplanten und bereits erfolgten Nutzung von Flexibilititsleistungen inklusive Laststeuerung,

5. zur Energieeffizienz,

6. zu Energiespeicheranlagen und anderen Ressourcen, auf die der Verteilernetzbetreiber als
Alternative zum Netzausbau zuriickgreift,

7.zu den fiir die mangelnden Netzkapazititen gemiB3 § 102 Abs. 1 bzw. gemédll § 103 Abs. 1
relevanten Umstidnden,

8. zu den gemél den §§ 102 und 103 betroffenen Stromerzeugungsanlagen (Anzahl der Anlagen,
Leistung der  Anlagen und  eingeschriankte  Gesamtleistung),  getrennt  nach
Erzeugungstechnologie,

9. zum Fortschritt bei der Behebung von Einschrinkungen gemiBl den §§ 103 und 104 je
Umspannwerk (Netzebene 4),
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10. zu den voraussichtlichen Kosten fiir Investitionen bzw. Leistungen geméB Z 2 und 3,
11. zu geeigneten Standorten fiir einen systemdienlichen Betrieb von Energiespeicheranlagen und
Stromerzeugungsanlagen sowie
12. zu einer Wirkungsabschitzung von unterschiedlichen Reihungskriterien auf Basis der
eingelangten Anschlussbegehren
zu enthalten. MaBnahmen auf den Netzebenen 5 bis 7 konnen zusammengefasst dargestellt werden. Die
Verkabelung gemif Z 3 ist umzusetzen, wenn ein Mehrkostenfaktor fiir die Errichtung und den Betrieb
von Erdkabeln von 1,8 nicht iberschritten wird. Der Mehrkostenfaktor ist nach einer von der
Regulierungsbehorde festgelegten Methode zu berechnen.

(4) Der Verteilernetzbetreiber hat bei der Erstellung des Netzentwicklungsplans die technischen und
wirtschaftlichen ZweckmaiBigkeiten, die Interessen aller Marktteilnehmer sowie die Kohdrenz mit

1. dem jeweils aktuellen unionsweiten Netzentwicklungsplan,

2. dem integrierten Netzinfrastrukturplan gemél § 94 EAG, insbesondere der Darstellung gemal
§ 94 Abs. 3 Z 5 EAG,

3. dem jeweils aktuellen Netzentwicklungsplan fiir das Ubertragungsnetz gemiB § 123 und

4. den Planungstitigkeiten von Verteilernetzbetreibern in demselben Bundesland sowie
angrenzenden Bundeslidndern und Konzessionsgebieten

zu beriicksichtigen. Der Verteilernetzbetreiber hat den Ubertragungsnetzbetreibern zur Erstellung des
Berichts gemidf § 119 Abs.5 die aus den genannten Planungsinstrumenten abgeleiteten
Planungspramissen sowie zu beriicksichtigende Flexibilitdtspotenziale, die dem Netzentwicklungsplan fiir
das Verteilernetz zugrunde liegen, iiber die Plattform geméal § 123 Abs. 9 zu {ibermitteln.

(5) Verteilernetzbetreiber haben bei der Erstellung des Netzentwicklungsplans die technischen und
wirtschaftlichen ZweckmaBigkeiten bei schrittweisem, bedarfsgerechtem und Kosten-Nutzen optimiertem
Netzausbau zu beriicksichtigen und diese in ihrem Umsetzungszeitplan geméf der Wirksamkeit und
betrieblichen Notwendigkeit und im Hinblick auf wechselseitige Abhdngigkeiten der MaBinahmen zu
priorisieren. Dies setzt insbesondere voraus, dass der Neubau von elektrischen Leitungsanlagen erst dann
in Betracht gezogen wird, wenn die bestehenden elektrischen Leitungsanlagen ausreichend optimiert oder
angemessene Verstiarkungs- und Erweiterungsmaf3nahmen durchgefiihrt wurden.

Anzeige des Netzentwicklungsplans fiir das Verteilernetz

§119. (1) Die Verteilernetzbetreiber haben den jeweiligen Netzentwicklungsplan fiir das
Verteilernetz bis zum 30. September eines jeden geraden Kalenderjahres der Regulierungsbehdrde
anzuzeigen und binnen acht Wochen nach erfolgter Anzeige auf der gemeinsamen Internetplattform
gemdl § 117 zu verdffentlichen. Vor Anzeige des Netzentwicklungsplans haben die
Verteilernetzbetreiber alle relevanten Marktteilnehmer, insbesondere die Ubertragungsnetzbetreiber,
sowie die betroffenen Bundesldnder iiber die gemeinsame Internetplattform zu konsultieren und das
Ergebnis der Konsultation dort zu verdffentlichen. Das Ergebnis des Konsultationsverfahrens, unter
besonderer  Beriicksichtigung der Stellungnahmen der Ubertragungsnetzbetreiber, ist der
Regulierungsbehorde gemeinsam mit der Anzeige des Netzentwicklungsplans vorzulegen.

(2) Die Regulierungsbehdrde hat eine Verordnung zu erlassen, in der detailliertere, nach Netzebenen
differenzierte Vorgaben zu den Angaben gemiBl § 118 Abs. 3, ein einheitliches Format fiir die
Einreichung und Darstellung des Netzentwicklungsplans fiir das Verteilernetz, genauere Vorgaben zum
Anzeigeverfahren sowie die Methode zur Bestimmung des Mehrkostenfaktors fiir die Errichtung und den
Betrieb von Erdkabeln festgesetzt werden.

(3) Entspricht ein Netzentwicklungsplan fiir das Verteilernetz nicht den Vorgaben des § 118 und der
Verordnung geméaB Abs. 2, kann die Regulierungsbehdrde den Verteilernetzbetreiber zu jedem Zeitpunkt
mit Bescheid zur Anderung seines Netzentwicklungsplans auffordern. Der Verteilernetzbetreiber hat
dieser Aufforderung Folge zu leisten.

(4) Die Regulierungsbehorde ist berechtigt, ihr von Verteilernetzbetreibern zur Kenntnis gebrachte
Daten und Informationen, deren Veroffentlichung im Netzentwicklungsplan fiir das Verteilernetz
vorgesehen ist, ffentlich zugénglich zu machen und in weiteren Verfahren zu verwenden.

(5) Die Ubertragungsnetzbetreiber haben binnen drei Monaten ab Einlangen der vollstindigen
Unterlagen gemél § 118 Abs. 4 einen Bericht zu erstellen, der

1- die Kohédrenz der iibermittelten Planungsprdmissen mit jenen, die den in § 118 Abs. 4 genannten
Planungsinstrumenten zugrunde liegen, sowie

2. die Auswirkungen der im Netzentwicklungsplan fiir das Verteilernetz enthaltenen Projekte auf
den Ausbaubedarf im Ubertragungsnetz
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darstellt. Der Bericht, der auch fiir sémtliche Verteilernetzentwicklungsplédne gesamthaft verfasst werden
kann, ist dem Verteilernetzbetreiber, der Regulierungsbehdérde und dem Bundesminister fiir Wirtschaft,
Energie und Tourismus zu iibermitteln und vom Verteilernetzbetreiber beziiglich der ihn betreffenden
Feststellungen bei der weiteren Erstellung des Netzentwicklungsplanes zu beriicksichtigen.

Voraussetzungen fiir den Betrieb von Ladepunkten durch Netzbetreiber

§ 120. (1) Netzbetreibern ist es nicht gestattet, Eigentiimer von Ladepunkten fiir Elektrofahrzeuge zu
sein oder diese Ladepunkte zu errichten, zu verwalten oder zu betreiben. Dies gilt nicht, wenn

1. die Ladepunkte ausschlieBlich fiir den Eigengebrauch bestimmt sind oder
2. eine Ausnahmegenehmigung nach Abs. 2 erteilt wurde.

(2) Die Regulierungsbehdrde hat eine Ausnahmegenehmigung zu erteilen, wenn folgende
Voraussetzungen erfiillt sind:
1. Die Ladepunkte sind notwendig, um den in der betreffenden Region festgestellten Bedarf an
Ladepunkten zu decken.

2.Der  Netzbetreiber hat ein  offenes, transparentes und  diskriminierungsfreies
Ausschreibungsverfahren fiir die Errichtung, die Verwaltung oder den Betrieb von im Eigentum
eines Dritten stehenden Ladepunkten durchgefithrt, dessen Bedingungen von der
Regulierungsbehdrde vorab mit Bescheid, insbesondere im Hinblick auf den
Leistungsgegenstand, die Zuschlagskriterien sowie den Verfahrensablauf, gepriift und genehmigt
wurden.

3. Der Netzbetreiber konnte in einem Ausschreibungsverfahren geméfl Z 2 keinem Teilnehmer den
Zuschlag erteilen. Dies umfasst insbesondere auch den Fall, dass die ausgeschriebene Leistung
durch keinen Teilnehmer zu angemessenen Kosten oder rechtzeitig erbracht werden konnte.

4. Die Regulierungsbehdrde hat gepriift, ob eine solche Ausnahme notwendig ist und eine
Bewertung des Ausschreibungsverfahrens einschlie8lich seiner Bedingungen vorgenommen.

(3) Die Regulierungsbehorde hat fiir die Durchfiihrung von Ausschreibungsverfahren gemifl Abs. 2
Z 2 Leitlinien zu erlassen und auf ihrer Website zu verdffentlichen.

(4) Die Regulierungsbehorde hat in den Féllen des Abs. 1 Z 2 fiinf Jahre nach der Inbetriebnahme
der Ladepunkte und danach in regelmiBigen Abstinden von hochstens fiinf Jahren eine 6ffentliche
Konsultation zu den vorhandenen Ladepunkten durchzufiihren, um zu priifen, ob ein Potenzial fiir und
Interesse an Investitionen in solche Ladepunkte besteht und Dritte in der Lage sind, Eigentiimer dieser
Ladepunkte zu sein, diese zu errichten, zu verwalten oder zu betreiben. Stellt die Regulierungsbehorde
dies fest, so hat sie den Netzbetreiber mit Bescheid aufzufordern, die Ladepunkte in einem offenen,
transparenten und diskriminierungsfreien Verfahren auszuschreiben und nach Erteilung des Zuschlags an
einen Dritten die darauf gerichteten Téatigkeiten spétestens binnen 18 Monaten einzustellen. Die
Regulierungsbehérde kann dem Netzbetreiber gestatten, einen angemessenen Ausgleich fiir den
Restbuchwert der Investitionen zu erhalten. Mit der Ubertragung des Eigentums erlischt die
Ausnahmegenehmigung gemiB Abs. 2. Die Ubertragung ist der Regulierungsbehdrde vom Netzbetreiber
anzuzeigen.

(5) Die mit dem Betrieb von Ladepunkten verbundenen, angemessenen Kosten sind bei der
Festsetzung der Systemnutzungsentgelte gemdf den Bestimmungen des 10. Teils anzuerkennen.
Allfallige Erlose der Netzbetreiber aus dem Betrieb solcher Anlagen sind bei der Entgeltbestimmung
zugrunde zu legen.

(6) Die Betdtigungsmoglichkeiten von vertikal integrierten Elektrizitdtsunternehmen, auf die § 166
Abs. 1 nicht anwendbar ist, bleiben betreffend die Funktion der Erzeugung und Lieferung von dieser
Bestimmung unberiihrt. Vertikal integrierte Elektrizitdtsunternehmen, auf die § 166 Abs. 1 nicht
anwendbar ist, haben betreffend die Funktion der Verteilung die Bestimmungen der Abs. 1 bis 5
einzuhalten.

Geschlossene Verteilernetze

§ 121. (1) Die Regulierungsbehorde hat ein Netz, mit dem in einem geografisch begrenzten
Industrie- oder Gewerbegebiet oder in einem Gebiet, in dem Leistungen gemeinsam genutzt werden,
Elektrizitidt verteilt wird, auf Antrag des jeweiligen Betreibers mit Bescheid als geschlossenes
Verteilernetz einzustufen, wenn

1. die Tétigkeiten oder Produktionsverfahren der Netzbenutzer dieses Netzes aus konkreten
technischen oder sicherheitstechnischen Griinden verkniipft sind oder

2. mit dem Netz in erster Linie Elektrizitit an den Netzeigentiimer oder -betreiber oder an mit
diesen verbundene Unternehmen verteilt wird.
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Voraussetzung fiir die Einstufung als geschlossenes Verteilernetz ist, dass unbeschadet des Abs. 4 keine
Haushaltskundinnen und Haushaltskunden {iber dieses Netz versorgt werden.

(2) Mit der Einstufung als geschlossenes Verteilernetz gemaf3 Abs. 1 gilt der Betreiber eines solchen
geschlossenen Verteilernetzes als von den Verpflichtungen gemal § 89, §§ 97 bis 99, § 104, § 108, § 110,
§ 111, § 115 Z 6 hinsichtlich der Systemnutzungsentgelte, Z 7 bis 9, Z 14 und Z 18, § 117, § 120 sowie
jenen des 10. Teils freigestellt. Die allgemeine Anschlusspflicht gemél § 95 gilt nur gegeniiber jenen
Endkundinnen und Endkunden, Betreibern von Energiespeicheranlagen, Erzeugern und Netzbetreibern,
auf die diese Bestimmung anwendbar ist. Ab vollstindiger Antragstellung gilt das betroffene Netz bis zur
Entscheidung der Regulierungsbehorde als geschlossenes Verteilernetz.

(3) Jeder Netzbenutzer eines geschlossenen Verteilernetzes kann bei der Regulierungsbehdrde eine
Uberpriifung des vertraglich vereinbarten Entgelts fiir die Netznutzung verlangen. Liegt das im
geschlossenen Verteilernetz eingehobene Entgelt fiir die jeweilige Spannungsebene im geschlossenen
Verteilernetz nicht tiber dem fiir das vorgelagerte Netz festgelegten Systemnutzungsentgelt, ist zu
vermuten, dass das im geschlossenen Verteilernetz eingehobene Entgelt den rechtlichen Vorgaben
entspricht. Fiir den Fall, dass mehrere Netze auf gleicher Netz- oder Umspannebene angrenzen, ist das
jeweils niedrigste Systemnutzungsentgelt fiir den Vergleich heranzuziehen.

(4) Die gelegentliche Nutzung des geschlossenen Verteilernetzes durch eine geringe Anzahl von
Haushaltskundinnen und Haushaltskundinnen, die ein Beschéftigungsverhéltnis oder vergleichbare
Bezichungen zum Eigentimer des Verteilernetzes unterhalten und die sich in dem durch ein
geschlossenes Verteilernetz versorgten Gebiet befinden, steht der Einstufung als geschlossenes
Verteilernetz gemdf3 Abs. 1 nicht entgegen.

(5) Soweit Endkundinnen und Endkunden zugleich Bestandnehmer von Liegenschaften im Bereich
des geschlossenen Verteilernetzes sind, ist es zulédssig, diesen Endkundinnen und Endkunden
Netznutzung, Lieferung und bestandsrechtliche Leistungen gegen ein pauschales Gesamtentgelt zu
verrechnen. Jedoch kann jede Endkundin bzw. jeder Endkunde jederzeit durch schriftliche Erklarung
verlangen, dass Netznutzung und Lieferung jeweils getrennt von den bestandsrechtlichen Leistungen
abgerechnet werden. Der Betreiber hat in diesem Fall binnen eines Monats jeweils eigenstindige Vertrige
unter technisch gleichwertigen Bedingungen und ohne zusitzliche Kosten oder Vertragsstrafen
anzubieten. Bis zur Wahrnehmung dieser Option sind die §§ 42 bis 46 nicht anwendbar. Der Betreiber
eines geschlossenen Verteilernetztes hat alle Nutzer, fiir die ein pauschales Gesamtentgelt im Sinne dieser
Bestimmung verrechnet wird, einmal jahrlich schriftlich tiber die kostenfreie Moglichkeit von
eigenstindigen Vertrdgen zu informieren.

4. Hauptstiick
Betrieb von Ubertragungsnetzen

Pflichten der Ubertragungsnetzbetreiber

§ 122. (1) Ubertragungsnetzbetreiber sind insbesondere verpflichtet:

1. ihre Ubertragungsnetze unter wirtschaftlichen Bedingungen und im Sinne der Ziele gemiB § 5
sowie der nationalen und europdischen Klima- und Energieziele, insbesondere der Ziele des
EAG, sicher und zuverldssig zu betreiben, zu warten sowie vorausschauend zu optimieren, zu
verstdrken und auszubauen;

2. das Diskriminierungsverbot geméaf § 91 zu befolgen;

3. einen gemeinsamen Netzentwicklungsplan fiir das Ubertragungsnetz gemiB § 123 zu erstellen
und zur Genehmigung bei der Regulierungsbehorde einzureichen;

4. den Netzbenutzern die Allgemeinen Netzbedingungen, die geltenden Systemnutzungsentgelte
sowie weitere Informationen zur Verfiigung zu stellen, die jene fiir einen effizienten
Netzanschluss und Netzzugang benotigen, sowie diese zu veroffentlichen;

5. die zur Erfiillung ihrer Aufgaben erforderlichen Vertrige mit anderen Netzbetreibern und
Marktteilnehmern zu schlieBen und darin auch die notwendigen Regeln fiir den Datenaustausch
vorzusehen, wobei auf eine Erhdhung des Automatisierungs- und Standardisierungsgrades unter
Beriicksichtigung von Sicherheitsstandards hinzuwirken ist;

6. durch entsprechende Ubertragungskapazitit und deren erforderlichen Ausbau sowie die
Zuverlassigkeit des Netzes einen Beitrag zur Versorgungssicherheit zu leisten;

7. gemdlB § 140 Engpidsse im Netz zu ermitteln und Mafinahmen zu setzen, um Engpdsse zu
vermeiden oder zu beseitigen sowie die Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten. Insbesondere
sind sie verpflichtet, unter der Aufsicht der Regulierungsbehdrde Engpasserldse und Zahlungen
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im Rahmen des Ausgleichmechanismus zwischen Ubertragungsnetzbetreibern gemiB Art. 49 der
Verordnung (EU) 2019/943 einzuheben, Dritten Zugang zu gewidhren und deren Zugang zu
regeln sowie bei Verweigerung des Zugangs begriindete Erkldrungen abzugeben; bei der
Ausiibung ihrer im Rahmen dieser Bestimmung festgelegten Aufgaben haben die
Ubertragungsnetzbetreiber in erster Linie die Marktintegration zu erleichtern. Engpasserldse sind
fiir die in Art. 19 Abs. 2 und 3 der Verordnung (EU) 2019/943 genannten Zwecke zu verwenden,
wobei die Verwendung unabhingig vom jeweiligen Netzbereich zu erfolgen hat;

. Systemdienstleistungen zur Wahrung der Betriebssicherheit zu beschaffen;
. die Ubertragung von Strom durch das Netz unter Beriicksichtigung des Austauschs mit anderen

Verbundnetzen zu regeln und zu diesem Zweck die Bereitstellung aller notwendigen
Systemdienstleistungen — einschlieBlich jener, die durch Laststeuerung und durch
Energiespeicheranlagen geleistet werden — zu gewihrleisten, sofern diese Bereitstellung
unabhiingig von jedem anderen Ubertragungsnetz ist, mit dem das Netz einen Verbund bildet;

bei der Errichtung neuer Verbindungsleitungen die Ziele fiir den Stromverbund nach Art. 4 lit. d
Z 1 der Verordnung (EU) 2018/1999 zu beriicksichtigen;

dem Betreiber eines anderen Netzes, mit dem ihr eigenes Netz verbunden ist, ausreichende
Informationen zu liefern, um den sicheren und leistungsfahigen Betrieb, den koordinierten
Ausbau und die Interoperabilitit des Verbundsystems sicherzustellen;

MaBnahmen fiir den Wiederaufbau nach GroBstérungen des Ubertragungsnetzes zu planen, zu
koordinieren, indem sie vertragliche Vereinbarungen im technisch notwendigen Ausmall mit
Kraftwerksbetreibern abschlieBen, um die notwendige Schwarzstart- und Inselbetriebsfahigkeit
im Ubertragungsnetz sicherzustellen und sich mit den Verteilernetzbetreibern zur Integration
regionaler Netzwiederauftbaukonzepte in das iberregionale Netzwiederaufbaukonzept
abzustimmen, und entsprechende Informationen dariiber zu veréffentlichen;

zur  Unterstiitzung der ENTSO (Strom) bei der Erstellung des unionsweiten
Netzentwicklungsplans sowie weiteren sich aus dem Unionsrecht ergebenden Pflichten;

eine besondere Bilanzgruppe fiir die Ermittlung der Netzverluste, die nur die dafiir notwendigen
Kriterien einer Bilanzgruppe zu erfiillen hat, einzurichten und die zur Deckung dieser Verluste
erforderliche Energie nach transparenten, nichtdiskriminierenden und marktorientierten
Verfahren zentral durch den Regelzonenfiihrer auf Grundlage von Prognosen der Netzbetreiber
und unter Beriicksichtigung der Kosteneffizienz zu beschaffen;

an der Erlassung einer Rahmenregelung fiir die Zusammenarbeit und die Koordinierung der
regionalen Koordinierungszentren mitzuwirken;

zur Digitalisierung des Ubertragungsnetzbetriebs unter Einhaltung von Sicherheitsstandards
insbesondere haben sie Daten iiber den Anteil erneuerbarer Elektrizitit sowie, sobald dies
moglich ist, die Treibhausgasemissionen der durch ihr Netz gelieferten Elektrizitdt im
Bilanzgruppenabrechnungsintervall digital und leicht zugénglich bereitzustellen;

zur Datenverwaltung, einschlieBlich der Entwicklung von Datenverwaltungssystemen,
Cybersicherheit und dem Datenschutz, vorbehaltlich der geltenden Vorschriften und unbeschadet
der Zusténdigkeit anderer Behorden;

der Regulierungsbehdrde auf Verlangen schriftlich Bericht dariiber zu legen, welche Mafinahmen
sie zur Wahrnehmung ihrer im Rahmen der Verordnung (EU) 2019/943 und sonstiger
unmittelbar anwendbarer Bestimmungen des Unionsrechts auferlegten
Transparenzverpflichtungen sowie Verpflichtungen zur technischen Zusammenarbeit mit
Ubertragungsnetzbetreibern anderer Mitgliedstaaten oder aus Drittlindern gesetzt haben;

bei der Beschaffung von Systemdienstleistungen sowie im Rahmen des Engpassmanagements
Aggregatoren, die im Bereich der Laststeuerung tétig sind, auf Grundlage ihrer technischen
Fahigkeiten diskriminierungsfrei neben Erzeugern zu behandeln;

sicherzustellen, dass die zur Erfiillung ihrer Verpflichtungen erforderlichen Mittel vorhanden
sind;

mit anderen Ubertragungsnetzbetreibern und dem Regelzonenfiihrer bei der Risikovorsorge
gemil Verordnung (EU) 2019/941 zusammenzuarbeiten;

im Rahmen der regionalen Koordinierungszentren mit anderen Ubertragungsnetzbetreibern
gemil Verordnung (EU) 2019/943 zusammenzuarbeiten;

verfligbare europdische und internationale Forder- und Finanzierungsinstrumente in vollem
Umfang in Anspruch zu nehmen.
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_ (2) Bei der Wahrnehmung der in Abs.1 angefiihrten Aufgaben beriicksichtigt der
Ubertragungsnetzbetreiber die von den regionalen Koordinierungszentren herausgegebenen
Empfehlungen.

(3) Betreiber von Ubertragungsnetzen mit einer Nennspannung ab 380 kV sind zur Forschung und
Entwicklung im Bereich alternativer Leitungstechnologien in grofftechnischer Anwendung verpflichtet.
Die Ergebnisse dieser Forschung und Entwicklung sind im Rahmen von Variantenuntersuchungen unter
Bedachtnahme einer besonderen wirtschaftlichen Bewertung fiir neue Netzverbindungen zu
beriicksichtigen.

(4) Wirkt ein  Ubertragungsnetzbetreiber, der Teil eines vertikal integrierten
Elektrizitdtsunternehmens ist, an einem zur Umsetzung der regionalen Zusammenarbeit geschaffenen
gemeinsamen Unternehmen mit, ist dieses gemeinsame Unternehmen verpflichtet, ein
Gleichbehandlungsprogramm aufzustellen und durchzufithren. In diesem Gleichbehandlungsprogramm
sind die MaBnahmen anzufiihren, mit denen sichergestellt wird, dass diskriminierende und
wettbewerbswidrige Verhaltensweisen ausgeschlossen werden. Weiters ist darin festzulegen, welche
besonderen Pflichten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Hinblick auf die Erreichung des Ziels der
Vermeidung von diskriminierendem und wettbewerbswidrigem Verhalten haben. Das Programm bedarf
der Genehmigung durch die Agentur. Die Einhaltung des Programms wird durch die
Gleichbehandlungsbeauftragten des Ubertragungsnetzbetreibers kontrolliert.

Netzentwicklungsplan fiir das Ubertragungsnetz

§123. (1) Die Ubertragungsnetzbetreiber haben der Regulierungsbehdrde in ungeraden
Kalenderjahren gemeinsam einen zehnjihrigen Netzentwicklungsplan fiir das Ubertragungsnetz zur
Genehmigung vorzulegen, der sich auf die aktuelle Lage und die Prognosen im Bereich von Angebot und
Nachfrage stiitzt.

(2) Ziel und Zweck des Netzentwicklungsplans ist insbesondere:

1. den Marktteilnehmern Angaben dartiber zu liefern, welche wichtigen
Ubertragungsinfrastrukturen in den néchsten zehn Jahren errichtet oder ausgebaut werden
miissen;

2. alle bereits beschlossenen Investitionen aufzulisten und die neuen Investitionen inklusive einer
Priorisierung und einer Darstellung wechselseitiger Abhingigkeiten zu bestimmen, die in den
nichsten drei Jahren durchgefiihrt werden miissen;

3. einen Zeitplan fiir alle Investitionsprojekte vorzugeben;

4.iber den in Z1 genannten Zeitraum hinaus einen strategischen Ausblick iiber die
voraussichtliche weitere Netzentwicklung zu geben;

5. die Deckung der Nachfrage an Leitungskapazititen zur Versorgung der Endkundinnen und
Endkunden unter Beriicksichtigung von Notfallszenarien;

6. ein hohes Mal} an Verfiigbarkeit der Leitungskapazitit (Versorgungssicherheit der Infrastruktur)
zu erzielen;

7.der Nachfrage nach Leitungskapazititen —zur Erreichung des Mindestwerts an
Ubertragungskapazitiat gemafB3 Art. 16 Abs. 8 der Verordnung (EU) 2019/943 nachzukommen;

8. dem Anspruch verstéirkter Transparenz bei Netzbetrieb und -ausbau nachzukommen.

(3) Bei der Erarbeitung des Netzentwicklungsplans haben Ubertragungsnetzbetreiber

1. die erwartete Entwicklung der Erzeugung und des Verbrauchs insbesondere unter
Beriicksichtigung der Ziele des EAG,

2. den Stromaustausch mit anderen Landern,

3. die Investitionspldne fiir unionsweite Netze gemdB Art. 30 Abs. 1 lit. b der Verordnung
(EU) 2019/943 und fiir regionale Netze gemal Art. 34 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/943,

4. das Potenzial der Nutzung von Laststeuerungs- und Energiespeicheranlagen oder anderen
Ressourcen als Alternative zum Netzausbau sowie geeignete Standorte fiir einen
systemdienlichen Betrieb von Energiespeicheranlagen und Stromerzeugungsanlagen und

5. die Moglichkeit der Verkabelung von Hochspannungsleitungen mit einer Nennspannung von
110 kV

zu beriicksichtigen. Die Verkabelung gemd Z 5 ist umzusetzen, wenn ein Mehrkostenfaktor fiir die
Errichtung und den Betrieb von Erdkabeln von 1,8 nicht iiberschritten wird. Der Mehrkostenfaktor ist
nach einer von der Regulierungsbehorde festgelegten Methode zu berechnen.
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(4) Der Netzentwicklungsplan hat wirksame Mafnahmen zur Gewiahrleistung der Angemessenheit
des Netzes und der Erzielung eines hohen Mafes an Verfligbarkeit der Leitungskapazitit
(Versorgungssicherheit der Infrastruktur) zu enthalten.

(5) Ubertragungsnetzbetreiber haben bei der Erstellung des Netzentwicklungsplans die technischen
und wirtschaftlichen ZweckmaBigkeiten bei schrittweisem, bedarfsgerechtem und Kosten-Nutzen
optimiertem Netzausbau zu beriicksichtigen und diese in ihrem Umsetzungszeitplan gemil der
Wirksamkeit und betrieblichen Notwendigkeit und im Hinblick auf wechselseitige Abhédngigkeiten der
MaBnahmen zu priorisieren. Dies setzt insbesondere voraus, dass der Neubau von elektrischen
Leitungsanlagen erst dann in Betracht gezogen wird, wenn die bestehenden elektrischen Leitungsanlagen
ausreichend optimiert oder angemessene Verstirkungs- und Erweiterungsmalnahmen durchgefiihrt
wurden.

(6) Ubertragungsnetzbetreiber haben bei der Erstellung des Netzentwicklungsplans die technischen
und wirtschaftlichen ZweckmaBigkeiten, die Interessen aller Marktteilnehmer sowie die Kohirenz mit

1. dem unionsweiten Netzentwicklungsplan,
2. dem geméiB der Verordnung (EU) 2018/1999 vorgelegten nationalen Energie- und Klimaplan,

3. dem integrierten Netzinfrastrukturplan gemél § 94 EAG, insbesondere der Darstellung gemaf
§ 94 Abs. 3 Z 5 EAG,

4. den Netzentwicklungsplanen der Verteilernetzbetreiber gemél3 § 118 sowie

5.dem koordinierten Netzentwicklungsplan gemall § 63 des Gaswirtschaftsgesetzes 2011
(GWG 2011), BGBI. I Nr. 107/2011, und der langfristigen und integrierten Planung geméif
§ 22 GWG 2011

zu berticksichtigen.

(7) Vor Einbringung des Antrags auf Genehmigung haben die Ubertragungsnetzbetreiber den
Netzentwicklungsplan gemeinsam einer 6ffentlichen Konsultation zu unterziehen.

(8) In der Begrindung des Antrags auf Genehmigung des Netzentwicklungsplans haben die
Ubertragungsnetzbetreiber, insbesondere bei konkurrierenden Vorhaben zur Errichtung, Erweiterung,
Anderung oder dem Betrieb von Leitungsanlagen, die technischen und wirtschaftlichen Griinde fiir die
Befiirwortung oder Ablehnung einzelner Vorhaben darzustellen und die Beseitigung von Netzengpéssen
anzustreben.

(9) Alle Marktteilnehmer haben den Ubertragungsnetzbetreibern auf deren schriftliches Verlangen
die fiir die Erstellung des Netzentwicklungsplans erforderlichen Daten, insbesondere Grundlagendaten,
Verbrauchsprognosen, Anderungen der Netzkonfiguration, Messwerte und technische sowie sonstige
relevante Projektunterlagen zu geplanten Anlagen, die errichtet, erweitert, geédndert oder betrieben werden
sollen, innerhalb angemessener Frist, aber zumindest einmal pro Jahr, zur Verfligung zu stellen.
Marktteilnehmer, die planen, Anlagen mit einer Kapazitit von zumindest 1 MW zu errichten, erweitern
oder zu &ndern, miissen die fiir die Erstellung des Netzentwicklungsplans erforderlichen Daten
(insbesondere Daten zum Projektstatus) einmal jihrlich an die Ubertragungsnetzbetreiber iibermitteln.
Sofern dies technisch méglich ist, ist fiir die Ubermittlung der Daten an die Ubertragungsnetzbetreiber die
iiber deren Website zur Verfligung gestellte Plattform zu verwenden. Ubertragungsnetzbetreiber konnen
unabhéngig davon zuséitzlich andere Daten heranziehen, die fiir den Netzentwicklungsplan zweckmafig
sind.

Genehmigung des Netzentwicklungsplans fiir das Ubertragungsnetz

§ 124. (1) Die Regulierungsbehorde hat den Netzentwicklungsplan mit Bescheid zu genehmigen.
Voraussetzung fir die Genehmigung ist der Nachweis der technischen Notwendigkeit, Angemessenheit
und Wirtschaftlichkeit der Investitionen durch den Ubertragungsnetzbetreiber.

(2) Die Regulierungsbehorde hat vor Bescheiderlassung Konsultationen zum Netzentwicklungsplan
mit den Interessenvertretungen der Netzbenutzer durchzufiihren. Die Regulierungsbehdrde hat das
Ergebnis der Konsultationen zu verdffentlichen und insbesondere auf etwaigen Investitionsbedarf zu
verweisen.

(3) Die Regulierungsbehdrde hat insbesondere zu priifen, ob der Netzentwicklungsplan den
gesamten im Zuge der Konsultationen ermittelten Investitionsbedarf erfasst und ob die Kohédrenz mit den
in § 123 Abs. 6 genannten Planungsinstrumenten gewahrt ist. Bestehen Zweifel an der Kohérenz mit dem
unionsweiten Netzentwicklungsplan, so hat die Regulierungsbehdrde die Agentur zu konsultieren.

(4) Die mit der Umsetzung von Malinahmen, die im Netzentwicklungsplan vorgesehen sind,
verbundenen angemessenen Kosten sind, inklusive Vorfinanzierungskosten, bei der Festsetzung der
Systemnutzungsentgelte geméf den Bestimmungen des 10. Teils anzuerkennen.
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(5) Die Regulierungsbehdrde kann von den Ubertragungsnetzbetreibern zu jedem Zeitpunkt die
Anderung eines bereits vorgelegten und noch nicht genehmigten Netzentwicklungsplans verlangen.
Antrige auf Anderung des zuletzt genehmigten Netzentwicklungsplans sind zuléssig, sofern wesentliche
Anderungen der Planungsgrundlagen eine neue Beurteilung notwendig machen.

Uberwachung des Netzentwicklungsplans fiir das Ubertragungsnetz

§ 125. (1) Die Regulierungsbehdrde hat die Durchfilhrung des Netzentwicklungsplans fiir das
Ubertragungsnetz zu iiberwachen und zu evaluieren und kann von den Ubertragungsnetzbetreibern die
Anderung des Netzentwicklungsplans verlangen. Im Rahmen des jihrlichen Titigkeitsberichts gemif
§ 28 Abs. 1 E-ControlG hat die Regulierungsbehdrde eine Beurteilung der Netzentwicklungspldne unter
dem Gesichtspunkt der Ubereinstimmung mit dem unionsweiten Netzentwicklungsplan vorzulegen. In
dieser Beurteilung kann sie Verbesserungen zur Anderung des Netzentwicklungsplans aussprechen.

(2) Hat ein Ubertragungsnetzbetreiber aus anderen als zwingenden, von ihm nicht zu
beeinflussenden Griinden eine Investition, die nach dem Netzentwicklungsplan in den folgenden drei
Jahren durchgefiihrt werden musste, nicht durchgefiihrt, so ist die Regulierungsbehorde, sofern die
Investition unter Zugrundelegung des jlingsten Netzentwicklungsplans noch relevant ist, verpflichtet,
mindestens eine der folgenden MaBnahmen zu ergreifen, um die Durchfiihrung der betreffenden
Investition zu gewéhrleisten:

1. die Regulierungsbehdrde fordert den Ubertragungsnetzbetreiber zur Durchfiihrung der
betreffenden Investition auf,

2. die Regulierungsbehorde leitet ein Ausschreibungsverfahren zur Durchfithrung der betreffenden
Investition ein, das allen Investoren offensteht, wobei die Regulierungsbehodrde einen Dritten
beauftragen kann, das Ausschreibungsverfahren durchzufiihren, oder

3. die Regulierungsbehdrde verpflichtet den Ubertragungsnetzbetreiber, einer Kapitalerhdhung im
Hinblick auf die Finanzierung der notwendigen Investitionen zuzustimmen und unabhéngigen
Investoren eine Kapitalbeteiligung zu ermdglichen.

_ (3) Leitet die Regulierungsbehorde ein Ausschreibungsverfahren gemill Abs. 2 Z 2 ein, kann sie den
Ubertragungsnetzbetreiber dazu verpflichten, eine oder mehrere der folgenden MalBnahmen zu
akzeptieren:

1. Finanzierung durch Dritte;

2. Errichtung durch Dritte;

3. Errichtung der betreffenden neuen Anlagen durch den Ubertragungsnetzbetreiber selbst;

4. Betrieb der betreffenden neuen Anlagen durch den Ubertragungsnetzbetreiber selbst.

(4) Der Ubertragungsnetzbetreiber hat den Investoren alle erforderlichen Unterlagen fiir die
Durchfiihrung der Investition zur Verfiigung zu stellen, den Anschluss der neuen Anlagen an das
Ubertragungsnetz herzustellen und alles zu unternehmen, um die Durchfiihrung des Investitionsprojekts
zu erleichtern. Die einschldgigen Finanzierungsvereinbarungen bediirfen der Genehmigung durch die
Regulierungsbehorde.

(5) Macht die Regulierungsbehorde von ihren Befugnissen gemi3 Abs. 2 Z 1 bis 3 Gebrauch, so
werden die angemessenen Kosten der Investitionen bei der Festsetzung der Systemnutzungsentgelte
gemil den Bestimmungen des 10. Teils anerkannt.

Forschungs- und Entwicklungsbericht zu Erdkabeln

§ 126. Der Bundesminister fiir Wirtschaft, Energie und Tourismus hat die Ubertragungsnetzbetreiber
aufzufordern, iiber die Ergebnisse der Forschung und Entwicklung im Bereich Erdkabel, einschlielich in
Europa realisierter Projekte, regelméBig zu berichten. Ein solcher Bericht ist jedenfalls innerhalb von drei
Jahren zu erstatten.

10. Teil
Systemnutzungsentgelte

1. Hauptstiick
Entgeltkomponenten

Bestimmung der Systemnutzungsentgelte

§ 127. (1) Die Netzbenutzer und Bilanzgruppenverantwortlichen haben fiir die Erbringung aller
Leistungen, die von den Netzbetreibern, dem Regelzonenfiihrer und dem Bilanzgruppenkoordinator in
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Erfiillung der ihnen auferlegten Verpflichtungen erbracht werden, ein Systemnutzungsentgelt zu
entrichten. Das Systemnutzungsentgelt besteht aus den in Abs. 2 Z 1 bis 5 bezeichneten Bestandteilen.
Eine iiber die im Abs.2 angefithrten Entgelte hinausgehende Verrechnung in unmittelbarem
Zusammenhang mit dem Netzbetrieb ist, unbeschadet gesonderter Bestimmungen dieses Bundesgesetzes
oder entsprechender Verordnungen der Regulierungsbehdrde, unzuldssig. Das Systemnutzungsentgelt hat
den Grundsdtzen des Art. 18 der Verordnung (EU)2019/943, jenen des § 5 sowie jenen des § 4
E-ControlG zu entsprechen, Anreize fiir systemdienlichen Betrieb zu setzen und zu gewéhrleisten, dass
Strom effizient genutzt wird und das Volumen des verteilten oder iibertragenen Stroms nicht unnétig
erhoht wird. Das Systemnutzungsentgelt ist nach Maligabe der §§ 128 bis 132 getrennt nach Einspeisung
und Entnahme auszuweisen und zu entrichten.

(2) Das Systemnutzungsentgelt bestimmt sich aus dem
1. Netznutzungsentgelt,
2. Netzverlustentgelt,
3. Netzanschlussentgelt,
4. Regelleistungsentgelt sowie
5. Entgelt fiir sonstige Leistungen.
(3) Energiespeicheranlagen sind unter Beriicksichtigung des systemdienlichen Betriebs fiir einen
Zeitraum von 20 Jahren ab Inbetriebnahme hinsichtlich des Bezugs der zu speichernden elektrischen

Energie von den Entgeltkomponenten geméal § 128 (Netznutzungsentgelt) und § 129 (Netzverlustentgelt)
freigestellt.

Netznutzungsentgelt

§ 128. (1) Durch das Netznutzungsentgelt werden dem Netzbetreiber

1. die Kosten fiir die Errichtung, den Ausbau, die Instandhaltung und den Betrieb des Netzsystems,
soweit sie nicht bereits durch andere Entgeltkomponenten geméll § 127 Abs.2 Z2 bis 5
abgedeckt sind, sowie

2. die Kosten, die mit der Errichtung und dem Betrieb von Zéhleinrichtungen einschliellich
notwendiger Wandler, der Eichung und der Datenauslesung sowie fiir die Datenverwaltung
gemil § 17 verbunden sind,

abgegolten.
(2) Das Netznutzungsentgelt ist von Entnehmern pro Zéhlpunkt zu entrichten.

(3) Die Regulierungsbehérde hat durch Verordnungen gemdB § 135 Abs.1 und 2 das
Netznutzungsentgelt zu bestimmen. Sie kann insbesondere Festlegungen treffen
1. zur Bemessung des Netznutzungsentgelts, zur Festlegung des Arbeits- und/oder Leistungspreises,
des leistungs- und/oder arbeitsbezogenen Anteils des Netznutzungsentgelts sowie des
verrechnungsrelevanten  Leistungswerts unter Anwendung etwaiger Pauschalierungen,
Mindestbezugswerte und unter Bezugnahme auf Wirk- oder Blindenergie;

2. zum Zeitraum fiir die Abrechnungsperiode und zum Abrechnungsintervall;

3. zur gesonderten Abgeltung von bestimmten Systemdienstleistungen, sofern deren Kosten durch
das Netznutzungsentgelt zu decken sind.

AuBerdem sind Regelungen zur ndheren Ausgestaltung von zeitvariablen Netznutzungsentgelten, die
Anreize fiir einen systemdienlichen Betrieb setzen, sowie Abschldge fiir unterbrechbare und/oder
regelbare Leistung festzulegen.

(4) Netzbenutzern ist auf Verlangen ein zeitvariables oder ein nicht zeitvariables
Netznutzungsentgelt gemd3 Abs.4 zu verrechnen. Auf Verlangen kann die Inanspruchnahme der
Leistung ganz oder teilweise als unterbrechbar und/oder regelbar vereinbart werden. Fiir unterbrechbare
und/oder regelbare Leistungen gebiihrt ein Abschlag gemif Abs. 4.

(5) Das Netznutzungsentgelt ist fiir teilnehmende Netzbenutzer, bezogen auf jenen Verbrauch, der
durch zugeordnete eingespeiste Energie einer Stromerzeugungsanlage im Nahebereich gemal § 70 Abs. 6
abgedeckt ist, in den Verordnungen geméf § 135 Abs. 1 und 2 von der Regulierungsbehdrde gesondert
festzulegen. Bei der Festlegung des Entgelts sind nur die Kosten der in Anspruch genommenen
Netzebenen zu beriicksichtigen, wobei sich die teilnehmenden Netzbenutzer im Nahebereich gemaf3 § 70
Abs. 6 angemessen an den Systemgesamtkosten zu beteiligen haben.

Netzverlustentgelt

§ 129. (1) Durch das Netzverlustentgelt werden jene Kosten abgegolten, die dem Netzbetreiber fiir
die transparente und diskriminierungsfreie Beschaffung von angemessenen Energiemengen zum
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Ausgleich physikalischer Netzverluste entstehen; bei der Ermittlung angemessener Energiesmengen sind
Durchschnittsbetrachtungen zuldssig. Das Netzverlustentgelt ist von Entnehmern und Einspeisern zu
entrichten. Einspeiser, einschlieBlich Kraftwerksparks, mit einer netzwirksamen Leistung bis inklusive
5 MW, sind von der Entrichtung des Netzverlustentgelts befteit.

(2) Die Regulierungsbehdrde hat durch Verordnungen gemdB § 135 Abs.1 und 2 das
Netzverlustentgelt zu bestimmen. Sie kann insbesondere Festlegungen zur Bemessung und Verrechnung
des Netzverlustentgelts treffen und auch eine zeitvariable Ausgestaltung vorsehen.

Netzanschlussentgelt

§ 130. (1) Durch das Netzanschlussentgelt werden dem Netzbetreiber alle angemessenen und den
marktiiblichen Preisen entsprechenden Netzanschlusskosten abgegolten, die mit der erstmaligen
Herstellung eines Anschlusses an ein Netz oder der Abénderung eines Anschlusses infolge Erhohung der
netzwirksamen Leistung eines Netzbenutzers verbunden sind. Das Netzanschlussentgelt umfasst auch
anteilige Kosten fiir den bereits erfolgten sowie notwendigen Ausbau des Netzes zur Herstellung oder
Abénderung des Anschlusses bzw. Netzzugangs infolge der Erhéhung der netzwirksamen Leistung eines
Netzbenutzers, sofern diese von der Regulierungsbehérde verordnet werden. Der Netzbetreiber hat dem
Netzbenutzer die damit verbundenen Kosten auf transparente und nachvollziehbare Weise darzulegen.

(2) Im Falle einer Erhéhung der netzwirksamen Leistung ist das Netzanschlussentgelt auch ohne
Vorliegen der Voraussetzungen des Abs. 1 nur im Ausmaf3 der Erhéhung zu entrichten. Eine Erhohung
liegt vor, wenn die am Netzanschlusspunkt vertraglich vereinbarte maximale netzwirksame Leistung in
Einspeiserichtung oder Bezugsrichtung den bisher vereinbarten Maximalwert in derselben
Energieflussrichtung iibersteigt; die Bemessung erfolgt je Energieflussrichtung getrennt.

(3) Sofern die Kosten fiir den Netzanschluss ganz oder teilweise vom Netzbenutzer selbst getragen
werden, ist die Hohe des Netzanschlussentgelts entsprechend zu vermindern.

(4) Die Regulierungsbehorde hat durch Verordnungen gemél § 135 Abs. 1 und 2 Festlegungen zum
Netzanschlussentgelt zu treffen. Bei Bemessung des Netzanschlussentgelts sind systemdienliche Effekte
der Standortwahl zu beriicksichtigen. Die Regulierungsbehorde kann insbesondere Festlegungen treffen:

1. zur Verrechnung und Bestimmung der unmittelbaren Netzanschlusskosten sowie Abgrenzung der
unmittelbaren Netzanschlusskosten von den Kosten geméf Z 3;

2. zu technologiespezifischen Pauschalen fiir den Netzanschluss von Stromerzeugungsanlagen je
Netzebene;

3. zur verursachungsgerechten Zuordnung und Verrechnung der mit dem infolge des Anschlusses
bereits erfolgten und notwendigen Netzausbau anfallenden Kosten, insbesondere zur
Bemessungsgrundlage, Mindestleistungswerten fiir die einzelnen Netzebenen, Folgen einer
ortlichen Verschiebung des Abrechnungspunkts, eines Wechsels der Netzebenen sowie
Pauschalierungen;

4. zu angemessenen Reduktionen fiir flexible Netzanschlussvertrige;

5.zu  allfilligen  Riickzahlungs- und  Ubertragungsanspriichen,  Anrechnungs- und
Uberleitungsbestimmungen ~ fiir ~ vergangene oder bestehende Netzanschluss-  oder
Netzzugangsvereinbarungen oder fiir bereits vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes geleistete
Netzbereitstellungsentgelte.

(5) Solange die Regulierungsbehérde keine Festlegungen gemidl Abs.4 Z2 fir
Stromerzeugungsanlagen auf Basis erneuerbarer Energietrager trifft, gelten die Pauschalen gemif
Anlage V, sofern die Regulierungsbehorde deren Geltung nicht in den Verordnungen gemifl Abs. 4
ausgeschlossen hat. Einspeiser sind fiir die Einspeisung mit einer netzwirksamen Leistung bis 15 kW vom
Netzanschlussentgelt befreit. Fiir Stromerzeugungsanlagen, die an fiir einen systemdienlichen Betrieb
geeigneten Standorten gemél § 118 Abs. 2 Z 11 oder gemil3 § 123 Abs. 3 Z 4 oder an einem Standort mit
erheblich hoher verfligbarer Kapazitit gemi3 § 99 ans Netz angeschlossen werden, reduziert sich die
Pauschale um 30%. Fiir Anschliisse in Bezugsrichtung oder fiir kombinierte Anschliisse in beide
Energieflussrichtungen ist bei der erstmaligen Herstellung eines Netzanschlusspunktes das
Netzanschlussentgelt aufwandsorientiert zu verrechnen; pauschalierte Netzanschlussentgelte finden keine
Anwendung.

(6) Unbeschadet der Festlegungen nach Abs.4 und § 138 haben Netzbetreiber geleistete
Netzanschlussentgelte im Rahmen des Jahresabschlusses zu aktivieren bzw. vereinnahmte
Netzanschlussentgelte zu passivieren und iiber einen angemessenen Zeitraum abzuschreiben bzw.
aufzuldsen. Die Bewertung der Posten richtet sich nach den geltenden Rechnungslegungsvorschriften.
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Regelleistungsentgelt

§ 131. (1) Durch das Regelleistungsentgelt werden dem Regelzonenfiihrer die Beschaffungskosten
fiir die Vorhaltung der Regelleistung, inklusive Primérregelleistung, gemél § 147 abgegolten. Das
Regelleistungsentgelt ist von Einspeisern, einschlieBlich Kraftwerksparks, mit einer netzwirksamen
Leistung von mehr als 5 MW regelméfig zu entrichten.

(2) Die Regulierungsbehdrde hat das Regelleistungsentgelt mit Verordnungen gemall § 135 Abs. 1
und 2 festzulegen. Sie kann insbesondere Festlegungen zur Bemessungsgrundlage des
Regelleistungsentgelts, insbesondere zur Bestimmung des leistungs- und/oder arbeitsbezogenen Anteils
des Regelleistungsentgelts, treffen.

(3) Die zur Verrechnung des Regelleistungsentgelts notwendigen Daten sind dem Regelzonenfiihrer
von den zur Zahlung verpflichteten Erzeugern jéhrlich bekannt zu geben. Netzbetreiber haben dem
Regelzonenfiihrer die Stromerzeugungsanlagen mit einer netzwirksamen Leistung gemal Abs. 1 jahrlich
bekanntzugeben.

(4) Abs. 1 und 2 sind nicht mehr anzuwenden, wenn ein von der Regulierungsbehdrde auf Antrag
des Regelzonenfiihrers genehmigter zusétzlicher Abrechnungsmechanismus gemél Art. 44 Abs. 3 der
Verordnung (EU) 2017/2195 zur Anwendung gelangt.

Entgelt fiir sonstige Leistungen

§ 132. Die Regulierungsbehorde kann in den Verordnungen gemif3 § 135 Abs. 1 und 2 gesonderte
Entgelte fiir die Erbringung sonstiger Leistungen gegeniiber Netzbenutzern vorsehen, die den
Netzbetreibern nicht durch die Entgelte gemidfl § 127 Abs.2 Z 1 bis 4 abgegolten sind, und vom
Netzbenutzer unmittelbar verursacht werden. Hiervon ausgenommen sind die sonstigen Leistungen der
Netzbetreiber, die diese im Zusammenhang mit § 70 Abs. 6 und § 71 erbringen. Die Regulierungsbehorde
hat dabei auf die soziale Vertrdglichkeit Bedacht zu nehmen. Sie kann auch eine aufwandsbezogene
Verrechnung vorsehen.

Ausnahmen von Systemnutzungsentgelten fiir Forschungs- und Demonstrationsprojekte

§ 133. (1) Die Regulierungsbehorde kann fiir Forschungs- und Demonstrationsprojekte mit Bescheid
Systemnutzungsentgelte festlegen, die von den Bestimmungen dieses Teils oder einer Verordnung gemal
§ 135 Abs. 1 oder 2 abweichen (Ausnahmebescheid). Die Abweichung kann sich insbesondere auf die
Entgeltstruktur, die Bemessungsgrundlage oder den abrechnungsrelevanten Zeitraum beziehen oder in
einer beitragsméfigen Reduktion bis hin zur vollstindigen Befreiung von Systemnutzungsentgelten
liegen.

(2) Die Regulierungsbehorde hat spétestens ein Jahr nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes mit
Verordnung festzulegen, welche Ziele ein Forschungs- und Demonstrationsprojekt verfolgen muss, um
eine Ausnahme gemdf3 Abs. 1 beantragen zu konnen. Sie kann in dieser Verordnung auflerdem weitere
Anforderungen bestimmen, die das Projekt zu erfiillen hat, und festlegen, welche Unterlagen dem Antrag
auf einen Ausnahmebescheid beizulegen sind.

(3) Die Regulierungsbehorde hat spétestens binnen drei Monaten nach Einlangen eines vollstdndigen
und formgiiltigen Antrags einen Ausnahmebescheid zu erlassen.

(4) Der Ausnahmebescheid ist dem Bundesminister fiir Wirtschaft, Energie und Tourismus und den
Netzbetreibern zur Kenntnis zu bringen, in deren Konzessionsgebieten das von der Ausnahme erfasste
Forschungs- oder Demonstrationsprojekt durchgefiihrt wird. Sofern von einem Forschungs- oder
Demonstrationsprojekt Regelleistungsentgelte zu entrichten sind, ist der Ausnahmebescheid auch dem
Regelzonenfiihrer zur Kenntnis zu bringen.

(5) Ausnahmen geméfl Abs. 1 werden unter den Voraussetzungen der Verordnung (EU) 2023/2831
iiber die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europédischen Union
auf De-minimis-Beihilfen, ABI. Nr. L 2023/2831 vom 15.12.2023, als De-minimis-Forderungen gewéhrt,
soweit sie nicht nach der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter
Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags tiber
die Arbeitsweise der Européischen Union, ABI. Nr. L 187 vom 26.06.2014 S. 1, freigestellt sind.
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2. Hauptstiick
Verfahren zur Festsetzung der Systemnutzungsentgelte

Verfahren zur Feststellung der Kostenbasis

§ 134. (1) Die Regulierungsbehorde hat die Kosten, die Zielvorgaben und das Mengengeriist von
Netzbetreibern mit einer jdhrlichen Abgabemenge an Entnehmer von mehr als 50 GWh im
Kalenderjahr 2008 von Amts wegen periodisch mit Bescheid festzustellen. Die Kosten und das
Mengengeriist der librigen Netzbetreiber konnen von Amts wegen mit Bescheid festgestellt werden. Die
Kommunikation zwischen den Parteien und der Regulierungsbehdrde hat elektronisch nach den Vorgaben
der Regulierungsbehdrde zu erfolgen.

(2) Der Wirtschaftskammer Osterreich, der Landwirtschaftskammer Osterreich, —der
Bundesarbeitskammer und dem Osterreichischen Gewerkschaftsbund ist vor Abschluss des
Ermittlungsverfahrens Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die Regulierungsbehorde hat deren
Vertreterinnen oder Vertretern Auskiinfte zu geben und Einsicht in den Verfahrensakt zu gewihren.
Wirtschaftlich sensible Informationen, von denen die Vertreterinnen oder Vertreter bei der Ausiibung
ihrer Einsichtsrechte Kenntnis erlangen, sind vertraulich zu behandeln. Die Wirtschaftskammer
Osterreich sowie die Bundesarbeitskammer konnen gegen Entscheidungen der Regulierungsbehdrde
gemdl Abs.1 wegen Verletzung der in § 138 geregelten Vorgaben Beschwerde an das
Bundesverwaltungsgericht sowie in weiterer Folge geméf Art. 133 B-VG Revision an den
Verwaltungsgerichtshof erheben.

(3) Netzbetreiber, deren Kosten nicht festgestellt wurden, konnen binnen drei Monaten nach
Inkrafttreten der jeweiligen Verordnung gemal § 135 Abs. 2 einen Antrag auf Kostenfeststellung fiir die
zur Festsetzung der Systemnutzungsentgelte herangezogene Kostenperiode stellen. Stellt ein
Netzbetreiber einen Antrag auf Kostenfeststellung, sind die Kosten sédmtlicher Netzbetreiber des
Netzbereichs fiir diese Kostenperiode von Amts wegen festzustellen.

Verfahren zur Festsetzung der Systemnutzungsentgelte

§ 135. (1) Die Regulierungsbehdrde hat mit Verordnung nihere grundsitzliche Festlegungen zur
Ermittlung der Systemnutzungsentgelte gemal § 127 Abs. 2 Z 1 bis 5 nach Maligabe der §§ 128 bis 132
zu treffen. Zu den grundsitzlichen Festlegungen gehdren insbesondere Vorgaben zu

1. den Entgeltkomponenten, deren Bemessungsgrundlagen und etwaigen Tarifzeiten sowie
Kriterien zur Beurteilung einer systemdienlichen Betriecbsweise,

2. etwaigen Mindest- oder Hochstbemessungsgrundlagen,

3. etwaigen Pauschalierungen, Rabatten oder Zuschldgen fiir dynamische Tarife, jeweils mit
Ausnahme der konkreten Hohe,

. der etwaigen Ermittlung des angemessenen Entgelts bei aufwandsbezogener Verrechnung,
. der Netzebenenzuordnung der Anlagen,

. den Verrechnungsmodalititen sowie

7. etwaigen besonderen Vorschriften fiir temporire Anschliisse.

AN L A

(2) Basierend auf den in der Verordnung gemil Abs. 1 festgelegten Grundsidtzen hat die
Regulierungsbehérde  fiir ~ Entnehmer und  Einspeiser von  Strom und  fir  die
Bilanzgruppenverantwortlichen jahrlich die Hoéhe der Systemnutzungsentgelte gemall § 127 Abs. 2 Z 1
bis 5 fiir alle Netzbereiche sowie Netzebenen, an die die Anlagen angeschlossen sind, durch Verordnung
zu bestimmen. Die Festlegung erfolgt unter Beriicksichtigung einer Kostenwilzung auf Basis der geméal
§ 134 Abs. 1 festgestellten Kosten und des Mengengeriists. Soweit erforderlich, kann die
Regulierungsbehdrde in dieser Verordnung Ausgleichszahlungen zwischen Netzbetreibern -eines
Netzbereiches bestimmen. Weiters kann sie Festlegungen zum Verfahren der Kostenwélzung fiir das
Hochstspannungsnetz und fiir die Netzebenen gemidfl § 106 Abs. 1 Z 3 bis 7 sowie zur Brutto- und
Nettobetrachtung treffen.

(3) Der Verordnungserlassung nach Abs. 1 und 2 hat ein Stellungnahmeverfahren voranzugehen, in
dem insbesondere den betroffenen Netzbetreibern, Netzbenutzern und den in § 134 Abs. 2 genannten
Interessenvertretungen die Moglichkeit zur Stellungnahme innerhalb angemessener Frist einzurdumen ist.

(4) Im Rahmen des Stellungnahmeverfahrens zur Erlassung der Verordnung nach Abs. 2 hat die
Regulierungsbehorde unter Wahrung der Vertraulichkeit wirtschaftlich sensibler Informationen eine
ausfiihrliche Beschreibung der Methodik der Entgeltbestimmung sowie die den Entgelten zugrunde
liegenden Kosten zu verdffentlichen.
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(5) Nach Abschluss des Stellungnahmeverfahrens sind sédmtliche fiir die Beurteilung des
Verordnungsentwurfes notwendigen Unterlagen dem Regulierungsbeirat vorzulegen sowie Auskiinfte zu
erteilen. Die Vorsitzende oder der Vorsitzende kann zur Beratung im Regulierungsbeirat auch
Sachverstindige beiziehen. Bei Gefahr im Verzug kann die Anhdrung durch den Regulierungsbeirat
entfallen. Dieser ist jedoch nachtréglich unverziiglich mit der Angelegenheit zu befassen.

(6) Die Informationen nach Abs.4 sind nach Kundmachung der Verordnung von der
Regulierungsbehdrde gegebenenfalls zu aktualisieren und sédmtlichen interessierten Personen auf Anfrage
zu ibermitteln.

(7) Liegen die fiir die Festlegung der Hohe der Systemnutzungsentgelte erforderlichen festgestellten
Kosten oder Mengengeriiste oder eine Verordnung gemifl Abs. 1 nicht mit ausreichendem Vorlauf vor,
hat die Regulierungsbehorde vorldufig geltende Systemnutzungsentgelte in der Verordnung nach Abs. 2
anhand der ihr zur Verfiigung stehenden Informationen zu bestimmen.

Monitoring der Entwicklung der Systemnutzungsentgelte

§ 136. (1) Auf Grundlage der Feststellungen gemal § 134 sowie der Netzentwicklungspldne gemaf3
§118 wund § 123 hat die Regulierungsbehorde jéhrlich die aktuelle Entwicklung der
Systemnutzungsentgelte sowie eine Abschitzung der Entwicklung der Systemnutzungsentgelte in den
folgenden zehn Jahren zu erstellen und auf ihrer Website zu verdffentlichen. Hierbei hat sie die
Auswirkungen der dezentralen Versorgung, insbesondere die Nutzung von Direktleitungen, die
Eigenversorgung und die gemeinsame Energienutzung auf die Netznutzungsentgelte gemill § 128
darzustellen. Dariiber hinaus sind die Auswirkungen der Anreizung einer systemdienlichen Standortwahl
gemil § 130 darzustellen.

(2) Unmittelbar mit der Erreichung der Ziele gemdf3 § 5 Abs. 1 Z 2 und 3 verbundene Kosten sind in
der Abschitzung gemil3 Abs. 1 gesondert auszuweisen.

Regulierungskonto

§ 137. (1) Differenzbetrige zwischen den tatsdchlich erzielten Erlosen oder festgestellten Kosten
einerseits und den der Verordnung gemil3 § 135 Abs. 2 zugrunde liegenden Erlosen andererseits sind in
kiinftigen Verfahren gemif3 § 134 auszugleichen.

(2) MaBgebliche aullergewohnliche Erlose oder Aufwendungen kénnen iiber das Regulierungskonto
iiber einen angemessenen Zeitraum verteilt werden, wobei vorrangig auf die Abfederung von
auflergewohnlichen Aufwendungen Bedacht zu nehmen ist. Liegt ein positiver Saldo vor, sind die
Moglichkeiten gemal Art. 19 Abs. 3 Verordnung (EU) 2019/943 zeitnah auszuschdpfen.

(3) Aus der Abrechnung gemidfl den Kapiteln2, 3 und 4 des Titels V der Verordnung
(EU) 2017/2195 resultierende Betridge sind bei der Feststellung der Kostenbasis fiir die nichsten zu
erlassenden Systemnutzungsentgelte-Verordnungen ausschlieflich im Rahmen der Netznutzungsentgelte
gemill § 128 von der Regulierungsbehdrde binnen drei Jahren auszugleichen, wobei sprunghafte
Entgeltentwicklungen zu vermeiden sind.

(4) Wurde ein Kostenbescheid, mit dem die Kosten des Netzbetreibers gemill § 134 Abs. 1
festgestellt wurden, aufgehoben, ist eine abweichende Kostenfeststellung im Ersatzbescheid in kiinftigen
Verfahren gemif § 134 {iber einen angemessenen Zeitraum zu beriicksichtigen.

(5) Wurde ein Kostenbescheid, mit dem die Kosten des Netzbetreibers gemdlB § 134 Abs. 1
festgestellt wurden, abgeédndert, ist eine abweichende Kostenfeststellung bei der Feststellung der
Kostenbasis in kiinftigen Verfahren geméf § 134 {iber einen angemessenen Zeitraum zu beriicksichtigen.

(6) Wird eine Verordnung gemall § 135 Abs. 1 und 2 oder eine aufgrund der §§ 49 und 51 des
Elektrizititswirtschafts- und -organisationsgesetzes 2010 (EIWOG 2010), BGBIL. I Nr. 110/2010, in der
jeweils geltenden Fassung erlassene Verordnung vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben oder hat der
Verfassungsgerichtshof ausgesprochen, dass eine Verordnung gesetzwidrig war, und ergeben sich daraus
Minder- oder Mehrerlose, sind diese in kiinftigen Verfahren gemiB § 134 {iber einen angemessenen
Zeitraum zu beriicksichtigen.

(7) Die Anspriiche und Verpflichtungen, die vom Regulierungskonto erfasst werden, und Anspriiche
und Verpflichtungen, die die Netzverlustenergiebeschaffung und die Beschaffung der Regelreserve
betreffen, sind im Rahmen des Jahresabschlusses zu aktivieren oder zu passivieren. Dariiber hinaus haben
Netzbetreiber bei verwaltungsgerichtlich anhédngigen Verfahren fiir allfdllig drohende niedrigere
Kostenfeststellungen entsprechende Riickstellungen zu bilden. Die Bewertung der Posten richtet sich
nach den geltenden Rechnungslegungsvorschriften.
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3. Hauptstiick
Grundsitze der Kosten- und Mengenermittlung

§ 138. (1) Die Regulierungsbehorde hat die den Entgelten zugrunde liegenden Kosten der
Netzbetreiber fiir alle Netzebenen zu ermitteln, wobei sie bei der Ermittlung der Kosten die in Art. 18 der
Verordnung (EU) 2019/943 genannten Grundsitze, jene des § 5 sowie jene des § 4 E-ControlG zu
beriicksichtigen und insbesondere Anreize gemél Art. 18 Abs.2 der Verordnung (EU) 2019/943 zu
setzen hat. Bei der Kostenermittlung hat die Regulierungsbehorde sicherzustellen, dass
Quersubventionierungen verhindert werden und dass die notwendigen Investitionen in die Netze auf eine
Art und Weise vorgenommen werden konnen, die die Lebens- und Leistungsfihigkeit der Netze
gewihrleistet und die zur Erhhung der Widerstandsfahigkeit und Flexibilitdt der Netze beitrdgt. Weiters
hat die Regulierungsbehdrde die den Entgelten zugrunde liegenden Mengen der Netzbetreiber zu
ermitteln.

(2) Die Regulierungsbehorde hat fiir die Feststellung der Kostenbasis gemdB § 134 Abs. 1 ndhere
Festlegungen tiiber die Regulierungssystematik der Kosten- und Mengenermittlung zu treffen,
insbesondere

1. iiber die zu beriicksichtigenden Kosten, insbesondere Investitions- und Betriebskosten, iiber
Finanzierungskosten fiir die angemessene Verzinsung von Eigen- und Fremdkapital und iiber
nicht beeinflussbare Kosten,

2. zur Ermittlung und zum Nachweis der Kosten durch den Netzbetreiber oder deren
Angemessenheit,  gegebenenfalls unter Heranziehung von  Unternehmensbiichern,
Kostentragerrechnungen, Prozesskosten und Drittvergleichen zur Gewéhrleistung der
Marktiiblichkeit,

3. zu kostenmindernden Positionen, wie Erlosen aus grenziiberschreitenden Transporten,
Forderungen oder Beihilfen sowie die zeitliche Beriicksichtigung von vereinnahmten Entgelten,

4. zur Ermittlung des Mengengeriists sowie

5. zur Abschreibungsmethode und -dauer fiir bestehende und neue Anlagengiiter, wobei auf die tat-
sdchliche Lebensdauer der Anlagen abzustellen ist und Festlegungen auch wéhrend einer laufen-
den Regulierungsperiode erfolgen kénnen.

(3) Dariiber hinaus kann die Regulierungsbehorde insbesondere nahere Festlegungen treffen

1. zum sachlichen und zeitlichen Geltungsbereich der Regulierungssystematik sowie deren weiterer
Ausgestaltung wie Pauschalierungen fiir bestimmte Unternehmensgrof3en, ein- oder mehrjéhrige
Regulierungsperioden und zum niheren Vorgehen bei der Feststellung der Kosten wéhrend einer
Regulierungsperiode;

2.zu den einzelnen Parametern der Regulierungssystematik wie generelle und individuelle
Zielvorgaben fiir die Netzbetreiber, Anreize fiir Ubertragungs- und Verteilernetzbetreiber,
einschlieBlich moglicher Anreize zur Beschaffung von Flexibilititsdienstleistungen, zur Nutzung
geforderter Finanzierungen, Abgeltung der Teuerung und der Berechnung und Beriicksichtigung
des Regulierungskontos;

3. zur Anerkennung einer erhohten Kapitalbasis im Falle von Zusammenschliissen von
Netzbetreibern, sofern aus diesem Zusammenschluss erzielte Synergieeffekte unmittelbar zu
einer Reduktion der Gesamtkosten fiithren;

4. zu einer angemessenen Normkapitalstruktur;

5. zu Finanzierungsvorteilen aus nationalen oder europdischen Forderinstrumenten, die die
verzinsliche Kapitalbasis reduzieren.

(4) Die Regulierungssystematik ist, gegebenenfalls unter Ergdnzung einer ausfiihrlichen
Beschreibung, nach Abschluss des Verfahrens gemdll § 134 Abs. 1 unter Wahrung der Vertraulichkeit
wirtschaftlich sensibler Informationen auf ihrer Website zu verdffentlichen und sdmtlichen interessierten
Personen auf Anfrage zu iibermitteln.

(5) Sofern die von der Regulierungsbehorde angewandte Regulierungssystematik einen Zeitverzug
in der Abgeltung durch die Systemnutzungsentgelte bewirkt, konnen die Netzbetreiber entsprechende
Differenzbetrdge im Rahmen des Jahresabschlusses aktivieren bzw. haben sie diese im Rahmen des
Jahresabschlusses als Riickstellung zu passivieren. Die Bewertung der Posten richtet sich nach den
geltenden Rechnungslegungsvorschriften.
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11. Teil
Sicherheit und Zuverlissigkeit der Versorgung mit elektrischer Energie

1. Hauptstiick
Flexibilititsleistungen

Marktgestiitzte Beschaffung von Flexibilititsleistungen

§ 139. (1) Netzbetreiber haben nach Konsultation der Marktteilnehmer Flexibilititsleistungen
einschlieBlich Engpassmanagement fiir ihren Bedarf in einem transparenten, diskriminierungsfreien und
marktgestiitzten Verfahren zu beschaffen, wenn die Flexibilititsbeschaffung gegeniiber dem Netzausbau
oder der Netzverstirkung die kosteneffizientere MaBBnahme darstellt, die Effizienz beim Betrieb des
Verteiler- und/oder Ubertragungsnetzes dadurch verbessert wird oder Verzdgerungen bei neuen
Netzzugingen dadurch wirtschaftlich effizient vermieden werden.

(2) Die Netzbetreiber haben nach Konsultation der Marktteilnehmer der Regulierungsbehdrde
spétestens neun Monate nach Inkrafttreten dieser Bestimmung einen Vorschlag fiir eine gemeinsame
Vorgehensweise fiir die transparente, diskriminierungsfreie und marktgestiitzte Beschaffung von
Flexibilitdtsleistungen sowie einheitliche Spezifikationen der zu beschaffenden Produkte vorzulegen. Die
Spezifikationen haben die wirksame und diskriminierungsfreie Beteiligung aller Marktteilnehmer
sicherzustellen. Dies gilt insbesondere fiir Marktteilnehmer, die verteilte Erzeugung, Laststeuerung oder
Energiespeicherung anbieten. Die Spezifikationen haben eine effiziente Beschaffung und einen
effizienten Netzbetrieb sowie einen moglichst liquiden Markt fiir Flexibilitétsleistungen als auch eine
gesamtwirtschaftliche Effizienz, Transparenz und Integritit zu gewéhrleisten. In dem Vorschlag ist
insbesondere darauf einzugehen, wie Flexibilitétsleistungen von Netzbenutzern mit flexiblem Netzzugang
gemdl § 103 und mit begrenztem oder beschrianktem Netzzugang gemifl § 104 sowie Tarifen mit
unterbrechbarer bzw. regelbarer Leistung gemdl § 128 Abs. 4 bei der marktgestiitzten Beschaffung von
Flexibilitatsleistungen zu beriicksichtigen sind.

(3) Die Regulierungsbehorde hat mit Verordnung einheitliche Modalitdten zur Beschaffung von
Flexibilitatsleistungen iiber die gemeinsame Flexibilitdtsplattform gemal § 142 und Spezifikationen der
zu beschaffenden Produkte gemill Abs. 2 festzulegen, wobei sie dabei nicht an den Vorschlag der
Netzbetreiber gebunden ist. Soweit eine Ausnahme nach Abs. 5 vorliegt, sind keine Spezifikationen
festzulegen.

(4) Die mit der marktgestiitzten Beschaffung von Flexibilititsleistungen verbundenen, angemessenen
Kosten,  einschlieBlich  der  Ausgaben  fiir die  erforderlichen  Informations-  und
Kommunikationstechnologien sowie der Infrastrukturkosten, sind bei der Festsetzung der
Systemnutzungsentgelte gemél den Bestimmungen des 10. Teils anzuerkennen. Allfillige Erlose aus der
Beschaffung sind der Entgeltbestimmung zugrunde zu legen.

(5) Von marktgestiitzten Methoden der Beschaffung von Flexibilitatsleistungen ist abzusehen, wenn
die Regulierungsbehdrde durch Verordnung feststellt, dass eine marktgestiitzte Beschaffung fiir einzelne
Netzgebiete, Netzebenen, Zeitbereiche oder Anforderungen der Netzbetreiber wirtschaftlich nicht
effizient ist oder dass eine solche Beschaffung zu schwerwiegenden Marktverzerrungen oder stirkeren
Engpissen fiithren wiirde. Die Verordnung kann alternative Mafinahmen, beispielsweise die Moglichkeit
zu kostenbasierter Beschaffung von Flexibilitdtsleistungen, enthalten, wenn diese gegeniiber der
marktbasierten Beschaffung, dem Netzausbau oder der Netzverstirkung die kosteneffizientere Malnahme
darstellen. Stellt die Regulierungsbehdrde eine Ausnahme fest, hat sie ihre Entscheidung mindestens alle
zwei Jahre zu iiberpriifen und das Ergebnis der Uberpriifung auf ihrer Website zu verdffentlichen.

Engpassmanagement im Ubertragungsnetz

§ 140. (1) Sofern fiir die Vermeidung oder Beseitigung eines Netzengpasses im Ubertragungsnetz
erforderlich, ist der Regelzonenfiihrer im erforderlichen Ausmall und fiir den erforderlichen Zeitraum
ermachtigt, nach den Kriterien der Wirtschaftlichkeit und ZweckmaBigkeit:

1. in Abstimmung mit den betroffenen Verteilernetzbetreibern mit Marktteilnehmern Vertrige iiber
die Erbringung von Flexibilitétsleistungen von

a) Stromerzeugungsanlagen und Energiespeicheranlagen mit einer Maximalkapazitit unter
1 MW,

b) Stromerzeugungsanlagen und Energiespeicheranlagen mit einer Maximalkapazitdt ab 1 MW,
sowie

¢) Verbrauchsanlagen,
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die iiber die gemeinsame Flexibilititsplattform gemd3 § 142 angeboten werden, in Anspruch zu
nehmen;

2.in Abstimmung mit den betroffenen Verteilernetzbetreibern Flexibilitdtsleistungen von
Netzbenutzern anzuordnen, sofern alle anderen Moglichkeiten und insbesondere jene gemil Z 1
ausgeschopft sind;

3. geeignete Angebote, die im Rahmen einer Regelreserveausschreibung eingebracht wurden
(Regelarbeitsgebote), in Anspruch zu nehmen, wobei die Regelungen gemifl der Verordnung
(EU) 2017/2195 einzuhalten sind;

4. geeignete Angebote auf Intraday-Markten in Anspruch zu nehmen.

(2) Die Erbringung der Flexibilititsleistungen gemi3 Abs. 1 Z 1 lit. b und Z 2 erfolgt gegen Ersatz
der wirtschaftlichen Nachteile und Kosten, die unmittelbar durch diese Leistungen verursacht werden;
dabei sind die Vorgaben gemél Art. 13 der Verordnung (EU) 2019/943 einzuhalten.

(3) Das Verfahren zur Ermittlung des angemessenen Entgelts fiir die Flexibilitétsleistungen geméaf
Abs. 1 Z 1 lit. b, Z 2 und Abs. 4 ist in einer Verordnung der Regulierungsbehorde festzulegen, wobei als
Basis die wirtschaftlichen Nachteile und Kosten der Erzeuger, die durch diese Leistungen verursacht
werden, heranzuziehen sind. Dabei ist auch sicherzustellen, dass der Einspeisung von Elektrizitit auf der
Grundlage von erneuerbaren Energiequellen ein Vorrang einzurdumen ist und bei Anweisungen
gegentiiber Betreibern von KWK-Anlagen die Sicherheit der Fernwiarmeversorgung nicht gefihrdet wird.

(4) Soweit dariiber hinaus auf Basis der Systemanalyse geméll § 143 der Bedarf nach Vorhaltung
zusitzlicher Erzeugungsleistung oder gesichert reduzierbarer Verbrauchsleistung besteht, ist diese geméaf
den Vorgaben des § 144 zu beschaffen. In diesen Vertrdgen konnen Erzeuger oder Entnehmer auch zu
gesicherten Leistungen, um zur Vermeidung und Beseitigung von Netzengpidssen in anderen
Ubertragungsnetzen beizutragen, verpflichtet werden. Zur Nutzung von Erzeugungsanlagen oder Anlagen
von Entnehmern im europdischen Elektrizititsbinnenmarkt und der Schweizerischen Eidgenossenschaft
zur Vermeidung, Beseitigung und Uberwindung von Engpéssen in dsterreichischen Ubertragungsnetzen
kann der Regelzonenfiihrer Vertriige mit anderen Ubertragungsnetzbetreibern abschlieBen. Bei der
Bestimmung der Systemnutzungsentgelte sind dem Regelzonenfiihrer die Aufwendungen, die ihm aus der
Erfiillung dieser Verpflichtungen entstehen, anzuerkennen.

(5) Der Regelzonenfiihrer ist verpflichtet, im erforderlichen Ausmall und fiir den erforderlichen
Zeitraum im Rahmen von Engpassmanagement jene Maflnahmen gemdB Abs. 1 Z 1 bis 4, § 101, § 104,
§ 128 Abs. 4 sowie kurz- und mittelfristige betriebliche MaBinahmen zu ergreifen, mit denen nach
MaBgabe der systemtechnischen Anforderungen Engpisse im Ubertragungsnetz zu den geringsten Kosten
vermieden werden. Der Regelzonenfiihrer kann davon abweichen, sofern dies im Einklang mit Art. 13 der
Verordnung (EU) 2019/943 steht und sofern ein solches Vorgehen mit Bescheid der Regulierungsbehdrde
genehmigt wurde.

(6) Sofern Betreiber von Stromerzeugungs-, Energiespeicher- und Verbrauchsanlagen Dritte
beauftragen, Aufgaben zu iibernehmen, die fiir die Wahrnehmung dieser Verpflichtung relevant sind, sind
diese Dritten ebenso erméchtigt und verpflichtet, vereinbarte und angeordnete Leistungen im Sinne des
Abs. 1 zu erbringen. Verteilernetzbetreiber sind verpflichtet den Regelzonenfiihrer bei der Durchfithrung
einer Anordnung geméfl Abs. 1 Z2 zu unterstiitzen und auf Aufforderung des Regelzonenfiihrers eine
Anordnung in dessen Namen durchzufiihren.

Nicht frequenzgebundene Systemdienstleistungen

§ 141. (1) Die Ubertragungs- und Verteilernetzbetreiber haben die fiir ihr Netz bendtigten nicht
frequenzgebundenen Systemdienstleistungen in einem transparenten, diskriminierungsfreien und
marktgestiitzten Verfahren zu beschaffen. Zu diesem Zweck haben die Ubertragungs- und
Verteilernetzbetreiber alle erforderlichen Informationen untereinander auszutauschen und sich
abzustimmen.

(2) Verteilernetzbetreiber haben nicht frequenzgebundene Systemdienstleistungen nur zu beschaffen,
soweit diese in ihrem Netz bendtigt oder im Einvernehmen mit dem Ubertragungsnetzbetreiber beschafft
werden.

(3) Die Verpflichtung zur Beschaffung nicht frequenzgebundener Systemdienstleistungen geméf
Abs. 1 gilt nicht fiir vollstdndig integrierte Netzkomponenten.

(4) Die Netzbetreiber haben der Regulierungsbehorde spitestens neun Monate nach Inkrafttreten
dieser Bestimmung einen Vorschlag fiir eine gemeinsame Vorgehensweise flir die transparente,
diskriminierungsfreie = und  marktgestiitzte =~ Beschaffung von  nicht  frequenzgebundenen
Systemdienstleistungen sowie einheitliche Spezifikationen der zu beschaffenden Produkte vorzulegen.
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Die Spezifikationen haben die wirksame und diskriminierungsfreie Beteiligung aller Marktteilnehmer
sicherzustellen. Insbesondere gilt dies fiir Marktteilnehmer, die verteilte Erzeugung, Laststeuerung oder
Energiespeicherung anbieten. Die Spezifikationen haben eine effiziente Beschaffung und einen
effizienten Netzbetrieb zu gewéhrleisten.

(5) Die Regulierungsbehorde hat ecine Verordnung zu erlassen, in der die gemeinsame
Vorgehensweise und die einheitlichen Spezifikationen der zu beschaffenden Produkte gemil Abs. 4
einheitlich festgelegt werden, wobei sie dabei nicht an den Vorschlag der Netzbetreiber gebunden ist.
Solange eine Ausnahme nach Abs. 7 vorliegt, sind keine Spezifikationen festzulegen.

(6) Die mit der marktgestiitzten Beschaffung von nicht frequenzgebundenen Systemdienstleistungen
verbundenen, angemessenen Kosten, einschlieflich der Ausgaben fiir die erforderlichen Informations-
und Kommunikationstechnologien sowie der Infrastrukturkosten, sind bei der Festsetzung der
Systemnutzungsentgelte gemél den Bestimmungen des 10. Teils anzuerkennen. Allfillige Erlose aus der
Beschaffung sind der Entgeltbestimmung zugrunde zu legen.

(7) Von der marktgestiitzten Beschaffung im Sinne dieser Bestimmung ist abzusehen, wenn die
Regulierungsbehdrde durch Verordnung feststellt, dass die marktgestiitzte Beschaffung dieser nicht
frequenzgebundenen Systemdienstleistungen fiir einzelne Netzgebiete und Netzebenen wirtschaftlich
nicht effizient ist oder dass eine solche Beschaffung zu schwerwiegenden Marktverzerrungen oder
stirkeren Engpédssen fiihren wiirde. Stellt die Regulierungsbehdrde eine Ausnahme fest, hat sie ihre
Entscheidung spitestens alle drei Jahre zu iiberpriifen und das Ergebnis der Uberpriifung auf ihrer
Website zu verdffentlichen.

Gemeinsame Flexibilititsplattform

§142. (1) Der Regelzonenfithrer und die Verteilernetzbetreiber, die gemd § 118 einen
Netzentwicklungsplan zu erstellen haben, haben gemeinsam unter Beriicksichtigung des
Diskriminierungsverbots gemédfl § 91 und nach Konsultation der Marktteilnehmer und des
Bilanzgruppenkoordinators eine digitale Infrastruktur, welche zumindest auch eine allgemein zugangliche
webbasierte Schnittstelle bietet, zur Koordination der Beschaffung und des Einsatzes von
Flexibilitatsleistungen, kurzfristiger Laststeuerung sowie der kurzfristigen Verdnderung der Einspeisung
einzurichten und zu betreiben.

(2) Die Mindestfunktionalitit der digitalen Infrastruktur gemaf3 Abs. 1 besteht darin,
1. vollstindige Informationen zu den Bedarfen an Flexibilitdtsleistungen fiir unterschiedliche
Zwecke bereitzustellen;
2. vollstdndige und aktuelle Informationen zu verfiigbaren Flexibilitétsleistungen, verfligbarer
Laststeuerung und verfiigbaren kurzfristigen Verdnderungen der Einspeisung anzubieten;

3. den wirtschaftlichen und zweckmifigen Einsatz und die Beschaffung von Flexibilitétsleistungen,
Netzreserve gemiB § 144 Abs. 2, kurzfristiger Laststeuerung sowie der kurzfristigen
Veranderung der Einspeisung unter Beriicksichtigung der Netzsituation effizient zu koordinieren.

(3) Die fiir die Umsetzung der Mindestfunktionalitdt gemall Abs. 2 erstellten Methoden und
Annahmen sind der Regulierungsbehdrde anzuzeigen. Die Regulierungsbehdrde kann den gemdl3 Abs. 1
Verpflichteten Anderungen der angezeigten Methoden und Annahmen mit Bescheid vorschreiben.

(4) Die Verpflichteten gemiafl Abs. 1 konnen gemeinsam einen Dritten mit der Einrichtung und dem
Betrieb der digitalen Infrastruktur beauftragen, sofern dieser die betreffenden Aufgaben mindestens
genauso wirksam wahrnehmen kann wie der Regelzonenfithrer und die iibertragenden Netzbetreiber.
Machen die Netzbetreiber von dieser Moglichkeit Gebrauch, haben sie sicherzustellen, dass die zu
beauftragende Stelle in der Lage ist, die zu iibertragenden Aufgaben unter Einhaltung der gesetzlichen
Vorgaben zu erfiillen. Der {ibertragende Netzbetreiber ist weiterhin flir die Erfiillung seiner
Verpflichtungen verantwortlich und stellt dabei unter anderem sicher, dass die Regulierungsbehdrde
Zugang zu den fiir die Aufsichtsfunktion erforderlichen Informationen hat. Die Beauftragung ist der
Regulierungsbehorde anzuzeigen. Eine Beauftragung ldsst die Verantwortlichkeit der Verpflichteten
gemal Abs. 1 fiir die Erflillung der ihnen gesetzlich iibertragenen Aufgaben unbertihrt.

2. Hauptstiick
Netzreserve

Anzeigepflichten und Systemanalyse

§ 143. (1) Betreiber von Erzeugungsanlagen mit einer Engpassleistung von mehr als 20 MW sind
verpflichtet, jdhrlich bis 30. September temporire, temporire saisonale und endgiiltige Stilllegungen ihrer
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Anlage oder von Teilkapazitidten ihrer Anlage fiir den Zeitraum ab 1. Oktober des darauffolgenden
Kalenderjahres dem Regelzonenfiihrer verbindlich anzuzeigen. Die Anzeige hat den Zeitpunkt des
Beginns und die voraussichtliche Dauer der Stilllegung und die Vorlaufzeit fiir eine allfdllige
Wiederinbetriebnahme verpflichtend zu enthalten. Ebenso ist anzugeben, ob und inwieweit die
Stilllegung aus rechtlichen, technischen oder betriebswirtschaftlichen Griinden erfolgt.

(2) Der Regelzonenfiihrer hat bis 1. Dezember jedes Jahres auf Basis der Methode gemaf3 Abs. 3 und
den Eingangsdaten bezichungsweise Szenarien gemdll Abs. 4 eine Systemanalyse durchzufithren, um
festzustellen, welcher Bedarf an flexibler Leistung fiir das Engpassmanagement im Ubertragungsnetz ab
1. Oktober des Folgejahres erforderlich ist. In der Systemanalyse ist festzustellen, welche netztechnisch
relevanten Situationen auftreten konnen, die die Netz- und Versorgungssicherheit geméf § 5 Abs. 1 Z 6
gefihrden konnten. Uberdies sind alle technisch méglichen und iiblicherweise verfiigbaren kurz- und
mittelfristigen betrieblichen Maflnahmen, die den Systembetrieb in besonders kritischen Situationen
unterstiitzen koénnen, zu definieren und zu bewerten. Aus diesen Erkenntnissen hat der Regelzonenfiihrer
insbesondere den Bedarf an flexibler Leistung, der ab dem 1. Oktober des Folgejahres erforderlich ist,
abzuleiten und dabei die Ergebnisse der Bewertung des Flexibilititsbedarfs gemil § 150 zu
beriicksichtigen. Der Bedarf an flexibler Leistung ist mindestens fiir den Betrachtungszeitraum eines
Jahres festzustellen. In Abstimmung mit der Regulierungsbehdrde kann die Systemanalyse fiir einen
mehrjdhrigen Zeitraum durchgefiihrt werden.

(3) Der Regelzonenfiihrer hat den Entwurf einer Methode zur Durchfiihrung der Systemanalyse
sowie die Art der notwendigen Eingangsdaten und Annahmen fiir Szenarien auf Aufforderung bei der
Regulierungsbehorde zur Genehmigung einzureichen. Die Methode hat insbesondere sicherzustellen, dass
bei der Systemanalyse

1. eine rechengestiitzte Analyse unter Variation der Eingangsdaten durchgefiihrt wird,

2. die Erkenntnisse einer Ex-Post-Analyse iiber die Entwicklungen und Héufigkeit der
Engpassmanagementabrufe des Vorjahres beriicksichtigt werden und

3. den Ergebnissen des Monitorings der Netzreserve durch die Regulierungsbehorde sowie den
Zwischenberichten des Evaluierungsplans, zu denen sich die Republik Osterreich im Verfahren
gemil Art. 108 Abs. 3 AEUV gegeniiber der Europédischen Kommission verpflichtet hat und die
unter Mitwirkung der Regulierungsbehérde und des Regelzonenfiihrers zu erstellen sind,
Rechnung getragen wird.

Die Regulierungsbehorde hat, nach Durchfiihrung eines Konsultationsverfahrens mit allen relevanten
Marktteilnehmern, die Methode mit Bescheid an den Regelzonenfithrer festzulegen. Der
Regelzonenfiihrer kann einen Entwurf fiir eine Anderung der festgelegten Methode bei der
Regulierungsbehorde einreichen. Die Regulierungsbehdrde kann auch die Vorlage eines Entwurfs zur
Anderung der Methode verlangen. Im Falle einer Anderung der Methode ist eine angemessene
Vorlaufzeit fiir die Erstellung der Systemanalyse sicherzustellen. Ist eine kurzfristige Anderung der
Methode unerldsslich, ist die Behorde berechtigt, einen Bescheid ohne vorausgegangenes
Konsultationsverfahren und mit vereinfachter Begriindung zu erlassen.

(4) Der Regelzonenfiihrer hat jahrlich vor dem Beginn der Erstellung der Systemanalyse fiir das
Folgejahr auf Aufforderung und jedenfalls bis 30. September einen Entwurf fiir simtliche in der Methode
gemil Abs. 3 festgelegten sowie technisch sinnvollen Eingangsdaten bzw. Annahmen fiir Szenarien bei
der Regulierungsbehorde einzureichen. Die Eingangsdaten bzw. Annahmen fiir Szenarien miissen zur
Untersuchung von kritischen energiewirtschaftlichen und netztechnischen Situationen geeignet sein und
haben sich am Netzentwicklungsplan fiir das Ubertragungsnetz gemiB § 123, an der Abschitzung der
Angemessenheit der Ressourcen geméB § 149 sowie der Bewertung des Flexibilitdtsbedarfs gemal § 150
zu orientieren. Die Regulierungsbehorde hat die Eingangsdaten und Annahmen fiir Szenarien, die fiir die
Durchfiihrung der Systemanalyse heranzuziehen sind, mit Bescheid an den Regelzonenfiihrer festzulegen.
Macht eine wesentliche, unvorhersehbare und nicht beeinflussbare Anderung der Rahmenbedingungen
eine neue Beurteilung erforderlich, kann der Regelzonenfiihrer einen Entwurf fiir eine Anderung der
festgelegten Eingangsdaten und Szenarien bei der Regulierungsbehdrde einreichen. Die
Regulierungsbehdrde kann in diesem Fall auch die Vorlage eines Entwurfs zur Anderung der
Eingangsdaten und Szenarien verlangen. Ist die kurzfristige Anderung der festgelegten Eingangsdaten
und Szenarien erforderlich, ist die Behorde berechtigt, einen Bescheid mit vereinfachter Begriindung zu
erlassen.

(5) Der Regelzonenfiihrer hat in diesen Verfahren die Pflicht, an der Ausarbeitung der Methode
sowie der Identifikation der Eingangsdaten und Szenarien nach besten Kréften mitzuwirken und der
Behorde dazu insbesondere Zugriff auf alle fiir die Festlegung der Methode sowie der Eingangsdaten und
Szenarien erforderlichen Daten zu gewdhren. Zur effizienten Verfahrensfilhrung kann die
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Regulierungsbehorde angemessene Fristen fiir das Vorbringen sowie die Vorlage der angeforderten
Informationen setzen. Schriftliche und miindliche Vorbringen und Ergédnzungen zum Vorbringen, die
nach Fristablauf erstattet werden, sind im weiteren Verfahren nicht zu beriicksichtigen. Einer Beschwerde
gegen einen Bescheid gemal3 den Abs. 3 und 4 kommt keine aufschiebende Wirkung zu. Die Behorde hat
jedoch auf Antrag der beschwerdefithrenden Partei die aufschiebende Wirkung mit Bescheid
zuzuerkennen, wenn dem nicht zwingende 6ffentliche Interessen entgegenstehen und nach Abwégung der
beriihrten 6ffentlichen Interessen mit der Ausiibung der durch den angefochtenen Bescheid eingerdumten
Berechtigung fiir die beschwerdefiihrende Partei ein unverhdltnisméBiger Nachteil verbunden wiére.

(6) Die Systemanalyse ist nach Fertigstellung der Regulierungsbehdrde und dem Bundesminister fiir
Wirtschaft, Energie und Tourismus vorzulegen. Die Ergebnisse der Analyse sowie die dieser zugrunde
liegenden Annahmen, Parameter, Szenarien und Methoden sind nach abgeschlossener Kontrahierung
gemidll § 144 Abs.7 in Abstimmung mit der Regulierungsbehdrde zu verdffentlichen. Der
Regelzonenfiihrer hat auf Grundlage des in der Systemanalyse festgestellten Bedarfs an flexibler Leistung
gemill Abs. 2 und der angezeigten Stilllegungen gemaf Abs. 1 den zu beschaffenden Netzreservebedarf
unter Berticksichtigung der Festlegungen in der Methode gemif Abs. 3 zu ermitteln.

Beschaffung der Netzreserve

§ 144. (1) Der Regelzonenfithrer hat den festgestellten Netzreservebedarf gemdf § 143 Abs. 2
mittels eines transparenten, nichtdiskriminierenden und marktorientierten Ausschreibungsverfahrens
gemél den nachstehenden Absdtzen zu beschaffen. Teilnahmeberechtigte Anbieter sind

1. Betreiber von inlédndischen Erzeugungsanlagen mit einer Engpassleistung von mindestens 1 MW,
deren Stilllegung im Fall von Erzeugungsanlagen gemal} § 143 Abs. 1 innerhalb des jeweiligen
Ausschreibungszeitraums angezeigt wurde;

2. Entnehmer mit einer Engpassleistung von mindestens 1 MW, die durch Anpassung ihrer
Verbrauchsanlagen ihren Verbrauch temporér, zumindest aber fiir sechs Stunden, reduzieren oder
zeitlich verlagern konnen;

3. Aggregatoren, die mehrere Erzeugungs- oder Verbrauchseinheiten zu einem gesamthaft
abrufbaren Pool mit einer Engpassleistung von mindestens 1| MW zusammenfassen, sowie

4. Betreiber von Erzeugungsanlagen mit einer Engpassleistung von mindestens 1 MW im
europdischen Elektrizititsbinnenmarkt und der Schweizerischen Eidgenossenschaft, sofern das
betroffene Ubertragungsnetz mit einer Osterreichischen Regelzone unmittelbar galvanisch
verbunden ist und der betroffene Ubertragungsnetzbetreiber vom  &sterreichischen
Regelzonenfiihrer iiber einen abzuschlieBenden Engpassmanagementvertrag zur Erbringung von
Engpassmanagement unmittelbar verhalten werden kann. Betreiber von Erzeugungsanlagen mit
einer Engpassleistung von mehr als 20 MW sind teilnahmeberechtigt, wenn sie Stilllegungen
ihrer Anlagen in vergleichbarer Weise wie § 143 Abs.1 ihrem zustindigen
Ubertragungsnetzbetreiber ~ oder  der  Regulierungsbehdrde  fir  den  jeweiligen
Ausschreibungszeitraum angezeigt haben.

(2) Der Regelzonenfiihrer hat die Anbieter in einem zweistufigen Verfahren auszuwéhlen. Zu
diesem Zweck hat der Regelzonenfiihrer technische Eignungskriterien fiir die Netzreserve in
Abstimmung mit der Regulierungsbehdrde bis Ende Februar jedes Jahres festzulegen und in geeigneter
Form zur Interessensbekundung aufzurufen. Im Aufruf zur Interessensbekundung hat der
Regelzonenfiihrer folgende Informationen bekanntzugeben:

1. den maximalen Netzreservebedarf in MW fiir das erste Jahr des Betrachtungszeitraums gemaf
§ 135 Abs. 2 zweiter Satz;

2. den Zeitraum, in dem ein Netzreservebedarf gemill § 143 Abs. 2 festgestellt wurde;

3. die Produkte, die auf Basis der angezeigten Stilllegungen gemaB § 143 Abs. 1 sowie der
Ergebnisse der Systemanalyse gemdB § 143 Abs.2 zur Deckung des festgestellten
Netzreservebedarfs gemél den nachstehenden Absétzen zu beschaffen sind.

Als Produkte gemidl Z3 kommen Netzreservevertrige mit einer Laufzeit von zwei Jahren,
Netzreservevertrdge mit einer Laufzeit von einem Jahr sowie saisonale Netzreservevertrdge in Betracht.
Bei der Festlegung der Produkte sind laufende Netzreservevertrige sowie die Kriterien des Abs. 7 Z 1 bis
Z 4 zu beriicksichtigen.

(3) Alle Interessenten, die ihr Teilnahmeinteresse binnen vierwdchiger Frist bekundet haben, sind
vom Regelzonenfiihrer hinsichtlich ihrer Eignung zur Erbringung von Engpassmanagement und zur
Erfiillung der Kriterien geméaB Abs. 1 und Abs. 2 zweiter Satz sowie Abs. 4 zu priifen. In der zweiten
Verfahrensstufe sind die Betreiber der als geeignet eingestuften Anlagen zur Angebotslegung binnen
vierwochiger Frist aufzufordern. Betreiber der als nicht geeignet eingestuften Anlagen sind zu
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informieren. Betreiber von Erzeugungsanlagen gemil § 143 Abs. 1, die ein Angebot fiir einen
zweijdhrigen Netzreservevertrag legen mochten, sind verpflichtet, auch ein Angebot fiir einen einjdhrigen
Netzreservevertrag zu legen.

(4) Erzeugungsanlagen diirfen nur dann als geeignet eingestuft werden, wenn ihre Emissionen nicht
mehr als 550 g CO2 je kWh Elektrizitat betragen und keine radioaktiven Abfille entstehen. Aulerdem
darf eine Vergiitung fiir die Erbringung von Netzreserve nicht an Unternehmen in Schwierigkeiten im
Sinne der Leitlinien fiir staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung nichtfinanzieller
Unternehmen in Schwierigkeiten, ABI. Nr. C 249 vom 31.07.2014 S. 1, gewéhrt werden.

(5) Die eingelangten Angebote werden auf Basis eines Referenzwertes tiberpriift, welcher sich durch
den mengengewichteten Durchschnitt aller Angebote errechnet. Die teuersten 10% der angebotenen
Leistung werden nicht in der Durchschnittsbildung beriicksichtigt. Sollte ein Angebot diesen
Referenzwert signifikant iiberschreiten, hat der Regelzonenfiihrer diese Uberschreitung der
Regulierungsbehoérde zu melden. Die Beurteilung der Signifikanz wird auf Basis der gebotenen Preise pro
MW und pro Monat vom Regelzonenfiihrer unter Beriicksichtigung des Berichtes gemifl Abs. 10
vorgenommen und in der zweiten Verfahrensstufe gemél Abs. 3 bekanntgegeben. Kann der fiir das erste
Jahr des Betrachtungszeitraums gemaB § 143 Abs. 2 zweiter Satz festgestellte Netzreservebedarf mit den,
den Referenzwert nicht signifikant iiberschreitenden Angeboten, nicht gedeckt werden, hat der
Regelzonenfiithrer alle Anbieter zur neuerlichen Abgabe von Angeboten innerhalb von zehn Tagen
aufzufordern. Dabei miissen die Gebotspreise unter jenem des erstmalig abgegebenen Gebotspreises
liegen. Falls neuerlich eine signifikante Uberschreitung des Referenzwertes vorliegt, werden die
betreffenden Angebote vom Verfahren nach dieser Bestimmung ausgeschlossen.

(6) Auf Grundlage der gepriiften und nicht ausgeschlossenen Angebote hat der Regelzonenfiihrer
jene Angebote auszuwidhlen, die es ermoglichen, den Netzreservebedarf im ersten Jahr des
Betrachtungszeitraums gemél § 143 Abs. 2 zweiter Satz zu den geringsten Kosten zu decken. Die
Auswabhl ist der Regulierungsbehérde zur Genehmigung vorzulegen. Die Regulierungsbehorde hat die
Auswahl anhand der in Abs. 1 erster Satz genannten Grundsitze zu priifen und innerhalb von acht
Wochen mit Bescheid an den Regelzonenfiihrer zu genehmigen, wobei die Genehmigung unter
Vorschreibung von Auflagen, Bedingungen und Befristungen erfolgen kann. Die Genehmigung gilt als
erteilt, wenn die Regulierungsbehorde die Frist ungeniitzt verstreichen lisst. Einer Beschwerde gegen den
Bescheid kommt keine aufschiebende Wirkung zu.

(7) Nach erfolgter Genehmigung hat der Regelzonenfithrer mit den ausgewihlten Anbietern
Netzreservevertrage nach MaBgabe folgender Kriterien abzuschlieBen:
1. Vertridge mit Betreibern von Erzeugungsanlagen geméll Abs. 1 Z 1 und Z 4 diirfen ldngstens fiir
die Dauer des gemél § 143 Abs. 1 angekiindigten Stilllegungszeitraums abgeschlossen werden.

2. Zweijahrige Netzreservevertrige diirfen nur abgeschlossen werden, wenn fiir den gesamten
Vertragszeitraum ein kontinuierlicher Netzreservebedarf gemél § 143 Abs. 2 festgestellt wurde.

3. Fiir jene Zeitrdume, in denen zweijdhrige Netzreservevertrige bestehen, diirfen keine weiteren
zweijihrigen Netzreservevertrige abgeschlossen werden.

4. Saisonale Netzreservevertrige diirfen nur fiir die Dauer einer einzelnen Winter- oder
Sommersaison abgeschlossen werden.

Es besteht kein Rechtsanspruch auf Abschluss eines Netzreservevertrags. Im Netzreservevertrag ist
jedenfalls eine Riickforderungsklausel zugunsten des Regelzonenfiihrers aufzunehmen. Mit erfolgter
Kontrahierung haben Betreiber von Erzeugungsanlagen gemiB Abs. 1 Z 1 und Z 4 diese mit Ausnahme
von Revisionszeitrdumen ausschlieBlich fiir das Engpassmanagement zur Verfiigung zu stellen; die
Marktteilnahme ist fiir die Dauer des Netzreservevertrags unzuléssig. Betreibern von Verbrauchsanlagen
ist eine Marktteilnahme zur Deckung ihres Verbrauchs erlaubt; die kontrahierte Leistung zur
Verbrauchsanpassung ist fiir die Dauer des Netzreservevertrags jedoch ausschlieBlich fiir das
Engpassmanagement zur Verfligung zu stellen.

(8) Kann der fiir das erste Jahr des Betrachtungszeitraums gemil § 143 Abs. 2 zweiter Satz
festgestellte Netzreservebedarf aufgrund der gelegten und nicht ausgeschiedenen Angebote nicht gedeckt
werden oder wurden weniger als drei Gebote von unterschiedlichen Unternehmen gelegt, so sind die noch
nicht ausgewéhlten Betreiber geeigneter Erzeugungsanlagen durch die Regulierungsbehorde zur
Bekanntgabe ihrer Aufwendungen und Kosten gemill § 145 Abs. 3 binnen angemessener, drei Wochen
nicht {iberschreitender Frist aufzufordern. Die Regulierungsbehorde hat diese Kosten nach Maligabe des
§ 145 Abs.3 und 4 zu priifen, die Anlagen nach den erfolgten Kostenangaben zu reihen und
entsprechende Bescheide zu erlassen. Fiir diese Zwecke ist vom Betreiber unter sinngeméfer Anwendung
des § 153 ein getrennter Rechnungskreis zu fiihren. Die Regulierungsbehorde hat darin volle Einsichts-
und Auskunftsrechte. Der Regelzonenfiihrer hat sodann den ausstehenden Bedarf durch Abschluss von
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Netzreservevertrdgen zu den geringsten Kosten zu decken. Dabei gilt Abs. 7 mit der Maligabe, dass keine
zweijdhrigen Netzreservevertrdge abgeschlossen werden diirfen.

(9) Wird der Betreiber einer Erzeugungsanlage gemif3 Abs. 1 Z 1 nicht ausgewahlt, hat dieser die
Anlage fiir den geméal § 143 Abs. 1 angekiindigten Stilllegungszeitraum aufer Betrieb zu nehmen, es sei
denn § 145 Abs. 1 oder § 146 Abs. 3 sind anwendbar.

(10) Zumindest alle zwei Jahre hat die Regulierungsbehorde einen Bericht iiber die Situation am
osterreichischen Strommarkt in Bezug auf die Erbringung einer Netzreserveleistung zu erstellen und zu
verdffentlichen. Dabei hat diese die Wettbewerbsintensitdt am relevanten Strommarkt anhand von
Preisvergleichen, des Produktangebots und seiner Nutzung, der Marktkonzentration (Angebot und
Nachfrage) unter Beriicksichtigung der Verfiigbarkeit alternativer Lieferquellen sowie der Verfiigbarkeit
von Erzeugungsanlagen im Verhiltnis zur Nachfrage zu beurteilen, die Signifikanz gemiB3 Abs. 5 zu
analysieren und diesbeziiglich gegebenenfalls eine Empfehlung auszusprechen. Der Bericht hat iiberdies
die Berichte der Netzbetreiber gemal3 Art. 13 Abs. 4 der Verordnung (EU) 2019/943 zu beriicksichtigen.
Die Ergebnisse des Berichts sind bei der Ausgestaltung der technischen Eignungskriterien und der
Ausschreibung gemif3 Abs. 2 bis 5 sowie der Vertragsgestaltung gemifl Abs. 6 bis 8 zu beriicksichtigen.

Stilllegungsverbot

§ 145. (1) Zeigt sich, dass der fiir das erste Jahr des Betrachtungszeitraums gemdB § 143 Abs. 2
zweiter Satz festgestellte Netzreservebedarf unter Beriicksichtigung aller geméB § 136 Abs. 3 erfolgten
Interessensbekundungen oder erstmalig gelegten Angebote nicht gedeckt werden kann, oder kann trotz
Vertragsabschluss gemdl3 § 144 Abs. 7 und 8 der festgestellte Netzreservebedarf nicht gedeckt werden,
kann die Regulierungsbehdrde auf begriindeten Vorschlag des Regelzonenfiihrers Betreiber von
Erzeugungsanlagen, die gemél § 143 Abs. 1 ihre Stilllegung angezeigt haben, mit Bescheid dazu
verpflichten, ihre Anlagen fiir die Dauer von einem Jahr, hochstens jedoch fiir die Dauer des geméB § 143
Abs. 1 angekiindigten Stilllegungszeitraums, ausschlieBlich fir Zwecke des Engpassmanagements in
Betrieb zu halten. Die Marktteilnahme ist in diesem Zeitraum unzuldssig. Die Auswahl der
Erzeugungsanlagen hat nach ihrer wirtschaftlichen und technischen Eignung unter Anwendung des § 144
Abs. 8 zu erfolgen. Einer Beschwerde gegen ein von der Regulierungsbehdrde ausgesprochenes
Stilllegungsverbot kommt keine aufschiebende Wirkung zu.

(2) Der Regelzonenfiihrer hat mit den gemil Abs. 1 verpflichteten Betreibern Vertrige unter
Anwendung des § 144 Abs. 4 und 8 abzuschlieBen.

(3) Den Betreibern sind die mit der Erbringung der Netzreserve verbundenen wirtschaftlichen
Nachteile und Kosten im Vergleich zu den mit der Stilllegung verbundenen Kosten jéhrlich abzugelten.
Abzugelten sind nur folgende Positionen:

1. operative Aufwendungen und Kosten, die fiir die Vorhaltung von betriebsbereiten Kraftwerken
erforderlich sind, wobei jene Aufwendungen und Kosten, die im Stillstands- bzw.
Stilllegungsszenario anfallen wiirden, abzuziehen sind. Folgende Bestandteile mit
Fixkostencharakter sind jedenfalls davon umfasst:

a) Materialkosten,
b) Personalkosten und
¢) Instandhaltungskosten, die im direkten Zusammenhang mit der Leistungserbringung stehen;

2. allféllige operative Aufwendungen und Kosten, die zur Wiederherstellung der
Betriebsbereitschaft aus dem Zustand der Stilllegung oder einer Konservierung des Kraftwerks
notwendig sind;

3. nachweislich notwendige Neu- oder Erhaltungsinvestitionen zur Erbringung der
Leistungsvorhaltung sowie Gewdhrleistung der Betriebsbereitschaft fiir den Zeitraum des
Stilllegungsverbotes. Diese sind nur anteilig fiir den Zeitraum des Stilllegungsverbotes zu
berticksichtigen und angemessen zu verzinsen;

4. ein allfélliger Wertverbrauch aufgrund der Alterung und Abnutzung des Kraftwerks im Zeitraum
des Stilllegungsverbotes, auf Grundlage der nachweisbaren Buchwerte zum Stichtag des
31. Dezember des Vorjahres.

(4) Nicht anerkennungsféhig sind folgende Kostenbestandteile:

1. Aufwendungen und Kosten, die im Rahmen eines Vertrags gemil3 § 140 Abs. 1 Z 1 abgegolten
werden;

2. Finanzierungs- bzw. Kapitalkosten;

3. allfillige Erlose aus Zinsgewinnen, die dem Betreiber aus der Verduflerung von Betriebsmitteln
des Kraftwerks im Fall einer endgiiltigen Stilllegung entgangen wéren;
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4. Opportunititskosten jeglicher Art;
5. Betriebs- und periodenfremde sowie auBerordentliche Aufwendungen;
6. Aufwendungen und Kosten, welche vom Kraftwerksbetreiber schuldhaft verursacht wurden;

7. etwaige  Buchwertverdnderungen, die  auf  vergangene  Kompensationen  von
Leistungsvorhaltungen zuriickzufiihren sind.

(5) Fiir den Zeitraum des Stilllegungsverbotes ist vom Erzeuger unter sinngemifler Anwendung des
§ 145 ein getrennter Rechnungskreis zu fithren. Die Regulierungsbehérde sowie der Regelzonenfiihrer
haben darin volle Einsichts- und Auskunftsrechte. Sdmtliche abzugeltende Investitionen, insbesondere
jene gemdl3 Abs. 3 Z 3, sind vom Erzeuger mit dem Regelzonenfiihrer abzustimmen.

(6) Die Kosten sind iiber das durch die Verordnungen gemiafBl § 135 Abs. 1 und 2 zu bestimmende
Entgelt aufzubringen.

Anderungen

§ 146. (1) Auf Ersuchen eines gemill § 144 Abs.7 oder 8 ausgewihlten Betreibers einer
Erzeugungsanlage kann der Regelzonenfiihrer die Dauer des Vertrags einmalig verkiirzen, soweit durch
den Betreiber sichergestellt wird, dass die Anlage fiir das Engpassmanagement unter den gleichen
Verfiigbarkeitsbedingungen bis zum Ablauf der urspriinglichen Laufzeit zur Verfiigung steht. Die
Verkiirzung ist der Regulierungsbehdrde anzuzeigen. In diesem Fall sind dem Regelzonenfiihrer alle fiir
die Netzreserve bezogenen Entgelte riickzuerstatten, mit Ausnahme der von der Regulierungsbehorde
festgestellten angemessenen Kosten.

(2) Auf Antrag eines gemidll § 145 Abs. 1 verpflichteten Betreibers kann die Dauer des
Stilllegungsverbotes einmalig verkiirzt werden, soweit durch den Betreiber sichergestellt wird, dass die
Anlage fiir das Engpassmanagement unter den gleichen Verfligbarkeitsbedingungen bis zum Ablauf der
urspriinglichen Laufzeit zur Verfiigung steht. Die Genehmigung erfolgt, erforderlichenfalls unter
Festsetzung von Bedingungen, Auflagen und Befristungen, durch Bescheid der Regulierungsbehorde.
Dem Regelzonenfiihrer kommt in diesem Verfahren Parteistellung zu. Im Fall einer Genehmigung ist der
Vertrag gemdl § 145 Abs. 2 entsprechend anzupassen. In diesem Fall sind dem Regelzonenfiihrer alle fiir
die Netzreserve bezogenen Entgelte riickzuerstatten, mit Ausnahme der von der Regulierungsbehorde
festgestellten angemessenen Kosten.

(3) Auf Antrag eines gemall § 144 Abs. 9 zur Stilllegung seiner Anlage verpflichteten Betreibers
kann von der Stilllegung Abstand genommen oder die Dauer der voriibergehenden Stilllegung verkdirzt
werden, sofern dies von der Regulierungsbehdrde durch Bescheid genehmigt wird. Die Genehmigung
erfolgt, erforderlichenfalls unter Festsetzung von Bedingungen, Auflagen und Befristungen, durch
Bescheid der Regulierungsbehdrde und ist nur dann zu erteilen, wenn sich die fiir die Stilllegung
urspriinglich mafigeblichen Griinde und Umstéinde wesentlich gedndert haben. Die Umstandsédnderung
und deren Wesentlichkeit sind durch den jeweiligen Betreiber darzulegen, wobei dieser samtliche fiir die
Beurteilung erforderlichen Unterlagen der Regulierungsbehorde vorzulegen hat. Dem Regelzonenfiihrer
kommt in diesem Verfahren Parteistellung zu.

(4) Soweit dies zur Herstellung der beihilferechtlichen Vereinbarkeit gemiBl Art. 107 Abs. 3 AEUV
erforderlich ist, kann die Regulierungsbehorde Regelungen zu besonderen Begriffsbestimmungen, zur
Ausgestaltung der Anzeigepflichten (Kreis der Verpflichteten und Umfang der Verpflichtung), zur Art
und Ausgestaltung des Beschaffungsverfahrens (Detaillierung der Verfahrensstufen sowie Festlegung von
Teilnahme- bzw. Ausschlusskriterien), zur Ausgestaltung der Produkte, zu Stilllegungsverboten und der
damit verbundenen Kostenberechnung sowie zum Monitoring der Netzreserve (davon umfasst ist sowohl
ein Monitoring durch die Regulierungsbehorde, eine Ex-Post-Analyse des Regelzonenfiihrers als auch die
beihilferechtliche Evaluierung nach Vorgaben der Europdischen Kommission) durch Verordnung erlassen
und insoweit Abweichendes von den Bestimmungen des § 6 Abs. 1 Z 115, 116, 134, 153 und 154 sowie
der §§ 143 Abs. 1, 144, 145 und 146 Abs. 1 bis 3 anordnen, wobei technische Anpassungen im Rahmen
des beihilferechtlichen Genehmigungsbeschlusses auch dariiber hinaus abédnderbar bleiben. Die
Regulierungsbehdrde hat vor der Erlassung und im Falle einer geplanten Anderung der Verordnung eine
Stellungnahme des Regelzonenfiihrers einzuholen und diese insbesondere unter dem Gesichtspunkt der
Sicherstellung der operativen Durchfiihrbarkeit der fiir die Netzreserve notwendigen Prozesse zu
beriicksichtigen. Anderungen in Bezug auf das Beschaffungsverfahren sind jedenfalls, soweit diese
anwendbar sind, nur unter gleichzeitiger Beachtung der unionsrechtlichen Vergaberegelungen zuléssig.
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3. Hauptstiick
Regelreserve

§ 147. (1) Regelreserve ist mittels transparenter, diskriminierungsfreier und marktgestiitzter
Ausschreibungen zu beschaffen. Ausschreibungen sind regelméiBig durch den jeweiligen
Regelzonenfithrer oder einen von ihm Beauftragten durchzufiihren. Dabei sind die Vorgaben der
Verordnung (EU) 2017/2195 sowie der daraus abgeleiteten und genehmigten Methoden einzuhalten.
Zumindest hinsichtlich der Standardprodukte fiir Sekundéregelenergie sowie Tertidrregelenergie hat eine
Optimierung der Aktivierung grenziiberschreitend iiber die europdischen Plattformen gemédB Art. 20 bzw.
21 der Verordnung (EU) 2017/2195 zu erfolgen.

(2) Der Regelzonenfiihrer hat laufend ein transparentes Priqualifikationsverfahren zur Ermittlung
der fiir die Teilnahme an der Ausschreibung interessierten Anbieter von Regelreserve durchzufiihren. Die
Teilnahme am Verfahren steht allen Marktteilnehmern offen, einschlieBlich jenen, die Energie aus
erneuerbaren  Quellen anbieten, im Bereich Laststeuerung titig sind, Betreibern von
Energiespeicheranlagen oder Aggregatoren. Der positive Abschluss des Priqualifikationsverfahrens ist
die Voraussetzung fiir die Teilnahme an den Ausschreibungen.

(3) Bei erfolglos verlaufener Ausschreibung hat der Regelzonenfiihrer die Betreiber von technisch
geeigneten Erzeugungs- und Verbrauchsanlagen gegen Ersatz der tatsichlichen Aufwendungen zur
Bereitstellung und Erbringung der Regelreserve zu verpflichten. Die tatsdchlichen Aufwendungen sind im
Einzelfall von der Regulierungsbehorde mit Bescheid zu bestimmen.

(4) Die Mittel fiir die Beschaffung der Regelleistung sind im Wege des Regelleistungsentgeltes
gemal § 131 aufzubringen.

4. Hauptstiick
Versorgungssicherheit

Versorgungssicherheitsstrategie

§ 148. (1) Zur Sicherstellung der wirksamen Gestaltung der Stromversorgungssicherheit und der
Pravention von Stromversorgungskrisen hat der Bundesminister fiir Wirtschaft, Energie und Tourismus in
Abstimmung mit der Regulierungsbehorde und dem Regelzonenfiihrer die
Versorgungssicherheitsstrategie im Elektrizitdtsbereich zu aktualisieren.

(2) Die Aktualisierung der Versorgungssicherheitsstrategie gemél Abs. 1 Dberiicksichtigt
insbesondere folgende Aspekte, sofern und soweit sich diese seit der Erstellung bzw. letztmaligen
Aktualisierung der Versorgungssicherheitsstrategie wesentlich gedndert haben:

1. das Verhiltnis zwischen voraussichtlichem Angebot und voraussichtlicher Nachfrage im
ENTSO-E Raum, einschliellich Osterreich, unter Anwendung angemessener und iblicher
Szenarien;

2. die voraussichtliche Nachfrageentwicklung und das verfiigbare Angebot;

3.die in der Planung und im Bau befindlichen zusétzlichen Stromerzeugungsanlagen,
Energiespeicheranlagen und Netze unter Beriicksichtigung des Zeitraums der néchsten fiinf
Jahre;

4. die Qualitdt und den Umfang der Netzwartung sowie der geplanten bzw. in Bau befindlichen
Netzinfrastruktur;

5. MaBnahmen zur Bedienung von Nachfragespitzen und zur Bewéltigung von Ausfillen eines oder
mehrerer Betriebsmittel sowie Stromerzeugungsanlagen bzw. Lieferanten;

6. die Verfiigbarkeit sowie Nichtverfiigbarkeiten von Stromerzeugungsanlagen,
Energiespeicheranlagen und Netzinfrastruktur;

7. die Erkenntnisse aus dem durch die Regulierungsbehdrde gemiBl § 15 Abs.2 EnLG 2012
durchzufiihrenden Monitoring der Versorgungssicherheit im Elektrizitétsbereich;

8. den Risikovorsorgeplan gemiB Art. 10 der Verordnung (EU) 2019/941;
9. den integrierten Osterreichischen Netzinfrastrukturplan gemif § 94 EAG;
10. den Netzentwicklungsplan gemal3 § 123;
11. die Abschdtzung der Angemessenheit der Ressourcen gemél § 149 sowie

12. die Erkenntnisse aus dem Bericht der Regulierungsbehorde {iiber die Situation am
Osterreichischen Strommarkt in Bezug auf die Erbringung einer Netzreserveleistung gemaf § 144
Abs. 10.
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(3) Die Aktualisierung der Versorgungssicherheitsstrategic erfolgt unter Bezugnahme auf mégliche
Indikatoren und Schwellenwerte.

4) Marktteilnehmer, insbesondere der Regelzonenfiihrer, Verteilernetzbetreiber,
Bilanzgruppenkoordinatoren, Bilanzgruppenverantwortliche, Betreiber von Stromerzeugungsanlagen
oder  Energiespeicheranlagen,  gemeinschaftliche = Erzeugungsanlagen, = Erneuerbare-Energie-

Gemeinschaften, Biirgerenergiegemeinschaften sowie Stromhdndler haben auf Verlangen der
Regulierungsbehérde sowie des Bundesministers fiir Wirtschaft, Energie und Tourismus die zur
Beobachtung und Bewertung der Versorgungssicherheit notwendigen Daten zu iibermitteln. Der
Bundesminister fiir Wirtschaft, Energie und Tourismus hat einmal jahrlich in Zusammenarbeit mit den
relevanten Stakeholdern ein Lagebild zu den Indikatoren und Schwellenwerten zu erstellen. Die
Regulierungsbehorde hat dem Bundesminister fiir Wirtschaft, Energie und Tourismus auf Verlangen die
zur Beobachtung und Bewertung der Versorgungssicherheit notwendigen Daten zu {ibermitteln.

(5) Die Versorgungssicherheitsstrategie ist alle fiinf Jahre ab dem Zeitpunkt der Ver6ffentlichung zu
aktualisieren und in geeigneter Weise auf der Website des Bundesministeriums fiir Wirtschaft, Energie
und Tourismus zu verdffentlichen.

Abschiitzung der Angemessenheit der Ressourcen auf nationaler Ebene

§ 149. (1) Der Regelzonenfiihrer hat in enger Abstimmung mit der Regulierungsbehdrde und dem
Bundesminister fiir Wirtschaft, Energie und Tourismus bis zum 1. Dezember eines jeden geraden
Kalenderjahres eine Untersuchung zur Abschitzung der Angemessenheit der Ressourcen auf nationaler
Ebene durchzufiihren und zu verdffentlichen. Der Betrachtungszeitraum der Abschitzung der
Angemessenheit der Ressourcen auf nationaler Ebene beginnt mit dem 1. Jdnner des
Berichtslegungsjahres und hat sich auf zehn Jahre und mindestens zwei zu definierende Zieljahre
innerhalb dieses Zeitraums zu erstrecken.

(2) Die Abschitzung der Angemessenheit der Ressourcen auf nationaler Ebene hat die zentralen
Referenzszenarien im Sinne von Art. 23 Abs. 5 lit. b der Verordnung (EU) 2019/943 zu beinhalten und ist
nach den Vorgaben des Art.24 der Verordnung (EU) 2019/943 sowie den Vorgaben der
Regulierungsbehorde zu erstellen. Die zusétzlichen Sensitivitiaten, welche im Rahmen der Abschétzung
der Angemessenheit der Ressourcen auf nationaler Ebene beriicksichtigt werden sollen, sind vom
Regelzonenfiihrer nach Konsultation mit der Regulierungsbehdrde unter Beriicksichtigung dieser
Vorgaben zu erstellen. Die Regulierungsbehorde kann diesbeziiglich Anderungen auftragen. Der
Regelzonenfiihrer hat dieser Aufforderung Folge zu leisten. Der Regelzonenfiihrer hat die Abschitzung
der Angemessenheit der Ressourcen auf nationaler Ebene der Regulierungsbehorde zur Genehmigung mit
Bescheid vorzulegen.

(3) Auf Grundlage eines Vorschlags der Regulierungsbehorde legt der Bundesminister fiir
Wirtschaft, Energie und Tourismus mit Verordnung einen Zuverldssigkeitsstandard gemil3 Art. 25 der
Verordnung (EU) 2019/943 fest.

Bewertung des Flexibilititsbedarfs

§ 150. (1) Spitestens ein Jahr nachdem die Agentur die Methode gemél Art. 19¢ Abs. 6 der
Verordnung (EU)2019/943 genehmigt hat, und danach alle zwei Jahre, hat die Regulierungsbehorde
einen Bericht iiber den geschitzten Flexibilititsbedarf auf nationaler Ebene zu erstellen. Der
Betrachtungszeitraum fiir die Bewertung des Flexibilititsbedarfs beginnt mit dem 1. Janner des
Berichtslegungsjahres und hat in der Dauer jenem des unionsweiten Netzentwicklungsplans zu
entsprechen.

(2) Der Bericht gemdB Abs. 1 hat den Mindestanforderungen des Art. 19¢ Abs. 1 lit. a und b sowie
Abs. 2 der Verordnung (EU) 2019/943 zu entsprechen, wobei das Potenzial von Ressourcen fiir
nichtfossile Flexibilitit iiber Art. 19¢ Abs.2 lit. b der Verordnung (EU)2019/943 hinaus auch zu
bewerten ist.

(3) Die Regulierungsbehdrde hat den Bericht gemédll Abs. 1 der Europdischen Kommission, der
Agentur sowie dem Bundesminister fiir Wirtschaft, Energie und Tourismus zu iibermitteln und zu
veroffentlichen.

(4) Die Regulierungsbehorde kann sich zur Bewertung des Flexibilitdtsbedarfs und der Erstellung
des Berichtes fachlich qualifizierter Dritter bedienen.

www.ris.bka.gv.at



BGBI. I - Ausgegeben am 23. Dezember 2025 - Nr. 91 104 von 149

12. Teil
Entflechtung

1. Hauptstiick
Allgemeine Bestimmungen

Ziel der Entflechtung

§ 151. Ziel der Entflechtung ist die Sicherstellung von Transparenz sowie die diskriminierungsfreie
Organisation und Abwicklung des Netzbetriebs, um allen Netzzugangsberechtigten unter gleichen
Bedingungen die Nutzung des Netzes zu gewdhren. Vertikal integrierte Elektrizitétsunternehmen sind
verpflichtet, die Unabhéngigkeit des Netzbetriebs von den Tatigkeiten der Erzeugung und Lieferung
gemil den Vorgaben der §§ 153 bis 167 sicherzustellen.

Vertraulichkeit

§ 152. Unbeschadet gesetzlicher Verpflichtungen sowie von Verpflichtungen, die sich aus der
Verordnung (EU) 2019/943 und der in ihrer Durchfithrung erlassenen Rechtsakte zur Offenlegung von
Informationen ergeben, haben Netzbetreiber wirtschaftlich sensible Informationen sowie Geschifts- und
Betriebsgeheimnisse, von denen sie bei der Ausiibung ihrer Geschéftstitigkeit Kenntnis erlangen,
vertraulich zu behandeln. Sie haben zu verhindern, dass Informationen iiber ihre Tétigkeiten, die
wirtschaftliche Vorteile bringen konnen, in diskriminierender Weise, insbesondere zugunsten vertikal
integrierter Elektrizitidtsunternehmen, offengelegt werden.

2. Hauptstiick
Entflechtung und Transparenz der Rechnungslegung, Verbot von Quersubventionen

§ 153. (1) Elektrizitidtsunternehmen haben, ungeachtet ihrer Eigentumsverhiltnisse und ihrer
Rechtsform, Jahresabschliisse zu erstellen, diese von einem Abschlusspriifer iiberpriifen zu lassen und,
soweit sie hierzu nach den geltenden Rechnungslegungsbestimmungen verpflichtet sind, zu
veroffentlichen. Die Priifung der Jahresabschliisse hat sich auch auf die Untersuchung zu beziehen, ob die
Verpflichtung zur Vermeidung von missbrauchlichen Quersubventionen geméal Abs. 2 eingehalten wird.
Die Erstellung, die Priifung sowie die Verdffentlichung der Jahresabschliisse unterliegen den geltenden
Rechnungslegungsbestimmungen.  Elektrizitdtsunternehmen, die zur  Verdffentlichung  ihrer
Jahresabschliisse gesetzlich nicht verpflichtet sind, haben am Sitz des Unternehmens eine Ausfertigung
des Jahresabschlusses zur 6ffentlichen Einsicht bereitzuhalten.

(2) Der Netzbetreiber hat Quersubventionen zu unterlassen. Zur Vermeidung von Diskriminierung,
Quersubventionen und Wettbewerbsverzerrungen sind Elektrizitidtsunternehmen daher verpflichtet, im
Rahmen ihrer Buchfiihrung

1. eigene Konten im Rahmen von getrennten Rechnungskreisen fiir ihre
a) Erzeugungs-, Stromhandels- und Liefertitigkeiten,
b) Ubertragungstitigkeiten,
¢) Verteilungstatigkeiten,
d) Speichertitigkeiten, soweit diese ausgeiibt werden,

e) Tatigkeiten fiir die Entwicklung, den Betrieb und die Verwaltung von Ladepunkten, soweit
diese ausgeiibt werden, und

f) sonstigen Tatigkeiten
zu fiihren,

2. die Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen der einzelnen Elektrizitdtsbereiche sowie
deren Zuweisungsregeln entsprechend Abs. 3 zu verdffentlichen und

3. konsolidierte Konten fiir ihre Tatigkeiten auBerhalb des Elektrizitdtsbereiches zu fiithren und eine
Bilanz sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung entsprechend Abs. 1 zu ver6ffentlichen.

(3) Die Buchfiihrung hat fiir jede Tatigkeit eine Bilanz sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung zu
enthalten. Weiters sind in der Buchhaltung unbeschadet der unternehmensrechtlichen und
steuerrechtlichen Vorschriften jene Regeln, einschlieBlich der Abschreibungsregeln, anzugeben, nach
denen die Gegenstinde des Aktiv- und Passivvermodgens sowie die ausgewiesenen Aufwendungen und
Ertrige den gemiB Abs.2 Z 1 getrennt gefiihrten Rechnungskreisen zugewiesen werden. Anderungen
dieser Regeln sind nur in Ausnahmefillen zuldssig. Diese Anderungen miissen erwihnt und

www.ris.bka.gv.at



BGBI. I - Ausgegeben am 23. Dezember 2025 - Nr. 91 105 von 149

ordnungsgemiB begriindet werden. Einnahmen aus dem Eigentum am Ubertragungs- bzw. Verteilernetz
sind in den Konten gesondert auszuweisen.

(4) Im Anhang zum Jahresabschluss sind Geschéfte, deren Leistung, Entgelt oder sonstiger
wirtschaftlicher Vorteil einen Wert von einer Million Euro iibersteigt und die mit verbundenen
Elektrizitidtsunternehmen (§ 6 Abs. 1 Z 164) getdtigt worden sind, gesondert aufzufiihren. Besteht der
Geschiftsgegenstand aus mehreren Teilen, fiir die jeweils ein gesondertes Geschéft abgeschlossen wird,
so muss bei der Errechnung des Schwellenwertes der Wert eines jeden Teilgeschéftes berticksichtigt
werden.

3. Hauptstiick
Entflechtung von Ubertragungsnetzbetreibern

1. Abschnitt
Eigentumsrechtliche Entflechtung von Ubertragungsnetzbetreibern

§ 154. (1) Der Ubertragungsnetzbetreiber muss Eigentiimer des Ubertragungsnetzes sein.

(2) Ein und dieselbe Person ist nicht berechtigt,

1. direkt oder indirekt die Kontrolle iiber ein Unternechmen auszuiiben, das eine der Funktionen
Erzeugung oder Lieferung wahrnimmt, und direkt oder indirekt die Kontrolle iiber einen
Ubertragungsnetzbetreiber auszuiiben oder Rechte an einem Ubertragungsnetzbetreiber
auszuiiben;

2. direkt oder indirekt die Kontrolle iiber einen Ubertragungsnetzbetreiber auszuiiben und direkt
oder indirekt die Kontrolle iiber ein Unternehmen auszuiiben, das eine der Funktionen Erzeugung
oder Lieferung wahrnimmt, oder Rechte an einem Unternehmen, das eine dieser Funktionen
wahrnimmt, auszuiiben;

3. Mitglieder des Aufsichtsrates oder der zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organe eines
Ubertragungsnetzbetreibers zu bestellen und direkt oder indirekt die Kontrolle iiber ein
Unternehmen auszuiiben, das eine der Funktionen Erzeugung oder Lieferung wahrnimmt, oder
Rechte an einem Unternehmen, das eine dieser Funktionen wahrnimmt, auszuiiben;

4. Mitglied des Aufsichtsrates oder der zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organe sowohl eines
Unternehmens, das eine der Funktionen Erzeugung oder Lieferung wahrnimmt, als auch eines
Ubertragungsnetzbetreibers oder eines Ubertragungsnetzes zu sein.

(3) Die in Abs. 2 genannten Rechte schlieBen insbesondere Folgendes ein:
1. die Befugnis zur Ausiibung von Stimmrechten;
2. die Befugnis, Mitglieder des Aufsichtsrates oder der zur gesetzlichen Vertretung berufenen
Organe zu bestellen;
3. das Halten einer Mehrheitsbeteiligung.

(4) Die Verpflichtung des Abs. 1 gilt als erfiillt, wenn zwei oder mehr Unternehmen, die Eigentiimer
von Ubertragungsnetzen sind, ein Gemeinschaftsunternehmen griinden, das in zwei oder mehr
Mitgliedstaaten als Ubertragungsnetzbetreiber fiir die betreffenden Ubertragungsnetze titig ist. Kein
anderes Unternehmen darf Teil des Gemeinschaftsunternehmens sein, es sei denn, es wurde gemal § 155
als unabhiingiger Netzbetreiber oder gemidB § 158 als unabhiingiger Ubertragungsnetzbetreiber
zertifiziert.

(5) Handelt es sich bei der in Abs. 2 genannten Person um den Mitgliedstaat oder eine andere
offentliche Stelle, so gelten zwei voneinander getrennte offentlich-rechtliche Stellen, die einerseits die
Kontrolle iiber einen Ubertragungsnetzbetreiber und andererseits iiber ein Unternehmen, das eine der
Funktionen Erzeugung oder Lieferung wahrnimmt, ausiiben, nicht als ein und dieselbe Person.

(6) Abs. 2 Z 1 und 2 umfassen auch Erdgasunternehmen im Sinne des § 7 Abs. 1 Z 16 GWG 2011.

(7) Personal und wirtschaftlich sensible Informationen, iiber die ein Ubertragungsnetzbetreiber
verfiigt, der Teil eines vertikal integrierten Elektrizititsunternehmens war, diirfen nicht an Unternehmen
weitergegeben werden, die eine der Funktionen Erzeugung oder Lieferung wahrnehmen. § 152 bleibt
davon unbertihrt.
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2. Abschnitt
Unabhéingiger Netzbetreiber (Independent System Operator - ISO)

Voraussetzungen

§ 155. (1) In den Fillen, in denen das Ubertragungsnetz am 3. September 2009 im Eigentum eines
vertikal integrierten Elektrizitdtsunternehmens gestanden hat, besteht die Moglichkeit, die
eigentumsrechtliche Entflechtung nach § 154 nicht anzuwenden und stattdessen auf Vorschlag des
Eigentiimers des Ubertragungsnetzes einen unabhingigen Netzbetreiber zu benennen.

(2) Der unabhingige Netzbetreiber muss nachweisen, dass
1. er § 154 Abs. 2 entspricht,
2. er iber die erforderlichen finanziellen, technischen, personellen und materiellen Ressourcen
verfligt,
3. er sich verpflichtet, einen von der Regulierungsbehorde iiberwachten Netzentwicklungsplan
umzusetzen,
4. er in der Lage ist, seinen Verpflichtungen geméB der Verordnung (EU) 2019/943, auch beziiglich
der Zusammenarbeit der Ubertragungsnetzbetreiber auf europdischer und regionaler Ebene,
nachzukommen und

5. der Eigentiimer des Ubertragungsnetzes in der Lage ist, seinen Verpflichtungen gemiB § 156
Abs. 2 nachzukommen. Zu diesem Zweck sind sdmtliche Vereinbarungen, insbesondere mit dem
unabhingigen Netzbetreiber, der Regulierungsbehdrde im Entwurf vorzulegen.

Pflichten

§ 156. (1) Jeder unabhéngige Netzbetreiber ist verantwortlich fiir die Gewédhrung und Regelung des
Zugangs Dritter, einschlieBlich der Erhebung von Zugangsentgelten sowie der Einnahme von
Engpasserlosen und  Zahlungen im  Rahmen des  Ausgleichsmechanismus  zwischen
Ubertragungsnetzbetreibern gemiB Art. 49 der Verordnung (EU) 2019/943, fiir Betrieb, Wartung und
Ausbau des Ubertragungsnetzes sowie fiir die Gewihrleistung der langfristigen Fihigkeit des Netzes, im
Wege einer Investitionsplanung eine angemessene Nachfrage zu befriedigen. Beim Ausbau des
Ubertragungsnetzes  ist der  unabhingige  Netzbetreiber  fir  Planung  (einschlieBlich
Genehmigungsverfahren), Bau und Inbetriecbnahme der neuen Infrastruktur verantwortlich. Hierzu
handelt der unabhingige Netzbetreiber als Ubertragungsnetzbetreiber im Einklang mit den
diesbeziiglichen Bestimmungen. Der Eigentiimer des Ubertragungsnetzes darf weder fiir die Gewihrung
und Regelung des Zugangs Dritter noch fiir die Investitionsplanung verantwortlich sein.

(2) Der Eigentiimer des Ubertragungsnetzes ist zu Folgendem verpflichtet:

1. er arbeitet im erforderlichen MaBl mit dem unabhédngigen Netzbetreiber zusammen und
unterstiitzt ihn bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben, indem er insbesondere alle
sachdienlichen Informationen liefert;

2.er finanziert die vom unabhdngigen Netzbetreiber beschlossenen und von der
Regulierungsbehorde genehmigten Investitionen oder erteilt seine Zustimmung zur Finanzierung
durch eine andere interessierte Partei, einschlieBlich des unabhingigen Netzbetreibers. Die
einschldgigen Finanzierungsvereinbarungen unterliegen der Genehmigung durch die
Regulierungsbehorde. Vor ihrer Genehmigung konsultiert die Regulierungsbehdrde den
Eigentiimer des Ubertragungsnetzes sowie die anderen interessierten Parteien;

3. er sichert die Haftungsrisiken im Zusammenhang mit den Netzvermdgenswerten ab, mit
Ausnahme derjenigen Haftungsrisiken, die die Aufgaben des unabhingigen Netzbetreibers
betreffen;

4. er stellt die Garantien, die zur Erleichterung der Finanzierung eines etwaigen Netzausbaus
erforderlich sind, mit Ausnahme derjenigen Investitionen, bei denen er gemi Z 2 einer
Finanzierung durch eine interessierte Partei, einschlieBlich des unabhédngigen Netzbetreibers,
zugestimmt hat.

Unabhiingigkeit des Eigentiimers des Ubertragungsnetzes

§ 157. (1) Der Eigentiimer des Ubertragungsnetzes, der Teil eines vertikal integrierten Elektrizitits-
unternehmens ist, muss zumindest hinsichtlich seiner Rechtsform, Organisation und Entscheidungsgewalt
unabhéngig von den tlibrigen Tétigkeiten sein, die nicht mit der Ubertragung zusammenhéngen.

(2) Die Unabhingigkeit eines Eigentiimers des Ubertragungsnetzes ist auf Grundlage folgender
Kriterien sicherzustellen:
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1.in einem vertikal integrierten Elektrizititsunternehmen diirfen die fir die Leitung des
Eigentiimers des Ubertragungsnetzes zustindigen Personen nicht betrieblichen Einrichtungen des
vertikal integrierten Elektrizitdtsunternehmens angehdren, die direkt oder indirekt fiir den
laufenden Betrieb in den Bereichen Elektrizititserzeugung, -verteilung und -lieferung zustiindig
sind;

2. es sind geeignete MaBinahmen zu treffen, damit die berufsbedingten Interessen der fiir die
Leitung des FEigentiimers des Ubertragungsnetzes zustindigen Personen so beriicksichtigt
werden, dass ihre Handlungsunabhéngigkeit gewahrleistet ist;

3. der Eigentiimer des Ubertragungsnetzes stellt ein Gleichbehandlungsprogramm auf, aus dem
hervorgeht, welche Maflnahmen zum Ausschluss diskriminierenden Verhaltens getroffen
werden, und gewihrleistet die ausreichende Uberwachung der Einhaltung dieses Programms. In
dem Gleichbehandlungsprogramm ist festgelegt, welche besonderen Pflichten die Beschéftigten
im Hinblick auf die Erreichung dieser Ziele haben. Die fiir die Uberwachung des
Gleichbehandlungsprogramms  zustindige  Person  oder  Stelle (die  oder  der
Gleichbehandlungsbeauftragte) legt der Regulierungsbehdrde jéhrlich einen Bericht iiber die
getroffenen MaBnahmen vor, welchen die Regulierungsbehdrde auf ihrer Website zu
ver6ffentlichen hat. Im Hinblick auf den Kiindigungs- und Entlassungsschutz ist die oder der
Gleichbehandlungsbeauftragte fiir die Dauer der Bestellung, wenn sic oder er beim
Ubertragungsnetzbetreiber beschiiftigt ist, einer Sicherheitsfachkraft (§ 73 Abs.1 des
ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes (ASchG), BGBI. Nr. 450/1994) gleichgestellt.

3. Abschnitt
Unabhiingiger Ubertragungsnetzbetreiber (Independent Transmission Operator — ITO)

Vermogenswerte, Unabhiingigkeit, Dienstleistungen, Verwechslungsgefahr

§ 158. (1) In den Fillen, in denen das Ubertragungsnetz am 3. September 2009 im Eigentum eines
vertikal integrierten Elektrizititsunternechmens gestanden hat, besteht die Moglichkeit, die
eigentumsrechtliche Entflechtung nach § 154 nicht anzuwenden und stattdessen einen unabhéngigen
Ubertragungsnetzbetreiber zu benennen.

(2) Der unabhiingige Ubertragungsnetzbetreiber muss iiber alle personellen, technischen, materiellen
und finanziellen Ressourcen verfiigen, die zur Erfiillung seiner Pflichten und fiir die Geschéftstatigkeit
des Ubertragungsnetzes erforderlich sind. Unbeschadet der Entscheidungen des Aufsichtsorgans sind dem
unabhingigen  Ubertragungsnetzbetreiber ~angemessene finanzielle Ressourcen fiir  kiinftige
Investitionsprojekte und fiir den Ersatz vorhandener Vermdgenswerte nach entsprechender Anforderung
durch den unabhingigen Ubertragungsnetzbetreiber rechtzeitig vom vertikal integrierten
Elektrizititsunternehmen bereitzustellen. Fiir den Geschiftsbetriecb des Ubertragungsnetzes ist
insbesondere Folgendes erforderlich:

1. Der unabhingige Ubertragungsnetzbetreiber muss Eigentiimer des Ubertragungsnetzes sowie der
Vermogenswerte sein.

2.Das Personal muss beim unabhiingigen Ubertragungsnetzbetreiber angestellt sein. Der
unabhiingige Ubertragungsnetzbetreiber muss insbesondere iiber eine eigene Rechtsabteilung,
Buchhaltung und iiber eigene IT-Dienste verfiigen.

3. Die Erbringung von Dienstleistungen, einschlieBlich Personalleasing, durch das vertikal
integrierte Elektrizititsunternechmen fiir den unabhingigen Ubertragungsnetzbetreiber ist
untersagt. Ein unabhingiger Ubertragungsnetzbetreiber darf fiir das vertikal integrierte
Elektrizitdtsunternehmen Dienstleistungen, einschlieBlich Personalleasing, erbringen, sofern
dabei nicht zwischen Nutzern diskriminiert wird, die Dienstleistungen allen Nutzern unter den
gleichen Vertragsbedingungen zuginglich sind und der Wettbewerb bei der Erzeugung und
Lieferung nicht eingeschrinkt, verzerrt oder unterbunden wird und die Vertragsbedingungen
gemél § 25 Abs. 1 Z 2 lit. b E-ControlG von der Regulierungsbehorde genehmigt werden.

(3) Tochterunternehmen des vertikal integrierten Elektrizitdtsunternehmens, die die Funktionen
Erzeugung oder Lieferung wahrnehmen, diirfen weder direkt noch indirekt Anteile am Unternehmen des
unabhingigen Ubertragungsnetzbetreibers halten. Der unabhéngige Ubertragungsnetzbetreiber darf weder
direkt noch indirekt Anteile an Tochterunternehmen des vertikal integrierten Elektrizitdtsunternehmens,
die die Funktionen Erzeugung oder Lieferung wahrnehmen, halten und darf keine Dividenden oder
andere finanzielle Zuwendungen von diesen Tochterunternehmen erhalten. Die gesamte
Verwaltungsstruktur und die Unternehmenssatzung des unabhingigen Ubertragungsnetzbetreibers
gewihrleisten seine tatsdchliche Unabhéngigkeit. Das vertikal integrierte Elektrizititsunternehmen darf
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das Wettbewerbsverhalten des unabhingigen Ubertragungsnetzbetreibers in Bezug auf dessen laufende
Geschifte und die Netzverwaltung oder in Bezug auf die notwendigen Tétigkeiten zur Aufstellung des
Netzentwicklungsplans gemal § 123 weder direkt noch indirekt beeinflussen.

(4) Der unabhiingige Ubertragungsnetzbetreiber muss in seinem gesamten AuBenauftritt und seinen
Kommunikationsaktivititen sowie in seiner Markenpolitik und in den Geschiftsriumen daflir Sorge
tragen, dass eine Verwechslung der eigenen Identitdit mit jener des vertikal integrierten
Elektrizitdtsunternehmens oder irgendeines Teils davon ausgeschlossen ist. Der unabhingige
Ubertragungsnetzbetreiber darf daher nur Zeichen, Abbildungen, Namen, Buchstaben, Zahlen, Formen
und Aufmachungen verwenden, die geeignet sind, die Tétigkeit oder Dienstleistung des
Ubertragungsnetzbetreibers von denjenigen des vertikal integrierten Elektrizititsunternehmens zu
unterscheiden, und die keine Verweise auf die Zugehdrigkeit zum vertikal integrierten
Elektrizitdtsunternehmen enthalten.

(5) Der unabhingige Ubertragungsnetzbetreiber unterlisst die gemeinsame Nutzung von
IT-Systemen oder -Ausriistung, Biirordaumlichkeiten und Zugangskontrollsystemen mit jeglichem
Unternehmensteil des vertikal integrierten Elektrizitdtsunternehmens.

(6) Der unabhiingige Ubertragungsnetzbetreiber gewihrleistet, dass er in Bezug auf IT-Systeme
oder -Ausriistung und Zugangskontrollsysteme nicht mit denselben Beratern und externen
Auftragnehmern wie das vertikal integrierte Elektrizitdtsunternehmen zusammenarbeitet.

(7) Die Rechnungslegung von unabhingigen Ubertragungsnetzbetreibern ist von anderen
Wirtschaftspriifern  als denen, die die Rechnungspriifung beim  vertikal integrierten
Elektrizitdtsunternehmen oder bei dessen Unternchmensteilen vornehmen, zu priifen. Soweit zur
Erteilung des Konzernbestitigungsvermerks im Rahmen der Vollkonsolidierung des vertikal integrierten
Elektrizitdtsunternehmens oder aus sonstigen wichtigen Griinden erforderlich, kann der Wirtschaftspriifer
des vertikal integrierten Elektrizitdtsunternehmens Einsicht in Teile der Biicher des unabhdngigen
Ubertragungsnetzbetreibers nehmen, sofern die Regulierungsbehorde keine Einwinde aus Griinden der
Wahrung der Unabhéngigkeit mit Bescheid dagegen erhebt. Die wichtigen Griinde sind vorab schriftlich
der Regulierungsbehorde mitzuteilen. Der Wirtschaftspriifer hat diesbeziiglich die Verpflichtung,
wirtschaftlich sensible Informationen vertraulich zu behandeln und insbesondere nicht dem vertikal
integrierten Elektrizititsunternehmen mitzuteilen.

(8) Die Geschiftstitigkeit des unabhiingigen Ubertragungsnetzbetreibers beinhaltet neben den in
§ 122 angefiihrten Aufgaben mindestens die folgenden Tétigkeiten:
1.die Vertretung des unabhiingigen Ubertragungsnetzbetreibers und die Funktion des
Ansprechpartners fiir Dritte und fiir die Regulierungsbehorden;
2. die Vertretung des unabhingigen Ubertragungsnetzbetreibers innerhalb des ENTSO (Strom);
3. die Gewihrung und Regelung des Zugangs Dritter nach dem Grundsatz der Nichtdiskriminierung
zwischen Netzbenutzern oder Kategorien von Netzbenutzern;
4. die Erhebung aller iibertragungsnetzbezogenen Gebiihren, einschlielich Zugangsentgelten,
Energie fiir Verluste und Entgelten fiir Systemdienstleistungen;
5.den Betrieb, die Wartung und den Ausbau eines sicheren, effizienten und wirtschaftlichen
Ubertragungsnetzes;
6. die Investitionsplanung zur Gewdhrleistung der langfristigen Fiahigkeit des Netzes, eine
angemessene Nachfrage zu decken, und der Versorgungssicherheit;
7.die Griindung geeigneter Gemeinschaftsunternehmen, auch mit einem oder mehreren
Ubertragungsnetzbetreibern, von Strombérsen und anderen relevanten Akteuren, mit dem Ziel,
die Schaffung von Regionalmérkten zu fordern oder den Prozess der Liberalisierung zu
erleichtern;
8. die Bereitstellung aller unternehmensspezifischen Einrichtungen und Leistungen, unter anderem
Rechtsabteilung, Buchhaltung und IT-Dienste.

(9) Fiir den unabhingigen Ubertragungsnetzbetreiber gelten die in Anhang I der Richtlinie
(EU) 2017/1132 tiber bestimmte Aspekte des Gesellschaftsrechts, ABIL. Nr. L. 169 vom 30.06.2017 S. 46,
zuletzt gedndert durch die Richtlinie (EU) 2025/25 zur Ausweitung und Optimierung des Einsatzes
digitaler Werkzeuge und Verfahren im Gesellschaftsrecht, ABI. Nr. L 2025/25 vom 10.01.2025 S.1,
genannten Rechtsformen.

Unabhiingigkeit des Ubertragungsnetzbetreibers

_ §159. (1) Unbeschadet der Entscheidungen des Aufsichtsorgans muss der unabhéngige
Ubertragungsnetzbetreiber in Bezug auf Vermdgenswerte oder Ressourcen, die fiir den Betrieb, die
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Wartung und den Ausbau des Ubertragungsnetzes erforderlich sind, wirksame Entscheidungsbefugnisse
haben, die er unabhéngig von dem vertikal integrierten Elektrizitdtsunternehmen ausiibt und die Befugnis
haben, Geld auf dem Kapitalmarkt, insbesondere durch Aufnahme von Darlehen oder Kapitalerhdhung zu
beschaffen.

(2) Der unabhingige Ubertragungsnetzbetreiber stellt sicher, dass er jederzeit iiber die Mittel
verfiigt, die er benétigt, um das Ubertragungsnetzgeschift ordnungsgemiB und effizient zu fithren und
um ein leistungsfihiges, sicheres und wirtschaftliches Ubertragungsnetz —aufzubauen und
aufrechtzuerhalten.

(3) Fir die kommerziellen und finanziellen Beziehungen zwischen dem vertikal integrierten
Elektrizititsunternehmen und dem unabhingigen Ubertragungsnetzbetreiber, einschlieBlich —der
Gewithrung von Krediten durch den unabhiingigen Ubertragungsnetzbetreiber an das vertikal integrierte
Elektrizitdtsunternehmen, sind die marktiiblichen Bedingungen einzuhalten. Der unabhéngige
Ubertragungsnetzbetreiber fiihrt ausfiihrliche Aufzeichnungen iiber diese kommerziellen und finanziellen
Beziehungen und stellt sie der Regulierungsbehorde auf Verlangen zur Verfiigung. Er hat {iberdies der
Regulierungsbehdrde sédmtliche kommerziellen und finanziellen Vereinbarungen mit dem vertikal
integrierten Elektrizitdtsunternehmen zur Genehmigung vorzulegen. Die Regulierungsbehdrde hat bei
Vorliegen von marktiiblichen und nicht diskriminierenden Bedingungen innerhalb von acht Wochen diese
mit Bescheid zu genehmigen. Nach Ablauf dieser Frist gilt die Zustimmung als erteilt.

(4) Der unabhingige Ubertragungsnetzbetreiber meldet der Regulierungsbehérde die Finanzmittel
gemdll § 158 Abs. 2, die ihm fiir kiinftige Investitionsprojekte oder flir den Ersatz vorhandener
Vermogenswerte und Ressourcen zur Verfiigung stehen.

(5) Das vertikal integrierte Elektrizitdtsunternechmen unterlésst jede Handlung, die die Erfiillung der
Verpflichtungen des unabhiingigen Ubertragungsnetzbetreibers behindern oder gefihrden wiirde, und
verlangt vom unabhingigen Ubertragungsnetzbetreiber nicht, bei der Erfiillung dieser Verpflichtungen
die Zustimmung des vertikal integrierten Elektrizitdtsunternehmens einzuholen.

Unabhingigkeit der Unternehmensleitung und der Beschiiftigten

§ 160. (1) Personen der Unternehmensleitung miissen beruflich unabhéngig sein. Es gilt dabei
insbesondere Folgendes:

1. Sie diirfen bei anderen Unternehmensteilen des vertikal integrierten Elektrizitdtsunternehmens
oder bei dessen Mehrheitsanteilseignern weder direkt noch indirekt berufliche Positionen
bekleiden oder berufliche Aufgaben wahrnehmen oder Interessens- oder Geschiftsbeziehungen
zu ihnen unterhalten.

2.Sie diirfen in den letzten drei Jahren vor einer Bestellung beim vertikal integrierten
Elektrizitatsunternehmen, einem seiner Unternehmensteile oder bei anderen
Mehrheitsanteilseignern als dem unabhingigen Ubertragungsnetzbetreiber weder direkt noch
indirekt berufliche Positionen bekleidet oder berufliche Aufgaben wahrgenommen haben noch
Interessens- oder Geschiftsbeziehungen zu ihnen unterhalten.

3.Sie dirfen nach Beendigung des  Vertragsverhéltnisses zum  unabhéingigen
Ubertragungsnetzbetreiber fiir mindestens vier Jahre bei anderen Unternehmensteilen des vertikal
integrierten Elektrizititsunternehmens als dem unabhiingigen Ubertragungsnetzbetreiber oder bei
dessen Mehrheitsanteilseignern keine beruflichen Positionen bekleiden oder berufliche Aufgaben
wahrnehmen oder Interessens- oder Geschéftsbeziehungen zu ihnen unterhalten.

4. Sie diirfen weder direkt noch indirekt Beteiligungen an Unternehmensteilen des vertikal
integrierten Elektrizititsunternehmens halten noch finanzielle Zuwendungen von diesem
erhalten. Thre Vergiitung darf nicht an die Tétigkeiten oder Betriebsergebnisse des vertikal
integrierten Elektrizitidtsunternehmens, soweit sie nicht den unabhéngigen
Ubertragungsnetzbetreiber betreffen, gebunden sein.

(2) Der unabhiingige Ubertragungsnetzbetreiber hat unverziiglich alle Namen und die Bedingungen
in Bezug auf Funktion, Vertragslaufzeit und -beendigung sowie die Griinde fiir die Bestellung oder fiir
die Vertragsbeendigung von Personen der Unternehmensleitung der Regulierungsbehérde mitzuteilen.

(3) Die Regulierungsbehorde kann in Bezug auf Personen der Unternehmensleitung Einwénde
mittels Bescheid von Amts wegen oder auf Antrag einer Person der Unternehmensleitung oder der oder
des Gleichbehandlungsbeauftragten innerhalb von drei Wochen erheben,

1. wenn Zweifel an der beruflichen Unabhéngigkeit im Sinne des Abs. 1 bei der Bestellung, den
Beschiftigungsbedingungen einschlieBlich Vergiitung bestehen oder

2.wenn Zweifel an der Berechtigung einer vorzeitigen Vertragsbeendigung bestehen.
UnrechtmifBig ist eine vorzeitige Vertragsbeendigung dann, wenn die vorzeitige
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Vertragsbeendigung auf Umstidnde zuriickzufiihren ist, die nicht im Einklang mit den Vorgaben
betreffend die Unabhéngigkeit vom vertikal integrierten Elektrizititsunternehmen gestanden
sind. Eine Klage einer Person der Unternehmensleitung kann erst nach Zustellung des
Bescheides der Regulierungsbehdrde im Streitschlichtungsverfahren gemi3 § 12 Abs. 4
E-ControlG oder nach Ablauf der Entscheidungsfrist der Regulierungsbehdrde eingebracht
werden.

(4) Abs. 1 Z2 gilt fiir die Mehrheit der Personen der Unternehmensleitung des unabhingigen
Ubertragungsnetzbetreibers.  Die  Personen  der  Unternehmensleitung des  unabhiingigen
Ubertragungsnetzbetreibers, fiir die Abs. 1 Z 2 nicht gilt, diirfen in den letzten sechs Monaten vor ihrer
Ernennung bei dem vertikal integrierten Elektrizitdtsunternehmen keine Fithrungstétigkeit oder andere
einschldgige Tétigkeit ausgeiibt haben.

(5) Abs.1 Z 1 und Z 4 sind auf alle Beschiftigten des unabhingigen Ubertragungsnetzbetreibers
gleichermalflen anzuwenden.

(6) Abs. 1 Z 1, 3, 4 sowic Abs.3 Z 2 sind auf die der Unternehmensleitung direkt unterstellten
Personen in den Bereichen Betrieb, Wartung und Entwicklung des Netzes gleichermallen anzuwenden.

Unabhéngigkeit des Aufsichtsorgans

§161. (1) Aufgabe des Aufsichtsorgans des unabhingigen Ubertragungsnetzbetreibers ist es,
Entscheidungen zu treffen, die von erheblichem Einfluss auf den Wert der Vermdgenswerte der
Anteilseigner beim unabhingigen Ubertragungsnetzbetreiber sind, insbesondere Entscheidungen im
Zusammenhang mit der Genehmigung der jéhrlichen und der langfristigen Finanzplidne, der Hohe der
Verschuldung des unabhiingigen Ubertragungsnetzbetreibers und der Hohe der an die Anteilseigner
auszuzahlenden Dividenden. Entscheidungen, die Bestellung, Wiederbestellung,
Beschiftigungsbedingungen einschlieSlich Vergiitung und Vertragsbeendigung der Personen der
Unternehmensleitung des unabhingigen Ubertragungsnetzbetreibers ~ betreffen, werden vom
Aufsichtsorgan des Ubertragungsnetzbetreibers getroffen, sofern nicht andere gesetzliche Bestimmungen
anderes bestimmen. Das Aufsichtsorgan hat keine Entscheidungsbefugnis in Bezug auf die laufenden
Geschiifte des unabhingigen Ubertragungsnetzbetreibers und die Netzverwaltung und in Bezug auf die
notwendigen Tatigkeiten zur Aufstellung des Netzentwicklungsplans gemaf3 § 123.

(2) Das Aufsichtsorgan setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern des vertikal integrierten
Elektrizititsunternehmens und von dritten Anteilseignern sowie von Arbeitnehmervertreterinnen und
Arbeitnehmervertretern des Ubertragungsnetzbetreibers zusammen.

(3) §160 Abs.1 bis 3 ist auf die Hilfte der Mitglieder des Aufsichtsorgans abziiglich eines
Mitgliedes gleichermallen anzuwenden. § 160 Abs.3 Z2 erster Satz ist auf alle Mitglieder des
Aufsichtsorgans anzuwenden.

Gleichbehandlungsprogramm

§ 162. (1) Die unabhingigen Ubertragungsnetzbetreiber miissen ein Gleichbehandlungsprogramm
aufstellen, aus dem hervorgeht, welche MaBlnahmen zum Ausschluss diskriminierenden Verhaltens
getroffen werden. In dem Gleichbehandlungsprogramm ist festzulegen, welche besonderen Pflichten die
Beschiftigten im Hinblick auf die Erreichung dieser Ziele haben. Das Programm bedarf der
Genehmigung durch die Regulierungsbehorde. Die Einhaltung des Programms wird von einer oder einem
Gleichbehandlungsbeauftragten unabhéngig kontrolliert.

(2) Die oder der Gleichbehandlungsbeauftragte wird vom Aufsichtsorgan ernannt, vorbehaltlich der
Bestitigung durch die Regulierungsbehdrde mit Bescheid. Die Regulierungsbehdrde kann der Ernennung
der oder des Gleichbehandlungsbeauftragten ihre Bestitigung nur aus Griinden mangelnder
Unabhingigkeit oder mangelnder fachlicher Eignung mit Bescheid verweigern. Die oder der
Gleichbehandlungsbeauftragte kann eine natiirliche oder juristische Person oder eingetragene
Personengesellschaft sein. § 160 Abs. 1 bis 3 findet auf die Gleichbehandlungsbeauftragte oder den
Gleichbehandlungsbeauftragten gleichermallen Anwendung.

(3) Die Aufgaben der oder des Gleichbehandlungsbeauftragten sind:

1. fortlaufende Kontrolle der Durchfithrung des Gleichbehandlungsprogramms;

2. Erarbeitung eines Jahresberichts, in dem die MaBnahmen zur Durchfihrung des
Gleichbehandlungsprogramms  dargelegt werden, und dessen Ubermittlung an die
Regulierungsbehorde;

3. Berichterstattung an das Aufsichtsorgan und Abgabe von Empfehlungen zum
Gleichbehandlungsprogramm und seiner Durchfiihrung;
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4. Unterrichtung der Regulierungsbehorde i{iber erhebliche Verstole bei der Durchfithrung des
Gleichbehandlungsprogramms;

5. Berichterstattung an die Regulierungsbehdrde iiber kommerzielle und finanzielle Beziechungen
zwischen dem vertikal integrierten Elektrizititsunternehmen und dem Ubertragungsnetzbetreiber.

(4) Die oder der Gleichbehandlungsbeauftragte iibermittelt die vorgeschlagenen Entscheidungen
zum Investitionsplan oder zu Einzelinvestitionen im Netz an die Regulierungsbehorde. Dies erfolgt
spitestens dann, wenn die Unternehmensleitung des unabhingigen Ubertragungsnetzbetreibers diese
Unterlagen dem Aufsichtsorgan iibermittelt.

(5) Hat das vertikal integrierte Elektrizitdtsunternehmen in der Hauptversammlung oder durch ein
Votum der von ihm ernannten Mitglieder des Aufsichtsorgans die Annahme eines Beschlusses verhindert,
wodurch Netzinvestitionen, die nach dem Netzentwicklungsplan in den folgenden drei Jahren
durchgefiihrt werden sollten, unterbunden oder hinausgezogert werden, so meldet die oder der
Gleichbehandlungsbeauftragte dies der Regulierungsbehorde, die dann geméB § 125 titig wird.

(6) Die Regelungen zum Mandat und zu den Beschiftigungsbedingungen der oder des
Gleichbehandlungsbeauftragten, einschlieBlich der Dauer des Mandats, bediirfen der Genehmigung durch
die Regulierungsbehorde mit Bescheid. Diese Regelungen miissen die Unabhéngigkeit der oder des
Gleichbehandlungsbeauftragten gewéhrleisten und entsprechend sicherstellen, dass ihr oder ihm die zur
Erfillung der Aufgaben erforderlichen Ressourcen zur Verfiigung stehen. Die oder der
Gleichbehandlungsbeauftragte darf wihrend der Laufzeit des Mandats bei Unternehmensteilen des
vertikal integrierten Elektrizitdtsunternehmens oder deren Mehrheitsanteilseignern weder direkt noch
indirekt  berufliche Positionen bekleiden oder berufliche Aufgaben wahrnehmen oder
Interessensbeziehungen zu ihnen unterhalten.

(7) Die oder der Gleichbehandlungsbeauftragte erstattet der Regulierungsbehérde regelmaBig
miindlich oder schriftlich Bericht und ist befugt, dem Aufsichtsorgan des Ubertragungsnetzbetreibers
regelmafBig miindlich oder schriftlich Bericht zu erstatten.

(8) Die oder der Gleichbehandlungsbeauftragte ist berechtigt, an allen Sitzungen der
Unternehmensleitung des unabhiingigen Ubertragungsnetzbetreibers sowie des Aufsichtsorgans und der
Hauptversammlung bzw. Generalversammlung teilzunehmen. Die oder der
Gleichbehandlungsbeauftragte nimmt an allen Sitzungen teil, in denen folgende Fragen behandelt
werden:

1. Netzzugangsbedingungen nach Maf3gabe der Verordnung (EU) 2019/943, insbesondere Entgelte,
Leistungen im Zusammenhang mit dem Zugang Dritter, Kapazititszuweisung und
Engpassmanagement, Transparenz, Systemdienstleistungen und Sekundarmaérkte;

2. Projekte fiir den Betrieb, die Wartung und den Ausbau des Ubertragungsnetzes, einschlieBlich
der Investitionen fiir den Netzanschluss, in neue Transportverbindungen, in die
Kapazititsausweitung und in die Optimierung der vorhandenen Kapazitit;

3. Verkauf oder Erwerb von Energie fiir den Betrieb des Ubertragungsnetzes.

(9) Die oder der Gleichbehandlungsbeauftragte kontrolliert die Einhaltung des § 153 durch den
unabhéngigen Ubertragungsnetzbetreiber.

(10) Die oder der Gleichbehandlungsbeauftragte hat Zugang zu allen einschldgigen Daten und zu
den Geschiftsriumen des unabhiingigen Ubertragungsnetzbetreibers sowie zu allen Informationen, die sie
oder er zur Erflillung der iibertragenen Aufgaben benétigt. Die oder der Gleichbehandlungsbeauftragte
erhdlt ohne  Vorankiindigung Zugang zu den  Geschiftsraiumen des  unabhdngigen
Ubertragungsnetzbetreibers.

(11) Nach vorheriger bescheidmiBiger Zustimmung der Regulierungsbehdrde kann das
Aufsichtsorgan die Gleichbehandlungsbeauftragte oder den Gleichbehandlungsbeauftragten abberufen.
Eine Abberufung hat auch auf bescheidméfiges Verlangen der Regulierungsbehdrde aus Griinden
mangelnder Unabhéngigkeit oder mangelnder fachlicher Eignung zu erfolgen.

(12) Im Hinblick auf den Kiindigungs- und Entlassungsschutz ist die oder der
Gleichbehandlungsbeauftragte  fir die Dauer der Bestellung, wenn sie oder er beim
Ubertragungsnetzbetreiber beschiftigt ist, einer Sicherheitsfachkraft (§ 73 Abs. 1 ASchG) gleichgestellt.
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4. Abschnitt
Wirksamere Unabhiingigkeit des Ubertragungsnetzbetreibers

§ 163. In den Fillen, in denen das Ubertragungsnetz am 3. September 2009 im Eigentum eines
vertikal integrierten Elektrizitdtsunternehmens gestanden hat, und Regelungen bestehen, die eindeutig
eine wirksamere Unabhingigkeit des Ubertragungsnetzbetreibers gewihrleisten als die Bestimmungen
zum unabhiingigen Ubertragungsnetzbetreiber (§ 155 bis § 159), besteht die Moglichkeit, die
Entflechtungsvorschriften des § 154 nicht anzuwenden.

5. Abschnitt
Verfahren in Bezug auf Ubertragungsnetzbetreiber

Verfahren zur Zertifizierung und Benennung von Ubertragungsnetzbetreibern

§164. (1) Der Regulierungsbehorde obliegt die stindige Uberwachung der Einhaltung der
Entflechtungsvorschriften (§§ 154 bis 163). Sie hat einen Ubertragungsnetzbetreiber mittels Bescheid zu
zertifizieren

1. als eigentumsrechtlich entflochtenen Ubertragungsnetzbetreiber im Sinne des § 154 oder
2. als unabhingigen Netzbetreiber im Sinne der § 155 bis § 157 oder

3. als unabhiingigen Ubertragungsnetzbetreiber im Sinne der § 158 bis § 162 oder

4. als Ubertragungsnetzbetreiber im Sinne des § 163.

(2) Ein Zertifizierungsverfahren ist einzuleiten
1. iiber Antrag eines Ubertragungsnetzbetreibers gemiB Abs. 3 Z 1;
2. von Amts wegen, wenn
a) ein Ubertragungsnetzbetreiber keinen Antrag auf Zertifizierung gemiB Abs. 3 Z 1 stellt oder
b) die Regulierungsbehdrde Kenntnis von einer geplanten Anderung erlangt, die eine
Neubewertung der Zertifizierung erforderlich macht und zu einem VerstoB gegen die
Entflechtungsvorschriften fiihren kann oder bereits gefiihrt hat;
3. iiber Anzeige der Europdischen Kommission.

(3) Der Ubertragungsnetzbetreiber ist verpflichtet,

1. einen Antrag auf Zertifizierung unverziiglich zu stellen, sofern der Ubertragungsnetzbetreiber
noch nicht zertifiziert ist, sowie

2. der Regulierungsbehorde alle geplanten Anderungen, die eine Neubewertung der Zertifizierung
erforderlich machen, unverziiglich anzuzeigen.

Der Ubertragungsnetzbetreiber hat seinen Eingaben an die Regulierungsbehdrde sowie auf deren
Ersuchen alle zur Beurteilung des Sachverhaltes erforderlichen Unterlagen beizuschlieBen.

(4) Die Regulierungsbehdrde hat einen begriindeten Entscheidungsentwurf binnen vier Monaten ab
Einleitung eines Verfahrens iiber die Zertifizierung eines Ubertragungsnetzbetreibers bzw. ab Vorliegen
der vollstindigen Unterlagen des Ubertragungsnetzbetreibers an die Europdische Kommission samt den
fiir die Entscheidung relevanten Unterlagen zu iibermitteln. Erfolgt eine Stellungnahme der Europiischen
Kommission, ist diese von der Regulierungsbehorde beim Zertifizierungsverfahren geméf Abs. 1 Z 1 und
3 so weit wie moglich zu beriicksichtigen und ist eine allfdllige Abweichung von der Stellungnahme der
Europdischen Kommission zu begriinden. Die Regulierungsbehérde hat nach dem FEinlangen der
Stellungnahme der Europdischen Kommission binnen zwei Monaten mit Bescheid iiber den Antrag auf
Zertifizierung zu entscheiden.

(5) In Abweichung von Abs. 4 gilt Folgendes:

1. beim Zertifizierungsverfahren gemafl Abs. 1 Z 2 hat die Regulierungsbehdrde der Entscheidung
der Européischen Kommission nachzukommen;

2. beim Zertifizierungsverfahren gemil Abs. 1 Z 4 priifen die Regulierungsbehdrde und die
Europdische Kommission, ob die bestehenden Regelungen eindeutig eine wirksamere
Unabhingigkeit des Ubertragungsnetzbetreibers gewihrleisten als die Bestimmungen zum
unabhingigen Ubertragungsnetzbetreiber (§§ 158 bis 162); die Regulierungsbehdrde hat der
Entscheidung der Europédischen Kommission nachzukommen.

(6) Die Regulierungsbehdrde hat alle im Rahmen des Verfahrens gemél Art. 51 der Verordnung
(EU) 2019/943 mit der Europdischen Kommission gepflogenen Kontakte ausfiihrlich zu dokumentieren.
Die Dokumentation ist dem Unternehmen, das die Ausstellung der Bescheinigung verlangt hat sowie dem
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Bundesminister fiir Wirtschaft, Energie und Tourismus zur Kenntnis zu bringen. Der
Feststellungsbescheid ist samt Begriindung von der Regulierungsbehdrde zu veréffentlichen, wobei
jedoch Stellen, die wirtschaftlich sensible Informationen enthalten, unkenntlich zu machen sind. Die
Stellungnahme der Kommission ist, soweit sie nicht in der Begriindung des Feststellungsbescheides
wiedergegeben wird, ebenfalls zu verdffentlichen.

(7) Ubertragungsnetzbetreiber und Unternehmen, die eine der Funktionen Erzeugung oder Lieferung
wahrnehmen, sind verpflichtet, der Regulierungsbehdrde und der Europdischen Kommission sédmtliche
fiir die Erfiillung ihrer Aufgaben relevanten Informationen unverziiglich zu iibermitteln.

(8) Die Benennung eines Ubertragungsnetzbetreibers nach erfolgter Zertifizierung gemiB Abs. 1
erfolgt durch Kundmachung durch den Bundesminister fiir Wirtschaft, Energiec und Tourismus im
Bundesgesetzblatt. Der Bundesminister fiir Wirtschaft, Energie und Tourismus hat die Benennung eines
Ubertragungsnetzbetreibers der Europidischen Kommission mitzuteilen, sobald die Regulierungsbehérde
die Zertifizierung eines Ubertragungsnetzbetreibers durch Bescheid festgestellt hat. Die Benennung eines
unabhéngigen Netzbetreibers geméfl Abs. | Z 2 und 4 bedarf vorab der Zustimmung der Européischen
Kommission. Wenn die Regulierungsbehorde durch Bescheid feststellt, dass die Voraussetzungen fiir
eine Zertifizierung aufgrund eines Verstofles gegen die Entflechtungsvorschriften nicht mehr vorliegen,
ist die Benennung durch den Bundesminister fiir Wirtschaft, Energie und Tourismus durch Kundmachung
zu widerrufen.

Verfahren zur Zertifizierung von Ubertragungsnetzbetreibern in Bezug auf Drittlinder

§ 165. (1) Beantragt ein Ubertragungsnetzbetreiber, welcher von einer oder mehreren Personen aus
einem oder mehreren Drittlindern kontrolliert wird, eine Zertifizierung, so ist § 164 mit nachfolgenden
Abweichungen anzuwenden.

(2) Die Regulierungsbehorde hat der Europdischen Kommission und dem Bundesminister fiir
Wirtschaft, Energie und Tourismus unverziiglich mitzuteilen
1.den Antrag auf Zertifizierung eines Ubertragungsnetzbetreibers, welcher von einer oder
mehreren Personen aus einem oder mehreren Drittlaindern kontrolliert wird, sowie
2. alle Umstinde, die dazu fithren wiirden, dass eine oder mehrere Personen aus einem oder
mehreren Drittlindern die Kontrolle iiber einen Ubertragungsnetzbetreiber erhalten.

(3) Der Bundesminister fiir Wirtschaft, Energie und Tourismus hat sicherzustellen, dass die
Erteilung der Zertifizierung durch die Regulierungsbehdrde die Sicherheit der Energieversorgung
Osterreichs und der Union nicht gefihrdet. Bei der Priifung der Frage, ob die Sicherheit der
Energieversorgung Osterreichs und der Union gefihrdet ist, beriicksichtigt der Bundesminister fiir
Wirtschaft, Energie und Tourismus

1. die Rechte und Pflichten der Union gegeniiber diesem Drittland, die aus dem Voélkerrecht — auch
aus einem Abkommen mit einem oder mehreren Drittlindern, dem die Union als Vertragspartei
angehort und in dem Fragen der Energieversorgungssicherheit behandelt werden — erwachsen;

2. die Rechte und Pflichten der Republik Osterreich gegeniiber diesem Drittland, die aus den mit
diesem geschlossenen Abkommen erwachsen, soweit sie mit dem Unionsrecht in Einklang
stehen sowie

3. andere spezielle Gegebenheiten des Einzelfalls und des betreffenden Drittlands.

(4) Der Bundesminister fiir Wirtschaft, Energie und Tourismus hat die Zertifizierung abzulehnen,
wenn durch die Erteilung der Zertifizierung die Sicherheit der Energieversorgung Osterreichs oder eines
anderen Mitgliedstaates gefidhrdet wird. Nach Priifung der Frage, ob die Sicherheit der Energieversorgung
Osterreichs und der Union gefihrdet ist, teilt der Bundesminister fiir Wirtschaft, Energie und Tourismus
seine Bewertung der Regulierungsbehérde mit. Die Regulierungsbehdrde hat die Bewertung des
Bundesministers fiir Wirtschaft, Energie und Tourismus bei ihrem Entscheidungsentwurf sowie bei ihrer
Entscheidung zu beriicksichtigen.

(5) Die Regulierungsbehorde hat vor der Entscheidung {iber die Zertifizierung eine Stellungnahme
der Européischen Kommission zur Frage einzuholen, ob
1. die betroffene Rechtsperson den Anforderungen der §§ 153 bis 167 geniigt und

2. eine Gefahrdung der Energieversorgungssicherheit der Union durch die Erteilung der
Zertifizierung ausgeschlossen ist.
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4. Hauptstiick
Entflechtung von Verteilernetzbetreibern

§ 166. (1) Verteilernetzbetreiber, an deren Netz mindestens 100 000 Kunden angeschlossen sind,
und die zu einem vertikal integrierten Elektrizitidtsunternehmen gehdren, miissen zumindest in ihrer
Rechtsform, Organisation und Entscheidungsgewalt unabhidngig von den {iibrigen Tétigkeitsbereichen
sein, die nicht mit der Verteilung zusammenhéangen.

(2) Die Unabhidngigkeit der Organisation und Entscheidungsgewalt des Verteilernetzbetreibers in
einem vertikal integrierten FElektrizitdtsunternehmen, an dessen Netz mindestens 100 000 Kunden
angeschlossen sind, ist insbesondere gewahrleistet, wenn

1. die fir die Leitung des Verteilernetzbetreibers zustindigen Personen nicht betrieblichen
Einrichtungen des vertikal integrierten Elektrizititsunternehmens angehdren, die direkt oder
indirekt fiir den laufenden Betrieb in den Bereichen Elektrizititserzeugung, -iibertragung
und -lieferung zusténdig sind;

2. die berufsbedingten Interessen der fiir die Leitung des Verteilernetzbetreibers zustindigen
Personen (Gesellschaftsorgane) in einer Weise beriicksichtigt werden, dass deren
Handlungsunabhéngigkeit gewahrleistet ist, wobei insbesondere die Griinde fiir die Abberufung
eines Gesellschaftsorgans des Verteilernetzbetreibers in der Gesellschaftssatzung des
Verteilernetzbetreibers klar zu umschreiben sind;

3. der Verteilernetzbetreiber iiber die zur Erfiillung seiner Aufgabe erforderlichen Ressourcen,
einschlieBlich der personellen, technischen, materiellen und finanziellen Mittel verfiigt, die fiir
den Betrieb, die Wartung oder den Ausbau des Netzes erforderlich sind, und gewihrleistet ist,
dass der Verteilernetzbetreiber tiber die Verwendung dieser Mittel unabhingig von den iibrigen
Bereichen des vertikal integrierten Elektrizitdtsunternehmens entscheiden kann;

4. der Verteilernetzbetreiber ein Gleichbehandlungsprogramm aufstellt, aus dem hervorgeht,
welche MafBinahmen zum Ausschluss diskriminierenden Verhaltens getroffen werden; weiters hat
er MaBnahmen vorzusehen, durch die die ausreichende Uberwachung der Einhaltung dieses
Programms gewéhrleistet wird. In diesem Programm ist insbesondere festzulegen, welche
Pflichten die Beschiftigten im Hinblick auf die Erreichung dieses Ziels haben.

(3) Abs.2 Z 1 steht der Einrichtung von Koordinierungsmechanismen nicht entgegen, durch die
sichergestellt wird, dass die wirtschaftlichen Befugnisse des Mutterunternehmens und seine
Aufsichtsrechte iiber das Management im Hinblick auf die Rentabilitdt eines Tochterunternechmens
geschiitzt werden. Das Mutterunternechmen ist berechtigt, den jéhrlichen Finanzplan oder ein
gleichwertiges Instrument des Verteilernetzbetreibers zu genehmigen und generelle Grenzen fiir die
Verschuldung seines Tochterunternehmens festzulegen. Weisungen beziiglich des laufenden Betriebs
oder einzelner Entscheidungen iiber den Bau oder die Modernisierung von Verteilerleitungen, die liber
den Rahmen des genehmigten Finanzplans oder eines gleichwertigen Instruments nicht hinausgehen, sind
unzuléssig.

(4) Dem Aufsichtsrat von Verteilernetzbetreibern, die zu einem vertikal integrierten
Elektrizitdtsunternehmen gehdren, miissen mindestens zwei Mitglieder angehoren, die von der
Muttergesellschaft unabhingig sind.

(5) Verteilernetzbetreiber, die Teil eines vertikal integrierten Elektrizititsunternehmens sind, diirfen
diesen Umstand nicht zur Verzerrung des Wettbewerbs nutzen. Vertikal integrierte Verteilernetzbetreiber
haben in ihrer Kommunikations- und Markenpolitik dafiir Sorge zu tragen, dass eine Verwechslung in
Bezug auf die eigene Identitit mit der Lieferantensparte des vertikal integrierten
Elektrizitidtsunternehmens ausgeschlossen ist.

(6) Die Aufstellung und Uberwachung der Einhaltung des Gleichbehandlungsprogrammes obliegt
der oder dem Gleichbehandlungsbeauftragten. Die Benennung und Abberufung der oder des
Gleichbehandlungsbeauftragten ist der Regulierungsbehdrde mitzuteilen. Die oder der
Gleichbehandlungsbeauftragte des Verteilernetzbetreibers muss vollig unabhéngig sein und Zugang zu
allen Informationen haben, iiber die der Verteilernetzbetreiber und etwaige verbundene Unternehmen
verfiigen und die die oder der Gleichbehandlungsbeauftragte benétigt, um die iibertragenen Aufgaben zu
erfillen. Im Hinblick auf den Kiindigungs- und Entlassungsschutz ist die oder der
Gleichbehandlungsbeauftragte fiir die Dauer der Bestellung, wenn sie oder er beim Verteilernetzbetreiber
beschiftigt ist, einer Sicherheitsfachkraft (§ 73 Abs. 1 ASchG) gleichgestellt.

(7) Die oder der Gleichbehandlungsbeauftragte hat der Regulierungsbehorde jéhrlich einen Bericht
iiber die getroffenen MaBinahmen zur Einhaltung des Gleichbehandlungsprogrammes vorzulegen und zu
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verdffentlichen. Die Regulierungsbehdrde hat jéhrlich einen zusammenfassenden Bericht iiber die
getroffenen MaBnahmen der Verteilernetzbetreiber vorzulegen und diesen Bericht zu ver6ffentlichen.

(8) Die Regulierungsbehorde hat die Tatigkeiten des Verteilernetzbetreibers, der Teil eines vertikal
integrierten Elektrizitdtsunternehmens ist, im Hinblick auf die Einhaltung der Abs. 1 bis 6 laufend zu
iiberwachen, damit er die vertikale Integrierung nicht zur Verzerrung des Wettbewerbs ausnutzen kann.

5. Hauptstiick
Kombinationsnetzbetreiber

§ 167. (1) Der gleichzeitige Betrieb eines Ubertragungsnetzes und eines Verteilernetzes durch einen
Netzbetreiber ist durch die Regulierungsbehdrde mit Bescheid zu genehmigen, sofern die in den §§ 154
bis 163 vorgesehenen Kriterien erfiillt werden.

(2) Auf Antrag des Netzbetreibers kann die Regulierungsbehdrde dem Netzbetreiber mit Bescheid
gestatten,

1. Eigentiimer anderer Netze als Stromnetze zu sein und diese Netze auszubauen, zu verwalten oder
zu betreiben und
2. andere Titigkeiten als jene, die in diesem Bundesgesetz und der Verordnung (EU) 2019/943
festgelegt sind, auszuiiben, soweit diese fiir die Erfiillung der in diesem Bundesgesetz und der
Verordnung (EU) 2019/943 festgelegten Verpflichtungen notwendig sind.
In beiden Fillen sind jedenfalls die in den §§ 153 bis 167 normierten Kriterien einzuhalten.

13. Teil
Monitoring und sonstige organisatorische Bestimmungen

1. Hauptstiick
Monitoring

Auskunfts- und Einsichtsrechte

§ 168. Elektrizitidtsunternehmen, vertikal integrierte Elektrizititsunternehmen und mit diesen
verbundene Unternehmen sowie nach § 17 und § 117 von Netzbetreibern beauftragte Personen sind
verpflichtet, der Regulierungsbehdrde und weiteren mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes betrauten
Behorden jederzeit Einsicht in alle betriebswirtschaftlich relevanten Unterlagen und Aufzeichnungen zu
gewdhren sowie Auskiinfte liber alle den jeweiligen Vollzugsbereich betreffenden Sachverhalte zu
erteilen. Diese Pflicht zur Duldung der Einsichtnahme und Erteilung der Auskunft besteht ohne konkreten
Anlassfall auch dann, wenn diese Unterlagen oder Auskiinfte zur Klarung oder zur Vorbereitung der
Klérung entscheidungsrelevanter Sachverhalte in kiinftig durchzufiihrenden Verfahren erforderlich sind.
Insbesondere sind alle Informationen zur Verfiigung zu stellen, die der Behdrde eine sachgerechte
Beurteilung ermoglichen. Gewéhren die nach dieser Bestimmung Verpflichteten keine Einsicht bzw. nur
in unzureichender Weise oder erfiillen ihre Pflicht zur Auskunft nicht bzw. nur in unzureichender Weise,
kann die Behorde ihrer Beurteilung eine Schitzung zugrunde legen.

Uberwachungsaufgaben

§169. (1) Die Regulierungsbehdérde hat im Rahmen ihrer den Elektrizititsmarkt betreffenden
Uberwachungsfunktion insbesondere Folgendes laufend zu beobachten:

1. die Versorgungssicherheit in Bezug auf Zuverldssigkeit und Qualitit des Netzes sowie die
kommerzielle Qualitdt der Netzdienstleistungen und die Wirksamkeit der einschligigen
Bestimmungen;

2. die Leistung und die Fortschritte der Ubertragungs- und Verteilernetzbetreiber beim Ausbau
eines Smart Grids, das Energieeffizienz und die Einbindung von Energie aus erneuerbaren
Quellen erméglicht;

3.den Grad der Transparenz am Elektrizitdtsmarkt unter besonderer Beriicksichtigung der
GroBhandelspreise;

4.den Grad und die Wirksamkeit der Marktéffnung und den Umfang des Wettbewerbs auf
GroBhandelsebene und Endkundenebene einschlieBlich etwaiger Wettbewerbsverzerrungen oder
-beschriankungen;

5.den Grad und die Wirksamkeit der MalBnahmen zur Sicherung der Qualitit der
Dienstleistungserbringung und des Schutzes der Endkundinnen und Endkunden, insbesondere
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der MaBnahmen fiir schutzbediirftige Endkundinnen und Endkunden einschlieBlich der
Beriicksichtigung der Energiearmut;

6. etwaige restriktive Vertragspraktiken einschlieBlich Exklusivitétsbestimmungen, die Kundinnen
und Kunden daran hindern kénnen, gleichzeitig mit mehreren Lieferanten Vertrdge zu schlieflen,
oder ihre Moglichkeiten dazu beschréinken;

7. die Dauer und Qualitit der von Ubertragungs- und Verteilernetzbetreibern vorgenommenen
Neuanschluss-, Wartungs- und sonstigen Reparaturdienste;

8. die Einhaltung der Vorschriften betreffend die Aufgaben und Verantwortlichkeiten der
Ubertragungsnetzbetreiber, Verteilernetzbetreiber, iibriger Elektrizititsunternehmen und anderer
Marktteilnehmer sowie der zentralen Vergabeplattform, ENTSO (Strom) und EU-VNBO gemaf3
der Verordnung (EU) 2019/943, der auf Basis der Verordnung verabschiedeten Netzkodizes und
Leitlinien und anderen einschldgigen unionsrechtlichen Bestimmungen, auch bei
landeriibergreifenden Aspekten sowie ob die betroffenen Marktteilnehmer Entscheidungen der
Agentur Folge leisten;

9. die Investitionen in die Erzeugungs- und Speicherkapazititen mit Blick auf die
Versorgungssicherheit;

10. potenzielle Hindernisse und Einschridnkungen betreffend Eigenverbrauch, Erneuerbare-Energie-
Gemeinschaften, Biirgerenergiegemeinschaften und gemeinsame Energienutzung;

11. die Durchfithrung von LenkungsmaBnahmen im Sinne des § 14 EnLG 2012;
12. das Engpassmanagement gemif3 § 140 Abs. 1 und die Verwendung der Engpasserlose,

13. die technische Zusammenarbeit zwischen Ubertragungsnetzbetreibern mit Sitz im Inland und
Ubertragungsnetzbetreibern mit Sitz in der Europédischen Union bzw. in Drittstaaten;

14. den Regelreservemarkt und das Ausgleichsenergiesystem;
15. den Anschluss neuer Betriebsmittel gemaf3 § 98;
16. die Datenverwaltung der Netzbetreiber gemdl3 § 17.

(2) Die Regulierungsbehdrde ist erméchtigt, zur Wahrnehmung ihrer in Abs. 1 genannten Aufgaben
Erhebungsinhalte, -mafle, -einheiten und -merkmale, Merkmalsauspriagung, Datenformat, Haufigkeit,
Zeitabstdnde und Verfahren der laufenden Datenerhebung sowie die Bestimmung des meldepflichtigen
Personenkreises durch Verordnung nédher zu regeln. Die Verordnung hat hierbei insbesondere die
Erhebung folgender Daten zu bestimmen:

1. von Netzbetreibern: Zahl der Neuanschliisse inklusive jeweils hiefiir benétigter Zeit;
durchgefiihrte Wartungs- und Reparaturdienste inklusive jeweils hiefiir eingehobener Gebiihren
und bendtigter Zeit; Anzahl der geplanten und ungeplanten Versorgungsunterbrechungen
inklusive Anzahl der davon betroffenen Endkundinnen und Endkunden, Leistung, Dauer der
Versorgungsunterbrechungen, Ursache und betroffene Spannungsebenen; Merkmale der
Spannung in Offentlichen Elektrizitdtsversorgungsnetzen; Anzahl der Netzanschluss- und
Netzzugangsbegehren sowie deren durchschnittliche Bearbeitungsdauer, den Ausbau
intelligenter Netze;

2. von Verteilernetzbetreibern: Anzahl der Lieferantenwechsel sowie gewechselte Mengen (kWh),
jeweils getrennt nach Netzebenen und Lieferanten; Abschaltraten, unter gesonderter Ausweisung
von Abschaltungen bei Aussetzung bzw. Vertragsauflosung wegen Verletzung vertraglicher
Pflichten; Zahl der Neuanmeldungen und Neuabmeldungen; Anzahl der -eingesetzten
Vorauszahlungszéhler; durchgefiihrte Anzahl der eingeleiteten Wechsel, die dem Netzbetreiber
bekannt gemacht wurden, inklusive Anzahl der nicht erfolgreich abgeschlossenen Wechsel;
Anzahl der Wiederaufnahmen der Belieferung nach Unterbrechung aufgrund von
Zahlungsverzug; Zahl der Endabrechnungen und Anteil der Rechnungen, die spiter als sechs
Wochen nach Beendigung des Vertrages ausgesandt wurden; Anzahl der Beschwerden und
Anfragen von Endkundinnen und Endkunden samt Gegenstand (zB Rechnung und
Rechnungshoéhe oder Zihler, Ablesung und Verbrauchsermittlung) sowie die durchschnittliche
Bearbeitungsdauer  der  Beschwerden; flir Stromerzeugungsanlagen  verrechnete
Netzanschlussentgelte, gegliedert nach Energietrigern;

3. von Lieferanten: Verrechnete Energiepreise in Cent pro kWh je definierter Kundengruppe;
Verhéltnis zwischen Grof3handels- und Haushaltskundenpreisen, Anzahl der Lieferantenwechsel
sowie gewechselte Mengen (kWh), jeweils getrennt nach Kundengruppen; Anzahl der
Liefervertrage mit dynamischen Energiepreisen; Anzahl der Liefervertrige mit festen
Energiepreisen; Anzahl der befristeten Liefervertridge; Anzahl der unbefristeten Liefervertrige;
Anzahl der eingegangenen Beschwerden samt Beschwerdegriinden; Anzahl der versorgten
Endkundinnen und Endkunden samt Abgabemenge je definierter Kundengruppe;
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4.von Regelzonenfithrern: Daten zu Ausschreibungen grenziiberschreitender Kapazititen,
insbesondere angebotene und vergebene sowie von Marktteilnehmern als Fahrplan angemeldete
Kapazititen fiir Jahres-, Monats- und Tagesvergaben, tatsdchliche physische Leitungsfliisse,
Sicherheitsmargen bei Kapazititsberechnungen, Informationen {iiber Reduktionen bereits
vergebener Kapazititen;

5.von den jeweils die Ausschreibung im Zusammenhang mit dem Bezug von Ausgleichsenergie
(d.h. Primér-, Sekundér- und Tertidrregelreserve, ungewollten Austausch) vornehmenden
Personen: Je Gebot angegebener Leistungspreis (Euro pro MW), Arbeitspreis (Euro pro MWh),
angebotene Leistung (MW), Erteilung des Zuschlags und Regelzonenanbindung.

(3) Weigert sich ein Meldepflichtiger Daten, die die Regulierungsbehorde zur Erfiillung ihrer
Aufgaben gemil3 Abs. 1, 2 und 4 bendtigt, zu melden, kann die Regulierungsbehdrde die Meldung der
Daten mit Bescheid anordnen.

(4) Die Regulierungsbehdrde hat im Rahmen der Uberwachungstitigkeit gemdB Abs. 1 Z2
spétestens ein Jahr nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes, danach alle zwei Jahre, einen Bericht,
einschlieflich Empfehlungen fiir Verbesserungen, iiber den Ausbau von intelligenten Netzen zu
veroffentlichen.

(5) Die Regulierungsbehérde hat einmal jahrlich Empfehlungen zur Ubereinstimmung der von den
Lieferanten angebotenen Standardprodukten mit §5 Abs.1 Z1 und 5 zu verdffentlichen und sie
erforderlichenfalls an die Bundeswettbewerbsbehorde weiterzuleiten.

(6) Auf Verlangen hat die Regulierungsbehdrde der jeweiligen Landesregierung Zugang zu den
bundeslandspezifischen Daten gemidfl Abs.2 einzurdumen. Die Landesregierung kann von der
Regulierungsbehorde jederzeit Erkenntnisse aus den Uberwachungsaufgaben der Regulierungsbehdrde
gemil3 Abs. 1 hinsichtlich jener Netzbetreiber, deren Konzessionsgebiet sich auf das Bundesland
erstreckt, verlangen.

(7)  (Grundsatzbestimmung) Die Landesregierung iiberwacht dic Einhaltung der
Konzessionsvoraussetzungen durch die Verteilernetzbetreiber, deren Konzessionsgebiet sich im
Bundesland befindet. Auf Verlangen berichtet sie der Regulierungsbehorde iiber die Einhaltung dieser
Voraussetzungen.

(8) Stromhéndler sind verpflichtet,
1. durch die Regulierungsbehdrde mit Verordnung nédher zu regelnde Transaktionsdaten iiber
Transaktionen mit anderen Stromhindlern und Ubertragungsnetzbetreibern fiir eine Dauer von

fiinf Jahren aufzubewahren und

2. der Regulierungsbehdrde, der Bundeswettbewerbsbehdrde sowie der Europédischen Kommission
zur Erflillung ihrer Aufgaben bei Bedarf jederzeit Transaktionsdaten in einer von der
Regulierungsbehorde vorgegebenen Form zur Verfiigung zu stellen.

Die Verordnung hat hierbei jedenfalls die Aufbewahrung und Ubermittlung folgender Daten zu
bestimmen: Merkmale und Produktspezifikationen fiir jede finanzielle und physische Transaktion,
insbesondere Zeitpunkt des Abschlusses der Transaktion, Vertragsdauer, Strombodrse oder anderer
Handelsplatz, an dem die Transaktion getdtigt wurde, erstmaliger Lieferzeitpunkt, Identitit von Kaufer
und Verkéufer, Transaktionsmenge und -preis bzw. Preisanpassungsklauseln.

(9) Unbeschadet der Vorgaben der DSGVO, ist die Regulierungsbehdrde ermichtigt, die von den
Meldepflichtigen flir die Erfiillung der Aufgaben geméB Abs. 1, 2 und 4 erhobenen Daten auch fiir
weitere Befugnisse und Aufgaben im 6ffentlichen Interesse heranzuziehen, wenn die Verwendung der
Daten fiir die Wahrnehmung dieser Befugnisse oder Aufgaben erforderlich ist.

(10) Die Regulierungsbehorde ist erméchtigt, Datenaustauschabkommen mit Regulierungsbehdrden
anderer Mitgliedstaaten abzuschlieBen und hierdurch gewonnene Daten zu Zwecken der in Abs. 1
genannten Aufgaben zu verwenden. Die Regulierungsbehorde ist betreffend die libermittelten Daten an
den gleichen Grad der Vertraulichkeit gebunden wie die Auskunft erteilende Behorde.

2. Hauptstiick
Besondere organisatorische Bestimmungen

Landeselektrizitiatsbeirat

§ 170. (Grundsatzbestimmung) (1) Zur Beratung der Landesregierung in grundsitzlichen
elektrizitdtswirtschaftlichen Angelegenheiten konnen die Ausfiihrungsgesetze einen Elektrizititsbeirat
vorsehen.
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(2) Die Ausfiihrungsgesetze haben Personen, die an einem auf Grund eines Ausfiihrungsgesetzes
durchgefiihrten Verfahren teilnehmen, zur Verschwiegenheit zu verpflichten.

Anordnung und Durchfiihrung statistischer Erhebungen

§ 171. (1) Der Bundesminister fiir Wirtschaft, Energie und Tourismus wird ermichtigt, auf
Grundlage eines Vorschlags der Regulierungsbehorde statistische Erhebungen, einschlieBlich
Preiserhebungen und Erhebungen sonstiger Marktdaten, insbesondere Wechselzahlen und
Neukundenzahlen nach Kundengruppen, und sonstige statistische Arbeiten iiber Elektrizitit mit
Verordnung anzuordnen. Die Durchfiihrung der statistischen Erhebungen und sonstigen statistischen
Arbeiten hat durch die Regulierungsbehoérde zu erfolgen.

(2) Die Verordnung gemifl Abs. 1 hat neben der Anordnung von statistischen Erhebungen

insbesondere zu enthalten:

1. die Erhebungsmasse;
. statistische Einheiten;
. die Art der statistischen Erhebung;
. Erhebungsmerkmale;
. Merkmalsauspragung;
. Haufigkeit und Zeitabstinde der Datenerhebung;
. die Bestimmung des Personenkreises, der zur Auskunft verpflichtet ist;

. ob und in welchem Umfang die Ergebnisse der statistischen Erhebungen zu verdffentlichen sind,
wobei die Bestimmungen des § 19 Abs.2 des Bundesstatistikgesetzes 2000, BGBI. I
Nr. 163/1999, zu beachten sind.

(3) Weigert sich ein Meldepflichtiger, Daten zu melden, kann die Regulierungsbehdrde die
Meldepflicht mit Bescheid feststellen und die Meldung der Daten mit Bescheid anordnen.

(4) Die Weitergabe von Einzeldaten an die Bundesanstalt ,,Statistik Osterreich® fiir Zwecke der
Bundesstatistik ist zuldssig.

0 NN L AW

(5) Die Durchfithrung der Erhebungen sowie die Verarbeitung der auf Grund dieser Erhebungen
beschafften = Daten  hat unter sinngemédBer  Anwendung der  Bestimmungen  des
Bundesstatistikgesetzes 2000 zu erfolgen.

(6) Die von der Regulierungsbehorde erhobenen statistischen Daten sind zu veréffentlichen.
Automationsunterstiitzter Datenverkehr

§ 172. (1) Personenbezogene Daten, die fiir die Durchfithrung von Verfahren in Angelegenheiten,
die in diesem Bundesgesetz durch unmittelbar anwendbares Bundesrecht geregelt sind, erforderlich sind,
die die Behorde in Erfiillung ihrer Aufsichtstitigkeit bendtigt oder die der Behorde gemill § 168 zur
Kenntnis gelangt sind, diirfen automationsunterstiitzt ermittelt und verarbeitet werden.

(2) Der Bundesminister fiir Wirtschaft, Energie und Tourismus und die Regulierungsbehorde sind
ermichtigt, verarbeitete Daten im Rahmen von Verfahren in Angelegenheiten, die in diesem
Bundesgesetz durch unmittelbar anwendbares Bundesrecht geregelt sind, zu libermitteln an

1. die Beteiligten an diesem Verfahren;

2. Sachverstindige, die dem Verfahren beigezogen werden;

3. die Mitglieder des Regulierungs- bzw. Energiebeirates;

4. ersuchte oder beauftragte Behorden (§ 55 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991
(AVG), BGBL. Nr. 51/1991);

5.die fiir die Durchfiihrung des elektrizititsrechtlichen Genehmigungsverfahrens zustéindige
Behorde, soweit diese Daten im Rahmen dieses Verfahrens bendtigt werden.

Verpflichtung zur Weitergabe von Abgabensenkungen

§ 173. Entfallen in den Preisen von Sachgiitern oder Leistungen enthaltene Steuern, Abgaben oder
Zollbetrdge ganz oder teilweise, so sind die Preise um diese Betrdge herabzusetzen.

Auskunftsrechte

§ 174. (Grundsatzbestimmung) Die Ausfiihrungsgesetze haben sicherzustellen, dass die
Landesregierungen in jeder Lage des Verfahrens Auskunft {iber alles zu verlangen berechtigt sind, was
fiir die Durchfiihrung dieser Verfahren erforderlich ist und zu diesem Zweck auch in die Wirtschafts- und
Geschiftsaufzeichnungen Einsicht nehmen konnen.
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Automationsunterstiitzter Datenverkehr in der Ausfiihrungsgesetzgebung

§ 175. (Grundsatzbestimmung) Die Ausfilhrungsgesetze haben sicherzustellen, dass
personenbezogene Daten, die fiir die Durchfiihrung von Verfahren in Elektrizititsangelegenheiten
erforderlich sind, die die Behorden in Erfiillung ihrer Aufsichtstitigkeit benotigen oder die der
Landesregierung zur Kenntnis zu bringen sind, automationsunterstiitzt ermittelt und verarbeitet werden
diirfen, sowie nach den sich aus § 172 ergebenden Grundsitzen die Weitergabe von verarbeiteten Daten
an Dritte zu regeln.

14. Teil
Behorden, Strafbestimmungen und Geldbuf3en

1. Hauptstiick
Zustindigkeit der Behorden in Elektrizititsangelegenheiten

§176. (1) Zustindige Behdrde im Sinne der unmittelbar anwendbaren bundesrechtlichen
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, ausgenommen die Bestimmungen des 15. Teils, ist die
Regulierungsbehorde gemil § 2 E-ControlG, sofern im Einzelfall nicht anders bestimmt.

(2) (Grundsatzbestimmung) Zustindige Behorde im Sinne der Grundsatzbestimmungen dieses
Bundesgesetzes ist die Landesregierung, sofern im Einzelfall nicht anders bestimmt.

(3) Fiir die Zwecke der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 ist die Regulierungsbehorde die zustandige
Behorde. Die Regulierungsbehorde hat die Anwendung der Bestimmungen dieser Verordnung im Inland,
auf alle im Inland ausgefiihrten Handlungen und auf im Ausland ausgefiihrte Handlungen, die
EnergiegroBhandelsprodukte mit einer Verbindung zum Inland betreffen, zu gewéhrleisten.
EnergiegroBhandelsprodukte weisen, unabhiangig vom Sitz der Marktteilnehmer, des Handelsplatzes oder
dem Ort des Handelsauftrags, insbesondere dann eine Verbindung zum Inland auf, wenn sie direkt oder
indirekt

1. die Lieferung, den Transport oder die Speicherung von Energie im Inland betreffen, oder

2. Derivate auf Energiegrohandelsprodukte gemaBl Z 1 sind.

(4) Verwaltungsstrafen gemil den §§ 177 bis 180 sind von der gemdB §26 des
Verwaltungsstrafgesetzes 1991 (VStG), BGBIL. Nr. 52/1991, zustdndigen Bezirksverwaltungsbehorde zu
verhidngen. Die Regulierungsbehdrde hat in diesen Verfahren Parteistellung. Sie ist berechtigt, die
Einhaltung von Rechtsvorschriften, die dem Schutz der Einhaltung der von ihr wahrzunehmenden
offentlichen Interessen dienen, als subjektives Recht im Verfahren geltend zu machen und Beschwerde an
das Verwaltungsgericht des Landes zu erheben.

(5) Verwaltungsstrafen gemaf3 den §§ 181 bis 183 sind von der Regulierungsbehorde zu verhéngen.
Die Strafgelder flieBen dem Bund zu.

(6) Die Regulierungsbehorde kann Verpflichtete, die Pflichten nach diesem Bundesgesetz verletzen,
darauf hinweisen und ihnen auftragen, den gesetzmifigen Zustand innerhalb einer von ihr festgelegten
angemessenen Frist herzustellen, wenn Griinde zur Annahme bestehen, dass auch ohne Straferkenntnis
ein rechtskonformes Verhalten erfolgen wird. Dabei hat sie auf die mit einer solchen Aufforderung
verbundenen Rechtsfolgen hinzuweisen.

(7) Verpflichtete sind nicht zu bestrafen, wenn sie den gesetzméiBigen Zustand innerhalb der von der
Regulierungsbehorde gesetzten Frist herstellen.

(8) GeldbuBen gemél den §§ 184 bis 187 sind vom Kartellgericht zu verhéngen.

2. Hauptstiick
Verwaltungsiibertretungen

Allgemeine Strafbestimmungen

§177. (1) Sofern die Tat nicht einen GeldbuBlentatbestand bildet oder nach anderen
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine Verwaltungsiibertretung
und ist mit Geldstrafe bis zu 50 000 Euro zu bestrafen, wer

1. bewirkt, dass die in § 25 Abs. 2 vorgesehene Wechselfrist nicht eingehalten wird;

2. entgegen § 26 Abs. 3 letzter Satz einen Prozess ohne Willenserklirung einer Endkundin oder
eines Endkunden einleitet;
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. seinen Verpflichtungen gemdB § 26 Abs. 4 und 5 nicht nachkommt und wer den aufgrund einer

Verordnung gemil § 26 Abs. 6 festgelegten Verpflichtungen nicht nachkommt;

. seinen Verpflichtungen als Netzbetreiber gemall § 70 Abs. 6 oder § 71 Abs. 1, 2 und 4 nicht

nachkommt;

den in § 92 Abs. 3 und 4 oder § 93 Abs. 3 und 4 festgelegten Verpflichtungen nicht nachkommt;
den im § 157 Abs. 2 Z 3 festgelegten Verpflichtungen nicht nachkommt;

den in § 162 Abs. 1 festgelegten Verpflichtungen nicht nachkommt.

Sofern die Tat nicht einen GeldbuBlentatbestand bildet oder nach anderen

Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine Verwaltungsiibertretung
und ist mit Geldstrafe bis zu 75 000 Euro zu bestrafen, wer

1.
2.

0 3 N L K

10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21

22.

23.

24.
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seinen Verpflichtungen geméafB § 16 nicht nachkommt;

seiner Anzeigepflicht gemdB § 20 Abs. 1 und seinen Informationspflichten gemi3 § 20 Abs. 3
und 4 sowie § 22 Abs. 2 nicht nachkommt;

. entgegen den §§ 26, 54, 57, 58, 134 Abs. 2 oder 152 Daten widerrechtlich offenbart oder

verwendet;

. seinen Verpflichtungen gemaf § 22 Abs. 1 und 4 sowie § 27 Abs. 4 nicht nachkommt;

. seinen Verpflichtungen geméal § 34 nicht nachkommt;

. seinen Verpflichtungen gemaf § 35 Abs. 1 und 2 nicht nachkommt;

. seinen Verpflichtungen gemé&B den §§ 32 bis 46 nicht nachkommt;

. den aufgrund einer Verordnung gemall den §§ 45 Abs. 4, 49 Abs. 1, 50 Abs. 1 oder 58 Abs. 6

festgelegten Verpflichtungen nicht entspricht;

. seinen Verpflichtungen als Netzbetreiber gema den §§ 49 und 51, 53, 54, 55 Abs. 1 und 5, 57

bis 59, 60 Abs. 2 oder § 61 Abs. 2 nicht nachkommt;

seinen Verpflichtungen als Lieferant gemél § 78 oder § 86 Abs. 1 oder 2 nicht nachkommt;
seiner Verpflichtung geméf § 87 nicht nachkommt;

den in §§ 91 oder 153 festgelegten Verpflichtungen nicht nachkommt;

den aufgrund einer Verordnung der Regulierungsbehorde gemdl § 108 festgelegten
Verpflichtungen nicht nachkommt;

seinen Verpflichtungen zur Dateniibermittlung geméB § 108 Abs.4 oder §26 Abs.3 nicht
nachkommt;

seiner Verpflichtung gemil § 123 Abs. 9 nicht nachkommt;

als Regelzonenfiihrer eine Systemanalyse entgegen den Bestimmungen in § 143 Abs.2 und 3
vornimmt;

als Betreiber einer Stromerzeugungsanlage gegen die gesetzlichen Verpflichtungen geméll den
§§ 144 Abs.7 und 9 sowie 145 Abs. 1 verstoBt oder den auf Grund dieser Bestimmungen
geschlossenen Vertrdgen oder erlassenen Bescheiden nicht entspricht;

als Erzeuger keinen eigenen Rechnungskreis gemif3 § 144 Abs. 8 oder § 145 Abs. 5 fiihrt oder
dem Regelzonenfiihrer oder der Regulierungsbehorde keine Einsicht oder blo unvollstindige
Auskiinfte gewéhrt;

seiner Verpflichtung als Erzeuger zur Anzeige einer Stilllegung gemél § 143 Abs. 1 nicht
ordnungsgemaB nachkommt;

Aufwendungen entgegen § 145 Abs. 3 oder 4 angibt oder verrechnet;

. seinen Verpflichtungen gemil § 169 Abs. 3 oder 8 oder den aufgrund einer Verordnung gemaif3

§ 169 Abs. 2 festgelegten Verpflichtungen nicht nachkommt;
den auf Grund einer Verordnung gemdl3 § 171 Abs. 1 angeordneten statistischen Erhebungen
nicht nachkommit;

den auf Grund der § 24 Abs. 2 E-ControlG fiir den Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes
erlassenen Bescheiden oder den darin enthaltenen Bedingungen, Befristungen und Auflagen
nicht entspricht;

seiner Verpflichtung zur Auskunft und Gewédhrung der Einsichtnahme gemiB § 168 nicht
nachkommt.

Sofern die Tat nicht einen Geldbuflentatbestand bildet oder nach anderen

Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine Verwaltungsiibertretung
und ist mit Geldstrafe bis zu 10 000 Euro zu bestrafen, wer

1.

seiner Verpflichtung geméaf3 § 26 Abs. 1 nicht nachkommt;
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2.nach vorangegangener Mahnung durch die Regulierungsbehérde der Verpflichtung zur
Registrierung in der Herkunftsnachweisdatenbank gemif3 § 81 oder § 82 nicht nachkommt;

3. der Verpflichtung zur Anforderung der Ausstellung von Herkunftsnachweisen gemall § 82 Abs. 5
nicht nachkommt;

4. der Meldepflicht gemal § 82 Abs. 3 nicht nachkommt;

5. der Verpflichtung zur Mitwirkung an und Auskunftserteilung im Rahmen einer Streitschlichtung
gemil § 26 Abs. 1 E-ControlG nicht nachkommt.

(4) Sofern die Tat nicht einen GeldbuBlentatbestand bildet oder nach anderen
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine Verwaltungsiibertretung
und ist mit Geldstrafe bis zu 20 000 Euro zu bestrafen, wer als Lieferant nach vorangegangener Mahnung
durch die Regulierungsbehorde seiner Verpflichtung zur Berichtslegung gemidfl § 21 Abs. 8 nicht
nachkommt. Mit Geldstrafe bis zu 40 000 Euro ist zu bestrafen, wer als Lieferant nach vorangegangener
Mahnung durch die Regulierungsbehorde seiner Verpflichtung zur Berichtslegung gemifl § 21 Abs. 8
wiederholt nicht nachkommt.

(5) Sofern die Tat nicht einen GeldbuBlentatbestand bildet oder nach anderen
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine Verwaltungsiibertretung
und ist mit Geldstrafe bis zu 100 000 Euro zu bestrafen, wer als regionales Koordinierungszentrum mit
Sitz in Osterreich gegen seine Verpflichtungen gemiB der Verordnung (EU) 2019/943 verstoBt oder
Entscheidungen der Agentur oder Bescheiden der Regulierungsbehorde nicht nachkommt.

(6) Sofern die Verwaltungsiibertretung von einem Betreiber eines geschlossenen Verteilernetzes
begangen wird, reduziert sich die Hohe der maximalen Geldstrafe auf 50% des urspriinglich
vorgesehenen Betrags.

Einbehaltung von Abgabensenkungen

§ 178. Wer dem § 173 zuwiderhandelt oder wer zwar die Preise dem § 173 entsprechend herabsetzt,
die Auswirkung der Senkung von Steuern, Abgaben oder Zollen aber dadurch umgeht, dass er, ohne dass
dies durch entsprechende Kostenerhohungen verursacht ist, die Senkung der genannten Eingangsabgaben
durch eine Preiserhohung ganz oder teilweise unwirksam macht, begeht eine Verwaltungsiibertretung und
ist mit Geldstrafe bis zu 50 000 Euro zu bestrafen.

Betrieb ohne Zertifizierung

§179. Wer keinen Antrag auf Zertifizierung gemill § 164 Abs.3 Z1 oder 165 als
Ubertragungsnetzbetreiber stellt oder nach der rechtskriftigen Abweisung eines solchen Antrags auf
Zertifizierung den Betrieb des Ubertragungsnetzes ohne Zertifizierung fiihrt, begeht eine
Verwaltungsiibertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 150 000 Euro zu bestrafen.

Preistreiberei
§ 180. (1) Sofern die Tat nicht nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe
bedroht ist, begeht eine Verwaltungsiibertretung, wer fiir eine Netzdienstleistung einen héheren Preis als
den von der Regulierungsbehérde nach diesem Bundesgesetz bestimmten Hochst- oder Festpreis oder
einen niedrigeren Preis als den von der Regulierungsbehdrde nach diesem Bundesgesetz bestimmten

Mindest- oder Festpreis auszeichnet, fordert, annimmt oder sich versprechen ldsst, und ist mit Geldstrafe
bis zu 100 000 Euro zu bestrafen.

(2) Der unzuldssige Mehrbetrag ist fiir verfallen zu erkléren.
Strafbestimmungen gegen Marktmissbrauch
§ 181. (1) Eine Verwaltungsiibertretung begeht und ist von der Regulierungsbehdérde mit Geldstrafe

bis zu fiinf Millionen Euro zu bestrafen, wer

1. als Insider gemaB Art. 3 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 auf die in Art. 3 Abs. 1 der
Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 bezeichnete Weise Insider-Informationen verwendet und damit
dem Verbot des Insider-Handels im Sinne des Art. 3 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011
zuwiderhandelt;

2. entgegen Art. 5 in Verbindung mit Art. 2 Z 2 und 3 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 eine
Marktmanipulation oder den Versuch einer Marktmanipulation vornimmt.
(2) Eine Verwaltungsiibertretung begeht und ist von der Regulierungsbehdrde mit Geldstrafe bis zu
einer Million Euro zu bestrafen, wer

1. entgegen Art. 4 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 eine Insider-Information nicht, nicht
richtig, nicht vollsténdig, nicht effektiv oder nicht rechtzeitig bekannt gibt;
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. entgegen Art. 4 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 eine Insider-Information nicht, nicht

richtig, nicht vollstindig oder nicht unverziiglich ibermittelt;

. entgegen Art. 4 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 die zeitgleiche, vollstdndige und

tatsdchliche Bekanntgabe einer Information nicht sicherstellt;

. entgegen Art. 15 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 als Person, die beruflich Transaktionen

mit EnergiegroBhandelsprodukten arrangiert oder ausfiihrt, ihren Informationspflichten nicht,
nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig nachkommt;

. entgegen Art. 15 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 als Person, die beruflich Transaktionen

mit EnergiegroBhandelsprodukten arrangiert oder ausfiihrt, keine wirksamen Vorkehrungen,
Systeme und Verfahren im Sinne des Art. 15 Abs.3 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011
einfithrt und beibehilt.

(3) Eine Verwaltungsiibertretung begeht und ist von der Regulierungsbehdrde mit Geldstrafe bis zu
500 000 Euro zu bestrafen, wer

1.

7

entgegen Art. 8 Abs. 1, Abs. la oder 1b der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 in Verbindung mit
einem Durchfithrungsrechtsakt nach Art. 8 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 eine dort
genannte Aufzeichnung nicht, nicht richtig, nicht rechtzeitig oder nicht vollstdndig {ibermittelt;

.entgegen Art. 8 Abs.5 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 in Verbindung mit einem

Durchfithrungsrechtsakt nach Art. 8 Abs. 6 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 eine dort
genannte Information nicht, nicht richtig, nicht rechtzeitig oder nicht vollstidndig iibermittelt;

. sich entgegen Art. 9 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 4 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 nicht

oder nicht rechtzeitig bei der Regulierungsbehorde registrieren 1ésst;

. entgegen Art. 9 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 nicht oder nicht rechtzeitig einen

Vertreter benennt, und/oder dies der Regulierungsbehdrde nicht rechtzeitig mitteilt;

. sich entgegen Art. 9 Abs. 1 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 bei mehr als einer

nationalen Regulierungsbehdrde registrieren lasst;

. entgegen Art. 9 Abs. 5 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 eine Anderung hinsichtlich der fiir

die Registrierung erforderlichen Informationen nicht unverziiglich mitteilt;

als Marktteilnehmer, der algorithmischen Handel betreibt oder direkten elektronischen Zugang
zu einem organisierten Markt gewihrt, gegen seine Pflichten gemél Art. 5a der Verordnung
(EU) Nr. 1227/2011 verstoBt.

(4) Eine Verwaltungsiibertretung begeht und ist von der Regulierungsbehdrde mit Geldstrafe zu
bestrafen, wer

1

. von der Regulierungsbehdrde angeforderte Informationen, Dokumente oder Daten geméaB § 25a

Abs. 1 Z 1, 2 und 3 E-ControlG nicht, unrichtig, irrefithrend, unvollstindig oder nicht fristgerecht
iibermittelt;

2. einer Vorladung gemiB § 25a Abs. 1 Z 2 E-ControlG nicht oder nicht fristgerecht nachkommt;

.eine Ermittlung von Ort gemdB § 25a Abs. 1 Z 4 E-ControlG nicht oder nicht fristgerecht

ermdoglicht;

.den auf Grund einer Verordnung gemil §25a Abs.2 E-ControlG angeordneten

Dateniibermittlungen nicht nachkommt;

. seinen Informations- und Kooperationsverpflichtungen gemil3 § 25a Abs. 3 E-ControlG nicht

nachkommt.

Der Hochstbetrag der Geldstrafe betrdgt 2% des durchschnittlichen Tageseinkommens im letzten
Kalenderjahr und wird fiir jeden Tag bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die betreffende Person den jeweils
genannten Verpflichtungen nachkommt, auferlegt.

(5) Unbeschadet der Abs. 1 bis 4 darf der Betrag der Geldstrafe fiir eine natiirliche Person 20% des
Jahreseinkommens des vorangegangenen Kalenderjahres nicht iiberschreiten. Hat die natiirliche Person
durch den Verstof3 direkt oder indirekt einen finanziellen Gewinn gezogen oder einen Verlust vermieden,
so hat die Geldstrafe jedoch mindestens diesem Betrag zu entsprechen.

Strafbarkeit juristischer Personen

§ 182. (1) Geldstrafen gemiB § 181 betragen fiir juristische Personen

1.

bei einem Verstofl gegen die Art. 3 und 5 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 bis zu 15% des im
vorangegangenen Geschéftsjahr erzielten Gesamtumsatzes;

2. bei einem Versto3 gegen die Art. 4 und 15 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 bis zu 2% des im

vorangegangenen Geschéftsjahr erzielten Gesamtumsatzes;
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3. bei einem Verstoll gegen die Art. 8, 9, 5a und 7c der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 bis zu 2%
des im vorangegangenen Geschéftsjahr erzielten Gesamtumsatzes;

4.bei einem Versto gegen die in § 181 Abs.4 genannten Bestimmungen bis zu 3% des
durchschnittlichen Tagesumsatzes im vorangegangenen Geschéftsjahr und wird fiir jeden Tag bis
zu dem Zeitpunkt, zu dem die betreffende Person den jeweils genannten Verpflichtungen
nachkommt, auferlegt.

(2) Der jahrliche Gesamtumsatz gemél Abs. 3 ist jener, der im letzten gepriiften Jahresabschluss
ausgewiesen ist. Handelt es sich bei dem Unternehmen um eine Tochtergesellschaft, ist auf den jéhrlichen
Gesamtnettoumsatz abzustellen, der im vorangegangenen Geschéftsjahr im konsolidierten Abschluss der
Muttergesellschaft an der Spitze der Gruppe ausgewiesen ist. Soweit die Regulierungsbehdrde die
Grundlagen fiir den jéhrlichen Gesamtumsatz nicht ermitteln oder berechnen kann, hat sie diese zu
schétzen. Dabei sind alle Umstdnde zu beriicksichtigen, die fiir die Schitzung von Bedeutung sind.

(3) Unbeschadet der Abs. 1 und 2 darf der Betrag der Geldstrafe bei der betroffenen juristischen
Person 20% des Umsatzes des vorangegangenen Geschéftsjahres nicht iiberschreiten. Hat die juristische
Person durch den Verstof direkt oder indirekt einen finanziellen Gewinn gezogen oder einen Verlust
vermieden, so hat die Geldstrafe jedoch mindestens diesem Betrag zu entsprechen.

Besondere Bestimmungen iiber Verwaltungsstrafverfahren
§ 183. (1) Bei der Strafbemessung hat die Regulierungsbehérde unbeschadet der sonstigen
verwaltungsrechtlichen Bestimmungen insbesondere folgende Umsténde zu beriicksichtigen:
1. Die Schwere und Dauer des Verstofes;
2. den Grad der Verantwortung der verantwortlichen natiirlichen oder juristischen Person;

3. die Finanzkraft der verantwortlichen natiirlichen oder juristischen Person, wie sie sich
beispielsweise aus dem Gesamtumsatz der verantwortlichen juristischen Person oder den
Jahreseinkiinften der verantwortlichen natiirlichen Person ablesen lisst;

4. die Hohe der von der verantwortlichen natiirlichen oder juristischen Person erzielten Gewinne
oder verhinderten Verluste, sofern diese sich beziffern lassen;

5. den Verlust, der Dritten durch den Verstol3 zugefiigt wurde, sofern sich dieser beziffern lasst;

6. die Bereitschaft der verantwortlichen natiirlichen oder juristischen Person zur Zusammenarbeit
mit der Regulierungsbehorde;

7. frithere VerstdBe der verantwortlichen natiirlichen oder juristischen Person und

8. nach dem Verstof getroffene MaBBnahmen der fiir den Verstof3 verantwortlichen natiirlichen oder
juristischen Person zur Verhinderung einer Wiederholung dieses VerstoB3es.

(2) Bei Verwaltungsiibertretungen gemil den §§ 181 und 182 gilt anstelle der Frist fiir die
Verfolgungsverjahrung (§ 31 Abs.1 VStG) eine Frist von drei Jahren. Die Frist fiir die
Strafbarkeitsverjahrung (§ 31 Abs. 2 VStG) betragt in diesen Féllen fiinf Jahre.

(3) Der Versuch ist strafbar. Ein erzielter Vermdgensvorteil ist als verfallen zu erklaren.

3. Hauptstiick
Geldbulien

Diskriminierung und weitere Geldbufletatbestinde

§ 184. (1) Uber Antrag der Regulierungsbehdrde hat das Kartellgericht mit Beschluss im Verfahren
auller Streitsachen Geldbulen bis zu einem Hochstbetrag von 10% des im vorausgegangenen
Geschiftsjahr erzielten Jahresumsatzes iiber einen Ubertragungsnetzbetreiber oder ein Unternehmen, das
Teil eines vertikal integrierten Elektrizititsunternehmens ist, zu verhingen, der bzw. das vorsétzlich oder
grob fahrléssig

1. entgegen den §§ 26, 54, 57 und 58 oder 152 Daten widerrechtlich offenbart;

2. den in §§ 91 oder 153 festgelegten Verpflichtungen nicht nachkommt;

3. seinen Verpflichtungen gemél § 125 Abs. 1, 2, 3 oder 4 nicht nachkommt;

4. Bestimmungen der Verordnung (EU) 2019/943 oder der Verordnung (EU) 2019/942 oder der auf
Grund dieser Verordnungen erlassenen Leitlinien nicht entspricht;

5. Entscheidungen, die auf Bestimmungen der Verordnung (EU) 2019/943 oder der Verordnung
(EU) 2019/942 oder der darauf basierenden Leitlinien beruhen, nicht nachkommt;

6. Bestimmungen der auf Grund der Richtlinie (EU) 2019/944 erlassenen Leitlinien oder
Netzkodizes nicht entspricht;
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7. Entscheidungen, die auf Leitlinien oder Netzkodizes, die auf Grund der Richtlinie (EU) 2019/944
erlassen wurden, beruhen, nicht entspricht;

8. den fiir eigentumsrechtlich entflochtene Ubertragungsnetzbetreiber in den §§ 155 bis 157
festgelegten Verpflichtungen, mit Ausnahme von § 157 Abs. 2 Z 3, nicht nachkommt;

9. den in § 156 Abs. 2 festgelegten Verpflichtungen nicht nachkommt;

10. den fiir unabhingige Ubertragungsnetzbetreiber in den §§ 158 bis 162 festgelegten
Verpflichtungen, mit Ausnahme von § 160 Abs. 1 Z 3 und § 162 Abs. 1, nicht nachkommt;

11. den in § 158 Abs. 3 festgelegten Verpflichtungen nicht nachkommt;

12. denin § 160 Abs. 1 Z 3 und § 163 festgelegten Verpflichtungen nicht nachkommt;

13. den im Bescheid nach § 164 Abs. 1 oder § 165 Abs. 1 festgelegten Auflagen nicht nachkommt;
14. den in § 164 Abs. 3 Z 2 oder Abs. 7 festgelegten Anzeigepflichten nicht nachkommt.

(2) Uber Antrag der Regulierungsbehorde hat das Kartellgericht mit Beschluss im Verfahren aufer

Streitsachen Geldbuflen bis zu einem Hochstbetrag von 5% des im vorausgegangenen Geschéftsjahr
erzielten Jahresumsatzes iiber einen Netzbetreiber zu verhdngen, wenn er

1. die Gleichbehandlungsbeauftragte oder den Gleichbehandlungsbeauftragten an der Erfiillung
ihrer bzw. seiner Aufgaben behindert;

2. den Anschluss unter Berufung auf mdgliche kiinftige Einschrinkungen der verfiigbaren
Netzkapazitdten ablehnt und diese Ablehnung nicht den tatsdchlichen Gegebenheiten entspricht;

3. seinen ihm durch die Verordnung (EU) 2019/943 auferlegten Verpflichtungen zur Bereitstellung
von Informationen oder seinen Berichtspflichten nicht nachkommt;

4.den auf Grund der Verordnung (EU)2019/943 ergangenen Entscheidungen der
Regulierungsbehorde nicht entspricht;

5. seine Verpflichtungen auf Grund der gemdf3 Art. 61 der Verordnung (EU) 2019/943 erlassenen
Leitlinien nicht nachkommt.

(3) Die Regulierungsbehdrde hat in Verfahren gema3 Abs. 1 und 2 Parteistellung.

(4) Sofern die GeldbuBle {iber einen Betreiber eines geschlossenen Verteilernetzes verhdngt wird,
reduziert sich der Hochstbetrag auf 50% des urspriinglich vorgesehenen Betrags.
Beteiligte Unternehmen und Rechtsnachfolge

§ 185. (1) Nicht nur der Netzbetreiber begeht die GeldbuBetatbestinde des § 184 Abs. 1 und 2,
sondern auch jedes Unternehmen, das den Netzbetreiber zur Ausfiihrung bestimmt oder sonst zu ihrer
Ausfithrung beitragt.

(2) Hinsichtlich der Rechtsnachfolge gilt § 10 des Verbandsverantwortlichkeitsgesetzes (VbVG),
BGBI. I Nr. 151/2005, sinngema0.

Bemessung

§ 186. (1) Handelt es sich um einen Netzbetreiber, der Bestandteil eines vertikal integrierten
Elektrizitdtsunternehmens ist, ist die Geldbule vom Jahresumsatz des vertikal integrierten
Elektrizitidtsunternehmens zu berechnen.

(2) Bei der Bemessung der GeldbuBle ist insbesondere auf die Schwere und die Dauer der
Rechtsverletzung, auf die durch die Rechtsverletzung erzielte Bereicherung, auf den Grad des
Verschuldens und die wirtschaftliche Leistungsfahigkeit sowie auf die Mitwirkung an der Aufklarung der
Rechtsverletzung Bedacht zu nehmen.

Verjihrung

§ 187. Eine GeldbufBe darf nur verhéngt werden, wenn der Antrag binnen fiinf Jahren ab Beendigung
der Rechtsverletzung gestellt wurde.

16. Teil
Ubergangs- und Schlussbestimmungen

Inkrafttreten und Aullerkrafttreten

§ 188. (1) (Verfassungsbestimmung) § 1, § 189 Abs. 12 und § 190 Abs. 2 treten mit dem der
Kundmachung folgenden Tag in Kraft; zugleich tritt das EIWOG 2010, BGBI. I Nr. 110/2010, auf3er
Kraft, mit Ausnahme der §§ 16a bis 16e, die mit 30. September 2026 auller Kraft treten, der §§ 77a, 80
Abs. 3, 4 und 4a, der §§ 81a und 81b und des § 82 Abs. 1 und 2, die mit 31. Marz 2026 auller Kraft treten
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sowie der §§ 51 bis 58a, die mit 31. Dezember 2026 auller Kraft treten. § 111 Abs. 3 EIWOG 2010 idF
BGBI. I Nr. 150/2021 ist weiterhin anzuwenden, sofern die Inbetriebnahme oder der der Baubehorde
angezeigte Baubeginn der in § 111 Abs. 3 EIWOG 2010 genannten Anlagen vor der Kundmachung dieses
Bundesgesetzes erfolgt ist.

(2) § 20 Abs. 2, 3 und 4, § 22, § 26 Abs. 1 zweiter Satz, § 27 Abs. 4 Z 3, § 29, § 31, § 32, § 36 bis
§ 40 sowie § 45 und § 46 treten mit 1. April 2026 in Kraft. Die §§ 36 bis 40 treten mit 31. Méarz 2036
auller Kraft; fiir die Zwecke der Abrechnung und finalen Abwicklung der mit 31. Mérz 2036
auslaufenden Liefervertrdge mit gestiitztem Preis bleiben die Bestimmungen weiterhin anwendbar. § 75
tritt mit 1. April 2027 auBer Kraft, es sei denn der Bundesminister fiir Wirtschaft, Energie und Tourismus
legt auf Basis der Evaluierung gemiaf3 § 75 Abs. 5 eine Weitergeltung mit Verordnung fest.

(3) § 65 Abs. 1 Z 6 und Abs. 2 sowie die §§ 66 bis 72 treten mit 1.Oktober 2026 in Kraft.
(4) § 121 tritt zwei Jahre nach der Kundmachung dieses Bundesgesetzes in Kraft.
(5) § 127 Abs. 1 und Abs. 2 sowie die §§ 128 bis 133 treten mit 31. Dezember 2026 in Kraft.

(6) Die iibrigen Bestimmungen unmittelbar anwendbaren Bundesrechts dieses Bundesgesetzes treten
mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft.

(7) Verordnungen aufgrund dieses Bundesgesetzes konnen bereits ab dem auf seine Kundmachung
folgenden Tag erlassen werden.

(8) Die als Grundsatzbestimmungen bezeichneten Bestimmungen dieses Bundesgesetzes treten mit
dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft.

(9) Die Ausfiihrungsgesetze der Lander sind binnen sechs Monaten nach Inkrafttreten der
Grundsatzbestimmungen gemél Abs. 8 zu erlassen.

(10) § 146 Abs. 4 tritt mit 31. Dezember 2031 auBer Kraft.
Allgemeine Ubergangsbestimmungen

§ 189. (1) Die auf Grund des EIWOG 2010 vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes erlassenen
Verordnungen bleiben bis zur Neuregelung der entsprechenden Sachgebiete durch Verordnungen auf
Grund dieses Bundesgesetzes in Geltung. Die auf Grund von Rechtsvorschriften dieses Bundesgesetzes
erlassenen Verordnungen bleiben im Fall der Novelle dieses Bundesgesetzes weiterhin in Geltung.

(2) Die Bilanzgruppenverantwortlichen, die als Bilanzgruppenverantwortliche zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes bereits durch rechtskriftigen Bescheid der Regulierungsbehorde
zugelassen waren, diirfen diese Tatigkeit weiterhin ausiiben und sind unverziiglich vom
Bilanzgruppenkoordinator in das Register einzutragen. Die zugestellten Genehmigungsbescheide
behalten ihre Giiltigkeit bis zur Ubertragung in das Register.

(3) Die am Tag des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes anhéngigen Verfahren zur Registrierung als
Bilanzgruppenverantwortlicher sind nach diesem Bundesgesetz weiterzufiihren. Die Regulierungsbehdrde
hat zum Zweck der Weiterfithrung der anhdngigen Verfahren sowie zur Beurteilung der Voraussetzungen
des § 14 evident gehaltene Daten dem Bilanzgruppenkoordinator zur Verfiigung zu stellen.

(4) Der auf Grundlage des EIWOG 2010 und den hierzu erlassenen Ausfithrungsgesetzen benannte,
der jeweiligen Behorde angezeigte und die  Tétigkeit berechtigterweise  ausiibende
Bilanzgruppenkoordinator fiihrt diese Téatigkeit nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes fort. Eine
Anzeige auf Grundlage des EIWOG 2010 und der hierzu erlassenen Landesausfithrungsgesetze gilt als
Anzeige gemall § 13 Abs. 1. Die Rechte und Pflichten des Bilanzgruppenkoordinators bestimmen sich
ausschlieBlich nach diesem Bundesgesetz.

(5) Der Bundesminister fiir Wirtschaft, Energie und Tourismus hat die Bestimmungen der §§ 36
bis 40 spétestens neun Monate vor deren AuBBerkrafttreten geméll § 188 Abs. 2 zu evaluieren. Dabei sind
insbesondere die Wirksamkeit des gestiitzten Preises fiir die begiinstigten Haushalte anhand qualitativer
und quantitativer Indikatoren, die Wirtschaftlichkeit insbesondere im Hinblick auf das Verhéltnis des
Aufwands zu den tatsidchlich erzielten Erleichterungen fiir die Betroffenen, die Verteilungseffekte
insbesondere im Hinblick auf die Auswirkungen auf die unterschiedlichen Kategorien der
Anspruchsberechtigten und Versorgungsgebiete, sowie die Wirkung der MaBnahme iiber den
Geltungszeitraum der MalBnahme hinaus zu priifen und darzustellen. Der Evaluierungsbericht ist zu
verdffentlichen und bildet die Grundlage fiir eine allfillige Verlingerung oder Uberarbeitung der §§ 36
bis 40.

(6) Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes bereits bestehende
Netzanschlussverhédltnisse gemal § 44 Abs. 1 EIWOG 2010, die die Voraussetzungen des § 121 Abs. 1
erfiillen, gelten als geschlossene Verteilernetze im Sinne des § 121.

www.ris.bka.gv.at



BGBI. I - Ausgegeben am 23. Dezember 2025 - Nr. 91 126 von 149

(7) Bis zur erstmaligen Erlassung der Verordnung gemil § 93 Abs. 1 und der Genehmigung
erginzender Bestimmungen gemidBl § 93 Abs.2 sind die gemidl §47 EIWOG 2010 genchmigten
Allgemeinen Bedingungen weiter anwendbar.

(8) Die §§ 134 bis 138 sind erstmals auf Verwaltungsverfahren anzuwenden, die nach dem Zeitpunkt
des Inkrafttretens der jeweiligen Bestimmung eingeleitet wurden.

(9) Fiir die erstmalige Durchfiihrung der Systemanalyse gemil3 § 143 gelten folgende Fristen:

1. Der Entwurf einer Methode sowie die Art der notwendigen Eingangsdaten und Annahmen fiir
Szenarien gemafl § 143 Abs.3 sind binnen drei Wochen nach der Kundmachung dieses
Bundesgesetzes bei der Regulierungsbehorde zur Genehmigung einzureichen.

2. Der Entwurf fiir s@mtliche in der Methode festgelegten sowie technisch sinnvollen
Eingangsdaten bzw. Annahmen fiir Szenarien nach § 143 Abs. 4 ist binnen drei Wochen nach der
Kundmachung dieses Bundesgesetzes bei der Regulierungsbehorde einzureichen.

3. Die Systemanalyse ist bis 1. Dezember 2026 fertigzustellen.

(10) Auf Verfahren betreffend strafbare Handlungen und Unterlassungen, die vor dem Inkrafttreten
dieses Bundesgesetzes begangen wurden, finden weiterhin die Bestimmungen des EIWOG 2010 in der
zum Zeitpunkt der Begehung der Tat anwendbaren Fassung Anwendung.

(11) Wird in anderen Bundesgesetzen auf das EIWOG 2010 oder auf eine spezifische Bestimmung
des EIWOG 2010, an deren Stelle mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes eine neue Bestimmung
wirksam wird, verwiesen, so ist dieser Verweis als ein Verweis auf dieses Bundesgesetz bzw. auf die
entsprechende neue Bestimmung zu verstehen.

(12) (Verfassungsbestimmung) Der Landesvertrag 1926 in der Fassung 1940 und der Tiroler
Landesvertrag 1949 mit seiner Erginzung 1962, das Illwerkevertragswerk 1952 und das
Ilwerkevertragswerk 1988 bleiben, soweit sie mit dem Unionsrecht vereinbar sind, durch die Regelungen
dieses Bundesgesetzes unberiihrt. Leitungsanlagen, deren Kostenabgeltung im Rahmen der genannten
Vertrige geregelt ist, sind in keinen der Netzbereiche geméf3 Anlage I aufzunehmen.

(13) Bestehende privatrechtliche Vereinbarungen, die den Bezug, die Lieferung und den Austausch
oder den Transport von Elektrizitét regeln, bleiben aufrecht.

(14) Bei im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes bestehenden Vertrdgen bedarf die
Anderung vom vertraglich vereinbarten Recht auf Anderung der Allgemeinen Lieferbedingungen und
Entgelte auf das gesetzliche Recht auf Anderung der Allgemeinen Lieferbedingungen und Entgelte einer
Mitteilung gemiB § 21 Abs. 2 erster Satz. Endkundinnen und Endkunden sind berechtigt, der Anderung
binnen vier Wochen ab Zustellung der Mitteilung kostenlos und ungeachtet allfélliger vertraglicher
Bindungen zu widersprechen. Im Fall des Widerspruchs gilt § 21 Abs. 4. Eine Riickwirkung des
gesetzlichen Rechts auf Anderungen der Entgelte gemiB § 21 auf Entgeltinderungen, die vor
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes durchgefiihrt wurden, ist ausgeschlossen. Gerichtliche und
auBergerichtliche Verfahren, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes bereits anhdngig
waren, werden durch § 21 nicht beriihrt.

(15) Anderungen von Entgelten, die von Lieferanten vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes
vorgenommen wurden und die — ganz oder teilweise — Gegenstand eines rechtskriftigen Urteils in einem
Verbandsklageverfahren oder — ganz oder teilweise — Gegenstand eines rechtswirksamen Vergleiches
zwischen einem Lieferanten und einem klagebefugten Verband nach § 29 KSchG oder §§2, 3
Qualifizierte-Einrichtungen-Gesetz (QEG), BGBL 1 Nr. 85/2024, waren, sowie auf derartigen
Anderungen beruhende Entgeltinderungen, kénnen von klagebefugten Verbéinden nach § 29 KSchG oder
§§ 2,3 QEG nicht mehr klageweise aufgegriffen werden. Dariiber hinaus ist eine Qualifizierte
Einrichtung gemif § 2 QEG nur in Bezug auf jene Anderungen von Allgemeinen Lieferbedingungen und
Entgelten klagslegitimiert, die von Lieferanten nach ihrer Anerkennung als Qualifizierte Einrichtung
vorgenommen wurden. Bereits abgeschlossene Vergleiche bleiben durch das Inkrafttreten dieses
Bundesgesetzes unberiihrt.

(16) Die Unangemessenheit oder Unwirksamkeit von Entgeltdnderungen, die vor Inkrafttreten dieses
Bundesgesetzes vorgenommen wurden, kann nur innerhalb eines Zeitraums von fiinf Jahren nach dem
angekiindigten Datum der Entgeltdnderung geltend gemacht werden.

(17) Die aufgrund des EIWOG 2010 vor Inkrafttreten der §§ 65 bis72 errichteten
gemeinschaftlichen Erzeugungsanlagen und Energiegemeinschaften sind ohne Zutun der teilnehmenden
Netzbenutzer in die Regelungen der oben genannten Bestimmungen iiberzufiihren.

(18) Anlagen die bereits auf Grundlage des EIWOG 2010 und der hierzu erlassenen
Landesausfithrungsgesetze mit Bescheid als hocheffiziente KWK-Anlage benannt wurden und die ihre
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Nachweise der Menge an erzeugter Energie aus hocheffizienter KWK bereits auf Basis der
harmonisierten Wirkungsgrad-Referenzwerte gemél der Delegierten Verordnung (EU) 2015/2402
nachweisen, gelten weiterhin als hocheffiziente KWK gemif diesem Bundesgesetz.

(19) Soweit auf einer Starkstromleitung, die die Staatsgrenze gegeniiber einem Drittstaat
iiberschreitet, ein marktorientiertes Verfahren zur Kapazititszuteilung betrieben wird, sind
Energielieferungen, die ausschlieBlich der Erfiillung von zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses
Bundesgesetzes bestehenden volkerrechtlichen Verpflichtungen gegeniiber dem betreffenden Drittstaat
dienen, von dem Verfahren zur Kapazititszuteilung ausgenommen, soweit diese mit dem Unionsrecht
vereinbar sind und die Energielieferung 10% der technisch verfiigbaren Kapazitit der Leitung nicht
iibersteigt.

(20) Die im Zusammenhang mit der Entflechtung durchzufiihrenden Umstrukturierungen durch
Umgriindungen jeder Art erfolgen im Wege der Gesamtrechtsnachfolge; dies gilt insbesondere fiir
Einbringungen. Die Umgriindungsvorginge sind von allen bundesgesetzlich geregelten Steuern, Abgaben
und Gebiihren befreit, die mit der Griindung oder einer Vermdgensiibertragung verbunden sind. Diese
Befreiungen gelten auch fiir anlésslich der Umstrukturierung begriindete Rechtsverhéltnisse, insbesondere
Bestandvertrige, Dienstbarkeiten sowie Darlehens- und Kreditvertrige. Die Umgriindungsvorginge, die
unter das Umgriindungssteuergesetzes (UmgrStG), BGBI. Nr. 699/1991, fallen, gelten als nicht steuerbare
Umsitze im Sinne des Umsatzsteuergesetz 1994 (UStG 1994), BGBI. Nr. 663/1994; der Ubernehmer tritt
fiir den Bereich der Umsatzsteuer unmittelbar in die Rechtsstellung des Ubertragenden ein. Im Ubrigen
gelten die Bestimmungen des UmgrStG mit der Mallgabe, dass das Umgriindungssteuergesetz auch dann
anzuwenden ist, wenn kein Teilbetrieb im Sinne des Umgriindungssteuergesetzes vorliegt.

(21) Auf Messgerite, die gemiB § 1 Abs. 6 Intelligente Messgerite-Einfithrungsverordnung,
BGBI. I Nr. 138/2012 konfiguriert wurden, ist § 54 Abs.2 letzter Satz sechs Monate nach der
Kundmachung dieses Bundesgesetz anwendbar.

Vollziechung

§ 190. (1) Mit der Wahrnehmung der Rechte des Bundes gemil3 Art. 15 Abs. 8 B-VG ist hinsichtlich
der in diesem Bundesgesetz enthaltenen Grundsatzbestimmungen der Bundesminister fiir Wirtschaft,
Energie und Tourismus betraut.

(2) (Verfassungsbestimmung) Mit der Vollziehung von § 1, § 188 Abs. 1 sowie § 189 Abs. 12 ist
die Bundesregierung betraut.
(3) Mit der Vollziehung der Bestimmungen unmittelbar anwendbaren Bundesrechts sind betraut:
1. hinsichtlich der §§ 176 Abs. 8 und 184 bis 187 die Bundesministerin fiir Justiz;
2. hinsichtlich des § 189 Abs. 20 der Bundesminister fiir Finanzen;

3. hinsichtlich des § 36 Abs. 6 der Bundesminister fiir Wirtschaft, Energie und Tourismus im
Einvernehmen mit dem Bundesminister fiir Finanzen;

4. im Ubrigen der Bundesminister fiir Wirtschaft, Energie und Tourismus.
Anlage 1
(zu § 106)

Netzbereiche

Als Netzbereiche werden bestimmt:

1. Fiir die Netzebenen 1 (Hochstspannung) und 2 (Umspannung von Hochst- zu Hochspannung):

a) Osterreichischer Bereich: das Hochstspannungsnetz sowie die Umspannung von Hochst- zu
Hochspannung der Austrian Power Grid AG;

b) Tiroler Bereich: die Hochstspannungsnetze sowie die Umspannung von Hochst- zu
Hochspannung der TINETZ-Tiroler Netze GmbH, sowie das Ubertragungsnetz der Tiroler
Ubertragungsnetz GmbH;

c¢) Vorarlberger Bereich: die Hochstspannungsnetze sowie die Umspannung von Hochst- zu
Hochspannung der Vorarlberger Ubertragungsnetz GmbH;

2. fiir die anderen Netzebenen, soweit Z 3 und 4 nicht anderes vorsehen, die jeweiligen, durch die
Netze in den Netzebenen 3 bis 7 der Netz Burgenland GmbH, KNG-Kérnten Netz GmbH, Netz
Niederdsterreich GmbH, Salzburg Netz GmbH, Energienetze Steiermark GmbH, TINETZ-
Tiroler Netze GmbH, Vorarlberger Energienetze GmbH und Wiener Netze GmbH sowie von
samtlichen iiber diese Netze indirekt an das Hochstspannungsnetz angeschlossenen funktional
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verbundenen Netzen anderer Unternehmen abgedeckten Gebiete mit Ausnahme der in Z 3 und 4
umschriebenen Netzbereiche, wobei die der Wiener Netze GmbH und der Netz Niederdsterreich
GmbH eigenen Hochstspannungsanlagen sowie die Umspannung von Hochst- zu Hochspannung
der Netzebene 3 (Hochspannung) diesen Netzbereichen (Netzbereich der Wiener Netze GmbH
bzw. der Netz Niederdsterreich GmbH) kostenméBig zuzuordnen sind;

3. fiir das Bundesland Oberosterreich fiir die Netzebene 3 das durch die Netze der Netz
Oberdsterreich GmbH einschlieflich der Netziibergabestellen Arthurwerk und Strobl, der LINZ
NETZ GmbH und der Austrian Power Grid AG gemeinsam abgedeckte Gebiet; fiir die
Netzebenen 4 bis 7 die durch die Netze der Netz Oberdsterreich GmbH und der LINZ NETZ
GmbH sowie von sdmtlichen iiber diese Netze indirekt an das Hochstspannungsnetz
angeschlossenen funktional verbundenen Netzen anderer Unternehmen abgedeckten Gebiete;

4. fiir die Netzebene 4 die durch die Netze der Innsbrucker Kommunalbetriebe AG und der Energie
Klagenfurt GmbH abgedeckten Gebiete; fiir die Netzebenen 5 bis 7 die durch die Netze der
Stromnetz Graz GmbH & Co KG, der Innsbrucker Kommunalbetriebe AG, der Energie
Klagenfurt GmbH und der Energieversorgung Kleinwalsertal GesmbH abgedeckten Gebiete,
sofern dies aus geographischen, wirtschaftlichen oder netztechnischen Gegebenheiten
erforderlich ist.

Durch die Zuordnung zu einem Netzbereich wird nicht in das Versorgungsgebiet, in Eigentumsrechte, in
Investitionsentscheidungen, in die Betriebsfithrung, in die Netzplanung oder in die Netzhoheit anderer
Netzbetreiber eingegriffen. Alle Netze eines Netzbetreibers werden nur einem Netzbereich zugeordnet,
und zwar dem jenes Bundeslandes, in dem der grofite Anteil der angeschlossenen Kunden und Einspeiser
gelegen ist. Sofern Leitungsanlagen, deren Kostenabgeltung im Rahmen von Vertrigen gemafl § 189
Abs. 12 geregelt ist, fiir die in dieser Anlage definierten Netzbereiche genutzt werden, kommen die
jeweiligen Systemnutzungsentgelte des dsterreichischen Bereichs (Netzebene 1 und 2) bzw. des Bereichs
Vorarlberg (ab Netzebene 3) zur Anwendung.

Anlage I1
(zu § 5 Abs. 1 Z 11 und § 80)

KWK-Technologien im Sinne des § 5 Abs. 1Z 11
a) Gasturbine mit Warmeriickgewinnung (kombinierter Prozess)
b) Gegendruckdampfturbine
c¢) Entnahme-Kondensationsdampfturbine
d) Gasturbine mit Warmeriickgewinnung
e) Verbrennungsmotor
f) Mikroturbinen
g) Stirling-Motoren
h) Brennstoffzellen
1) Dampfmotoren
j) Rankine-Kreislauf mit organischem Fluidum

k) Jede andere Technologie oder Kombination von Technologien, fiir die die
Begriffsbestimmung des § 6 Abs. 1 Z 84 gilt.

Anlage 111
(zu § 80)

Berechnung des KWK-Stroms

Die Werte fiir die Berechnung des KWK-Stroms sind auf der Grundlage des tatséchlichen oder
erwarteten Betriebs des Blocks unter normalen Einsatzbedingungen zu bestimmen. Fiir Mikro-
KWK-Anlagen kann die Berechnung auf zertifizierten Werten beruhen.

a) Die  Stromerzeugung aus KWK ist in folgenden Féllen mit der jéhrlichen
Gesamtstromerzeugung des Blocks, gemessen an den Klemmen der Hauptgeneratoren,
gleichzusetzen:

www.ris.bka.gv.at



BGBI. I - Ausgegeben am 23. Dezember 2025 - Nr. 91 129 von 149

i) bei KWK-Blocken des Typs gemi3 Anlage II lit. b und d bis h mit einem von der
Regulierungsbehorde festgelegten jahrlichen Gesamtwirkungsgrad von mindestens 75%
und

ii) bei KWK-Blocken des Typs gemédll AnlageIl lit.a und ¢ mit einem von der
Regulierungsbehorde festgelegten jahrlichen Gesamtwirkungsgrad von mindestens 80%.

b) Bei KWK-Blocken mit einem jahrlichen Gesamtwirkungsgrad unter dem in lit. a sublit. i
genannten Wert (KWK-Blocke des Typs gemél Anlage II lit. b und d bis h oder mit einem
jéhrlichen Gesamtwirkungsgrad unter dem in lit. a sublit. ii genannten Wert (KWK-Blocke
des Typs gemél Anlage II lit. a und ¢ wird die KWK nach folgender Formel berechnet:

EKWK = QKWK C

— Hierbei ist:

- EKWK die Strommenge aus KWK
- C die Stromkennzahl
- QKWK die Nettowarmeerzeugung aus KWK (zu diesem Zweck

berechnet als Gesamtwidrmeerzeugung, vermindert um eventuelle Wérmemengen, die in
getrennten Kesselanlagen oder mittels Frischdampfentnahme aus dem Dampferzeuger vor der
Turbine erzeugt werden).

Bei der Berechnung des KWK-Stroms ist die tatsdchliche Stromkennzahl zugrunde zu legen.
Ist die tatsdchliche Stromkennzahl eines KWK-Blocks nicht bekannt, konnen, insbesondere zu
statistischen Zwecken, die nachstehenden Standardwerte fiir Blocke des Typs gemif
Anlage IT lit.a bis e verwendet werden, soweit der berechnete KWK-Strom die
Gesamtstromerzeugung des Blocks nicht iiberschreitet:

Typ Standardstromkennzahl C
Gasturbine mit | 0,95
Wiérmertickgewinnung

(kombinierter Prozess)

Gegendruckdampfturbine 0,45

Entnahme- 0,45
Kondensationsdampfturbine

Gasturbine mit | 0,55
Wiérmeriickgewinnung

Verbrennungsmotor 0,75

Werden Standardwerte fiir die Stromkennzahl in Blocken des Typs gemid3 Anlage II lit. f
bis k angewendet, so sind diese zu verdffentlichen und der Europédischen Kommission
mitzuteilen.

¢) Wird ein Teil des Energieinhalts der Brennstoffzufuhr zum KWK-Prozess in chemischer Form
rickgewonnen und wieder verwertet, so kann dieser Anteil von der Brennstoffzufuhr
abgezogen werden, bevor der unter den lit. a und b genannte Gesamtwirkungsgrad berechnet
wird.

d) Die Stromkennzahl kann als das Verhéltnis zwischen Strom und Nutzwérme bestimmt
werden, wenn der Betrieb im KWK-Modus bei geringerer Leistung erfolgt, und dabei
Betriebsdaten des entsprechenden Blocks zugrunde legen.

e) Fiir die Berechnungen nach den lit. a und b koénnen andere Berichtszeitrdume als ein Jahr
verwendet werden.

Anlage IV
(zu § 80)

Verfahren zur Bestimmung der Effizienz des KWK-Prozesses

Die Werte fiir die Berechnung des Wirkungsgrades der KWK und der Primérenergieeinsparungen
sind auf der Grundlage des tatsdchlichen oder erwarteten Betriebs des Blocks unter normalen
Einsatzbedingungen zu bestimmen.
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a) ,,Hocheffiziente KWK* muss folgende Kriterien erfiillen:

—die KWK-Erzeugung in KWK-Blocken ermoglicht gemiB lit. b berechnete
Primérenergieeinsparungen von mindestens 10% im Vergleich zu den Referenzwerten fiir
die getrennte Strom- und Wiarmeerzeugung;

—die Erzeugung in KWK-Klein- und Kleinstanlagen, die Primérenergieeinsparungen
erbringen, kann als hocheffiziente KWK gelten.

— fiir nach der Umsetzung dieses Anhangs gebaute oder erheblich modernisierte
KWK-Blocke betragen die direkten CO2-Emissionen aus der KWK-Erzeugung mit
fossilen Brennstoffen weniger als 270 g CO2 je 1kWh Energieertrag aus der
kombinierten Erzeugung (einschlieBlich Wéarme/Kaélte, Strom und mechanischer Energie);

— KWK-Blocke, die vor dem 10. Oktober 2023 in Betrieb sind, konnen bis zum
1. Januar 2034 von dieser Anforderung abweichen, sofern sie iiber einen Plan zur
schrittweisen Verringerung der Emissionen verfiigen, um den Schwellenwert von weniger
als 270 g CO2 je 1kWh bis zum 1. Januar 2034 zu erreichen, und sofern sie die
einschldgigen Betreiber und zustdndigen Behorden iiber diesen Plan unterrichtet haben;

Beim Bau oder bei einer erheblichen Modernisierung eines KWK-Blocks stellen die Mitgliedstaaten
sicher, dass in bestehenden Warmequellen die Nutzung anderer fossiler Brennstoffe als Erdgas gegeniiber
dem Jahresverbrauch, der iiber die vorangegangenen drei Kalenderjahre des vollen Betriebs vor der
Modernisierung gemittelt wurde, nicht zunimmt und dass in allen neuen Warmequellen in diesem System
keine anderen fossilen Brennstoffe als Erdgas genutzt werden.

b) Berechnung der Primérenergieeinsparungen

— Die Hohe der Primirenergieeinsparungen durch KWK gemifl Anlage III ist anhand
folgender Formel zu berechnen:

KWk Wi RWH I

Ref Wi el K

— PEE Primérenergieeinsparung.

— KWK Wn  Wirmewirkungsgrad-Referenzwert der KWK-Erzeugung, definiert als
jahrliche Nutzwiarmeerzeugung im Verhiltnis zum Brennstoff, der fiir die Erzeugung der
Summe von KWK-Nutzwérmeleistung und KWK-Stromerzeugung eingesetzt wurde.

— Ref Wn Wirkungsgrad-Referenzwert fiir die getrennte Warmeerzeugung.

— KWK En elektrischer Wirkungsgrad der KWK, definiert als jahrlicher KWK-Strom im
Verhédltnis zum  Brennstoff, der fir die Erzeugung der Summe von
KWK-Nutzwarmeleistung und KWK-Stromerzeugung eingesetzt wurde. Wenn ein KWK-
Block mechanische Energie erzeugt, so kann der jahrlichen KWK-Stromerzeugung ein
Zusatzwert hinzugerechnet werden, der der Strommenge entspricht, die der Menge der
mechanischen Energie gleichwertig ist. Dieser Zusatzwert berechtigt nicht dazu,
Herkunftsnachweise gemal3 § 83 auszustellen.

— Ref En Wirkungsgrad-Referenzwert fiir die getrennte Stromerzeugung.

c¢) Berechnung der Energieeinsparung unter Verwendung alternativer Berechnungsmethoden

— Primérenergieeinsparungen aufgrund der Erzeugung von Wérme und Strom sowie von
mechanischer Energie kdnnen berechnet werden, ohne dass — um die nicht im Rahmen
von KWK erzeugten Wérme- und Stromanteile des gleichen Prozesses auszunehmen —
Anlage III angewendet wird. Diese Erzeugung kann als hocheffiziente KWK gelten,
wenn sie den Effizienzkriterien unter Buchstabe a dieser Anlage entspricht und wenn bei
KWK-Blocken mit einer elektrischen Leistung von iliber 25 MW der Gesamtwirkungsgrad
iiber 70% liegt. Die in KWK erzeugte Strommenge aus einer solchen Erzeugung wird
jedoch fiir die Ausstellung eines Herkunftsnachweises und fiir statistische Zwecke nach
Anlage III bestimmt.
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— Werden die Primirenergieeinsparungen fiir einen Prozess gemill der alternativen
Berechnungsmethode berechnet, so sind sie gemaf3 der Formel unter lit. b dieser Anlage
zu berechnen, wobei ,,KWK Wn* durch ,,Wn“ und ,,KWK En* durch ,,En‘ ersetzt wird.

— Wn bezeichnet den Warmewirkungsgrad des Prozesses, definiert als jdhrliche
Wirmeerzeugung im Verhéltnis zum Brennstoff, der fiir die Erzeugung der Summe von
Wiérmeerzeugung und Stromerzeugung eingesetzt wurde.

— En bezeichnet den elektrischen Wirkungsgrad des Prozesses, definiert als jdhrliche
Stromerzeugung im Verhiltnis zum Brennstoff, der fiir die Summe von Wérme und
Stromerzeugung eingesetzt wurde. Wenn ein KWK-Block mechanische Energie erzeugt,
so kann der jéhrlichen KWK-Stromerzeugung ein Zusatzwert hinzugerechnet werden, der
der Strommenge entspricht, die der Menge der mechanischen Energie gleichwertig ist.
Dieser Zusatzwert berechtigt nicht dazu, Herkunftsnachweis gemif § 83 auszustellen.

— Fiir die Berechnung nach den lit. b und ¢ kénnen andere Berichtszeitrdume als ein Jahr
verwendet werden.

— Fir KWK-Kleinstanlagen kann die Berechnung von Primédrenergieeinsparungen auf
zertifizierten Daten beruhen.

d Wirkungsgrad-Referenzwerte fiir die getrennte Erzeugung von Strom und Wirme.
Die harmonisierten Wirkungsgrad-Referenzwerte bestehen aus einer Matrix von Werten,
aufgeschliisselt nach relevanten Faktoren wie Baujahr und Brennstofftypen, und miissen sich
auf eine ausfiihrlich dokumentierte Analyse stiitzen, bei der unter anderem die Betriebsdaten
bei realen Betriebsbedingungen, der Brennstoffmix, die klimatischen Bedingungen und die
angewandten KWK-Technologien beriicksichtigt werden.
Anhand der Wirkungsgrad-Referenzwerte fiir die getrennte Erzeugung von Strom und Warme
gemill der Formel unter lit. b ist der Betriebswirkungsgrad der getrennten Erzeugung von
Strom und Wérme zu ermitteln, die durch KWK ersetzt werden soll.
Die Wirkungsgrad-Referenzwerte werden nach folgenden Grundsétzen berechnet:

1. Beim Vergleich von KWK-Blocken mit Anlagen zur getrennten Stromerzeugung gilt der
Grundsatz, dass die gleichen Kategorien von Primérenergietragern verglichen werden.

2. Jeder KWK-Block wird mit der besten, im Jahr des Baus dieses KWK-Blocks auf dem
Markt erhéltlichen und wirtschaftlich vertretbaren Technologie fiir die getrennte
Erzeugung von Wirme und Strom verglichen.

3. Die Wirkungsgrad-Referenzwerte fir KWK-Blocke, die mehr als zehn Jahre alt sind,
werden auf der Grundlage der Referenzwerte von Blocken festgelegt, die zehn Jahre alt
sind.

4. Die Wirkungsgrad-Referenzwerte fiir die getrennte Erzeugung von Strom und Wirme
miissen die klimatischen Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten widerspiegeln.

Anlage V
(zu § 130)

Pauschaliertes Netzanschlussentgelt

Fiir den Netzanschluss von Stromerzeugungsanlagen auf Basis erneuerbarer Energietrdger gelten
folgende Pauschalen als Netzanschlussentgelt gemél § 130:

Netzwirksame Leistung Entgelt

0 bis 20 kW 13 Euro pro kW

21 bis 250 kW 19,50 Euro pro kW
251 bis 1.000 kW 45,50 Euro pro kW
1.001 bis 20.000 kW 65 Euro pro kW
mehr als 20.000 kW 91 Euro pro kW
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Sollten die tatsdchlichen Kosten fiir den Anschluss der Stromerzeugungsanlage mehr als 227,50 Euro pro
kW betragen, konnen die diesen Betrag iiberschreitenden Kosten dem Netzbenutzer gesondert in
Rechnung gestellt werden. Der Netzbetreiber hat in diesem Fall dem Netzbenutzer mit der Rechnung eine
detaillierte Kostenaufstellung vorzulegen und darin auch zu begriinden, warum ein Anschluss zu
geringeren Kosten nicht mdglich ist.

Anlage VI
(zu § 36)

Standardisierte Lastprofile fiir begiinstigte Haushalte gemif} § 36 Abs. 3

Folgende standardisierte Lastprofile, die geméf Kapitel 6 der sonstigen Marktregeln Zahlpunkten im
osterreichischen Netzgebiet zuzuordnen sind, sind relevant fiir den gestiitzten Preis fiir begiinstigte
Haushalte:

1. HO: Haushalt;

2. HA: Haushalt mit Warmwasserspeicher an einem Zahlpunkt;

3. HF: Haushalt mit Speicherheizung an einem Zahlpunkt;

4. LO: Landwirtschaftsbetriebe;

5. L1: Landwirtschaftsbetriebe mit Milchwirtschaft/Nebenerwerbs-Tierzucht;
6. L2: Ubrige Landwirtschaftsbetriebe.

Artikel 2

Bundesgesetz zur Definition des Begriffs der Energiearmut fiir die statistische Erfassung
und fiir die Bestimmung von Zielgruppen fiir Unterstiitzungsmafinahmen
(Energiearmuts-Definitions-Gesetz — EnDG)

1. Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

Kompetenzgrundlage und Vollziehung

§ 1. (Verfassungsbestimmung) Die Erlassung, Authebung und Vollziehung von Vorschriften, wie
sie in diesem Bundesgesetz enthalten sind, sind auch in den Belangen Bundessache, hinsichtlich deren
das B-VG etwas anderes bestimmt. Die in diesen Vorschriften geregelten Angelegenheiten kdnnen
unmittelbar von den in diesem Bundesgesetz vorgesehenen Einrichtungen besorgt werden.

Regelungsinhalt

§ 2. (1) Dieses Bundesgesetz regelt
1. die Verankerung einer Definition von Energiearmut fiir die statistische Erfassung;

2. die Festlegung von Indikatoren, die fiir die statistische Erfassung und Messung von Energiearmut
heranzuziehen sind;

3. die Festlegung von Zielgruppen (unterstiitzungswiirdige Haushalte) fiir
a) Mafinahmen zur Bekdmpfung von Energiearmut und
b) Forderungen im Bereich klimarelevanter Investitionen;
4. die Zustindigkeit und das Verfahren fiir die Feststellung der Unterstiitzungswiirdigkeit.

(2) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen wird, sind
diese Bestimmungen in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

Umsetzung und Durchfithrung von Unionsrecht

§ 3. Dieses Bundesgesetz dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/944 mit gemeinsamen
Vorschriften fiir den Elektrizititsbinnenmarkt und zur Anderung der Richtlinie 2012/27/EU
(Neufassung), ABIL. Nr. L 158 vom 14.06.2019 S. 125, in der Fassung der Richtlinie (EU) 2024/1711,
ABL. Nr. L, 2024/1711, 26.06.2024, und der Durchfithrung der Verordnung (EU) 2018/1999 {iber das
Governance-System fiir die Energieunion und fiir den Klimaschutz, zur Anderung der Verordnungen
(EG) Nr. 663/2009 und (EG) Nr. 715/2009, der Richtlinien 94/22/EG, 98/70/EG, 2009/31/EG,
2009/73/EG, 2010/31/EU, 2012/27/EU und 2013/30/EU, der Richtlinien 2009/119/EG und (EU)
2015/652 und zur Authebung der Verordnung (EU) Nr. 525/2013, ABI. Nr. L 328 vom 21.12.2018 S. 1.
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2. Abschnitt
Statistische Erfassung von Energiearmut

Definition von Energiearmut

§ 4. Als energiecarm gelten jene Haushalte, die die notwendigen Mittel fiir Ausgaben fiir
Haushaltsenergie (Strom, Heizung, Warmwasser, Kailte, Kochen, Beleuchtung, Betrieb von
Haushaltsgeréten) fiir ein grundlegendes und angemessenes Maf3 an Lebensstandard und Gesundheit nicht
oder nur unzureichend selbst aufbringen konnen.

Indikatoren zur Messung von Energiearmut

§ 5. (1) Fiir die Messung von Energiearmut sind insbesondere folgende Indikatoren heranzuziehen:
1. Objektive Indikatoren:

a) Haushalte mit Einkommen unter der Armutsgefahrdungsschwelle und gleichzeitig
iiberdurchschnittlich hohen Energiekosten (definiert als 140% der medianen aquivalisierten
Energiekosten),

b) Haushalte mit Einkommen unter der Armutsgefahrdungsschwelle und gleichzeitig besonders
niedrigen Energiekosten (definiert als Energiekostenanteil von hdochstens 7% am
Haushaltseinkommen oder definiert als hochstens 70% der medianen &quivalisierten
Energiekosten), oder

c¢) Haushalte mit einem Energiekostenanteil tiber 10% und 15% des Haushaltseinkommens; oder

2. subjektive Indikatoren:

a) Haushalte, die die Wohnraume nicht angemessen warmhalten konnen, oder

b) Haushalte, die Zahlungsriickstinde bei Wohnnebenkosten wie Strom oder Heizung haben,
oder

3. ergidnzende Indikatoren:

a) Haushalte mit Einkommen unter der Armutsgefahrdungsschwelle, deren Wohnrdume von
schlechter Bausubstanz gekennzeichnet sind (Probleme durch feuchte Wéande oder Fulboden,
Faulnis in Fensterrahmen oder FuBbdden, undichtes Dach),

b) Strom-, Gas- oder Fernwarmepreise fiir Haushaltskundinnen und Haushaltskunden oder

c¢) Endenergieverbrauch nach Einkommensquantilen.

(2) Aus den Indikatoren gemdl Abs.1 Z1 lit.a, Z2 lit.a und b, sowie Z3 lit.a ist ein
Gesamtindikator zu berechnen.

(3) Die Indikatoren gemdBl Abs. 1 und Abs. 2 sowie das in Abs. 1 Z 1 lit. a, b und ¢ festgelegte
Verhiltnis der Energiekosten am Haushaltseinkommen und an den medianen &quivalisierten
Energiekosten konnen unter Beriicksichtigung des Berichtes der Koordinierungsstelle zur Bekdmpfung
von Energiearmut geméll § 40 Abs.3 Z 7 lit. b des Bundes-Energieeffizienzgesetzes (EEffG), BGBI. 1
Nr. 72/2014, neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse, Entwicklungen auf Ebene der Européischen Union
sowie neu verfligbarer Datenquellen nach Anhérung der Regulierungsbehdrde E-Control und der
Bundesanstalt ,,Statistik Osterreich® durch Verordnung des Bundesministers fiir Wirtschaft, Energie und
Tourismus im Einvernehmen mit der Bundesministerin fiir Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und
Konsumentenschutz angepasst und ergénzt werden.

Durchfiihrung von statistischen Analysen

§ 6. Die Bundesanstalt ,,Statistik Osterreich“ hat unter Verwendung der gemiB § 5 festgelegten
Indikatoren sowie vorhandener Statistiken und Erhebungen (insbesondere Energiestatistiken,
Mikrozensus und EU-SILC) nach Riicksprache mit dem Bundesminister fiir Wirtschaft, Energie und
Tourismus sowie der Bundesministerin fiir Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
bis Dezember 2026 und danach alle zwei Jahre jeweils eine statistische Analyse iliber Energiearmut
durchzufiihren und =zu verdffentlichen. Empfehlungen der Regulierungsbehérde sowie der
Koordinierungsstelle fiir die Bekdmpfung von Energiearmut sind zu beriicksichtigen. Die
Vergleichbarkeit der Analysen im Zeitverlauf ist sicherzustellen.
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3. Abschnitt

Zielgruppen fiir MaBinahmen zur Bekdmpfung von Energiearmut und fiir Férderungen
klimarelevanter Investitionen

Unterstiitzungswiirdige Haushalte

§ 7. (1) Bei Vorhaben, die MaBinahmen zur Bekdmpfung von Energiearmut oder zur Forderung
klimarelevanter Investitionen regeln, konnen bei Festlegung der unterstiitzungswiirdigen Haushalte
folgende Begriffsbestimmungen herangezogen werden:

1. ,,Schutzbediirftige Haushalte* oder ,,einkommensschwache Haushalte” bezeichnet Haushalte,
deren Haushalts-Nettoeinkommen den fiir die Gewdhrung einer Ausgleichszulage fiir einen Ein-
oder Mehrpersonenhaushalt festgesetzten Richtsatz um nicht mehr als 12% iibersteigt.

2. ,Forderungswiirdige Haushalte* bezeichnet Haushalte, deren Haushalts-Nettoeinkommen den fiir
die Gewihrung einer Ausgleichszulage fiir einen Ein- oder Mehrpersonenhaushalt festgesetzten
zweifachen Richtsatz um nicht mehr als 12% iibersteigt.

(la) Fir die Berechnung des Nettoeinkommens ist § 48 Abs.3, 4 und 5 der Anlage zum
Fernmeldegebiihrengesetz (Fernmeldegebiihrenordnung), BGBI. Nr. 170/1970, anzuwenden.

(2) Fiir die Berechnung des Nettoeinkommens ist das iiber die Transparenzdatenbank ermittelbare
Einkommen geméll §5 Abs.2 Z 1 des Transparenzdatenbankgesetzes 2012 (TDBG 2012), BGBI. I
Nr. 99/2012, maBigeblich.

(3) Unterstiitzungsleistungen, die nach Feststellung der Unterstiitzungswiirdigkeit nach diesem
Bundesgesetz gewidhrt werden, gelten als nicht anrechenbare Leistungen gemidBl § 7 Abs. 5a des
Sozialhilfe-Grundsatzgesetzes (SH-GG), BGBI. I Nr. 41/2019.

Nachweis der Unterstiitzungswiirdigkeit
§8. (1) Das Vorliegen der Unterstiitzungswiirdigkeit gemdBl §7 Abs.1 Z 1 ist gegeniiber
Forderabwicklungsstellen durch eine der im Folgenden genannten Leistungen nachzuweisen:
1. Zuschussleistung gemal Fernsprechentgeltzuschussgesetz (FeZG), BGBI. I Nr. 142/2000;
2. Befreiung von der Beitragspflicht gemélli ORF-Beitrags-Gesetz 2024, BGBI. I Nr. 112/2023;
3. Ausgleichszulage gemall § 292 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), BGBL.
Nr. 189/1955;

4. Vorliegen eines Insolvenz- oder Schuldenregulierungsverfahrens gemif3 den Bestimmungen der
Insolvenzordnung (I0), RGBI. Nr. 337/1914, fiir die Dauer des Schuldenregulierungsverfahrens
oder der Zahlungsfrist bei Sanierungs- oder Zahlungsplan oder des Abschépfungsverfahrens;

5. eine Befreiung gemaB Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG), BGBI. I Nr. 1 150/2021;

6. Leistungen und Unterstiitzungen aus der Wohnbeihilfe, der Sozialhilfe oder der freien
Wohlfahrtspflege oder aus sonstigen 6ffentlichen Mitteln wegen sozialer Hilfsbediirftigkeit.

(2) Anstelle des Nachweises gemall Abs. 1 sind die Forderabwicklungsstellen berechtigt, fiir die
Ermittlung der Leistungen gemi3 Abs. 1 Z 1 bis 3 und 6 eine Abfrage aus der Transparenzdatenbank
gemill TDBG 2012 vorzunehmen.

(3) Bei Nichtvorliegen eines Nachweises gemdfl Abs. 1 oder wenn die Leistung geméal Abs. 2 nicht
feststellbar ist und bei Haushalten gemdB § 7 Abs. 1 Z 2 ist der Nachweis des Haushaltseinkommens
gemil § 9 zu erbringen.

(4) Die jeweilige Forderabwicklungsstelle kann auf Grundlage von Forderrichtlinien,
Forderprogrammen oder dhnlichen Grundlagen genauere Vorgaben zur Aktualitidt der Leistungsbeziige
oder -befreiungen festlegen und ungeachtet dessen von forderwerbenden Haushalten eine
Einkommenspriifung durch die ORF-Beitrags Service GmbH geméB § 9 verlangen.

Priifung der Einkommensverhiltnisse

§ 9. (1) Die ORF-Beitrags Service GmbH hat die Einkommensverhiltnisse auf Antrag gemif3 § 10
Abs. 1 zu priifen und mittels Bescheid festzustellen.

(2) Sofern in diesem Bundesgesetz nichts anders bestimmt, sind die die Bestimmungen des
Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG), BGBI. Nr. 51/1991 anzuwenden.

(3) Gegen Bescheide der ORF-Beitrags Service GmbH und wegen Verletzung ihrer
Entscheidungspflicht in Verwaltungssachen kann Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht erhoben
werden.
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Verfahren

§ 10. (1) Antrdge auf Feststellung der Einkommensverhéltnisse sind unter Verwendung des hiefiir
vorgesehenen Formulars vom Antragsteller oder von der Antragstellerin direkt oder {iiber eine
Forderabwicklungsstelle bei der ORF-Beitrags Service GmbH einzubringen.

(la) Fiir das Verfahren, die Befristung, Auskunfts-, Vorlage- und Meldepflichten sowie die
Dateniibermittlung und Einmeldung in die Transparenzdatenbank sind § 13 des ORF-Beitrags-
Gesetzes 2024 sowie die §§ 50, 51 und 53 der Fernmeldegebiihrenordnung sinngeméal anzuwenden.

(2) Fiir das Verfahren, die Befristung, Auskunfts-, Vorlage- und Meldepflichten sowie die
Dateniibermittlung und Einmeldung in die Transparenzdatenbank gelten die §§ 13,15 und 16 des
ORF-Beitrags-Gesetzes 2024 sinngemal.

(3) Fiir die Zwecke der effizienteren Forderabwicklung darf die ORF-Beitrags Service GmbH die
Feststellung der Einkommensverhédltnisse gemdB § 9 der Forderungsabwicklungsstelle, iiber die der
Antrag auf Feststellung der Einkommensverhiltnisse eingebracht wurde, iibermitteln.

4. Abschnitt
Schlussbestimmungen

Abgeltung der Leistungen der Bundesanstalt ,,Statistik Osterreich*

§ 11. Der Bundesminister fiir Wirtschaft, Energie und Tourismus hat der Bundesanstalt den mit der
Erstellung der Analysen nach diesem Bundesgesetz verbundenen Aufwand gemél § 32 des
Bundesstatistikgesetzes 2000, BGBI. I Nr. 163/1999, abzugelten.

Abgeltung der Leistungen der ORF-Beitrags Service GmbH

§ 12. (1) Der Bund hat der ORF-Beitrags Service GmbH die fiir die Implementierung der fiir die
Bearbeitung der Antrdge nach diesem Bundesgesetz und der gemdB §§ 36 Dbis 40
Elektrizitatswirtschaftsgesetz (EIWG), BGBI. 1 Nr. 91/2025 {ibertragenen Aufgaben erforderlichen
Ablaufprozesse entstandenen und nachgewiesenen Kosten zu ersetzen.

(2) Fiir jeden bearbeiteten Antrag werden Kosten in Héhe von 15 Euro netto pro Erledigung ersetzt.

(3) Die Rechnungslegung der ORF-Beitrags Service GmbH an den Bundesminister fiir Wirtschaft,
Energie und Tourismus iiber die erbrachten Leistungen erfolgt vierteljahrlich.

(4) Der Bundesminister fiir Wirtschaft, Energie und Tourismus kann den gemall Abs. 2 bestimmten
Betrag mit Verordnung valorisieren.

Aufsicht

§ 13. (1) Die Tétigkeit der ORF-Beitrags Service GmbH nach diesem Bundesgesetz und gemif
§§ 36 bis 40 EIWG unterliegt der Aufsicht des Bundesministers fiir Wirtschaft, Energie und Tourismus.

(2) Die Geschiftsfithrer der ORF-Beitrags Service GmbH sind bei der Besorgung der ihnen gemif
Abs. 1 zukommenden Aufgaben an die Weisungen des Bundesministers fiir Wirtschaft, Energie und
Tourismus gebunden.

Inkrafttreten und Aullerkrafttreten

§ 14. (1) (Verfassungsbestimmung) § 1 samt Uberschrift tritt mit dem auf die Kundmachung
folgenden Tag in Kraft.

(2) Die §§ 7 bis 10 sowie § 12 mit Ausnahme des § 7 Abs.2 und des § 10 Abs. 2 treten mit
1. April 2026 in Kraft.

(3) Alle tibrigen Bestimmungen treten mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft.

(4) § 7 Abs. 1a und § 10 Abs. la treten mit Ablauf des 31. Dezember 2025 aufler Kraft. § 7 Abs. 2
und § 10 Abs. 2 treten mit 1. Janner 2026 in Kraft.

Vollziehung
§ 15. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut:
1. (Verfassungsbestimmung) hinsichtlich des § 1 die Bundesregierung;

2. hinsichtlich der §§4 bis 6 und des § 11 der Bundeskanzler im Einvernehmen mit der
Bundesministerin fiir Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz und dem
Bundesminister fiir Wirtschaft, Energie und Tourismus;

3. hinsichtlich des § 12 der Bundesminister fiir Wirtschaft, Energie und Tourismus;
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4. im Ubrigen der Bundesminister fiir Wirtschaft, Energie und Tourismus im Einvernehmen mit der
Bundesministerin fiir Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz.

Artikel 3
Anderung des Energie-Control-Gesetzes

Das Energie-Control-Gesetz, BGBIL. I Nr. 110/2010, zuletzt gedndert durch das Bundesgesetz
BGBI. I Nr. 7/2022 und die Bundesministeriengesetz-Novelle 2025, BGBI. I Nr. 10/2025, wird wie folgt
gedndert:

1. Vor der Uberschrift zu § 1 wird folgendes Inhaltsverzeichnis eingefiigt:

,Inhaltsverzeichnis

§ 1. Kompetenzgrundlage und Vollziechung

§ 2. Umsetzung und Durchfiihrung von Unionsrecht

§ 3. Errichtung der Regulierungsbehorde

§ 4. Allgemeine Ziele

§5. Organe

§ 6. Vorstand

§7. Aufgaben des Vorstandes

§ 8. Funktionsdauer des Vorstandes

§O. Rechtsschutz

§ 10. Regulierungskommission

§11. Arbeitsweise der Regulierungskommission

§12. Aufgaben der Regulierungskommission

§ 13. Aufsichtsrat

§ 14. Arbeitsweise des Aufsichtsrates

§ 15. Aufgaben des Aufsichtsrates

§ 16. Aufgaben des Aufsichtsrates in Hinblick auf den Vorstand

§17. Gebarungskontrolle

§ 18. Parlamentarische Kontrolle

§ 19. Regulierungsbeirat

§ 20. Energiebeirat

§ 21. Aufgaben der Regulierungsbehorde

§22. Rahmenbedingungen

§ 23. Regulierungssystem fiir europaweite regionale und grenziiberschreitende Aspekte

§ 23a. Aufgaben und Befugnisse gegeniiber den regionalen Koordinierungszentren

§ 24. Uberwachungs- und Aufsichtsfunktion

§ 25. Besondere Uberwachungs- und Aufsichtsfunktionen in Bezug auf Ubertragungsnetz-
bzw. Fernleitungsnetzbetreiber

§ 25a. Untersuchung und Uberwachung des Funktionierens der EnergiegroBhandelsmirkte

§ 25b. Durchsuchung von Orten und Gegensténden

§ 25c¢. Vor-Ort-Ermittlungen

§ 26. Schlichtung von Streitigkeiten

§27. Einhaltung der Leitlinien

§ 28. Berichtspflichten

§ 29. Personal

§ 30. Budget

§31. Jahresabschluss

§ 32. Kosten der Regulierung

§ 33. Riicklage fiir unvorhergesehene Belastungen

§ 34. Auskunfts- und Einsichtsrechte

§ 35. Amtshilfe

§ 36. Verfahren

§ 36a. Grof3verfahren

§ 37. Gebiihren und Abgaben aus der laufenden Tétigkeit

§ 38. Haftung fiir die Tatigkeit der Regulierungsbehorde

§ 39. Verweise

§ 40. Arbeitsverfassungsgesetz
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Inkrafttreten

Umwandlung und bestehende Vertrige, Gebiihrenbefreiung
Ubergangsbestimmungen

Vollziehung*

2. (Verfassungsbestimmung) § 1 samt Uberschrift lautet:

,»,Kompetenzgrundlage und Vollziehung

§ 1. (Verfassungsbestimmung) Die Erlassung, Authebung sowie die Vollzichung von Vorschriften,
wie sie in diesem Bundesgesetz enthalten sind, sind auch in den Belangen Bundessache, hinsichtlich
deren das B-VG etwas anderes bestimmt. Die in diesem Bundesgesetz geregelten Angelegenheiten
konnen unmittelbar von den in diesen Vorschriften vorgesehenen Einrichtungen besorgt werden.*

3. § 3 samt Uberschrift entfiillt.

4. Der bisherige Text des § 2 erhdlt die Paragraphenbezeichnung ,,§ 3.%; in § 3 (neu) Abs. 1 wird die
Wortfolge ,Elektrizitits- und Erdgaswirtschaft” jeweils durch die Wortfolge ,Elektrizitits-, Gas- und
Wasserstoffwirtschaft™ ersetzt.

5. Nach § 1 wird folgender § 2 samt Uberschrift eingefiigt:

»Umsetzung und Durchfiihrung von Unionsrecht

§ 2. (1) Durch dieses Bundesgesetz werden folgende Richtlinien umgesetzt:

1.

Richtlinie (EU) 2019/944 mit gemeinsamen Vorschriften fiir den Elektrizititsbinnenmarkt und
zur Anderung der Richtlinie 2012/27/EU (Neufassung), ABL Nr. L 158 vom 14.06.2019 S. 125,
in der Fassung der Richtlinie (EU) 2024/1711, ABL Nr. L, 2024/1711, 26.06.2024.;

. Richtlinie (EU) 2024/1788 iiber gemeinsame Vorschriften fiir die Binnenmérkte fiir erneuerbares

Gas, Erdgas und Wasserstoff, zur Anderung der Richtlinie (EU) 2023/1791 und zur Aufhebung
der Richtlinie 2009/73/EG, ABL. Nr. L, 2024/1788, 15.07.2024;

. Richtlinie (EU) 2018/2001 zur Forderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen

(Neufassung), ABI. Nr.L 328 vom 21.12.2018 S. 82, in der Fassung der Richtlinie (EU)
2024/1711, ABL Nr. L, 2024/1711, 26.06.2024;

. Richtlinie (EU) 2023/1791 zur Energieeffizienz und zur Anderung der Verordnung (EU)

2023/955 (Neufassung), ABL. Nr. L 231 vom 20.09.2023 S. 1.

(2) Zudem werden mit diesem Gesetz folgende Verordnungen durchgefiihrt:

1.

Verordnung (EU)  Nr. 1227/2011  iber  die  Integritdit und  Transparenz  des
EnergiegroBhandelsmarkts, ABI. Nr. L 326 vom 08.12.2011 S. 1, in der Fassung der Verordnung
(EU) 2024/1106, ABI. L, 2024/1106, 17.04.2024;

. Verordnung (EU) 2022/869 zu Leitlinien fiir die transeuropdische Energlelnfrastruktur zur

Anderung der Verordnungen (EG) Nr. 715/2009, (EU) 2019/942 und (EU) 2019/943 sowie der
Richtlinien 2009/73/EG und (EU) 2019/944 und zur Aufhebung der Verordnung (EU)
Nr. 347/2013, ABL Nr. L 152 vom 03.06.2022 S. 45, in der Fassung der Verordnung (EU)
2024/1991, ABL. L, 2024/1991, 29.07.2024 (TEN-E-VO);

. Verordnung (EU) 2019/941 {iber die Risikovorsorge im Elektrizititssektor und zur Aufhebung

der Richtlinie 2005/89/EG, ABL. Nr. L 158 vom 14.06.2019 S. 1;

. Verordnung (EU) 2019/942 zur Griindung einer Agentur der Europdischen Union fiir die

Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehdrden (Neufassung), ABI. Nr. L 158 vom
14.06.2019 S.22, in der Fassung der Verordnung (EU) 2024/1787, ABIL L, 2024/1787,
15.07.2024;

. Verordnung (EU) 2019/943 iiber den Elektrizitdtsbinnenmarkt (Neufassung), ABL Nr. L 158

vom 14.06.2019 S. 54, in der Fassung der Verordnung (EU) 2024/1747, ABL L, 2024/1747,
26.06.2024 und die auf deren Basis erlassenen Leitlinien und Netzkodizes;

. Verordnung (EU) 2018/1999 iiber das Governance-System fiir die Energieunion und fiir den

Klimaschutz, zur Anderung der Verordnungen (EG) Nr. 663/2009 und (EG) Nr. 715/2009, der
Richtlinien 94/22/EG, 98/70/EG, 2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 2012/27/EU und
2013/30/EU, der Richtlinien 2009/119/EG und (EU) 2015/652 und zur Aufhebung der
Verordnung (EU) Nr. 525/2013, ABIL. Nr. L 328 vom 21.12.2018 S. 1, in der Fassung der
Richtlinie (EU) 2023/2413, ABL. L, 2023/2413, 31.10.2023;

. Verordnung (EU) 2024/1789 iiber die Binnenmirkte fiir erneuerbares Gas, Erdgas sowie

Wasserstoff, zur Anderung der Verordnungen (EU) Nr. 1227/2011, (EU) 2017/1938, (EU)
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2019/942 und (EU) 2022/869 sowie des Beschlusses (EU) 2017/684 und zur Aufhebung der
Verordnung (EG) Nr. 715/2009 (Neufassung), ABI. L, 2024/1789, 15.07.2024.

6. In § 4, im Einleitungsteil des § 5 Abs. 1, in §5 Abs. 2 und 3, § 6 Abs. 1 und 5, § 7, im Einleitungsteil
des § 8 Abs. 1,in §9, § 10 Abs. 1, 9und 10, § 14 Abs. 7, § 15 Abs. 1 und 2, § 16 Abs. 2, § 17, § 18, § 20
Abs. 1, § 21 Abs. 2, 3, 4, 5 und 6, im Einleitungsteil des § 22,in § 24, im Einleitungsteil des § 25 Abs. 1, in
$25A4bs. 2, 3, 4 und 6, in § 25a Abs. 2, 3, 4, Sund 6, § 25b, § 26, § 27, § 28 Abs. 1, 2 und 3, § 29 Abs. 2
und 3, § 30 Abs. 5, § 31 Abs. 1, 2und 4, § 32 Abs. 1, 3, 5und 6, § 33 Abs. 1 und 2, § 35, § 36 Abs. 1 bis 3,
§ 37, der Uberschrift des § 38, § 38und in § 40 wird der Ausdruck ,JE-Control“ jeweils durch den
Ausdruck ,,Regulierungsbehorde™ ersetzt.

7. Im Einleitungsteil des § 4, in § 10 Abs. 1, in § 13 Abs. 1 und 5 und in § 20 Abs. 1 wird die Wortfolge
»der Bundesministerin fiir Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilitit, Innovation und Technologie*
Jjeweils durch die Wortfolge ,,des Bundesministers fiir Wirtschaft, Energie und Tourismus® ersetzt.

8. § 471 lautet:

,l. Forderung — in enger Zusammenarbeit mit der Agentur fiir die Zusammenarbeit der
Energieregulierungsbehdrden, den Regulierungsbehorden der Mitgliedstaaten und der
Europdischen Kommission — eines wettbewerbsbestimmten, sicheren und 6kologisch

nachhaltigen Elektrizitits- und Erdgasbinnenmarktes in der Europdischen Union und effektive
Offnung des Marktes fiir alle Kundinnen und Kunden und Lieferanten in der Europiischen
Union, sowie Gewihrleistung geeigneter Bedingungen, damit Elektrizitits- und Gasnetze unter
Bertiicksichtigung der langfristigen Ziele finanziert sowie wirkungsvoll und zuverlissig betrieben
und die Elektrizititsnetze ausgebaut werden konnen — dies erfordert einen Regulierungsrahmen,
der die notwendigen Voraussetzungen dafiir schafft, dass die Netzbetreiber mit ausreichenden
personellen, technischen, materiellen und finanziellen Ressourcen ausgestattet werden,

9. In § 4 Z 4 wird nach dem Wort ,,zuverlassiger ein Beistrich sowie das Wort ,leistbarer* eingefiigt.

10. In §4 Z5 wird der Ausdruck ,§16b EIWOG 2010“ durch den Ausdruck ,§ 67 des
Elektrizititswirtschaftsgesetzes (EIWG), BGBI. I Nr. 91/2025, sowie aktive Kunden gemal § 65 EIWG*
ersetzt. Die Wortfolge ,,Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG), BGBI. I Nr. 150/2021° wird gestrichen und
durch den Ausdruck ,,EAG* ersetzt.

11. In §4 Z2 und 3 wird der Ausdruck ,,Gemeinschaft” jeweils durch den Ausdruck ,,Europaischen
Union* ersetzt.

12.In § 4 Z 7 und 8 werden vor dem Wort ,, Kunden® jeweils die Worte , Kundinnen und* eingefiigt.

13. In § 5 Abs. 3 wird der Ausdruck ,,Art. 35 Abs. 4 Richtlinie 2009/72/EG* durch den Ausdruck ,,Art. 57
Abs. 4 der Richtlinie (EU) 2019/944% und der Ausdruck ,,Art. 39 Abs. 4 Richtlinie 2009/73% durch den
Ausdruck ,,Art. 76 Abs. 4 der Richtlinie (EU) 2024/1788% und die Wortfolge ,,Die Bundesministerin fiir
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilitit, Innovation und Technologie” durch die Wortfolge ,.Der
Bundesminister fiir Wirtschaft, Energie und Tourismus* ersetzt.

14.In § 6 Abs. 5 und in § 21 Abs. 1a wird die Wortfolge ,,die Bundesministerin fiir Klimaschutz, Umwelt,
Energie, Mobilitéit, Innovation und Technologie* jeweils durch die Wortfolge ,der Bundesminister fiir
Wirtschaft, Energie und Tourismus® ersetzt.

15.In §5 Abs. 3, § 6 Abs. 2, § 8 Abs. 2, § 10 Abs. 9, § 14 Abs. 7, § 16 Abs. 1, § 20 Abs. 4, § 28 Abs. 1
und 2 und § 31 Abs. 4 wird die Wortfolge ,der Bundesministerin fiir Klimaschutz, Umwelt, Energie,
Mobilitit, Innovation und Technologie* jeweils durch die Wortfolge ,,dem Bundesminister fiir Wirtschaft,
Energie und Tourismus® ersetzt.

16. § 5 Abs. 4 lautet:
,»,(4) Die Aufgaben, die der Regulierungsbehorde durch
1. das Okostromgesetz 2012 (OSG 2012), BGBL. I Nr. 75/2011, mit Ausnahme des § 10,
2. das EAG, mit Ausnahme des § 81 Abs. 1 und § 84,
3. das Preistransparenzgesetz, BGBI. Nr. 761/1992,
4. das Bundes-Energieeffizienzgesetz (EEffG), BGBI. 1 Nr. 72/2014,

5. das Energielenkungsgesetz 2012 (EnLG 2012), BGBIL. I Nr. 41/2013, mit Ausnahme des § 15
Abs. 2 und § 27 Abs. 2,

www.ris.bka.gv.at



BGBI. I - Ausgegeben am 23. Dezember 2025 - Nr. 91 139 von 149

6. § 171 EIWG,

7. § 147 des Gaswirtschaftsgesetzes 2011 (GWG 2011), BGBI. I Nr. 107/2011, sowie

8. das Bundesgesetz zur Festlegung einheitlicher Standards beim Infrastrukturaufbau fiir alternative
Kraftstoffe, BGBI. I Nr. 38/2018,

iibertragen sind, werden von der Regulierungsbehorde unter der Leitung und nach den Weisungen des
Bundesministers fiir Wirtschaft, Energie und Tourismus besorgt.*

17. Dem § 5 wird folgender neuer Abs. 5 angefiigt:

,»(5) Die in Abs. 1 genannten Organe sind verpflichtet, die ihnen ausschlielich aus ihrer amtlichen
Tétigkeit bekanntgewordenen Tatsachen geheim zu halten, soweit und solange dies aus den in § 6 Abs. 1
des Informationsfreiheitsgesetzes (IFG), BGBI. I Nr. 5/2024, genannten Griinden erforderlich und
verhéltnismaBig ist.*

18. In §6 Abs.4 wird der Ausdruck ,Unvereinbarkeitsgesetz 1983 durch den Ausdruck
,dnvereinbarkeits- und Transparenz-Gesetz (Unv-Transparenz-G) ersetzt.

19. (Verfassungsbestimmung) In § 6 Abs. 6 wird die Wortfolge ,die Bundesministerin® durch die
Wortfolge ,,den Bundesminister* ersetzt.

20. In § 7 Abs. 2 wird das Wort ,,Homepage* durch das Wort ,,Website* ersetzt.

21. In §8 Abs. 1 Z3 und in § 16 Abs. 2 wird die Wortfolge ,,die Bundesministerin fiir Klimaschutz,
Umwelt, Energie, Mobilitit, Innovation und Technologie* jeweils durch die Wortfolge ,den
Bundesminister fiir Wirtschaft, Energie und Tourismus* ersetzt.

22. In § 8 Abs. 2 und 3 wird die Wortfolge ,Die Bundesministerin fiir Klimaschutz, Umwelt, Energie,
Mobilitdt, Innovation und Technologie® durch die Wortfolge ,Der Bundesminister fiir Wirtschaft,
Energie und Tourismus® ersetzt.

23. In § 9 Abs. 2 wird nach dem Wort ,Kostenbasis“ die Wortfolge ,jund der dabei anzuwendenden
Methoden® eingefiigt, der Ausdruck ,,§ 48 Abs. 1 EIWOG 2010“ durch den Ausdruck ,,§ 134 Abs. 1
EIWG* ersetzt, nach dem Ausdruck ,,§ 69 Abs. 1 die Wortfolge ,,und 2 eingefiigt und die Wortfolge
,,sowie Entscheidungen tiber die Methode gemélB § 69 Abs. 2 GWG 2011 gestrichen.

24. § 10 Abs. 1 lautet:

(1) Die Regulierungskommission der E-Control besteht aus fiinf von der Bundesregierung
ernannten Mitgliedern. Ein Mitglied der Kommission hat dem Richterstand anzugehoren; es muss zum
Zeitpunkt seiner Ernennung das Richteramt aber nicht mehr aktiv ausiiben. Bei seiner Bestellung hat die
Bundesregierung auf einen Dreiervorschlag des Présidenten des Obersten Gerichtshofes Bedacht zu
nehmen. Die Bestellung der anderen Mitglieder erfolgt auf Vorschlag des Bundesministers fiir Wirtschaft,
Energie und Tourismus. Dabei ist darauf Bedacht zu nehmen, dass mindestens ein Mitglied iiber
technische, die anderen Mitglieder iiber juristische und/oder Skonomische Kenntnisse verfiigen. Die
Funktionsperiode der Mitglieder der Regulierungskommission betrdgt fiinf Jahre. Eine einmalige
Wiederbestellung ist zuldssig.*

25.In § 10 Abs. 3, 5 und 6 entfillt jeweils die Wortfolge ,,der E-Control*.

26. In §10 Abs.4 und §13 Abs.3 wird der Ausdruck ,Unvereinbarkeitsgesetz 1983, BGBI.
Nr. 330/1983, jeweils durch den Ausdruck ,,Unv-Transparenz-G* ersetzt.

27.1In § 10 Abs. 10 wird nach dem Wort ,,Weisungen* die Wortfolge ,,der oder* eingefiigt.

28. (Verfassungsbestimmung) § 12 Abs. 1 und 2 lautet:
»(1) (Verfassungsbestimmung) Die Regulierungskommission ist zur bescheidméfigen Erledigung
folgender Aufgaben zustindig:

1. die Entscheidungen iiber Netzzugangsverweigerung im Verfahren gemiBl § 102 Abs. 3 EIWG
iVm § 105 Abs. 1 EIWG sowie § 33 Abs. 4 GWG 20111iVm § 132 Abs. 1 Z1 GWG 2011;

2. die Schlichtung von sonstigen Streitigkeiten gemill § 105 Abs.2 EIWG sowie § 132 Abs. 2
GWG 2011;

3. die Schlichtung von Streitigkeiten in Angelegenheiten des § 160 Abs. 3 Z 2 EIWG sowie geméil
§ 114 Abs. 3Z2 GWG 2011;
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4. die Untersagung der Anwendung von Allgemeinen Geschéftsbedingungen fiir die Belieferung
mit elektrischer Energie und Erdgas gemal § 20 EIWG und § 125 GWG 2011, die gegen ein
gesetzliches Verbot oder gegen die guten Sitten verstof3en;

5. die Entscheidung von Streitigkeiten zwischen Versorgern geméll § 40 Abs. 3 GWG 2011 iVm
§ 132 Abs. 1 Z3 GWG 2011;

6. die Entscheidungen iiber Speicherzugangsverweigerung im Verfahren gemiBl § 97 Abs. 4
GWG 2011iVm § 132 Abs. 1 Z2 GWG 2011;

7. die Bestimmung von Speichernutzungsentgelten gemil3 § 99 Abs. 2 GWG 2011;
8. die Erteilung von Ausnahmen geméaB § 133 EIWG und § 78a GWG 2011.
(2) (Verfassungsbestimmung) Die Regulierungskommission ist in folgenden Angelegenheiten zur
Erlassung von Verordnungen zustindig:

1. die Bestimmung von Systemnutzungsentgelten mit Verordnung gemil § 135 Abs.2 EIWG
sowie § 24 Abs. 2 GWG 2011 und § 70 GWG 2011;

2. die Erlassung einer Verordnung geméal § 133 Abs. 2 EIWG;
3. die Erlassung einer Verordnung gemiaf3 § 79 Abs. 6 Z4 GWG 2011.

29. § 13 Abs. I erster Satz lautet:

,,Der Aufsichtsrat besteht aus der oder dem Vorsitzenden, der Stellvertreterin oder dem Stellvertreter der
oder des Vorsitzenden und zwei weiteren Mitgliedern.*

30. In § 14 Abs. 2 wird im ersten Satz das Wort ,,Der durch die Wortfolge ,.Die oder der* ersetzt; im
Klammerausdruck wird vor dem Wort ,,Stellvertreter” die Wortfolge ,,Stellvertreterin oder” eingefiigt.

31. In § 14 Abs. 4 werden im ersten Satz nach dem Wort ,darunter* die Wortfolge ,,die oder” und nach
der Wortfolge ,,Vorsitzende oder” die Wortfolge ,,deren bzw.* eingefiigt.

32. In § 14 Abs. 5 wird im zweiten Satz nach dem Wort ,ist" die Wortfolge ,,von der bzw.“ eingefiigt.

33. In § 14 Abs. 6 werden im dritten Satz nach dem Wort ,sind“ die Wortfolge ,,von der oder” und im
Klammerausdruck vor dem Wort ,,Stellvertreter die Wortfolge ,,Stellvertreterin oder* eingefiigt.

34. In § 19 Abs. 2 Z 2 wird die Wortfolge ,,GWG 2011 und des EIWOG 2010 durch die Wortfolge
LEIWG und des GWG 2011 ersetzt.

35. § 19 Abs. 3 lautet:

,»(3) Dem Beirat haben neben der oder dem Vorsitzenden anzugehdren:

1. je zwei Vertreterinnen bzw. Vertreter der Bundesministerien flir Wirtschaft, Energie und
Tourismus und fiir Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz;

2. eine Vertreterin oder ein Vertreter des Bundesministeriums fiir Finanzen;

3.je eine Vertreterin oder ein Vertreter der Wirtschaftskammer (?sterreich, der
Landwirtschaftskammer Osterreich, der Bundesarbeitskammer und des Osterreichischen
Gewerkschaftsbundes;

4.je eine Vertreterin oder ein Vertreter der Industriellenvereinigung und des Vereins fiir
Konsumenteninformation sowie

5. zwel Vertreterinnen bzw. Vertreter der Bundesldnder.
Fiir jedes Mitglied ist ein Ersatzmitglied zu bestellen.*

36. § 19 Abs. 5 lautet:

,»(5) Die Mitglieder des Beirates sowie die Ersatzmitglieder sind von der oder dem Vorsitzenden des
Beirates zur gewissenhaften Erfiillung ihrer Obliegenheiten zu verpflichten. Auf die Mitglieder des
Beirates sowie die Ersatzmitglieder ist § 46 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 (BDG 1979), BGBI.
Nr. 333/1979, sinngeméll anzuwenden, auch wenn kein Dienstverhéltnis zum Bund besteht. Keine
Geheimhaltungspflicht gilt jedoch fiir die Berichterstattung eines offentlich Bediensteten an seine
Dienststelle. Die Téatigkeit der Mitglieder des Beirates ist eine ehrenamtliche.*

37.In § 19 Abs. 7 und § 20 Abs. 7 wird jeweils nach dem Wort ,Sonstige* die Wortfolge ,,Expertinnen
oder* eingefiigt.
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38. In § 20 Abs. 1 wird das Wort LOkostroms® durch die Wortfolge ,,Ausbaus erncuerbarer Energien”
ersetzt.

39. § 20 Abs. 2 Z 2 lautet:
,2. die Begutachtung von Verordnungen, die von dem Bundesminister fiir Wirtschaft, Energie und
Tourismus auf Grund dieses Bundesgesetzes, des EIWG, des EAG, des OSG 2012 und des
GWG 2011 erlassen werden.*

40. § 20 Abs. 3 lautet:

,»(3) Dem Beirat haben neben der oder dem Vorsitzenden anzugehdren:

1. je zwei Vertreterinnen bzw. Vertreter der Bundesministerien fiir Wirtschaft, Energie und
Tourismus sowie fiir Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und
Wasserwirtschaft;

2.je ein Vertreter der Bundesministerien fiir Finanzen sowie fiir Arbeit, Soziales, Gesundheit,
Pflege und Konsumentenschutz;

3. eine Vertreterin oder ein Vertreter jedes Bundeslandes und je ein Vertreter des Osterreichischen
Stidtebundes, des Osterreichischen Gemeindebundes, des Vereins Erneuerbare Energie
Osterreich, des Vereins ,,OKOBURO — Allianz der Umweltbewegung von Osterreichs E-
Wirtschaft und der Industriellenvereinigung sowie

4.je eine Vertreterin oder ein Vertreter der Wirtschaftskammer Osterreich, der
Landwirtschaftskammer Osterreich, der Bundesarbeitskammer und des Osterreichischen
Gewerkschaftsbundes.

Fiir jedes Mitglied ist ein Ersatzmitglied zu bestellen.*

41. In § 20 Abs. 4 werden im ersten Satz das Wort ,.Der durch die Wortfolge ,,Die oder der* ersetzt, der
Wortlaut ,,des Bundesministeriums fiir Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilitiat, Innovation und
Technologie™ durch den Wortlaut ,,des Bundesministeriums fiir Wirtschaft, Energie und Tourismus*
ersetzt und im letzten Satz nach dem Wort ,,wird” die Wortfolge ,,die oder* eingefiigt.

42. § 20 Abs. 5 lautet:

,Die Mitglieder des Beirates sowie die Ersatzmitglieder sind von der oder dem Vorsitzenden des Beirates
zur gewissenhaften Erfiillung ihrer Obliegenheiten zu verpflichten. Auf die Mitglieder des Beirates sowie
die Ersatzmitglieder ist § 46 BDG 1979 sinngemifl anzuwenden, auch wenn kein Dienstverhéltnis zum
Bund besteht. Keine Geheimhaltungspflicht gilt jedoch fiir die Berichterstattung eines o6ffentlich
Bediensteten an seine Dienststelle. Die Tétigkeit der Mitglieder des Beirates ist eine ehrenamtliche.*

43. § 20 Abs. 8 lautet:

»(8) Bei den Beratungen iiber die Gewidhrung von Forderungen mittels Investitionszuschiissen
gemill EAG hat weiters je eine Vertreterin oder ein Vertreter der im Hauptausschuss des Nationalrates
vertretenen parlamentarischen Klubs dem Beirat anzugehéren. Auf diese Vertreterinnen und Vertreter
finden die Abs. 3 bis 5 sinngemdll Anwendung.

44. (Verfassungsbestimmung) § 21 Abs. 1 und la lauten:

(1) (Verfassungsbestimmung) Die Regulierungsbehorde ist fiir die Besorgung der Aufgaben, die
ihr durch dieses Bundesgesetz sowie insbesondere durch folgende Gesetze, die darauf basierenden
Verordnungen sowie das Unionsrecht {ibertragen sind, zustindig:

1. EIWG, GWG 2011, EnLG 2012, EEffG, OSG 2012, EAG und Bundesgesetz zur Festlegung
einheitlicher Standards beim Infrastrukturaufbau fiir alternative Kraftstoffe;

2. Verordnung (EU) 2019/942 und die auf Basis dieser Verordnung erlassenen verbindlichen
Rechtsakte und Leitlinien;

3. Verordnung (EU) 2019/943 und die auf Basis dieser Verordnung erlassenen verbindlichen
Rechtsakte, Leitlinien und Netzkodizes;

4. Verordnung (EU) 2024/1789 und die auf Basis dieser Verordnung erlassenen verbindlichen
Rechtsakte, Leitlinien und Netzkodizes;

5. Leitlinien auf Basis der Richtlinie (EU) 2019/944;
. Leitlinien auf Basis der Richtlinie (EU) 2024/1788;

7. Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 und die auf Basis dieser Verordnung erlassenen verbindlichen
Rechtsakte, Leitlinien, delegierten Rechtsakte und Durchfiihrungsrechtsakte;

[*))
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8. Verordnung (EU) 2022/869 und die auf Basis dieser Verordnung erlassenen verbindlichen
Rechtsakte Leitlinien und delegierten Rechtsakte.

(la) Soweit die Verordnung (EU) 2016/631 zur Festlegung eines Netzkodex mit
Netzanschlussbestimmungen fiir Stromerzeuger, ABL Nr.L 112 vom 27.04.2016 S.1, und die
Verordnung (EU) Nr. 2016/1388 zur Festlegung eines Netzkodex fiir den Lastanschluss, ABL. Nr. L 223
vom 18.08.2016 S. 10, bestimmen, dass anstatt der Regulierungsbehdrde auch andere innerstaatliche
Behorden oder Stellen zu ihrer Durchfithrung ermichtigt werden kdnnen, gilt die Regulierungsbehorde
als zustindige Behorde. Vor einer Entscheidung gemil den in diesem Absatz genannten Verordnungen
ist der Bundesminister fiir Wirtschaft, Energie und Tourismus zu befassen.*

45. § 21 Abs. 5 bis 7 lauten:

»(5) In Verfahren zur Gewdhrung von Ausnahmen fiir neue Infrastrukturen gemél Art. 78 der
Verordnung (EU) 2024/1789 oder gemal Art. 63 der Verordnung (EU) 2019/943, sofern die Agentur fiir
die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehdrden nicht zusténdig ist, sowie in Verfahren gemal den
§§ 164 und 165 EIWG oder § 119 bis § 120 GWG 2011 hat die Regulierungsbehdrde der Européischen
Kommission einen begriindeten Entscheidungsentwurf mit allen bedeutsamen Informationen zu
iibermitteln.

(6) Die Regulierungsbehérde kommt allen einschldgigen rechtsverbindlichen Entscheidungen der
Agentur fiir die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehdrden und der Europdischen Kommission
nach und fiihrt sie durch.

(7) Die Regulierungsbehorde entscheidet mit Bescheid iiber Investitionsantrige gema3 Art. 16 der
TEN-E-VO. Investitionsantrage sind unter Auflagen, Bedingungen oder Befristungen zu genehmigen,
soweit diese zur Erfiillung der Zielsetzungen dieses Gesetzes oder der TEN-E-VO erforderlich sind. Der
Bescheid beruht auf dem gemiB Art. 16 Abs. 5 der TEN-E-VO hergestellten Einvernehmen mit den
iibrigen betroffenen Regulierungsbehorden und ergeht an die betroffenen Osterreichischen
Ubertragungsnetz- oder Fernleitungsnetzbetreiber. Entscheidungen iiber die grenziiberschreitende
Kostenaufteilung sind bei der Feststellung der Kostenbasis gemil3 § 134 EIWG bzw. § 82 GWG 2011 zu
berticksichtigen.

46. In §22 wird in der Z1 nach dem Wort ,Marktteilnehmern® und in der Z2 nach dem Wort
»Stromnetzen jeweils die Wortfolge ,jund Netzbenutzern® eingefiigt; in der Z3 wird das Wort
,Endverbraucher durch die Wortfolge ,Endkundinnen und Endkunden™ ersetzt; das Wort
,,Larifkalkulator” entfdillt samt Klammern; in der Z 6 wird nach dem Wort ,Informationsstelle” die
Wortfolge ,,Verbraucherinnen und* eingefiigt.

47. § 22 7 8 lautet:

,.8. jihrliche Empfehlungen zur Ubereinstimmung der Energiepreise mit den Vorgaben der
Richtlinien (EU) 2019/944 sowie (EU) 2024/1788 abzugeben.*

48. § 23 Abs. 1 lautet:

»(1) Die Regulierungsbehdrde arbeitet an der Weiterentwicklung des europdischen
Energiebinnenmarktes, einschlielich der regionalen Maérkte, mit. Sie konsultiert die
Regulierungsbehorden anderer Mitgliedstaaten, die zustindigen Behdrden von Drittstaaten sowie die
Agentur fiir die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehorden, arbeitet eng mit ihnen und den
Mitgliedstaaten zusammen und iibermittelt ihnen sdmtliche fiir die Erfiilllung ihrer Aufgaben geméll den
Richtlinien (EU) 2019/944 und (EU) 2024/1788 sowie der Verordnungen (EU) 2019/942, (EU) 2019/943
und (EU) 2024/1789 erforderlichen Informationen. Hinsichtlich des Informationsaustauschs ist die
Regulierungsbehérde an den gleichen Grad an Vertraulichkeit gebunden wie die Auskunft erteilende
Behorde.

49. § 23 Abs. 5 erhdlt die Absatzbezeichnung ,,(6) und lautet:

,»(0) Der Vorstand kann Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Regulierungsbehdrde zu Aus- oder
Fortbildungszwecken, als Nationale Expertinnen und Experten oder fiir ihre weitere dienstliche
Verwendung zu einer Regulierungsbehorde eines anderen Mitgliedstaates der Europdischen Union, zur
Agentur fiir die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehorden oder zur Europdischen Kommission
entsenden.”
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50. In § 23 entfillt Abs. 4, die Abs. 2 und 3 erhalten die Absatzsatzbezeichnungen ,(4) und ,,(5)“;
Abs. 1a erhilt die Absatzbezeichnung ,(2)“; nach Abs 2 (neu) wird folgender Abs. 3 eingefiigt:

»(3) Die Regulierungsbehorde arbeitet zumindest auf regionaler Ebene mit den
Regulierungsbehérden und anderen zustindigen Behorden der Mitgliedstaaten zusammen, um die
gemeinsame Aufsicht iiber Unternehmen, die Aufgaben auf regionaler Ebene ausfiihren, sowie nationale,
regionale und europaweite Abschitzungen der Angemessenheit zu koordinieren.*

51. In §23 Abs. 4 (neuw) wird im Einleitungsteil der Ausdruck ,,E-Control” durch den Ausdruck
»Regulierungsbehdrde™ ersetzt und entfdllt das Wort ,,dabei”.

52.In § 23 Abs. 5 (neu) wird der Ausdruck ,,Abs. 2° durch den Ausdruck ,,Abs. 4° ersetzt.

53. Nach § 23 wird folgender § 23a samt Uberschrift eingefiigt:
»Aufgaben und Befugnisse gegeniiber den regionalen Koordinierungszentren

§23a. (1) Die Regulierungsbehorde arbeitet mit den Regulierungsbehdrden — der
Netzbetriebsregionen zusammen, in denen ein regionales Koordinierungszentrum gemél Art. 35
der Verordnung (EU) 2019/943 eingerichtet wurde, um in enger Abstimmung untereinander

1. den Vorschlag zur Einrichtung regionaler Koordinierungszentren gemif3 Art. 35 Abs. 1 der
Verordnung (EU) 2019/943 zu billigen;

2. die Ausgaben zu genehmigen, deren Kosten im Zusammenhang mit den Tétigkeiten der
regionalen Koordinierungszentren von den Ubertragungsnetzbetreibern getragen und bei der
Entgeltberechnung beriicksichtigt werden, soweit sie verniinftig und angemessen sind,;

3. das Verfahren zur kooperativen Entscheidungsfindung zu genehmigen;

4. sicherzustellen, dass die regionalen Koordinierungszentren iiber alle personellen, technischen,
materiellen und finanziellen Ressourcen verfiigen, die zur Erfiillung ihrer Pflichten im Rahmen
der Richtlinie (EU) 2019/944 und zur unabhéngigen und unparteiischen Wahrnehmung ihrer
Aufgaben erforderlich sind;

5. gemeinsam mit anderen Regulierungsbehorden einer Netzbetriebsregion etwaige zusitzliche
Aufgaben und zusitzliche Befugnisse, die den regionalen Koordinierungszentren von den
Mitgliedstaaten der Netzbetriebsregion zu iibertragen sind, vorzuschlagen;

6. sicherzustellen, dass die regionalen Koordinierungszentren ihre Verpflichtungen gemél der
Verordnung (EU) 2019/943 und anderer einschldgiger Bestimmungen des Unionsrechts erfiillen,
insbesondere bei landeriibergreifenden Aspekten, und gemeinsam festzustellen, ob die regionalen
Koordinierungszentren ihren jeweiligen Verpflichtungen eventuell nicht nachgekommen sind;

7. die Leistung der Netzkoordination zu iiberwachen und der Agentur fiir die Zusammenarbeit der
Energieregulierungsbehdrden gemédB Art. 46 der Verordnung (EU) 2019/943 jahrlich dariiber
Bericht zu erstatten.

(2) Zur Erfiillung der Aufgaben gemil3 Abs. 1 ist die Regulierungsbehorde erméchtigt,
1. Informationen aus den regionalen Koordinierungszentren anzufordern;
2. in den Raumlichkeiten der regionalen Koordinierungszentren mit Sitz in Osterreich, auch ohne
Ankiindigung, Inspektionen durchzufiihren;

3. gemeinsam mit anderen betroffenen Regulierungsbehdrden verbindliche Entscheidungen zu
regionalen Koordinierungszentren zu erlassen.*

54. § 24 Abs. 1 Z 1 lautet:

,,1. Uberwachung der Einhaltung aller den Marktteilnehmern durch das EIWG, GWG 2011, dieses
Bundesgesetz und den auf Grund dieser Bundesgesetze erlassenen Verordnungen sowie durch
unmittelbar anwendbares Unionsrecht iibertragenen Pflichten;™

55. In § 25 Abs. 1 Z 1 wird im Einleitungsteil der Ausdruck ,,§ 25 EIWOG 2010“ durch den Ausdruck
»S 155 EIWG* ersetzt, in Z 1 lit. b wird der Ausdruck ,,§ 25 bis 27 EIWOG 2010 durch den Ausdruck
»den §§ 155 bis 157 EIWG* ersetzt; im Einleitungsteil der Z 2 werden der Ausdruck ,,§ 28 EIWOG 2010*
durch den Ausdruck ,,§ 158 EIWG* und der Ausdruck ,,§ 33 EIWOG 2010 durch den Ausdruck ,,§ 163
EIWG* ersetzt, in Z2 lit. c werden der Ausdruck ,,§ 33 EIWOG 2010 durch den Ausdruck ,,§ 163
EIWG*, der Ausdruck ,,§ 25 EIWOG 2010 durch den Ausdruck ,,§ 155 EIWG* und der Ausdruck ,,§ 28
bis § 32 EIWOG 2010 durch den Ausdruck ,,die §§ 158 bis 152 EIWG* ersetzt.

56. In § 25 Abs. 2 wird der Ausdruck ,,§ 24 bis 33 EIWOG 2010 durch den Ausdruck ,den §§ 154 bis
163 EIWG* ersetzt,; in § 25 Abs. 3 werden im ersten Satz das Wort ,,vom* durch die Wortfolge ,,von der
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oder dem® und im letzten Satz nach der Wortfolge ,,den Inhabern® die Wortfolge ,,bzw. Inhaberinnen*
eingefiigt und das Wort ,Nertreter” durch das Wort ,NVertretung™ ersetzt; in § 25 Abs. 5 werden im ersten
Satz nach dem Wort ,,ist” die Wortfolge ,,die- oder®, im zweiten Satz nach dem Wort ,,Will*“ die Wortfolge
,,die Inhaberin oder®, im dritten Satz nach dem Wort ,Beschluss* die Wortfolge ,,der oder* und vor der
Wortfolge ,,dem Inhaber* die Wortfolge ,,der Inhaberin oder* eingefiigt.

57.§ 25a Abs. 1 erster Satz lautet:

»Unbeschadet der Zustindigkeit der ordentlichen Gerichte, der Strafverfolgungsbehorden, der
Bundeswettbewerbsbehorde, der Finanzmarktaufsichtsbehérde und des Bundesministers fiir Wirtschaft,
Energie und Tourismus sind der Regulierungsbehdrde zur Sicherstellung der Einhaltung der in den Art. 3
und Art. 5 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 festgelegten Verbote sowie der in den Art. 4, 7c, 8, 9
und 15 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 festgelegten Verpflichtungen Untersuchungs- und
Uberwachungsbefugnisse zugewiesen.*

58. § 25a Abs. 1 Z 1 lautet:

,,1. Zugang zu relevanten Unterlagen und Daten aller Art zu bekommen und Kopien von ihnen zu
erhalten bzw. anzufertigen;"

59.In § 25a Abs. 1 Z 2 entfillt der Halbsatz ,beim Verdacht des Missbrauchs einer Insider-Information
(§ 108a EIWOG 2010 bzw. §168a GWG2011) hat die E-Control das Recht, bei den
ErmittlungsmaBBnahmen der Strafverfolgungsbehdrden nach dem 10. Abschnitt des 8. Hauptstiicks der
StPO anwesend zu sein und Fragen zu stellen; die E-Control ist von diesen Terminen zu verstandigen;™.

60. In § 25a Abs. 1 Z 3 wird nach der Wendung ,vor Ort die Wortfolge ,durch eigene Priifer, durch
Personen, die in Amtshilfe fiir die Regulierungsbehorde tdtig werden, oder durch sonstige
Sachverstandige (Priifungsorgane) eingefiigt.

61. § 25a Abs. 1 Z 4 lautet:
4. bereits existierende Aufzeichnungen von Telefongesprichen und Dateniibermittlungen
anzufordern;*

62. § 25a Abs. 1 Z 5 entfillt.

63. § 25a Abs. 1 Z 6 erhdilt die Ziffernbezeichnung ,,5.° und lautet:

,,J. bei Verdacht der Marktmanipulation fiir die Dauer des Verfahrens ein voriibergehendes Verbot
der Ausiibung der Berufstitigkeit des Beschuldigten zu verhidngen, sofern der Beschuldigte
dringend tatverdichtig ist, diese Berufstitigkeit mit dem betroffenen Delikt in Zusammenhang
steht und, wenn die Gefahr besteht, der Beschuldigte konnte sonst die Tat wiederholen.*

64. Nach § 25a Abs. 1 wird folgender Abs. 1a eingefiigt:

»(1a) Die Regulierungsbehdrde kann im Falle von Verstdfen gegen die Verordnung (EU)
Nr. 1227/2011 eine offentliche Warnung oder Mitteilung betreffend die fiir den Verstol3 verantwortliche
Person und die Art des VerstoBes herausgeben. Der von der Verdffentlichung Betroffene kann eine
Uberpriifung der RechtmiBigkeit der Verdffentlichung in einem bescheidmiBig zu erledigenden
Verfahren bei der Regulierungsbehérde beantragen. Die Regulierungsbehdrde hat diesfalls die Einleitung
eines solchen Verfahrens in gleicher Weise bekannt zu machen. Wird im Rahmen der Uberpriifung die
Rechtswidrigkeit der Veroffentlichung festgestellt, so hat die Regulierungsbehdrde die Verdffentlichung
richtig zu stellen oder auf Antrag des Betroffenen entweder zu widerrufen oder aus dem Internetauftritt zu
entfernen. Wird einer Beschwerde gegen einen Bescheid der Regulierungsbehdrde, in einem Verfahren
vor den Gerichtshofen oOffentlichen Rechts aufschiebende Wirkung zuerkannt, so hat die
Regulierungsbehorde dies in gleicher Weise bekannt zu machen. Die Veroffentlichung ist richtig zu
stellen oder auf Antrag des Betroffenen entweder zu widerrufen oder aus dem Internetauftritt zu
entfernen, wenn der Bescheid aufgehoben wird.*

65. In § 25a Abs. 4 wird das Wort ,,Finanzmarktaufsicht” durch das Wort ,,Finanzmarktaufsichtsbehorde*
ersetzt; nach dem ersten Satz werden folgende Sitze eingefiigt:

»3ie  tauschen untereinander, sowie mit der Agentur fiir die Zusammenarbeit der
Energieregulierungsbehorden und der europdischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehdrde (ESMA)
regelméfig, zumindest vierteljahrlich, einschlidgige Informationen und Daten iiber mogliche VerstoBe
gegen die Verordnung (EU) Nr. 596/2014 iiber Marktmissbrauch und zur Authebung der Richtlinie
2003/6/EG und der Richtlinien 2003/124/EG, 2003/125/EG und 2004/72/EG, ABL. Nr.L 173 vom
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12.06.2014 S. 1, in der Fassung der Verordnung (EU) 2024/2809, ABI. L, 2024/2809, 14.11.2024, im
Zusammenhang mit von der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 erfassten EnergiegroBhandelsprodukten

113

aus.

66. Nach § 25a Abs. 4 wird folgender Abs. 4a eingefiigt:

,»(4a) Die Regulierungsbehdrde unterrichtet die zustidndige Abgabenbehérde und EUROFISC, wenn
sie berechtigten Grund zu der Annahme hat, dass auf dem EnergiegroBhandelsmarkt Handlungen
vorgenommen werden oder wurden, die Steuerbetrug darstellen konnen.*

67. § 25a Abs. 7 entfillt.

68. § 25b samt Uberschrift wird durch folgende §§ 25b und 25¢ samt Uberschriften ersetzt:
sDurchsuchung von Orten und Gegenstinden

§ 25b. (1) Das Kartellgericht hat, wenn dies zur Erlangung von Informationen aus geschiftlichen
Unterlagen erforderlich ist, auf Antrag der Regulierungsbehdrde bei Vorliegen des begriindeten
Verdachts einer Zuwiderhandlung gegen die Art. 3, 4, 5, 5a, 7c, 8, 9 oder 15 der Verordnung (EU)
Nr. 1227/2011 eine Durchsuchung von Orten und Gegenstdnden anzuordnen.

(2) Das Kartellgericht hat weiters auf Antrag der Regulierungsbehdrde oder der Agentur fiir die
Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehorden eine Durchsuchung von Orten und Gegensténden auf
Grund einer Entscheidung der Agentur gemall Art. 13a der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 wegen des
Verdachts eines VerstoBes gegen diese Verordnung anzuordnen. Dem Antrag ist das Original oder eine
beglaubigte Ausfertigung der Entscheidung der Agentur anzuschlieen. Das Kartellgericht hat neben der
Echtheit der Entscheidung nur zu priifen, ob die beabsichtigte Durchsuchung nicht willkiirlich oder
unverhéltnisméBig ist.

(3) Die Durchsuchung von Orten und Gegenstianden ist vom Senatsvorsitzenden im Verfahren auller
Streitsachen mit Beschluss anzuordnen. Gegen den Beschluss steht ausschlieBlich das Rechtsmittel des
Rekurses offen; dieses hat keine aufschiebende Wirkung. Mit der Durchfithrung der Durchsuchung von
Orten und Gegenstinden ist die Regulierungsbehdrde oder die Agentur fiir die Zusammenarbeit der
Energieregulierungsbehdrden zu beauftragen, die den Durchsuchungsbefehl den betreffenden Personen
sogleich oder doch innerhalb von 24 Stunden zuzustellen hat.

(4) Bei der Durchfiihrung der Durchsuchung von Orten und Gegenstinden sind Aufsehen,
Beléstigungen und Stérungen auf das unvermeidbare Mall zu beschrinken. Die Eigentums- und
Personlichkeitsrechte der betroffenen Person, bei der die Durchsuchung von Orten und Gegenstinden
vorgenommen wird, sind soweit wie moglich zu wahren. Die Regulierungsbehdrde hat iiber die
Durchsuchung von Orten und Gegensténden ein Protokoll aufzunehmen und das Kartellgericht dariiber zu
informieren. Die betroffene Person hat das Recht, bei der Durchsuchung anwesend zu sein und eine
Person ihres Vertrauens zuzuziehen. Der Regulierungsbehdrde kommen bei Durchsuchungen von Orten
und Gegenstinden die in § 25a genannten Befugnisse zu. Die Regulierungsbehdrde ist befugt, fiir die
Dauer der Durchsuchung von Orten und Gegenstinden in dem hiefiir erforderlichen Ausmal alle
Raumlichkeiten zu versiegeln und Beweismittel sicherzustellen und in Beschlag zu nehmen, soweit dies
zur Sicherung des Ermittlungserfolges geboten ist. Soweit es sich bei den betroffenen Gegenstdnden um
Datentrager handelt, ist die Sicherstellung und Beschlagnahme nur auf Grund einer Anordnung des
Kartellgerichts zuldssig.

(5) Unmittelbar vor einer angeordneten Durchsuchung von Orten und Gegenstdnden ist die
betroffene Person zu den Voraussetzungen der Durchsuchung von Orten und Gegensténden zu befragen,
es sei denn, dies wiirde den Ermittlungserfolg wegen Gefahr im Verzug gefdhrden. Widerspricht die
betroffene Person im Rahmen der Priifung von gemil Abs. 4 sichergestellten und beschlagnahmten
Beweismitteln, unabhingig davon, in welcher Form diese vorliegen, der Einsichtnahme in bestimmte,
einzeln bezeichnete gemdB Abs. 4 sichergestellte und beschlagnahmte Beweismittel oder ihrer
Beschlagnahme unter Berufung auf eine sie treffende gesetzlich anerkannte Pflicht zur Verschwiegenheit
oder ein ihr zustehendes Recht zur Verweigerung der Aussage gemilB § 157 Abs. 1 Z 2 bis 5 StPO, so
sind diese Beweismittel auf geeignete Art und Weise gegen unbefugte Einsichtnahme oder Veranderung
zu sichern und dem Kartellgericht vorzulegen; zuvor diirfen sie nicht eingesehen werden. Das
Kartellgericht hat die Beweismittel zu sichten und mit Beschluss des Senatsvorsitzenden zu entscheiden,
ob und in welchem Umfang sie eingesehen und Abschriften und Ausziige daraus angefertigt werden
diirfen oder sie der betroffenen Person zuriickzustellen sind. Gegen diesen Beschluss steht ausschlielich
das Rechtsmittel des Rekurses offen.
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(6) Ist eine Bezeichnung einzelner gemall Abs. 4 sichergestellten und beschlagnahmten Beweismittel
im Zuge der Durchsuchung von Orten und Gegenstinden nicht mdglich, weil diese dadurch in
unverhiltnisméBiger Weise verzdgert wiirde, so sind auf Verlangen der betroffenen Person Kategorien
von Beweismitteln auf geeignete Art und Weise gegen unbefugte Einsichtnahme zu sichern und bei der
Regulierungsbehorde getrennt vom Ermittlungsakt zu hinterlegen. Die betroffene Person ist von der
Regulierungsbehorde aufzufordern, innerhalb einer von der Regulierungsbehdrde zu setzenden Frist von
mindestens zwei Wochen die Beweismittel einzeln zu bezeichnen. Zu diesem Zweck ist die betroffene
Person berechtigt, in die hinterlegten Beweismittel Einsicht zu nehmen. Unterlésst sie fristgerecht die
Bezeichnung von einzelnen Beweismittel, so werden die Beweismittel Bestandteil des Ermittlungsaktes.

(7) Die Organe des 6ffentlichen Sicherheitsdienstes haben der Regulierungsbehdrde und der Agentur
fiir die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehdrden auf deren Ersuchen zur Sicherung der
Ermittlungen (§ 25a) und Durchsuchungen von Orten und Gegenstdnden (§ 25b) im Rahmen ihres
gesetzmiBigen Wirkungsbereiches Hilfe zu leisten.

(8) Im Rahmen einer Durchsuchung von Orten und Gegenstéinden, die von der Regulierungsbehdrde
durchgefiihrt wird, haben die gemélB Abs. 7 hilfeleistenden Organe des 6ffentlichen Sicherheitsdienstes
auf Ersuchen die Regulierungsbehérde oder die Agentur fiir die Zusammenarbeit der
Energieregulierungsbehdrden durch die Sicherung von Unterlagen in elektronischer Form zu
unterstiitzen.

Vor-Ort-Ermittlungen

§ 25c¢. (1) Bei Ermittlungen vor Ort gemil3 § 25a Abs. 1 Z 3 sind die Priifungsorgane mit einem
schriftlichen Priifungsauftrag zu versehen und haben sich vor Beginn der Priifung unaufgefordert
auszuweisen sowie den Priifungsauftrag vorzuweisen

(2) Priifungen sind der betroffenen Person mit Beginn der Priifungshandlungen mitzuteilen. Ist eine
Vereitelung des Priifungszwecks durch eine Vorankiindigung nicht anzunehmen und ist die
Vorankiindigung zur leichteren und rascheren Priifungsdurchfiihrung auf Grund organisatorischer
Vorbereitungen des Unternehmens zweckmiBig, so kann die Priifung vor Beginn angekiindigt werden.

(3) Die betroffene Person hat den Priifungsorganen die fiir die Priifung erforderlichen Unterlagen zur
Verfiigung zu stellen und ihnen Einsicht in die Biicher, Schriftstiicke und Datentriger zu gewdhren sowie
Auskiinfte zu erteilen. Sie hat den Priifungsorganen iiberdies innerhalb der iiblichen Geschifts- und
Arbeitszeit jederzeit Zutritt zu den Geschifts- und Arbeitsriumen zu gewéhren.

(4) Die Priifungsorgane konnen die fiir die Priifung erforderlichen Auskiinfte und Unterlagen von
allen Beschéftigten der betreffenden Person in deren Wirkungsbereich verlangen.

(5) Zur Durchfiihrung der Priifung sind den Priifungsorganen von der betroffenen Person geeignete
Réumlichkeiten und Hilfsmittel zur Verfiigung zu stellen. Sind Eintragungen oder Aufbewahrungen unter
Verwendung von Datentrdgern vorgenommen worden, so sind von der betroffenen Person auf deren
Kosten innerhalb einer angemessenen Frist diejenigen Hilfsmittel zur Verfligung zu stellen, die
notwendig sind, um die Unterlagen lesbar zu machen, und, soweit erforderlich, ohne Hilfsmittel lesbare
dauerhafte Wiedergaben in der bendtigten Anzahl beizubringen.*

69. In § 26 Abs. 1 wird im ersten Satz nach dem Wort ,kann* die Wortfolge ,jede oder” eingefiigt; nach
dem Beistrich nach dem Wort ,Netzbenutzern™ die Wortfolge ,Energiegemeinschaften und
Organisatoren® eingefiigt, nach dem Wort ,,Systemnutzungsentgelte” wird der Beistrich gestrichen und
die Wortfolge ,und Streitigkeiten aus Aggregierungsverhaltnissen eingefiigt;, im dritten Satz wird vor
dem Wort ,,Verbraucher die Wortfolge ,,Verbraucherinnen bzw.* eingefiigt und das Wort ,.betrifft* durch
das Wort ,betreffen® ersetzt.

70. In §26 Abs. 4 wird die Wortfolge ,Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilitdt, Innovation und
Technologie™ durch die Wortfolge ,,Wirtschaft, Energie und Tourismus* und die Wortfolge ,,Soziales,
Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz* durch die Wortfolge ,,Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege
und Konsumentenschutz* ersetzt.

71.§ 27 Abs. 1 lautet:

(1) Die Regulierungsbehorde ist zur Einhaltung der gemaB der Richtlinie (EU) 2019/944, der
Richtlinie (EU) 2024/1788, der Verordnung (EU)2019/943 und der Verordnung (EU) 2019/944
erlassenen Leitlinien verpflichtet. Sie kann die Agentur fir die Zusammenarbeit der
Energieregulierungsbehdrden um eine Stellungnahme dazu ersuchen, ob eine von ihr getroffene
Entscheidung im Einklang mit den erlassenen Leitlinien steht. Das Verfahren richtet sich nach Art. 63
Richtlinie (EU) 2019/944 bzw. Art. 81 der Richtlinie (EU) 2024/1788.*
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72. In § 27 Abs. 2 wird der Ausdruck ,,Art. 39 Abs. 8 der Richtlinie 2009/72/EG® durch den Ausdruck
»Art. 63 Abs. 8 der Richtlinie (EU) 2019/944 sowie der Ausdruck ,,Art. 43 der Richtlinie 2009/73/EG*
durch den Ausdruck ,,Art. 81 der Richtlinie (EU) 2024/1788 ersetzt.

73. In § 27 Abs. 3 werden der Ausdruck ,,2009/72/EG* durch den Ausdruck ,(EU) 2019/944% und der
Ausdruck ,,714/2009/EG* durch den Ausdruck ,(EU) 2019/943% ersetzt.

74. In 28 Abs. 2 wird im ersten Satz nach dem Wort ,,Agentur” die Wortfolge ,.fiir die Zusammenarbeit
der Energieregulierungsbehorden® eingefiigt; im dritten Satz werden jeweils vor dem Wort ,, Kunden® die
Worte , Kundinnen und* eingefiigt.

75. In § 28 Abs. 3 werden der Ausdruck ,.§20i und § 20j Energielenkungsgesetz 1982 durch den
Ausdruck ,,§ 15 Abs. 2 und § 27 Abs. 2 EnLG 2012 und der Ausdruck ,,§ 37 EIWOG 2010 durch den
Ausdruck ,,§§ 118 und 123 EIWG* ersetzt.

76. § 28 Abs. 4 lautet:

»(4) Zur Beratung der Regulierungsbehorde in allgemeinen konsumentenschutzrechtlichen Fragen,
beispielsweise in Bezug auf den Inhalt von und die Darstellung der Inhalte auf Rechnungen geméf
§ 42 EIWG, sowie bei Erstellung des Berichts geméll Abs. 2 in Bezug auf Mallnahmen zum Schutz der
Kundinnen und Kunden, insbesondere die Mafnahmen fiir die schutzbediirftigen Kundinnen und Kunden,
die Abschaltung von Kundinnen und Kunden sowie das voranzugehende Mahnverfahren und die
Inanspruchnahme einer Grundversorgung, wird eine Taskforce bei der Regulierungsbehorde eingerichtet.
Ihr haben ua. auch Vertreterinnen und Vertreter des Bundesministeriums fiir Arbeit, Soziales, Gesundheit,
Pflege und Konsumentenschutz, der Bundesarbeitskammer sowie des Osterreichischen
Gewerkschaftsbundes anzugehdren.*

77. In § 29 Abs. 1 und 3 werden jeweils vor dem Wort ,Arbeitnehmer die Worte ,,Arbeitnehmerinnen
und* eingefiigt.

78. In § 29 Abs. 1 entfallen die Wortfolge ,,Bundesgesetz vom 11. Mai 1921 iiber den Dienstvertrag der
Privatangestellten* und die Klammern um das Wort ,,Angestelltengesetz™.

79. § 29 Abs. 2 lautet:

»(2) Auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Regulierungsbehdrde sowie die von ihnen
beauftragten Gutachterinnen und Gutachter und sonstigen Sachverstindigen, die in keinem
Dienstverhaltnis zum Bund stehen, ist § 46 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 (BDG 1979), BGBL
Nr. 333/1979, sinngemil} anzuwenden.

80. In § 29 Abs. 3 wird das Wort ,,Dienstgeber durch das Wort ,,Arbeitgeber* ersetzt.

81. In § 31 Abs. 4 wird jeweils das Wort ,Homepage® durch das Wort ,,\Website* ersetzt; die Wortfolge
»der Wiener Zeitung oder” sowie das Wort ,,anderen vor der Wortfolge ,im gesamten Bundesgebiet™
entfallen.

82. In § 32 Abs. 1 wird der Ausdruck ,,§ 63 Z 1 EIWOG 2010 durch den Ausdruck ,,§ 106 Abs. 1 Z 1
EIWG* ersetzt.

83. In § 32 Abs. 3 und 5 wird der Ausdruck ,,Endverbraucher” jeweils durch die Worte ,,Endkundinnen
und Endkunden® ersetzt.

84. § 32 Abs. 6 lautet:

,»(6) Der Bund leistet der Regulierungsbehdrde fiir die von ihr im allgemeinen dffentlichen Interesse
zu erfiillenden Aufgaben (§ 5 Abs. 4) pro Geschiftsjahr einen Beitrag. Bei der Jahresplanung der von der
Regulierungsbehorde im allgemeinen offentlichen Interesse zu erfiillenden Aufgaben hat sich die
Regulierungsbehorde mit dem Bundesminister fiir Wirtschaft, Energie und Tourismus abzustimmen. Der
vom Bund geleistete Beitrag ist von den Gesamtkosten der Regulierungsbehorde abzuziehen. Zusétzlich
kann der Bund nach Mafgabe der im jdhrlichen Bundesfinanzgesetz fiir diesen Zweck vorgesehenen
Mittel einen weiteren Kostenbeitrag leisten, wenn dies trotz wirtschaftlicher, sparsamer und
zweckmiéBiger Gebarung der Regulierungsbehdrde zur Abdeckung notwendiger Aufsichtskosten
erforderlich ist. Fiir die gemdf EEffG zu erbringenden Aufgaben gilt § 69 EEffG.“
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85. § 34 erster Satz lautet:

,Die Regulierungsbehdrde ist bei Erfiillung ihrer Aufgaben befugt, in alle Unterlagen von
Marktteilnehmern, Netzbetreibern, Speicherunternehmen, Bilanzgruppenverantwortlichen,
Bilanzgruppenkoordinatoren sowie von den in § 168 EIWG und § 10 GWG 2011 genannten (juristischen)
Personen Einsicht zu nehmen und {iiber alle auf ihre Tatigkeit Bezug habenden Umstidnde Auskunft zu
verlangen.*

86. Dem § 35 Abs. 1 wird folgender Satz angefiigt:

,,Ebenso ist die Regulierungsbehérde im Rahmen ihres gesetzlichen Wirkungsbereichs zur Hilfeleistung
an alle Organe des Bundes, der Lidnder und der Gemeinden -einschlieflich der
Bundeswettbewerbsbehdrde und der Finanzmarktaufsichtsbehorde verpflichtet, soweit dies nicht der
Unabhéngigkeit der Regulierungsbehdrde im Sinne von Art. 57 Abs. 4 der Richtlinie (EU) 2019/944 und
Art. 76 Abs. 4 der Richtlinie (EU) 2024/1788 widerspricht.

87. In § 36 werden nach Abs. 1 folgender Abs. la eingefiigt:

»(la) Die Regulierungsbehorde ist zur Vollstreckung der von ihr erlassenen Bescheide, mit
Ausnahme der Verwaltungsstratbescheide, zustindig. Weiters ist die Regulierungsbehdrde zur
Vollstreckung der Beschliisse der Agentur fiir die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehdrden
zustandig. Es gilt das Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991 (VVG), BGBI. Nr. 53/1991. An die Stelle
des in § 5 Abs. 3 VVG vorgesehenen Betrags tritt der Betrag von 30 000 Euro.*

88. In § 36 wird nach Abs. 2 folgender Abs. 2a eingefiigt:

,,(2a) Bescheide der Regulierungsbehorde sind erforderlichenfalls unter Auflagen, Bedingungen oder
Befristungen zu erlassen, soweit dies zur Erfiillung der gesetzlichen Vorschriften erforderlich ist.*

89. Vor § 36 Abs. 3 erster Satz wird folgender Satz eingefiigt:

,Vor der Erlassung von Verordnungen hat die Regulierungsbehorde eine 6ffentliche Begutachtung mit
angemessener Frist durchzufiihren.

90. In § 36 Abs. 4 wird das Wort ,,Homepage* durch das Wort ,,Website* ersetzt.

91. Nach § 36 wird folgender § 36a samt Uberschrift eingefiigt:
,Grofiverfahren

§36a. (1) Sind an einem Verfahren vor der Regulierungsbehorde voraussichtlich mehr als
10 Personen beteiligt, so kann die Behorde die Einleitung des Verfahrens durch Edikt kundmachen.

(2) Wurde die Einleitung eines Verfahrens mit Edikt kundgemacht, so hat dies zur Folge, dass
jemand seine Stellung als Partei verliert, wenn er nicht innerhalb einer Frist von sechs Wochen ab
Veroffentlichung des Edikts seine Betroffenheit schriftlich glaubhaft macht. § 42 Abs.3 AVG ist
sinngemif} anzuwenden.

(3) Das Edikt hat zu enthalten:
1. die Beschreibung des Verfahrensgegenstandes;
2. die Frist gemal Abs. 2;
3. den Hinweis auf die Rechtsfolgen des Abs. 2;
4.

gegebenenfalls den Hinweis, dass das Verfahren unter Zuhilfenahme von elektronischen
Kommunikationswegen gefiihrt wird und Kundmachungen und Zustellungen im Verfahren durch
Edikt auf der Website der Regulierungsbehdrde vorgenommen werden konnen;

5. gegebenenfalls den Hinweis, dass die Regulierungsbehorde den Parteien Akteneinsicht auch
elektronisch gewihren kann.

(4) Die Regulierungsbehorde kann eine miindliche Verhandlung durch Edikt anberaumen, wenn die
Einleitung des Verfahrens mit Edikt kundgemacht worden ist oder gleichzeitig kundgemacht wird. Es
gelten die Rechtsfolgen des § 42 Abs. 1 AVG. § 44e Abs. 1 und 2 AVG sind anzuwenden.

(5) Das Edikt zur Verfahrenseinleitung sowie das Edikt zur Anberaumung einer miindlichen
Verhandlung sind auf der zentralen elektronischen Kundmachungsplattform (der Amtstafel im
Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS)) sofern verfiigbar, sowie auf der Website der
Regulierungsbehoérde kundzumachen.

(6) Wurde die Einleitung eines Verfahrens mit Edikt kundgemacht, konnen Kundmachungen und
Zustellungen im Verfahren durch Edikt auf der Amtstafel im Rechtsinformationssystem des Bundes

www.ris.bka.gv.at



BGBI. I - Ausgegeben am 23. Dezember 2025 - Nr. 91 149 von 149

(RIS), sofern verfiigbar, sowie auf der Website der Regulierungsbehérde vorgenommen werden. § 44f
AVG ist sinngemil anzuwenden.

(7) Die Verfahren konnen unter Zuhilfenahme von elektronischen Kommunikationswegen gefiihrt
werden.

(8) Die Regulierungsbehorde kann die Akteneinsicht auch elektronisch gewéhren.*
92. In der Uberschrift des § 37 entfiillt der Bindestrich nach dem Wort ,,Gebiihren*.
93. In § 37 Abs. 2 wird das Wort ,,Dienstnehmer* durch das Wort ,,Bediensteten” ersetzt.
94. In § 38 werden im ersten Satz nach dem Ausdruck ,,§ 21 der Ausdruck ,,Abs. 1 Z 1° eingefiigt.

95. In § 39 wird nach dem Wort ,Bundesgesetze” die Wortfolge ,,oder auf unmittelbar anwendbares
Unionsrecht ohne Bezugnahme auf eine bestimmte Fassung® eingefiigt.

96. Der bisherige § 41 samt Uberschrift entfillt.
97. Die §§ 42 bis 45 erhalten die Paragraphenbezeichnungen ,,§ 41° bis ,,§44..
98. In § 41 (neu) Abs. 3 erster Satz entfillt der Beistrich nach der Wortfolge ,treten mit dem®.

99. (Verfassungsbestimmung) In § 41 (neu) erhdlt der letzte Absatz die Absatzbezeichnung ,,(5)“;
folgende Abs. 6 und 7 werden angefiigt:

,»(0) (Verfassungsbestimmung) Die §§ 1, 6 Abs. 6, 12 Abs. 1 und 2 sowie 21 Abs. 1 in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 91/2025 treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft.

(7) Das Inhaltsverzeichnis, § 2 samt Uberschrift sowie die §§ 3 bis 5, § 6 Abs. 1, 4 und 5, § 7, § 8
Abs. 1,89, § 10 Abs. 1,3 bis 6, 9 und 10, § 13 Abs. 1 und 3, § 14 Abs. 2 bis 7, § 15 Abs. 1 und 2, § 16
Abs. 2, die §§ 17 und 18, § 19 Abs.2 Z 2, Abs.3 Z 1 bis 5, Abs. 5und 7, § 20 Abs. 1 sowie Abs.2 Z 1
und 2, Abs. 3 Z 1 bis 4, Abs. 4,5, 7 und 8, § 21 Abs. la bis 7, der Einleitungsteil des § 22 sowie § 22 Z 3,
6 und 8, § 23 Abs. 1 bis 6, § 23a samt Uberschrift, der Einleitungsteil des § 24 sowie § 24 Abs. 1 Z 1 und
Abs. 2, der Einleitungsteil des § 25 Abs. 1 sowie der Einleitungsteil des § 25 Abs. 1 Z 1, § 25 Abs. 1 Z 1
lit. b, der Einleitungsteil des § 25 Abs. 1 Z 2 sowie § 25 Abs. 1 Z 2 lit. ¢, § 25 Abs. 2 bis 6, der erste Satz
des § 25a Abs. 1 sowie § 25a Abs. 1 Z 2,4 und 6, § 25a Abs. 2 bis 6, die §§ 25b bis 29, § 30 Abs. 5, § 31
Abs. 1,2 und 4, § 32 Abs. 1, 3, 5und 6, § 33 Abs. 1 und 2, die §§ 34 bis 38, § 40, § 42 Abs. 2 sowie die
§§ 43 und 44 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 91/2025 treten mit dem der Kundmachung
folgenden Tag in Kraft. § 41 samt Uberschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. BGBI. I
Nr. 7/2022 tritt gleichzeitig auBBer Kraft.*

100. Dem § 43 (neu) wird folgender Abs. 3 angefiigt:

,»(3) § 36a ist auf Verfahren, welche vor seinem Inkrafttreten eingeleitet wurden, nicht anzuwenden.*

101. § 44 (neu) samt Uberschrift lautet:
» Vollziehung

§ 44. Mit der Vollziehung sind betraut:

1. (Verfassungsbestimmung) hinsichtlich § 1, § 6 Abs. 6, § 12 Abs. 1, 2 und 4, § 21 Abs. 1 sowie
§ 42 Abs. 1 und 6 die Bundesregierung;

2. hinsichtlich § 10 Abs.9, §37. Abs.1, ausgenommen hinsichtlich Gerichts- und
Justizverwaltungsgebiihren, sowie § 42 Abs. 3 der Bundesminister fiir Finanzen;

3. hinsichtlich  § 10  Abs. 1  zweiter Satz, §37 Abs. 1, Dbetreffend Gerichts- und
Justizverwaltungsgebiihren, die Bundesministerin fiir Justiz;

4. hinsichtlich der tbrigen Bestimmungen der Bundesminister fiir Wirtschaft, Energie und
Tourismus.*

Van der Bellen

Stocker
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	„Inhaltsverzeichnis
	2. (Verfassungsbestimmung) § 1 samt Überschrift lautet:
	3. § 3 samt Überschrift entfällt.
	4. Der bisherige Text des § 2 erhält die Paragraphenbezeichnung „§ 3.“; in § 3 (neu) Abs. 1 wird die Wortfolge „Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft“ jeweils durch die Wortfolge „Elektrizitäts-, Gas- und Wasserstoffwirtschaft“ ersetzt.
	5. Nach § 1 wird folgender § 2 samt Überschrift eingefügt:
	6. In § 4, im Einleitungsteil des § 5 Abs. 1, in § 5 Abs. 2 und 3, § 6 Abs. 1 und 5, § 7, im Einleitungsteil des § 8 Abs. 1, in § 9, § 10 Abs. 1, 9 und 10, § 14 Abs. 7, § 15 Abs. 1 und 2, § 16 Abs. 2, § 17, § 18, § 20 Abs. 1, § 21 Abs. 2, 3, 4, 5 und ...
	7. Im Einleitungsteil des § 4, in § 10 Abs. 1, in § 13 Abs. 1 und 5 und in § 20 Abs. 1 wird die Wortfolge „der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie“ jeweils durch die Wortfolge „des Bundesministers f...
	8. § 4 Z 1 lautet:
	9. In § 4 Z 4 wird nach dem Wort „zuverlässiger“ ein Beistrich sowie das Wort „leistbarer“ eingefügt.
	10. In § 4 Z 5 wird der Ausdruck „§ 16b ElWOG 2010“ durch den Ausdruck „§ 67 des Elektrizitätswirtschaftsgesetzes (ElWG), BGBl. I Nr. 91/2025, sowie aktive Kunden gemäß § 65 ElWG“ ersetzt. Die Wortfolge „Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG), BGBl. I Nr. 1...
	11. In § 4 Z 2 und 3 wird der Ausdruck „Gemeinschaft“ jeweils durch den Ausdruck „Europäischen Union“ ersetzt.
	12. In § 4 Z 7 und 8 werden vor dem Wort „Kunden“ jeweils die Worte „Kundinnen und“ eingefügt.
	13. In § 5 Abs. 3 wird der Ausdruck „Art. 35 Abs. 4 Richtlinie 2009/72/EG“ durch den Ausdruck „Art. 57 Abs. 4 der Richtlinie (EU) 2019/944“ und der Ausdruck „Art. 39 Abs. 4 Richtlinie 2009/73“ durch den Ausdruck „Art. 76 Abs. 4 der Richtlinie (EU) 202...
	14. In § 6 Abs. 5 und in § 21 Abs. 1a wird die Wortfolge „die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie“ jeweils durch die Wortfolge „der Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus“ ersetzt.
	15. In § 5 Abs. 3, § 6 Abs. 2, § 8 Abs. 2, § 10 Abs. 9, § 14 Abs. 7, § 16 Abs. 1, § 20 Abs. 4, § 28 Abs. 1 und 2 und § 31 Abs. 4 wird die Wortfolge „der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie“ jeweils ...
	16. § 5 Abs. 4 lautet:
	17. Dem § 5 wird folgender neuer Abs. 5 angefügt:
	18. In § 6 Abs. 4 wird der Ausdruck „Unvereinbarkeitsgesetz 1983“ durch den Ausdruck „Unvereinbarkeits- und Transparenz-Gesetz (Unv-Transparenz-G)“ ersetzt.
	19. (Verfassungsbestimmung) In § 6 Abs. 6 wird die Wortfolge „die Bundesministerin“ durch die Wortfolge „den Bundesminister“ ersetzt.
	20. In § 7 Abs. 2 wird das Wort „Homepage“ durch das Wort „Website“ ersetzt.
	21. In § 8 Abs. 1 Z 3 und in § 16 Abs. 2 wird die Wortfolge „die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie“ jeweils durch die Wortfolge „den Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus“ ersetzt.
	22. In § 8 Abs. 2 und 3 wird die Wortfolge „Die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie“ durch die Wortfolge „Der Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus“ ersetzt.
	23. In § 9 Abs. 2 wird nach dem Wort „Kostenbasis“ die Wortfolge „und der dabei anzuwendenden Methoden“ eingefügt, der Ausdruck „§ 48 Abs. 1 ElWOG 2010“ durch den Ausdruck „§ 134 Abs. 1 ElWG“ ersetzt, nach dem Ausdruck „§ 69 Abs. 1“ die Wortfolge „und...
	24. § 10 Abs. 1 lautet:
	25. In § 10 Abs. 3, 5 und 6 entfällt jeweils die Wortfolge „der E-Control“.
	26. In § 10 Abs. 4 und § 13 Abs. 3 wird der Ausdruck „Unvereinbarkeitsgesetz 1983, BGBl. Nr. 330/1983,“ jeweils durch den Ausdruck „Unv-Transparenz-G“ ersetzt.
	27. In § 10 Abs. 10 wird nach dem Wort „Weisungen“ die Wortfolge „der oder“ eingefügt.
	28. (Verfassungsbestimmung) § 12 Abs. 1 und 2 lautet:
	29. § 13 Abs. 1 erster Satz lautet:
	30. In § 14 Abs. 2 wird im ersten Satz das Wort „Der“ durch die Wortfolge „Die oder der“ ersetzt; im Klammerausdruck wird vor dem Wort „Stellvertreter“ die Wortfolge „Stellvertreterin oder“ eingefügt.
	31. In § 14 Abs. 4 werden im ersten Satz nach dem Wort „darunter“ die Wortfolge „die oder“ und nach der Wortfolge „Vorsitzende oder“ die Wortfolge „deren bzw.“ eingefügt.
	32. In § 14 Abs. 5 wird im zweiten Satz nach dem Wort „ist“ die Wortfolge „von der bzw.“ eingefügt.
	33. In § 14 Abs. 6 werden im dritten Satz nach dem Wort „sind“ die Wortfolge „von der oder“ und im Klammerausdruck vor dem Wort „Stellvertreter“ die Wortfolge „Stellvertreterin oder“ eingefügt.
	34. In § 19 Abs. 2 Z 2 wird die Wortfolge „GWG 2011 und des ElWOG 2010“ durch die Wortfolge „ElWG und des GWG 2011“ ersetzt.
	35. § 19 Abs. 3 lautet:
	36. § 19 Abs. 5 lautet:
	37. In § 19 Abs. 7 und § 20 Abs. 7 wird jeweils nach dem Wort „Sonstige“ die Wortfolge „Expertinnen oder“ eingefügt.
	38. In § 20 Abs. 1 wird das Wort „Ökostroms“ durch die Wortfolge „Ausbaus erneuerbarer Energien“ ersetzt.
	39. § 20 Abs. 2 Z 2 lautet:
	40. § 20 Abs. 3 lautet:
	41. In § 20 Abs. 4 werden im ersten Satz das Wort „Der“ durch die Wortfolge „Die oder der“ ersetzt, der Wortlaut „des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie“ durch den Wortlaut „des Bundesministerium...
	42. § 20 Abs. 5 lautet:
	43. § 20 Abs. 8 lautet:
	44. (Verfassungsbestimmung) § 21 Abs. 1 und 1a lauten:
	45. § 21 Abs. 5 bis 7 lauten:
	46. In § 22 wird in der Z 1 nach dem Wort „Marktteilnehmern“ und in der Z 2 nach dem Wort „Stromnetzen“ jeweils die Wortfolge „und Netzbenutzern“ eingefügt; in der Z 3 wird das Wort „Endverbraucher“ durch die Wortfolge „Endkundinnen und Endkunden“ ers...
	47. § 22 Z 8 lautet:
	48. § 23 Abs. 1 lautet:
	49. § 23 Abs. 5 erhält die Absatzbezeichnung „(6)“ und lautet:
	50. In § 23 entfällt Abs. 4; die Abs. 2 und 3 erhalten die Absatzsatzbezeichnungen „(4)“ und „(5)“; Abs. 1a erhält die Absatzbezeichnung „(2)“; nach Abs 2 (neu) wird folgender Abs. 3 eingefügt:
	51. In § 23 Abs. 4 (neu) wird im Einleitungsteil der Ausdruck „E-Control“ durch den Ausdruck „Regulierungsbehörde“ ersetzt und entfällt das Wort „dabei“.
	52. In § 23 Abs. 5 (neu) wird der Ausdruck „Abs. 2“ durch den Ausdruck „Abs. 4“ ersetzt.
	53. Nach § 23 wird folgender § 23a samt Überschrift eingefügt:
	54. § 24 Abs. 1 Z 1 lautet:
	55. In § 25 Abs. 1 Z 1 wird im Einleitungsteil der Ausdruck „§ 25 ElWOG 2010“ durch den Ausdruck „§ 155 ElWG“ ersetzt, in Z 1 lit. b wird der Ausdruck „§ 25 bis 27 ElWOG 2010“ durch den Ausdruck „den §§ 155 bis 157 ElWG“ ersetzt; im Einleitungsteil de...
	56. In § 25 Abs. 2 wird der Ausdruck „§ 24 bis 33 ElWOG 2010“ durch den Ausdruck „den §§ 154 bis 163 ElWG“ ersetzt; in § 25 Abs. 3 werden im ersten Satz das Wort „vom“ durch die Wortfolge „von der oder dem“ und im letzten Satz nach der Wortfolge „den ...
	57. § 25a Abs. 1 erster Satz lautet:
	58. § 25a Abs. 1 Z 1 lautet:
	59. In § 25a Abs. 1 Z 2 entfällt der Halbsatz „beim Verdacht des Missbrauchs einer Insider-Information (§ 108a ElWOG 2010 bzw. § 168a GWG 2011) hat die E-Control das Recht, bei den Ermittlungsmaßnahmen der Strafverfolgungsbehörden nach dem 10. Abschni...
	60. In § 25a Abs. 1 Z 3 wird nach der Wendung „vor Ort“ die Wortfolge „durch eigene Prüfer, durch Personen, die in Amtshilfe für die Regulierungsbehörde tätig werden, oder durch sonstige Sachverständige (Prüfungsorgane)“ eingefügt.
	61. § 25a Abs. 1 Z 4 lautet:
	62. § 25a Abs. 1 Z 5 entfällt.
	63. § 25a Abs. 1 Z 6 erhält die Ziffernbezeichnung „5.“ und lautet:
	64. Nach § 25a Abs. 1 wird folgender Abs. 1a eingefügt:
	65. In § 25a Abs. 4 wird das Wort „Finanzmarktaufsicht“ durch das Wort „Finanzmarktaufsichtsbehörde“ ersetzt; nach dem ersten Satz werden folgende Sätze eingefügt:
	66. Nach § 25a Abs. 4 wird folgender Abs. 4a eingefügt:
	67. § 25a Abs. 7 entfällt.
	68. § 25b samt Überschrift wird durch folgende §§ 25b und 25c samt Überschriften ersetzt:
	69. In § 26 Abs. 1 wird im ersten Satz nach dem Wort „kann“ die Wortfolge „jede oder“ eingefügt; nach dem Beistrich nach dem Wort „Netzbenutzern“ die Wortfolge „Energiegemeinschaften und Organisatoren“ eingefügt, nach dem Wort „Systemnutzungsentgelte“...
	70. In § 26 Abs. 4 wird die Wortfolge „Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie“ durch die Wortfolge „Wirtschaft, Energie und Tourismus“ und die Wortfolge „Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz“ durch die Wortfo...
	71. § 27 Abs. 1 lautet:
	72. In § 27 Abs. 2 wird der Ausdruck „Art. 39 Abs. 8 der Richtlinie 2009/72/EG“ durch den Ausdruck „Art. 63 Abs. 8 der Richtlinie (EU) 2019/944“ sowie der Ausdruck „Art. 43 der Richtlinie 2009/73/EG“ durch den Ausdruck „Art. 81 der Richtlinie (EU) 202...
	73. In § 27 Abs. 3 werden der Ausdruck „2009/72/EG“ durch den Ausdruck „(EU) 2019/944“ und der Ausdruck „714/2009/EG“ durch den Ausdruck „(EU) 2019/943“ ersetzt.
	74. In 28 Abs. 2 wird im ersten Satz nach dem Wort „Agentur“ die Wortfolge „für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden“ eingefügt; im dritten Satz werden jeweils vor dem Wort „Kunden“ die Worte „Kundinnen und“ eingefügt.
	75. In § 28 Abs. 3 werden der Ausdruck „§ 20i und § 20j Energielenkungsgesetz 1982“ durch den Ausdruck „§ 15 Abs. 2 und § 27 Abs. 2 EnLG 2012“ und der Ausdruck „§ 37 ElWOG 2010“ durch den Ausdruck „§§ 118 und 123 ElWG“ ersetzt.
	76. § 28 Abs. 4 lautet:
	77. In § 29 Abs. 1 und 3 werden jeweils vor dem Wort „Arbeitnehmer“ die Worte „Arbeitnehmerinnen und“ eingefügt.
	78. In § 29 Abs. 1 entfallen die Wortfolge „Bundesgesetz vom 11. Mai 1921 über den Dienstvertrag der Privatangestellten“ und die Klammern um das Wort „Angestelltengesetz“.
	79. § 29 Abs. 2 lautet:
	80. In § 29 Abs. 3 wird das Wort „Dienstgeber“ durch das Wort „Arbeitgeber“ ersetzt.
	81. In § 31 Abs. 4 wird jeweils das Wort „Homepage“ durch das Wort „Website“ ersetzt; die Wortfolge „der Wiener Zeitung oder“ sowie das Wort „anderen“ vor der Wortfolge „im gesamten Bundesgebiet“ entfallen.
	82. In § 32 Abs. 1 wird der Ausdruck „§ 63 Z 1 ElWOG 2010“ durch den Ausdruck „§ 106 Abs. 1 Z 1 ElWG“ ersetzt.
	83. In § 32 Abs. 3 und 5 wird der Ausdruck „Endverbraucher“ jeweils durch die Worte „Endkundinnen und Endkunden“ ersetzt.
	84. § 32 Abs. 6 lautet:
	85. § 34 erster Satz lautet:
	86. Dem § 35 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt:
	87. In § 36 werden nach Abs. 1 folgender Abs. 1a eingefügt:
	88. In § 36 wird nach Abs. 2 folgender Abs. 2a eingefügt:
	89. Vor § 36 Abs. 3 erster Satz wird folgender Satz eingefügt:
	90. In § 36 Abs. 4 wird das Wort „Homepage“ durch das Wort „Website“ ersetzt.
	91. Nach § 36 wird folgender § 36a samt Überschrift eingefügt:
	92. In der Überschrift des § 37 entfällt der Bindestrich nach dem Wort „Gebühren“.
	93. In § 37 Abs. 2 wird das Wort „Dienstnehmer“ durch das Wort „Bediensteten“ ersetzt.
	94. In § 38 werden im ersten Satz nach dem Ausdruck „§ 21“ der Ausdruck „Abs. 1 Z 1“ eingefügt.
	95. In § 39 wird nach dem Wort „Bundesgesetze“ die Wortfolge „oder auf unmittelbar anwendbares Unionsrecht ohne Bezugnahme auf eine bestimmte Fassung“ eingefügt.
	96. Der bisherige § 41 samt Überschrift entfällt.
	97. Die §§ 42 bis 45 erhalten die Paragraphenbezeichnungen „§ 41“ bis „§44.“.
	98. In § 41 (neu) Abs. 3 erster Satz entfällt der Beistrich nach der Wortfolge „treten mit dem“.
	99. (Verfassungsbestimmung) In § 41 (neu) erhält der letzte Absatz die Absatzbezeichnung „(5)“; folgende Abs. 6 und 7 werden angefügt:
	100. Dem § 43 (neu) wird folgender Abs. 3 angefügt:
	101. § 44 (neu) samt Überschrift lautet:
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